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Vorwort

Zu den Schutzgütern der Umweltprüfungen zählt der Mensch. Mit der Novellierung des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung 2005 ist nun auch die menschliche Gesundheit expliziter Bestand-
teil der Umweltprüfungen. In Fachgesetzen wie dem Baugesetzbuch mit seinen übergeordneten An-
forderungen  an  gesunde  Wohn-  und  Arbeitsverhältnisse  oder  dem  traditionsreichen  Immissions-
schutzrecht mit dem prinzipiellen Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor gesundheitli-
chen Schäden und Gefährdungen finden sich vergleichbare Vorschriften. Die Liste ließe sich beliebig
fortsetzen. Zusätzlich finden sich auch auf fachlich-programmatischer Ebene der Kommunen, der Län-
der und des Bundes Orientierungen und Hinwendungen zum Thema  Umwelt und Gesundheit, bei-
spielsweise in Form von gesundheitsbezogenen Qualitätszielkonzepten, Fachplanungen oder Master-
plänen. Trotz hoher Regelungsdichte und politischer Themenprominenz ist die tatsächliche Bearbei-
tung dieses zentralen Schutzgutes jedoch in Planungsprozessen und projektbezogenen Zulassungs-
verfahren häufig aus fachlicher Sicht enttäuschend und oft beschränkt auf die Berücksichtigung von
Trivialindikatoren. Die Gründe hierfür sind vielfältig, zum Teil struktureller Natur und können hier nicht
umfassend dargestellt werden. Zumindest an einer Ursache versuchen die vorliegenden Leitlinien Ab-
hilfe zu schaffen, dem fachdisziplinübergreifenden Kooperations- und Wissensdefizit.

Durch die Mitarbeit  unterschiedlichster  Fachgebiete wie Medizin,  Gesundheitswissenschaften,  Um-
welttoxikologie, Sozialwissenschaften, medizinische Geografie, Ingenieurs- und Planungswissenschaf-
ten konnte – aus unserer Sicht erstmals in dieser Bandbreite – ein Überblick über Zusammenhänge
von Umwelt und Gesundheit, von Gesundheitsdeterminanten einerseits und Beeinflussungsfaktoren
und möglichen Wirkungszusammenhängen andererseits gewonnen werden. Dieser Überblick bietet
vor dem Hintergrund fachrechtlicher Anforderungen eine umfassende Darstellung in einheitlich struk-
turierter Form. 

Ergänzt wird die Beschreibung von umweltbezogenen Gesundheitsdeterminanten, Wirkfaktoren, be-
kannten und vermuteten Wirkungszusammenhängen durch eine vorsorgegeleitete Interpretation vor-
liegender Daten und Erkenntnissen im Hinblick  auf  heranzuziehende Bewertungsmaßstäbe. Damit
sollen nicht, sozusagen an den einschlägigen Gremien vorbei, neue Grenzwerte etabliert werden. Der
gesundheitliche Aspekt der Prävention und Vorsorge vor bekannten wie vor vermuteten Gefährdungen
gebietet es aber auch, die rechtsnormendefinierte fachrechtliche Zulässigkeit, die sich leider in aller
Regel in der Berücksichtigung der Grenzwerte erschöpft, um eine Betrachtungsebene zu ergänzen.
Diese  vorsorgeorientierte  Betrachtungsebene  soll  es  ermöglichen,  insbesondere  die  vulnerablen
Gruppen mit ihrer deutlich erhöhten Empfindlichkeit gegenüber bestimmten bekannten oder vermute-
ten Gesundheitsgefährdungen stärker zu berücksichtigen. In Planungsprozessen und nicht gebunde-
nen Zulassungsverfahren existiert Raum für die Berücksichtigung von solchen Vorsorgeaspekten jen-
seits der Einhaltung von Grenzwerten. Die Kenntnis solcher Wirkungszusammenhänge und begründe-
ter Wirkungsvermutungen und folglich die Berücksichtigung entsprechender Vorsorgemaßstäbe in die-
sen Prozessen und Verfahren kann zugleich auch einen Beitrag zu mehr Umweltgerechtigkeit sein.

Ein Vorwort ohne Danksagung wäre unvollständig. Dass es überhaupt bis zur Publikation gekommen
ist, verdanken wir einerseits der Großzügigkeit der beteiligten Universitäten, Bundesämter, Landesin-
stitutionen, Kommunalverwaltungen und nicht zuletzt der privaten Institute und Planungsbüros, dar-
über hinaus natürlich dem persönlichen Engagement aller Beteiligten – hoffentlich ohne deren Ge-
sundheit und Wohlbefinden zu stark in Anspruch genommen zu haben.

Besonderer Dank gebührt den Autorinnen und Autoren sowie der Redaktionsgruppe, die die jeweiligen
Beiträge entgegennahm und nach eingehender Prüfung zu einem Ganzen zusammenfügte. Nicht zu-
letzt möchten wir auch den Reviewerinnen und Reviewern für die zahlreichen, ausnahmslos sinnhaf-
ten und konstruktiven Korrekturen sowie Ergänzungsvorschläge danken.

Im Namen des Redaktionsteams

Lehrte, im Juni 2014 Joachim Hartlik

Zweiter Vorsitzender der UVP-Gesellschaft 
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Vorwort zur 2. ergänzten und korrigierten Auflage

Seit der ersten Auflage der Leitlinien als gedruckte Publikation sind mehr als sechs Jahre vergangen
und die Publikationslandschaft zeigt einen starken Wandel. Wir haben uns mit dieser zweiten, leicht
erweiterten und teilweise korrigierten Auflage entschlossen, die Leitlinien im freien Zugriff als PDF-
Version zu veröffentlichen, so dass der Personenkreis, der erreicht werden kann, größer wird.

Die überwiegende Mehrzahl der Beiträge wurde nicht an aktuelle Entwicklungen – wie etwa neue For -
schungsergebnisse oder Gesetzesnovellierungen – angepasst und befindet sich daher noch auf dem
Wissensstand des Publikationsjahrs der ersten Auflage 2014. Bei den Kapiteln 2, 5.5.1, 5.6 und 7.6
wurden lediglich kleinere redaktionelle Korrekturen vorgenommen.

Die einzige aktuelle Ergänzung mit einem gänzlich neuen Kapitel aus dem Jahr 2020 ist ein Beitrag
von Christian Timm zur ‚Gesundheitsdeterminante Wasser‘ in Abschnitt 5.4.2. 

De Herausgeberin bittet darum, dass die nicht aktualisierten Beiträge weiter mit der Jahresangabe
2014 zitiert werden, damit nicht eine Aktualität vermittelt wird, die der Sachlage nicht entspricht. Bei-
spiel. „Hartlik, J. (2014): Anlass, Zielrichtung und Adressaten. In: UVP-Gesellschaft e.V., AG Menschli-
che Gesundheit (Hrsg.) (2020): Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit, 2. Auflage, S. 15-16,
Paderborn.“ 

Eine Ausnahme gilt nur für den erwähnten Beitrag von Christian Timm, der mit „Timm, C. (2020): Was-
ser. In: UVP-Gesellschaft, AG Menschliche Gesundheit (Hrsg.): Leitlinien Schutzgut Menschliche Ge-
sundheit, 2. Auflage, S. 96-108, Paderborn“ zitiert werden sollte.

Lehrte, im Dezember 2020 Joachim Hartlik

Erster Vorsitzender der UVP-Gesellschaft 

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



Autoren, Vorwort und Inhalt 5

Inhaltsübersicht

1. Anlass, Zielrichtung und Adressaten....................................................15

2. Gesundheit und gesundheitliche Chancengleichheit..........................17

3. Anforderungen an den Schutz der menschlichen Gesund-
heit und 'wirksame Umweltvorsorge'.....................................................25

4. Ausgewählte rechtliche Rahmenbedingungen mit Bezug 
zur menschlichen Gesundheit................................................................35

5. Gesundheitsbestimmende Faktoren......................................................65

6. Planungsprozesse und Verwaltungsverfahren..................................192

7. Instrumente der Folgenabschätzung zum Schutzgut 
menschliche Gesundheit......................................................................201

8. Ausblick..................................................................................................225

9. Glossar....................................................................................................227

10. Quellenverzeichnis................................................................................233

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



6 Autoren, Vorwort und Inhalt

Inhaltsverzeichnis

1. Anlass, Zielrichtung und Adressaten...........................................................................15

2. Gesundheit und gesundheitliche Chancengleichheit.................................................17

2.1 Gesundheit.......................................................................................................................17

2.2 Gesundheitliche Chancengleichheit.................................................................................21

3. Anforderungen an den Schutz der menschlichen Gesundheit und 'wirk-
same Umweltvorsorge'..................................................................................................25

3.1 Der Vorsorgebegriff..........................................................................................................25

3.2 Vorsorge als gesetzlicher Auftrag....................................................................................27

3.2.1 Internationale Ebene.........................................................................................................................27

3.2.2 Bundesebene....................................................................................................................................28

3.3 Verbesserung der Umweltsituation...................................................................................30

3.4 Verhältnis Planungsrecht – umweltbezogenes Fachrecht................................................31

3.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung.......................................................................32

4. Ausgewählte rechtliche Rahmenbedingungen mit Bezug zur menschli-
chen Gesundheit............................................................................................................35

4.1 Einführung........................................................................................................................35

4.2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung...............................................................36

4.3 Baugesetzbuch................................................................................................................37

4.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz.....................................................................................39

4.5 Bundesnaturschutzgesetz................................................................................................45

4.6 Raumordnungsgesetz......................................................................................................46

4.7 Bundes-Bodenschutzgesetz.............................................................................................47

4.8 Kreislaufwirtschaftsgesetz................................................................................................52

4.9 Wasserhaushaltsgesetz...................................................................................................54

4.10 Landesgesetze über den öffentlichen Gesundheitsdienst................................................59

4.10.1 Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes..............................................................................59

4.10.2 Bezug des ÖGD zu Umwelt und Gesundheit....................................................................................60

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



Autoren, Vorwort und Inhalt 7

5. Gesundheitsbestimmende Faktoren............................................................................65

5.1 Übersicht..........................................................................................................................65

5.2 Sozialräumliche Determinanten.......................................................................................71

5.2.1 Die gesundheitliche Relevanz des Wohnumfelds.............................................................................71

5.2.2 Indikatoren zur Ermittlung und Bewertung sozialräumlicher Determinanten....................................73

5.3 Naturräumliche Determinanten........................................................................................75

5.3.1 Einführung.........................................................................................................................................75

5.3.2 Natur und Landschaft........................................................................................................................75

5.3.3 Erholungswert von Natur und Landschaft.........................................................................................78

5.3.4 Visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und Wohlbefinden...............................................80

5.3.5 Kleinklimatische Verhältnisse...........................................................................................................81

5.4 Chemische Determinanten...............................................................................................83

5.4.1 Boden................................................................................................................................................83

5.4.1.1 Einflussfaktoren und Wirkungsweise................................................................................................83

5.4.1.2 Gesundheitliche Wirkungen..............................................................................................................84

5.4.1.3 Indikatoren zur Beschreibung, Datenquellen, Prognosetechniken...................................................85

5.4.1.4 Bewertungsmaßstäbe.......................................................................................................................88

5.4.1.5 Weitere Hinweise..............................................................................................................................93

5.4.2 Wasser..............................................................................................................................................95

5.4.2.1 Einflussfaktoren und Wirkungsweisen..............................................................................................95

5.4.2.2 Gesundheitliche Wirkungen..............................................................................................................96

5.4.2.3 Indikatoren zur Beschreibung, Datenquellen, Prognosetechniken...................................................99

5.4.2.4 Bewertungsmaßstäbe.....................................................................................................................101

5.4.2.5 Weitere Hinweise und Empfehlungen.............................................................................................106

5.4.3 Luft.................................................................................................................................................. 107

5.4.3.1 Einflussfaktoren und Wirkungsweise..............................................................................................107

5.4.3.2 Gesundheitliche Wirkungen............................................................................................................107

5.4.3.3 Indikatoren zur Beschreibung, Datenquellen, Prognosetechniken.................................................108

5.4.3.4 Bewertungsmaßstäbe.....................................................................................................................109

5.4.3.5 Geruch............................................................................................................................................120

5.4.3.5.1 Beschreibung und Ermittlung gesundheitsrelevanter Auswirkungen..............................................121

5.4.3.5.2 Bewertung der Auswirkungen.........................................................................................................121

5.4.4 Pflanze/Nahrung.............................................................................................................................124

5.5 Physikalische Determinanten.........................................................................................125

5.5.1 Ionisierende Strahlung....................................................................................................................125

5.5.1.1 Einleitung........................................................................................................................................125

5.5.1.2 Beurteilungskriterien und ableitbare Messgrößen für das Schutzgut 'menschliche Ge-
sundheit' nach ICRP.......................................................................................................................126

5.5.1.3 Die Unvollständigkeit der berücksichtigten Effekte im derzeit gültigen Strahlenschutz-
regelwerk........................................................................................................................................128

5.5.1.3.1 Somatisches Strahlenrisiko.............................................................................................................128

5.5.1.3.2 Genetisches Strahlenrisiko.............................................................................................................130

5.5.1.3.3 Strahlenrisiko bei Exposition in utero..............................................................................................131

5.5.1.4 Defizite und Widersprüche bei den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren zur Dosis-
bestimmung bei Umgebungskontaminationen................................................................................131

5.5.1.5 Beurteilungskriterien und Messgrößen für einen zeitgemäßen Strahlenschutz..............................134

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



8 Autoren, Vorwort und Inhalt

5.5.1.5.1 Ungeeignetheit der 'effektiven Dosis' als Schadensmaß................................................................134

5.5.1.5.2 Schutz der Bevölkerung..................................................................................................................135

5.5.1.6 Schlussfolgerungen........................................................................................................................136

5.5.2 Nichtionisierende Strahlung............................................................................................................137

5.5.2.1 Einleitung........................................................................................................................................137

5.5.2.2 Einflussfaktoren und Wirkungsweise..............................................................................................141

5.5.2.2.1 Grundlagen und Vorbemerkungen..................................................................................................141

5.5.2.2.2 Gesundheitliche Effekte niederfrequenter magnetischer Wechselfelder........................................143

5.5.2.2.3 Gesundheitliche Effekte von Gleichfeldern.....................................................................................144

5.5.2.2.4 Gesundheitliche Effekte hochfrequenter Felder..............................................................................145

5.5.2.3 Indikatoren zur Beschreibung von EMF, Datenquellen, Prognosetechniken..................................147

5.5.2.4 Bewertungsmaßstäbe für niederfrequente magnetische Wechselfelder........................................149

5.5.2.5 Bewertungsmaßstäbe für hochfrequente Felder.............................................................................151

5.5.3 Schallimmissionen..........................................................................................................................152

5.5.3.1 Einflussfaktoren und Wirkungsweise..............................................................................................152

5.5.3.2 Indikatoren zur Beschreibung, Datenquellen, Prognosetechniken.................................................153

5.5.3.3 Bewertungsmaßstäbe.....................................................................................................................156

5.5.3.4 Weitere Hinweise............................................................................................................................157

5.5.4 Infraschall und tieffrequenter Schall................................................................................................158

5.5.4.1 Beschreibung und Ermittlung gesundheitsrelevanter Auswirkungen..............................................158

5.5.4.2 Bewertung der Auswirkungen.........................................................................................................163

5.5.5 Erschütterungen..............................................................................................................................165

5.5.5.1 Beschreibung und Ermittlung gesundheitsrelevanter Auswirkungen..............................................165

5.5.5.2 Bewertung der Auswirkungen.........................................................................................................167

5.5.6 Licht................................................................................................................................................ 168

5.5.6.1 Beschreibung und Ermittlung gesundheitsrelevanter Auswirkungen..............................................168

5.5.6.2 Bewertung der Auswirkungen.........................................................................................................169

5.6 Biologische Determinanten............................................................................................171

5.6.1 Einflussfaktoren und Wirkungsweise..............................................................................................171

5.6.2 Gesundheitliche Wirkungen............................................................................................................172

5.6.2.1 Bioaerosole allgemein.....................................................................................................................172

5.6.2.2 Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)...................................................................175

5.6.2.3 ESBL-bildende Enterobakterien......................................................................................................177

5.6.2.4 Endotoxine......................................................................................................................................178

5.6.3 Indikatoren zur Beschreibung, Datenquellen, Prognosetechniken.................................................179

5.6.4 Bewertungsmaßstäbe.....................................................................................................................179

5.6.4.1 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)...............................................................180

5.6.4.2 LAI-Leitfaden Bioaerosole...............................................................................................................181

5.6.4.3 Richtlinie VDI 4250 Blatt 1..............................................................................................................182

5.6.4.4 Fazit................................................................................................................................................ 183

5.6.5 Weitere Hinweise............................................................................................................................183

5.6.5.1 Erforderlichkeit einer umweltmedizinischen Prüfung......................................................................183

5.6.5.2 Vorgehensweise bei der umweltmedizinischen Prüfung.................................................................184

5.6.5.3 Ermittlung der Immissionsbelastung...............................................................................................184

5.7 Mehrfachbelastungen.....................................................................................................185

5.7.1 Problembeschreibung und Einordnung...........................................................................................185

5.7.2 Kombinationswirkungen von Umweltnoxen....................................................................................186

5.7.3 Aggregation und Vergleich verschiedener Umweltnoxen als Einwirkungskomplex........................189

5.7.4 Möglichkeiten zum Umgang mit Mehrfachbelastungen..................................................................190

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



Autoren, Vorwort und Inhalt 9

6. Planungsprozesse und Verwaltungsverfahren..........................................................192

6.1 Einführung......................................................................................................................192

6.2 Raumordnung und Regionalplanung..............................................................................192

6.3 Planungen auf örtlicher Ebene.......................................................................................194

6.4 Anlagenplanung und Genehmigungsverfahren..............................................................196

6.5 Planfeststellungsverfahren.............................................................................................199

7. Instrumente der Folgenabschätzung zum Schutzgut menschliche Ge-
sundheit........................................................................................................................201

7.1 Umweltverträglichkeitsuntersuchung..............................................................................201

7.2 Quantitative Risikoabschätzung.....................................................................................203

7.2.1 Einführung.......................................................................................................................................203

7.2.2 Anforderungen an die Identifizierung des Gefahrenpotenzials.......................................................204

7.2.3 Anforderungen an Dosis-Wirkungsabschätzungen.........................................................................206

7.2.4 Anforderungen an Expositionsabschätzungen...............................................................................207

7.2.5 Anforderungen an die Risikocharakterisierung...............................................................................210

7.3 Human-Biomonitoring.....................................................................................................210

7.3.1 Grundlagen des Human-Biomonitoring...........................................................................................210

7.3.2 Kommission Human-Biomonitoring.................................................................................................212

7.4 Health Impact Assessment.............................................................................................212

7.5 Fachplan Gesundheit.....................................................................................................216

7.6 Impact Assessment und Nachhaltigkeitsprüfung............................................................219

7.7 Klimaanalysen und Vulnerabilitätsabschätzungen.........................................................222

8. Ausblick........................................................................................................................225

9. Glossar..........................................................................................................................227

10. Quellenverzeichnis.......................................................................................................233

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



10 Autoren, Vorwort und Inhalt

Abbildungen

Abb. 1 Beschreibung des Zusammenhangs von sozialer Lage, Umwelt und Gesundheit...........23

Abb. 2 Bereiche der Umweltpolitik und Umweltplanung..............................................................26

Abb. 3 Struktur und Zielrichtung von Standards zum Schutz und zur Vorsorge..........................27

Abb. 4 Verbindlichkeit und Vorsorgegehalt von Wertmaßstäben.................................................34

Abb. 5 Betrachtungsmodell gesundheitsrelevanter Determinanten.............................................66

Abb. 6 Erweitertes humanökologisches Modell der Gesundheitsdeterminanten.........................67

Abb. 7 Verschiedene Phasen bei der Intoxikation.......................................................................70

Abb. 8 VDI-Modell zur Begrifflichkeit der Adversität..................................................................140

Abb. 9 Strahlungsprinzip in der Umgebung einer Mobilfunkantenne.........................................148

Abb. 10 Bewertung einzelner Schallereignisse bei der Mittelung................................................154

Abb. 11 Normierung der kollektiven Mortalitätsrisiken im Nahbereich Straßenverkehr bzw.
Ballungszentren.............................................................................................................190

Abb. 12 Ablaufschema Planfeststellungsverfahren.....................................................................200

Abb. 13 Risikoanalyse-Modell der US-amerikanischen Akademie der Wissenschaften..............203

Abb. 14 Prozess der Risikoregulierung im Überblick...................................................................205

Abb. 15 Schema zur Vorgehensweise von Expositionsabschätzungen für Noxen aus Um-
weltmedien..................................................................................................................... 209

Abb. 16 Verknüpfung von HIA-Prozess und Policy-Cycle...........................................................215

Abb. 17 Ablaufschema zur Erstellung eines Fachplans Gesundheit...........................................217

Tabellen

Tabelle 1 Quellen für Bewertungsmaßstäbe....................................................................................33

Tabelle 2 Charakter des UVP-Gesetzes..........................................................................................38

Tabelle 3 Charakter des BauGB......................................................................................................40

Tabelle 4 Charakter des Bundes-Immissionsschutzgesetzes..........................................................43

Tabelle 5 Charakter des Bundes-Naturschutzgesetzes...................................................................48

Tabelle 6 Charakter des Raumordnungsgesetzes...........................................................................49

Tabelle 7 Charakter des BBodSchG sowie der BBodSchV.............................................................51

Tabelle 8 Gefahrenrelevante Eigenschaften gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung 2012...............54

Tabelle 9 Charakter des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.....................................................................55

Tabelle 10 Charakter des Wasserhaushaltsgesetzes........................................................................58

Tabelle 11 Übersicht der Landesgesetze zum öffentlichen Gesundheitsdienst.................................61

Tabelle 12 Abstände von Windenergieanlagen zu Wohnbebauung und Vorranggebieten Na-
tur und Landschaft gemäß landesplanerischen Abstandsempfehlungen.........................81

Tabelle 13 Charakteristische Stadtklimaeffekte.................................................................................82

Tabelle 14 Prüfwerte nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes für die
direkte Aufnahme von Schadstoffen in Abhängigkeit von der Nutzung............................90

Tabelle 15 Boden-Vorsorgewerte nach BBodSchV – Metalle, Feinboden, Königswasserauf-
schluss............................................................................................................................. 90

Tabelle 16 Vorsorgewerte für organische Stoffe, Feinboden.............................................................91

Tabelle 17 Zulässige zusätzliche jährliche Frachten an Schadstoffen über alle Wirkungspfa-
de nach BBodSchV..........................................................................................................91

Tabelle 18 Fallbeispiel Osnabrück: Allgemeine Bodenwerte für die Bauleitplanung – Woh-
nen................................................................................................................................... 94

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



Autoren, Vorwort und Inhalt 11

Tabelle 19 Prüf- und Maßnahmenwerte nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 + 2 BBodSchG für den 
Schadstoffübergang Boden - Nutzpflanze auf Ackerbauflächen und in Nutzgärten
im Hinblick auf die Pflanzenqualität..................................................................................95

Tabelle 20 Wichtige Mikroorganismen im Wasserkreislauf und deren gesundheitlichen Aus-
wirkungen und Übertragungswege...................................................................................98

Tabelle 21 Allgemeine Anforderungen an das Trinkwasser, mikrobiologische Parameter, 
TrinkwV 2001, Anlage 1, Teil 1......................................................................................102

Tabelle 22 Allgemeine Indikatorparameter, TrinkwV 2001, Anlage 3, Teil 1....................................102

Tabelle 23 Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation, TrinkwV 
2001, Anlage 3, Teil 2....................................................................................................102

Tabelle 24 Einstufungswerte zur Badegewässerqualität für Binnengewässer EU-Badege-
wässerrichtlinie Anhang 1..............................................................................................104

Tabelle 25 Einstufungswerte zur Badegewässerqualität für Übergangs- und Küstengewäs-
ser EU-Badegewässerrichtlinie Anhang 1......................................................................104

Tabelle 26 Grenzwerte, die in NRW zu einem zeitweiligen Badeverbot führen können, Lan-
desver-ordnung für Badegewässer NRW, § 7 Abs. 2.....................................................104

Tabelle 27 Prüfwerte und Maßnahmenwerte für die Konzentration von Legionellen im Nutz-
wasser, 42. BImSchV, Anlage 1.....................................................................................106

Tabelle 28 Immissionsgrenz- und Zielwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit der 
39. BImSchV..................................................................................................................110

Tabelle 29 Immissionswerte der TA Luft für Stoffe zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit................................................................................................................................. 111

Tabelle 30 Maximale Immissions-Konzentrationen nach VDI-Richtlinie 2310.................................112

Tabelle 31 WHO Air Quality Guidelines...........................................................................................113

Tabelle 32 Ziel- und Orientierungswerte der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissi-
onsschutz....................................................................................................................... 115

Tabelle 33 Übersicht Bewertungsmaßstäbe und Schutzniveau.......................................................117

Tabelle 34 Erheblichkeitsschwellen (Immissionswerte) für verschiedene Nutzungsgebiete............123

Tabelle 35 Exposition durch natürliche und zivilisatorische Strahlenquellen...................................127

Tabelle 36 Gesundheitsschäden durch chronische Niederdosisexposition einer Bevölkerung........128

Tabelle 37 Erhöhte Leukämie- und Krebsraten bei Kindern in der Umgebung europäischer 
kerntechnischer Anlagen................................................................................................131

Tabelle 38 Relatives Leukämierisiko (RR) im Nahbereich von Kernkraftwerken für Kinder bis
5 Jahre........................................................................................................................... 132

Tabelle 39 Ausgewählte Standards und resultierende Abstände zum Schutz vor magneti-
schen Feldern der elektrischen Energieversorgung und –anwendung...........................150

Tabelle 40 Wirkungen durch Nachtlärm...........................................................................................158

Tabelle 41 Frequenz und Wellenlängen von tieffrequentem Schall.................................................159

Tabelle 42 DIN Normen für Erschütterungen...................................................................................166

Tabelle 43 Immissionswerte (IW) für die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen in 
Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen nach DIN 4150-2.............................167

Tabelle 44 Proportionalitätsfaktoren k zur Festlegung der maximal zulässigen mittleren 
Leuchtdichte während der Dunkelstunden.....................................................................170

Tabelle 45 Immissions(grenz)werte für die Vertikal-Beleuchtungsstärke EV in [lx] während 
der Dunkelstunden.........................................................................................................171

Tabelle 46 Gesundheitsrelevante Themen des Impact Assessment (European Commission 
2009).............................................................................................................................. 220

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



12 Autoren, Vorwort und Inhalt

Abkürzungsverzeichnis

AAV Abfallverzeichnis-Verordnung

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der 
EU

AGLMB Arbeitsgemeinschaft der leitenden 
Medizinal-Beamtinnen, -Beamten 
der Länder

AGS Ausschuss für Gefahrstoffe

AGW Arbeitsplatzgrenwerte

ALL Akute Lymphatische Leukämie

ALS Amyotrophische Lateralsklerose

ATSDR Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin

BauGB Baugesetzbuch

BBK Bodenbelastungskarten

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz

BBo-
dSchV

Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung

BfN Bundesamt für Naturschutz

BfR Bundesinstitut für Risikobewertung

BfS Bundesamt für Strahlenschutz

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Bundes-Immissionsschutzverord-
nung

BMD Benchmark Dosis

BMELV     Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz

BMG Bundesministerium für Gesundheit

BMU Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit

BMVBS Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung

BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und 
Landschaft, Schweiz

BVerwG Bundesverwaltungsericht

BVT Best verfügbare Technik

CRA Comparative Risk Assessment

DALY Disability-Adjusted Life Years 

DDREF Dosis- und Dosisrateneffektivfaktor 

DIFU Deutsches Institut für Urbanistik

DüV Düngeverordnung

DVGW Deutscher Verein des Gas- und 
Wasserfaches 

DWD Deutscher Wetterdienst

ECHA European Chemicals Agency

ECRR European Committee on Radiation 
Risk 

EFSA Europäische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit 

EMF Elektromagnetische Felder

EPA Environmental Protection Agency

EU Endotoxin Units

EU Europäische Union

EHFRAN European Health Risk Assessment 
Network on Electromagnetic Fields 
Exposure

EuGH Europäischer Gerichtshof

EUSES European Union System for the 
Evaluation of Substances

FIS StoBo Fachinformationssystem Stoffliche 
Bodenbelastung

FreqBZPV Frequenzbereichszuweisungsplan-
verordnung 

GD Gefahrenbezogene Dosis

GE Geruchseinheit

GIRL Geruchsimmissions-Richtlinie 

GIS Geografisches Informationssystem

GG Grundgesetz

GSM Global System for Mobile Commu-
nications

Gy Gray = 1 Joule/kg 

HBM Human-Biomonitoring

HGÜ Hochspannungs-Gleichstrom-Über-
tragung

HF-EMF Hochfrequente elektromagnetische 
Felder

HIA Health Impact Assessment

HWÜ Hochspannungs-Wechselstrom-
Übertragung

IARC International Agency for Research 
on Cancer

ICD International Statistical Classifica-
tion of Diseases and Related Health
Problems

ICMM International Council on Minerals 
and Metals 

ICNIRP International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection

ICRP International Commission on Radio-
logical Protection

IED Industrie-Emissions-Richtlinie 

IFC International Finance Cooperation

IFSG Infektionsschutzgesetz 

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



Autoren, Vorwort und Inhalt 13

IPIECA International Petroleum Industry En-
vironmental Conservation Associa-
tion

IPPNW Internationalen Ärzte für die Verhü-
tung des Atomkrieges/Ärzte in sozi-
aler Verantwortung e.V., Deutsche 
Sektion 

ITVA Ingenieurtechnischer Verband für 
Altlastenmanagement und Flächen-
recycling e.V.

KBE Koloniebildende Einheiten

LABO Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Bodenschutz

LAI Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz

LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW

LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Wasser

LFGB Lebensmittel-, Bedarfsgegenstän-
de- und Futtermittelgesetzbuch 

LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt

LIGA Landesinstitut für Gesundheit und 
Arbeit 

LOAEC Lowest Observed Adverse Effect 
Concentration

LOAEL Lowest observed adverse effect 
level 

LÖGD Landesgesetz über den öffentlichen
Gesundheitsdienst

LROP Landesraumordnungsprogramm

LUA

LWG

Landesumweltamt

Landeswassergesetz

LZG Landeszentrum Gesundheit NRW

MA Millenium Ecosystem Assessment

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration

MeV Mega-Elektronenvolt

MIK Maximale Immissions-Konzentrati-
on

MULNV Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen

MRL Minimal Risk Level

NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz
Übertragungsnetz

NAEC No adverse effect concentration

NF-EMF Niederfrequente elektromagnet-
ische Felder

NOAEC No Observed Adverse Effect Con-
centration

NOAEL No observed adverse effect level

NRW Nordrhein-Westfalen

NRC National Research Council

OGewV Oberflächengewässerverordnung

ÖÄK Österreichische Ärztekammer

PAK Polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe

PCB Polychlorierte Biphenyle

PSM Pflanzenschutzmittel

QMRA Quantitative mikrobielle Risikobe-
wertung

QRA Quantitative Risikoabschätzung

RBF Retentionsbodenfiltern

RERF Radiation Effects Research Foun-
dation

RfC Reference Concentration

RfD Reference Dose

RKI Robert Koch-Institut

ROG Raumordnungsgesetz

SCENIR Scientific Committee on Emerging 
and Newly Identified Health Risks

SEA Strategic Environmental Assess-
ment

SGB Sozialgesetzbuch

SSK Strahlenschutzkommission

StrlSchV Strahlenschutzverordnung

SUP Strategische Umweltprüfung 

Sv Sievert

T Tesla

TM Trockenmasse

TRD Tolerierbare resorbierte Dosen

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe

TrinkwV Trinkwasserverordnung

TÜV Technischer Überwachungsverein

UBA Umweltbundesamt

uGB Untere Gesundheitsbehörde

UMID Umwelt und Mensch Informations-
dienst

UMTS Universal Mobile Telecommunicati-
ons System

UmwRG Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz

UNCED United Nations Conference on Envi-
ronment and Development

UNO United Nations Organization

UN-
SCEAR

United Nations Scientific Committee
on the Effects of Atomic Radiation

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung 

UVPVwV Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Ausführung des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



14 Autoren, Vorwort und Inhalt

VDI Verein Deutscher Ingenieure 

VSD Virtuell sichere Dosis

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 

WEA Windenergieanlage

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WHO World Health Organization

WSP Water Safety Plan

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



2  Gesundheit und gesundheitliche Chancengleichheit 15

Joachim Hartlik (Stand: 2014)

1. Anlass, Zielrichtung und Adressaten

Die menschliche Gesundheit  zählt  seit  Einführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 1990 zu den
Schutzgütern, die bei der Auswirkungsuntersuchung regelmäßig zu berücksichtigen ist. Mit der Novel-
lierung des UVP-Gesetzes Mitte 2005 wird sie nun auch namentlich in § 2 Abs. 1 ausdrücklich aufge-
führt. Obwohl nun mehr als zwei Jahrzehnte Praxiserfahrungen mit dem Instrument vorliegen, ist eine
zufriedenstellende und vorsorgeorientierte Bearbeitung dieses Schutzgutes in aller Regel selten. Die
Gründe hierfür sind vielfältig und können an dieser Stelle nicht umfassend diskutiert werden. 

Sie liegen einerseits in der Art und Weise, wie die Schutzgüter in Umweltverträglichkeitsstudien und
Umweltberichten auf mögliche Auswirkungen hin untersucht werden. Die häufig anthropozentrisch ge-
prägte Sichtweise der einschlägigen umweltbezogenen Rechtsvorschriften führt dazu, dass bei ande-
ren zu untersuchenden Schutzgütern (Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgüter)
gesundheitsbezogene Aspekte dort integraler Bestandteil sind und die Folgen für das Schutzgut Men-
schen beziehungsweise menschliche Gesundheit nicht deutlich herausgearbeitet werden. In der Folge
wird das Untersuchungsprogramm zum Schutzgut menschliche Gesundheit auf Trivialindikatoren wie
z. B. auf den Verlust von Siedlungs- und Erholungsflächen oder deren Beeinträchtigung durch Schall-
oder Luftschadstoffimmissionen reduziert. Andererseits werden Institutionen wie die Gesundheitsäm-
ter, die dazu beitragen können, dass die Gesundheitsbelange umfassend und in effizienter Weise Ein-
gang in den Untersuchungsrahmen von Umweltverträglichkeitsstudien und Umweltberichten finden,
nicht ausreichend in den einschlägigen Verfahren beteiligt. Zudem können sie noch besser vorbereitet
und unterstützt werden, als dies aktuell der Fall ist.

Hier setzen die vorliegenden Leitlinien an. Sie sollen die Akteure vom Vorhabenträger und den zu be-
teiligenden Behörden bis hin zu den Einwendern und Betroffenen umweltbezogener Planungsprozes-
se und Zulassungsverfahren unterstützen und dazu beitragen, gesundheitsbezogene Belange effektiv
und vorsorgeorientiert in solche Prozesse und Verfahren einzubringen. Vor diesem Hintergrund stellen
die Leitlinien eine Orientierung und Grundlage für die gute fachliche Praxis der Berücksichtigung von
Gesundheitsbelangen in Umweltprüfungen dar. Dies geschieht in zwei Stufen. Zunächst wird in der
ersten Stufe ein allgemeiner Rahmen der Gesundheitsfolgenabschätzung in Form der vorliegenden
Leitlinien aufgespannt. In der nächsten Stufe sollen dann ebenenspezifische Leitfäden und Workflows
entwickelt werden, die analog der jeweiligen Struktur des Planungs- bzw. Zulassungsverfahrens dort
praxisorientiert integriert werden können. Dabei stehen zunächst die Ebenen der Raum-/Regionalpla-
nung und der Raumordnungsverfahren, Bauleitplanung und der vorhabenbezogenen Zulassungsver-
fahren gemäß Anlage 1 UVP-Gesetz im Mittelpunkt.

Die  Leitlinien sollen auch dazu dienen, die im UVP-Gesetz geforderte  wirksame Umweltvorsorge zu
operationalisieren. Zwar sieht das Bundesverwaltungsgericht nach herrschender Rechtsprechung das
UVP-Gesetz immer noch als reines Verfahrensrecht ohne eigene materiell-rechtliche Bewertungsmaß-
stäbe. Dennoch gilt  insbesondere in Planungs- und Zulassungsverfahren mit behördlichem Ermes-
sensspielraum, dass umweltvorsorgeorientierte Wertmaßstäbe, die über das gesetzliche Mindestmaß
und die verbindlichen Grenzwerte hinausgehen, berücksichtigungsfähig sind. 

Die Leitlinien sind als allgemeiner Orientierungsrahmen zu verstehen, der im konkreten Einzelfall pro-
jektbezogen anzupassen ist. In diesem Sinne versuchen die  Leitlinien auch nicht, neue verbindliche
Grenzwerte für bestimmte Umweltauswirkungen oder Noxen abzuleiten. Vielmehr wird für bestimmte
Wirkungsbereiche, in denen die Datenlage über Wirkungsbeziehungen nicht eindeutig ist aber gleich-
wohl ausreichend Hinweise auf entsprechende Zusammenhänge vorliegen, eine Übersicht im Hinblick
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auf beispielsweise international verwendete Bewertungsmaßstäbe gegeben. Vor diesem Hintergrund
kann die Diskussion um anzustrebende Umweltqualitäts- und Gesundheitsziele innerhalb von Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren, die von Ermessensspielräumen charakterisiert sind, gefördert wer-
den, wenn gesundheitsbezogene Stellungnahmen und Fachbeiträge der Gesundheitsämter dies auf-
greifen. Durch entsprechende Verweise auf den Stand der Wirkungsforschung und den Umgang mit
gesundheitsbezogenen Gefährdungsrisiken kommt diesen Stellungnahmen durch eine gesteigerte Ar-
gumentations- und Begründungssicherheit im Idealfall ein höheres Gewicht in der Abwägung der zu
berücksichtigenden Belange zu.

Zur Verdeutlichung gehen sie dabei in bestimmten ausgewählten Bereichen durchaus beispielhaft auf
Projekt- bzw. Leitfadenebene hinunter, auch wenn die eigentliche Bearbeitungsebene der geplanten
Leitfäden erst in den ergänzenden Teilen ansteht. Auch in Bezug auf die Betrachtung von umweltrele -
vanten Wirkkomponenten kann im Rahmen der Leitlinien keine eine umfassende und detaillierte Ein-
lassung erfolgen.

Darüber hinaus soll mit den Leitlinien neben der konkreten Unterstützung bei der Beteiligung an Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren ganz allgemein eine Sensibilisierung der Verfahrensbeteiligten im
Hinblick auf eine effektive Berücksichtigung gesundheitlicher Belange erreicht werden.

Aktuelle Rechtsurteile zeigen, dass ein Einhalten von Grenzwerten allein nicht mehr genügt, um ein
ausreichendes Schutzniveau zu gewährleisten. Dies kann am Beispiel von Natura 2000-Gebieten im
Hinblick auf die Bedeutung  kumulativer Effekte verdeutlicht werden, auch wenn hier der direkte ge-
sundheitliche Bezug nicht  unmittelbar gegeben ist.  Im sogenannten  Trianel-Urteil des Oberverwal-
tungsgerichtes Münster, bei dem der BUND Landesverband Nordrhein-Westfalen gegen die Bezirks-
regierung Arnsberg wegen eines Kohlekraftwerkes geklagt hatte, stellte das Gericht klar, dass Um-
weltbelastungen im Zusammenhang mit betroffenen FFH-Gebieten in Form von Summationsbetrach-
tungen einzubeziehen sind, selbst wenn für die betrachtete Auswirkungskategorie keine rechtsver-
bindlichen Grenzwerte existieren.1

1  Urteil vom 1. Dezember 2011 (Rechtssache 8 D 58/08.AK).
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2. Gesundheit und gesundheitliche Chancengleichheit

Rainer Fehr, Thomas Claßen (Stand: 2014)

2.1 Gesundheit   

Gesundheit und Krankheit gehören zu den Grunderfahrungen menschlicher Existenz. Entsprechende
Vorstellungen wurden seit uralter Zeit entwickelt, verändert und auch wieder verworfen. Dieser Ab-
schnitt skizziert eine Auswahl solcher Konzepte und resümiert für den hiesigen Zusammenhang wich-
tige Aspekte.

Wie bekannt, wandelte sich das ärztliche, philosophische und politische Verständnis von Gesundheit
im Laufe der Jahrhunderte immer wieder tiefgreifend (Schäfer 2008: 75; Stolberg 2011: 111). Alkmai-
on von Kroton (um 540 a.C.) schrieb: „Die Erhaltung der Gesundheit beruht auf der Gleichstellung der
Säfte, das heißt des Feuchten und Trockenen, des Kalten und des Warmen, des Bitteren und des Sü-
ßen“, also „auf der ausgewogenen Mischung der Qualitäten“ (zit. nach Schipperges 1999: 28).

Zu den im 2. Jahrhundert als Corpus Hippocraticum zusammengestellten, zumindest teilweise auf Hip-
pokrates (460-370 a.C.) zurückgehenden Schriften gehört das bekannte Werk „Über Lüfte, Gewässer
und Örtlichkeiten“, heute auch bezeichnet als „Die Umwelt“ (Diller 1994). Wie seine Vorgänger sah der
Arzt Galen (Galenos von Pergamon, ca.130-ca.200) „gesund“ und „krank“ als wechselseitig verwobe-
ne Grenzbegriffe. Für gesundheitliches „Gleichgewicht“ wurde sechs Regelkreisen besonderer Ein-
fluss zugesprochen: Licht und Luft, Essen und Trinken, Bewegung und Ruhe, Schlafen und Wachen,
Stoffwechsel sowie Gemütsbewegungen (Schipperges 1985: 114).

Im großen Lexikon von Zedler im 18. Jahrhundert heißt es: „Gesundheit, bona Valetudo, Sanitas ...
wird in gedoppeltem Verstande genommen. Einmahl ist es ein solcher Zustand des menschlichen Lei-
bes, in welchem derselbe an allen seinen Theilen unverletzt seine natürlichen Verrichtungen ungehin-
dert ausüben kann. Nächst diesen schreibt man auch dem menschlichen Verstande eine Gesundheit
zu, wenn nemlich sich selbiger in dem Stande befindet, daß er das wahre und falsche recht erkennen
kann, und nach der wahren Erkenntnis den Willen beweget, sein Thun darnach einzurichten. Es be-
stehet aber die natürliche Gesundheit in einer ziemenden Gleichheit derer unter einander würckenden
Kräffte der Seelen und des Leibes, wie auch in einer richtigen Beschaffenheit des Leibes, und der da-
her kommenden angenehmen Würckung und Wiederwürckung derer gantz- und flüssenden Theile ...“
(Zedler 1735).

1790 betonte der Lippe-Detmoldische Hofmedicus Johann Christian Scherf: „Ich brauch‘s ja wohl nicht
erst zu sagen, dass ich unter Gesundseyn nicht die Abwesenheit von eigentlichen Krankheiten, son-
dern die gesamten körperlichen Kräfte und Fähigkeiten des Menschen auf der höchstmöglichen Stufe
ihrer Vollkommenheit verstehe“ (zitiert nach: Klaus Bergdolt 2011: 21).

Viel später, aber nicht unähnlich umschrieb die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Präambel
ihrer Verfassung (in Kraft getreten 1948) Gesundheit als Zustand völligen körperlichen, seelischen und
sozialen Wohlbefindens und nicht nur als das Freisein von Krankheit und Gebrechen („Health is a
state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or in-
firmity“, www.who.int/about/definition/en/print.html, Zugriff 30.8.2010).

Weniger abstrakt charakterisierte der Philosoph und Mediziner Karl Jaspers körperliche Gesundheit
folgendermaßen: „Leben, langes Leben, Fortpflanzungsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit, Kraft,
geringe Ermüdbarkeit, keine Schmerzen, ein Zustand, in dem man dauernd vom Körper möglichst we-
nig, abgesehen vom lustvollen Daseinsgefühl, merkt“ (Jaspers 1953: 654).
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Mehr als 20 Texte zum Thema „Was ist Krankheit?“ von der Antike bis zu den 1970er Jahren wurden
von Rothschuh (1975) zusammengestellt, um Wege des Nachdenkens über das Wesen und die Ursa-
chen von Krankheiten zu dokumentieren. In einem eigenen Beitrag in dieser Sammlung verdeutlicht
Rothschuh, dass das Phänomen Krankheit  den kranken Personen, den Ärztinnen und der Gesell-
schaft ganz verschiedenen Seiten darbietet, was sicherlich zur Variabilität der Krankheitsbegriffe und
–modelle beiträgt. Konkret unterscheidet Rothschuh folgende Modellgruppen: metaphysische, philoso-
phisch-spekulative, (überwiegend) naturalistische sowie psychosomatische / anthropologische / sozio-
kulturelle Modelle.

Ausdrücklich als Ergänzung, nicht als Ersatz, der tradierten auf Krankheit gerichteten Perspektive ent -
wickelte Antonovsky eine salutogenetische Orientierung, die er u.a. folgendermaßen charakterisiert:
(1) „Gesund“ und „krank“ sind nicht als Dichotomie sondern als multidimensionales Kontinuum zu se-
hen, (2) um Gesundheit und Krankheit zu verstehen, sollte der Blick über die Krankheitsätiologie hin-
aus auf gesamte Lebensgeschichten gerichtet sein, (3) „Coping“-Ressourcen verdienen besonderes
Augenmerk, (4) Stressoren können ggf. auch gesundheitsfördernd wirksam sein. – Nach eigener An-
gabe führte die Fokussierung auf Coping den Autor dazu, das „Kohärenzgefühl“ als zentrales Element
der salutogenetischen Orientierung zu entwickeln (Antonovsky 1987: 12f).

Der Philosoph Hans-Georg Gadamer sah Gesundheit als einen Gleichgewichtszustand: „Gesundheit
ist die Rhythmik des Lebens, ein ständiger Vorgang, in dem sich immer wieder Gleichgewicht stabili -
siert“ (Gadamer 1993: 145).

Der Ansatz von Lennart Nordenfelt unterscheidet zwischen zwei Perspektiven auf Gesundheit; die ers-
te betrifft den gesundheitlichen Gesamtzustand samt Befinden, Fähigkeiten und Wahrnehmung sozia-
ler Funktionen, die zweite betrifft Struktur und Funktion einzelner Organe. Der Autor sieht diese beiden
Sichtweisen als wechselseitig ergänzend an und verlangt ihre gemeinsame Berücksichtigung (Norden-
felt 1995, p.13).

Hurrelmann und Franzkowiak (2006: 52) definieren Gesundheit als “ein Stadium des Gleichgewichts
von Risikfaktoren und Schutzfaktoren, das eintritt, wenn einem Menschen eine Bewältigung sowohl
der inneren (körperlichen und psychischen) als auch äußeren (sozialen und materiellen) Anforderun-
gen gelingt“.

In einer umfangreichen Übersicht über Modelle von Gesundheit und Krankheit unterscheidet Alexa
Franke u.a. folgende Interpretationen: Gesundheit als Störungsfreiheit, als Wohlbefinden, Leistungsfä-
higkeit und Rollenerfüllung, Gleichgewichtszustand (Homöostase), Flexibilität (Heterostase), und Ge-
sundheit als Anpassung (Franke 2012: 38). Zum Verhältnis von Gesundheit und Krankheit zueinander
werden hier drei Relationen unterschieden: dichotom (Gesundheit und Krankheit als zwei voneinander
unabhängige Zustände, die sich gegenseitig ausschließen),  bipolar (Gesundheit  und Krankheit  als
Pole eines Kontinuums oder mehrerer Kontinua) und orthogonal (Gesundheit und Krankheit als unab-
hängige Faktoren, so dass im Menschen gleichzeitig gesunde wie auch kranke Anteile vorliegen kön-
nen) (a.a.O.: 99ff).

Neben Modellen, welche die Krankheitsentstehung in den Mittelpunkt stellen, betrachtet Franke auch
drei Ansätze zur  Gesundheitsentstehung. Dieses sind (i) das Salutogenese-Modell von Antonovsky
(s.o.), (ii) das Resilienz-Modell (hier nicht weiter zu vertiefen) und (iii) die aus programmatischen Zu-
sammenhängen  unter  der  Überschrift  „Gesundheit  für  alle“  bei  der  Weltgesundheitsorganisation
(WHO) entstandene Konzeption, der sie einen hohen Orientierungswert zuspricht (a.a.O.: 169f).

Diese WHO-Definition von Gesundheit (s.o.) spricht wichtige Dimensionen von Gesundheit in ganz-
heitlicher Orientierung an. Das Freisein von Krankheiten ist als wichtiges Element erhalten; gleichzei-
tig rückt die Umschreibung positive Aspekte in den Mittelpunkt, wie es einem modernen Gesundheits-

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



2  Gesundheit und gesundheitliche Chancengleichheit 19

verständnis  entspricht.  Allerdings gibt  es auch Kritikpunkte,  welche die Nutzbarkeit  der WHO-Um-
schreibung von Gesundheit für wissenschaftliche wie auch für regulatorische Zwecke einschränken.

Einer der Einwände lautet, dass die Umschreibung sich (zu) stark auf das subjektive Element „Wohl-
befinden“ richtet. Hier bleibe unberücksichtigt, dass manche Erkrankungen wie z.B. Bluthochdruck zu-
mindest in Frühstadien nicht unbedingt das Wohlbefinden einschränken und u.U. sogar mit gesteiger-
tem Wohlbefinden verbunden sein können. Auch kann es geraume Zeit dauern, bis gesundheitsein-
schränkende (u.U. tödlich verlaufende) Prozesse wie z.B. Tumorerkrankungen das Wohlbefinden ein-
schränken. – Ferner wird kritisiert,  insbesondere das Element des „sozialen Wohlbefindens“ sei sehr
variabel auslegbar.

Wichtig erscheint auch, dass der menschliche Organismus (so wie andere lebende Organismen auch)
eine große Zahl von Systemen und Untersystemen umfasst, die durch vielfältigste Regelkreise aufein-
ander bezogen sind und in Verbindung stehen mit umgebenden weiteren Systemebenen: Familien,
Gemeinwesen und Organisationen, Nationen, Gesellschaften, Kulturen, Species „Homo sapiens“ bis
hin zur gesamten Biosphäre. Diese Komplexität wird durch den Aspekt „Wohlbefinden“ nur unzurei-
chend abgebildet.

In ähnlichem Sinne fehlt der WHO-Gesundheitsdefinition eine (human-) ökologische Komponente, die
die Umweltgebundenheit menschlicher Gesundheit zum Ausdruck bringt. In manchen neueren Definiti-
onen wird Gesundheit  z.B.  umschrieben als Gleichgewichtszustand zwischen Menschen und ihrer
physischen, biologischen und sozialen Umwelt (Last 2007: 154). Da solche Umschreibungen ihrerseits
neue Fragen aufwerfen, haben sie sich jedoch bisher nicht auf breiter Linie durchgesetzt.

Praktisch bedeutsam ist der Umstand, dass Einschränkungen der Gesundheit leichter zu fassen sind
als das komplexe Phänomen „Gesundheit“ insgesamt. Häufig wird z.B. für epidemiologische Analyse
auf relativ leicht objektivierbare Gesundheitsstörungen zurückgegriffen, die sich auf vielfältige Weisen
untergliedern lassen, z.B. folgendermaßen: betroffene Zielorgane wie Atemwege, Haut, Leber, Reakti-
onsarten wie Entzündung, Tumor, Mutation; Zeitverläufe: akut, chronisch und Zwischenformen sowie
Reversibilität: voll, partiell, oder auch fehlend. Eine Festlegung solcher Gesundheitsstörungen erfolgt
in der Regel als ärztliche Diagnose, die sich auf Beschwerden, klinische Befunde sowie häufig auch
auf Ergebnisse spezieller Untersuchungsmethoden gründet.

Das Spektrum solcher  Gesundheitsbeeinträchtigungen,  im Falle  von  Umweltassoziationen  oftmals
auch als adverse Effekte bezeichnet, reicht von Funktionsstörung über klinische Erkrankungen bis hin
zur Todesfolge. Neuere Ansätze z.B. von Seiten der WHO entwickelten hierzu folgende, auf Synthese
abzielende Sichtweise. Es treten einerseits durch Krankheit oder Verletzung „vorzeitige“ Todesfälle
auf, wodurch gewissermaßen Lebensjahre verloren gehen. Zum zweiten bewirken Krankheiten und
Verletzungen in aller Regel Einschränkungen in der Qualität durchlebter Jahre. Mit Einsatz bestimmter
Annahmen lassen sich diese zwei Arten krankheitsbedingter „Gesundheitsverluste“ auf Bevölkerungs-
ebene in gemeinsame Metriken umrechnen, z.B. sogenannte Disability-Adjusted Life Years (DALYs).
Sofern entsprechende Informationen zur adversen Wirkung von Umweltstressoren (z.B. Feinstaub,
Lärm, Radon) und anderen Risikofaktoren (z.B. Bewegungsmangel, Rauchen) vorliegen (z.B. in Form
von Expositions-Risiko-Funktionen), ist es auch möglich, die einem Risikofaktor zuzuschreibende, d.h.
umweltbedingte Krankheitslast zu bestimmen. Im gesundheitsbezogenen Umweltschutz können sol-
che Maßzahlen schließlich – allerdings heutzutage noch mit einigen Einschränkungen – die Basis für
eine vergleichende Risikoanalyse (engl.  comparative risk assessment, CRA) zur Prioritätensetzung
politischer Maßnahmen darstellen (vgl. Prüss-Üstün et al. 2003; Malsch et al. 2006; Hornberg et al.
2013). Solche Summenmaße haben in Deutschland zwar noch nicht breiten Eingang zur Beschrei-
bung von Gesundheit und Krankheit in der Gesundheitsberichterstattung sowie zur Abschätzung von
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Umweltbezügen  gefunden.  Vor  dem Hintergrund  aktueller  Entwicklungen  ist  jedoch  anzunehmen,
dass dies früher oder später geschehen dürfte (vgl. Malsch et al. 2006; Hornberg et al. 2013).

Erwähnt sei das Repertoire von Hilfsmitteln zur Messung und Dokumentation menschlicher Gesund-
heit  und entsprechender Einschränkungen.  Zur  Selbsteinschätzung von Gesundheit  bzw.  gesund-
heitsbezogener Lebensqualität zum Zeitpunkt der Befragung werden Fragebogeninstrumente einge-
setzt, darunter z.B. der EuroQol-Fragebogen und der Health Utilities Index (HUI). Hier werden jeweils
Einzelaspekte zu einem Indexwert zusammengezogen. Beispielsweise beschreibt der EuroQoL-Fra-
gebogen folgende Dimensionen:  Beweglichkeit/Mobilität;  Selbstversorgung,  allgemeine  Tätigkeiten,
Schmerz und körperliche Beschwerden, Ängstlichkeit und Niedergeschlagenheit.

Zur Codierung von Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen existieren umfangreiche Schlüssel-
werke. Die "Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitspro-
bleme" (10. Revision: „ICD-10“) wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt und liegt
auch in deutscher Fassung vor. In Deutschland gibt es für die ICD-10 zwei wesentliche Einsatzberei-
che: einerseits die Verschlüsselung von Todesursachen (z.B. in der Todesursachenstatistik,  die in
Deutschland im Regelfall jährlich aktualisiert bis auf Kreisebene verfügbar ist) und zweitens die Ver-
schlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung (z.B. zur Abrechnung von
Kassenleistungen, in Krebsregistern oder in der Krankenhausentlastungsstatistik). Für die Verschlüs-
selung von Todesursachen wird die deutschsprachige WHO-Ausgabe der ICD-10 verwendet (ICD-10-
WHO). Dabei handelt es sich um eine 1:1-Übertragung der englischsprachigen WHO-Originalausga-
be. Zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung wird die ICD-
10-GM ("German Modification") als Version 2016 genutzt. Die ICD-10 ist Teil einer ganzen „Familie“
internationaler gesundheitsrelevanter Klassifikationen.

Die  ICD-10-Kodierung  und  die  angesprochenen  Statistiken  können  von  bevölkerungsbezogenen
Krankheitslastbestimmungen angewandt werden. Gerade bei größeren Planungsvorhaben können die
Daten einerseits zur Abschätzung bestehender Vorbelastungen in der Bevölkerung (ggf. bei beson-
ders vulnerablen Teilgruppen wie Kindern, älteren und gesundheitlich eingeschränkten Menschen) im
Sinne einer Status-quo-Analyse, andererseits aber auch im Zuge eines Monitorings insbesondere bei
zu erwartenden chronischen Wirkungen eingesetzt werden.

Resüme: Für den Zweck der vorliegenden Leitlinien lässt sich Folgendes festhalten. Angsichts der
Vielfalt unterschiedlicher Vorstellungen wurden Gesundheit und Krankheit auch schon bezeichnet als
„inhaltsleere  Worthülsen,  die  sich  aus  vorgegebenen  Blickrichtungen  jeweils  neu  füllen“  (Labisch
1992: 17), aber dieser These wurde auch deutlich widersprochen (z.B. Bergdolt 1999: 13). Ebenso wie
die Medizin durch das Fehlen allgemeingültiger Konzepte für Gesundheit und Krankheit nicht behin-
dert wird, lässt sich auch in der Praxis von Planungsprozessen und Zulassungsverfahren mit beste-
henden  Ansätzen  erfolgreich  arbeiten.  Die  Gesundheitsdefinition  der  Weltgesundheitsorganisation
(WHO) wird zwar oft (und teilweise sehr heftig) kritisiert, aber keine Alternative hat sich ebenso lang-
fristig gehalten oder wird ähnlich breit getragen. Um einer einseitigen Auslegung vorzubeugen, könnte
die Definition auch immer wieder einmal umgeschrieben werden: „... nicht nur ein  Zustand völligen
körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens, sondern auch das Freisein von Krankheit und
Gebrechen“.

Dieses breite Grundverständnis lässt sich gut ergänzen durch pragmatische Konkretisierungen wie
z.B. von Jaspers (s.o.). In heutiger Sicht haben objektive Befunde wie auch subjektive Einschätzungen
ihre jeweils eigene Berechtigung, und es geht sowohl um die Gesamtperson als auch um alle ihreTeil -
systeme. 
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Aufbauend auf die von Franke (2012: 62) benannten Krankheitskriterien lassen sich zur Verortung im
biploaren Modell Gesundheit – Krankheit folgende Kriterien benennen:  (1) Vorhandensein und Aus-
maß objektiv feststellbarer Veränderungen oder Befunde, (2) körperlich- seelisch-soziales Wohlbefin-
den und seine Störungen, (3) Leistungsfähigkeit und ihre Einschränkungen , (4) Ausmaß möglicher
Betreuungsbedürftigkeit.

Weitere Konkretisierungen finden sich zahlreich im Text dieser Leitlinien, u.a. auch zu Lebensphasen,
Lebenslagen und Vulnerabilität. Das behandelte Spektrum schließt körperliche und seelische Gesund-
heit ein, z.B. Krebserkrankungen, neurodegenerative Krankheitsbilder, Stressreaktione, Lungenfunkti-
onsstörungen sowie Allergien und Atopien. Expositionen aufgrund unterschiedlicher Aufnahmepfade
kommen zur Sprache, ebenso eine Anzahl epidemiologischer Maßzahlen wie (gesunde) Lebenserwar-
tung,  Funktionseinschränkungen,  Inzidenz,  Prävalenz und Mortalität.  Auch die  humantoxikologisch
wichtigen Konzepte von Adversität, tolerierbaren Dosen, NOAEL und Unit risk werden behandelt.

Für die Praxis der Mitwirkung an Planung und Genehmigungsverfahren besonders relevant sind dann
vor allem Gesundheitsdeterminanten und entsprechende Wirkungsketten, wie im gesamten vorliegen-
den Band behandelt.

Christiane Bunge (Stand: 2014)

2.2 Gesundheitliche Chancengleichheit 

Gesundheitliche Chancengleichheit bezeichnet die Herstellung gleicher Möglichkeiten gesund zu sein
und gesund zu bleiben. Gesundheitliche Chancengleichheit ist eine wichtige Voraussetzung für gesell-
schaftliche Teilhabe. In den letzten Jahren wurde das Thema gesundheitliche Chancengleichheit nati-
onal und international vielfach aufgegriffen und es besteht Konsens darüber, dass gesundheitliche Un-
gleichheit das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels zwischen belastenden Lebensbedingun-
gen und -situationen, mangelnden sozioökonomischen (u.a. Bildung, Einkommen) und persönlichen
Ressourcen sowie von Aspekten einer  riskanten Lebensführung und der gesundheitlichen Versor-
gungssituation ist (Bolte et al. 2012).

Soziale Lage und Gesundheit stehen auch in Deutschland in einem engen Zusammenhang. Die Le-
benserwartung hängt deutlich vom Einkommen, dem Bildungsstand und der beruflichen Stellung ab.
Die mittlere Lebenserwartung bei Geburt liegt bei Männern des unteren Einkommensviertels rund elf
Jahre unter der von Männern im oberen Einkommensviertel. Bei Frauen beträgt der Unterschied rund
acht Jahre. Der Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenserwartung zeigt sich nicht nur auf
der Individual-, sondern auch auf sozialräumlicher Ebene. Die mittlere Lebenserwartung bei Geburt ist
in den Regionen mit niedriger Armutsrisikoquote am höchsten (Lampert & Kroll 2010).

Das Ausmaß gesundheitlicher Ungleichheit in Deutschland zeigt sich regelmäßig in der Gesundheits-
berichterstattung des Bundes (u.a. Robert Koch-Institut & Statistisches Bundesamt 2007) sowie in den
Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung (u.a. Bundesregierung 2008). Die Zusammen-
hänge zwischen sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit sind zentrale Themen in der sozial- und
gesundheitswissenschaftlichen Forschung der vergangenen Jahrzehnte (Richter & Hurrelmann 2006).
Unter dem Begriff der sozialen Ungleichheit werden zumeist Unterschiede in Bezug auf Bildung, beruf-
liche Stellung und Einkommen verstanden. Diese sind auf einer vertikalen Skala abgebildet. Daneben
gibt es soziale Ungleichheit auf einer horizontalen Ebene. Hierbei zählen unter anderem Alter, Ge-
schlecht und Nationalität zu den Merkmalen, nach denen sich die Bevölkerung in Gruppen unterteilen
lässt und zwischen denen soziale Ungleichheit besteht. Besonders benachteiligt sind demnach Perso-
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nen, bei denen vertikale und horizontale Merkmale mit ungünstigen Ausprägungen zusammentreffen
(Mielck 2003). In allen hoch entwickelten Industrienationen nimmt die soziale Ungleichheit gemessen
an den Bildungschancen, den zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen und den Anerken-
nungsmöglichkeiten zu (Richter & Hurrelmann 2006).

Sozial benachteiligte und benachteiligende Lebenslagen determinieren zusammen mit verhaltensspe-
zifischen und psychosozialen Faktoren individuelle Möglichkeiten und Grenzen, um beispielsweise Ex-
positionen zu vermeiden oder mit umweltbedingten gesundheitlichen Belastungen umzugehen. Sozial
bedingte ungleiche Gesundheitschancen sind bereits im Kindesalter festzustellen. Gleichzeitig sind
Kinder und Jugendliche besonders vulnerabel. Benachteiligungen im frühen Lebensalter können ge-
sundheitliche und soziale Folgen verursachen, deren negative Auswirkungen möglicherweise den ge-
samten weiteren Lebensverlauf prägen (Mielck 2001; Hornberg & Pauli 2007). Für die Entwicklung
von Kindern und ihre zukünftigen Lebenschancen stellt ein niedriger sozioökonomischer Status der
Familie ein zentrales Gesundheitsrisiko dar (Elsässer et al. 2002). 

Eine Vielzahl von Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Gesund-
heitsstatus belegen, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen (wie z. B. umweltassoziierte chronische
Erkrankungen,  motorische Defizite,  Fehlernährung,  körperliche Vernachlässigung) das Ungleichge-
wicht und das komplexe Wechselspiel zwischen konstitutionellen, lebenswelt- und umweltbezogenen
Faktoren widerspiegeln (Kamensky et al. 2000; Mielck 2001; Mielck 2005). Risiko erhöhende Faktoren
im Zusammenhang mit der sozialen Lage sind u.a. Alltagsgewohnheiten und Konsummuster (z. B.
Fehlernährung, Rauchen, Hygiene, Einsatz von Chemikalien im Haushalt) sowie lokale Belastungen
aus der Lebensumwelt (z. B. Lärm, Luftschadstoffe). Lokale Ressourcen (z. B. Grünflächenzugang,
soziale Netzwerke) und individuelle Ressourcen (z. B. Handlungskompetenzen) können dagegen zur
Gesundheitserhaltung und -förderung beitragen (vgl. Abb. 1). 

Zur  Herstellung gesundheitlicher  Chancengleichheit  richtet  sich die Public  Health Perspektive ver-
mehrt auf die Ressourcen und Prozesse, die Gesundheit erhalten und fördern. Aus dieser salutogene-
tischen Perspektive stellt sich die Frage, warum Menschen trotz oftmals zahlreicher alltäglicher Belas-
tungen und krankheitserregender Risikokonstellationen sowie kritischer Lebensereignisse gesund blei-
ben. Individuelle (u.a. Wissen, Selbstvertrauen, soziale Integration) und gesellschaftliche/soziale Res-
sourcen (u.a. funktionierende gesellschaftliche Netze, Sicherheit der Sozialsysteme) rücken hierbei in
den Mittelpunkt. Das Modell der Salutogenese hat dazu beigetragen, dass sich die Aufmerksamkeit in
der Gesundheitsforschung deutlich von der Verhinderung der Krankheit zur Förderung der Gesundheit
verlagert hat (Franke 2011).

In Deutschland wurde die Forderung nach gesundheitlicher Chancengleichheit explizit in der im Jahr
2000 in Kraft getretenen Neufassung des § 20 Abs. 1 des Fünften Sozialgesetzbuchs (SGB V) gesetz-
lich verankert. Dieser verpflichtet die gesetzlichen Krankenkassen dazu, einen bestimmten Betrag für
jeden Versicherten und jede Versicherte für Leistungen zur Primärprävention auszugeben, die „… den
allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und insbesondere einen Beitrag zur Verminderung sozi-
al bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen erbringen“. Jedoch zeigt sich in der Praxis, dass
vor allem die individualpräventiven Aktivitäten die sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen kaum
erreichen. Damit wird die Primärprävention in Deutschland weder dem gesetzlichen Auftrag, noch dem
selbst formulierten Anspruch der gesetzlichen Krankenkassen gerecht (Altgeld 2011).
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Der soziale Status als Indikator für umweltbezogene gesundheitliche Beeinträchtigungen: das 
Konzept der Umweltgerechtigkeit

Die sozial  „ungleiche“  und damit  „ungerechte“  Verteilung von Umweltbelastungen auf  sozioökono-
misch benachteiligte und bestimmte ethnische Bevölkerungsgruppen und ihre Wohnbezirke hat in den
USA unter dem Begriff environmental justice bereits in den frühen 1980er Jahren Aufmerksamkeit er-
langt. Ergebnisse der empirischen Forschung in den USA haben in der Vergangenheit vielfach bele-
gen können, dass Bevölkerungsgruppen mit  niedrigem Einkommen sowie insbesondere ethnische
Minderheiten häufig in schlechten Wohnverhältnissen mit gesundheitsbelastenden Umweltexpositio-
nen und in unmittelbarer Nähe zu Schadstoffemittenten leben (Bowen 2002; Brulle & Pellow 2006).
Vor diesem Hintergrund zielt Umweltgerechtigkeit darauf, das Auftreten neuer Umweltbelastungen zu
verhindern, bestehende Umweltbelastungen zu reduzieren und eine „sozial gerechte“ Verteilung nicht
vermeidbarer Umweltrisiken anzustreben (Maschewsky 2001; Bolte 2006; Bolte et al. 2012). Darüber
hinaus nimmt das Konzept der Umweltgerechtigkeit im Sinne von Verfahrensgerechtigkeit die Beteili-
gung der Bewohnerinnen und Bewohner in Planungs- und Entscheidungsverfahren in den Blick. Es
sollte sichergestellt werden, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner vergleichbare Möglichkeiten ha-
ben, sich an umweltpolitisch relevanten Entscheidungsprozessen zu beteiligen (Köckler 2011).

Quelle: Bolte et al. (2012), S. 26 (Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages Hans Huber)

Abb. 1 Beschreibung des Zusammenhangs von sozialer Lage, Umwelt und Gesundheit 
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Angeregt durch die internationale Diskussion um wachsende soziale und gesundheitliche Disparitäten
ist das Bewusstsein für die enge Verknüpfung von Umweltfragen und sozialen Fragen auch außerhalb
der USA in den zurückliegenden Jahren gestiegen (Stephens & Bullock 2002). 

In Deutschland wird der soziale Status seit einigen Jahren als ein Indikator für umweltassoziierte Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen thematisiert.  Insgesamt  ist  die  Datenlage  zur  Einflussnahme sozialer
Faktoren auf  umweltbezogene Expositionen (Expositionsvariation)  und die  modifizierende Wirkung
des Sozialstatus auf umweltbezogene Gesundheitsbeeinträchtigungen (Effektmodifikation) noch rudi-
mentär (Hornberg et al. 2011; Bolte et al. 2012). Analysen von Primär- und Sekundärdaten lassen je -
doch erkennen, dass ein niedriger Sozialstatus vielfach mit höheren Expositionen in den zentralen All-
tagskontexten wie Wohnung und Wohnumfeld einhergeht. Angehörige unterer Statusgruppen wohnen
demnach häufiger an stark bis extrem stark befahrenen Haupt- oder Durchgangsstraßen, fühlen sich
signifikant häufiger durch Straßenverkehrslärm gestört (Hoffmann et al. 2003) und sind höheren ge-
sundheitlichen Risiken durch Luftschadstoffe ausgesetzt (Heinrich et al. 2005; Brauer et al. 2006). Be-
reits im Jahr 1975 konnte Jarre für Teile des nördlichen Ruhrgebietes zeigen, dass Arbeiterviertel mit
deutlich höheren Staubkonzentrationen belastet waren im Vergleich zu Wohngebieten, in denen über-
wiegend Angestellte, Beamte und Selbstständige wohnten (Jarre 1975).

Verkehrsbedingte oder industrielle Luftschadstoffe, höhere Lärmpegel, eingeschränkte Verfügbarkeit
von naturnahen Grün- und Freiräumen sind der Studienlage zufolge einige der zu berücksichtigenden
Expositionsquellen im Kontext sozioökonomisch benachteiligter Lebensumweltverhältnisse (z. B. Hoff-
mann et al. 2009; Bunge & Katzschner 2009; Hornberg & Pauli 2011). Gesundheitsrisiken sind also
auf Defizite in der Wohnumfeldqualität zurückzuführen. Von ebenso großer Bedeutung sind aber auch
die nach Bildungsniveau, Berufsstatus und Einkommen variierenden physikalisch-chemischen Bedin-
gungen im Wohninnenraumraum (z. B. Bausubstanz, Baumaterialien, Schadstoffe in Einrichtungsge-
genständen) anzuführen (Hornberg & Pauli 2007; Seiwert et al. 2008; WHO 2006a, b). 

Aus den vielfältigen, bereits vorliegenden Befunden zu den Zusammenhängen zwischen Umwelt, Ge-
sundheit und sozialer Lage ergibt sich die Notwendigkeit einer lebensweltlich orientierten Perspektive
auf soziale Gruppen, einschließlich deren differenzierten sozialräumlichen Verteilung. Ziel sollte es
sein, die unterschiedliche Betroffenheit der Bevölkerungsgruppen gegenüber Umweltexpositionen und
umweltbedingten Gesundheitsbelastungen in ihren Alters- und Biographiebezügen zu betrachten. Die
Verbindung von Wohnadressen mit Emissionskarten (z. B. zu Grünräumen, zur Luftqualität) eröffnet
beispielsweise die Möglichkeit, individuelle Expositionen der Wohnbevölkerung (sowie deren Verände-
rung im Zeitverlauf) zu erheben und diese mit sozialstrukturellen, verteilungsrelevanten Faktoren in
den Lebensverhältnissen (z. B. Wohnumfeldqualität) in Beziehung zu setzen (Klimeczek & Luck-Bert-
schat 2008). Auf diesem Wege könnten soziale Unterschiede in der Betroffenheit durch ausgewählte
Umweltexpositionen in den relevanten Aufnahmepfaden und gesundheitlichen Effekten weiter aufge-
klärt werden und in Handlungsansätze (z. B. Expositionsreduzierung) münden. Das hierfür benötigte
methodische Instrumentarium ist entsprechend weiterzuentwickeln und z. B. mit geographischen Ana-
lyseansätzen aus der Geoinformationsverarbeitung zu ergänzen (ebd.).

Eine frühzeitige Identifizierung gesundheitlicher Risiken auf fundierter Datengrundlage ist Informati-
ons- und Bewertungsbasis für belastungsreduzierende Maßnahmen im umweltbezogenen Gesund-
heitsschutz  (z. B.  Grenzwertbestimmungen,  Lärmaktionspläne,  Umweltzonen).  Nicht  zuletzt  wegen
der vielfach unzureichenden Datenlage sowie der Komplexität der Ursache-Wirkungs-Beziehungen
steht für Deutschland eine umfassende Quantifizierung des Anteils gesundheitlicher Ungleichheit aus,
der durch ungleiche Umweltbelastungen und -ressourcen bedingt ist. Um Ursachen und Wirkungen
von Ungleichverteilungen umweltbezogener Gesundheitsbelastungen und -ressourcen betrachten zu
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können, ist daher zunächst eine differenzierte (Einzel-) Analyse der Teilbereiche Umwelt, Gesundheit
und soziale Lage notwendig (Hornberg et al. 2011; Bolte et al. 2012).
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3. Anforderungen an den Schutz der menschlichen 

Gesundheit und 'wirksame Umweltvorsorge'

Wilfried Kühling (Stand: 2014)

3.1 Der Vorsorgebegriff   

Gesundheit und Umweltvorsorge sind Gegenstand der nationalen wie internationalen Rechtsvorschrif-
ten.  Die  dort  häufig  verwendeten  unbestimmten  Rechtsbegriffe  sind  allerdings  hinsichtlich  ihres
Schutz- bzw. Vorsorgeanspruchs und dem daraus folgenden konkreten Wertmaßstab genauer zu hin-
terfragen. Dies sollen die folgenden Kapitel leisten.  

Vorsorge gegen Umweltbelastungen wird als zentrale Aufgabe der Umweltpolitik verstanden (BMU
1986) und ist als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Vorsorgender Umweltschutz als aktive Politik
zur langfristigen Sicherung der natürlichen Ressourcen und zur Verbesserung der Umweltqualität ist
damit Planungsaufgabe des Staates und spricht insbesondere die Bereiche Raumordnung, Stadtent-
wicklung, Fachplanungen und Umweltschutzfachplanungen an (Hoppe 1980: 211 ff). Dabei ist die Vor-
sorge von den anderen Arbeitsbereichen des Umweltschutzes bzw. der Umweltpolitik zu unterschei-
den. Das Vorsorgeprinzip ist Teil der umweltpolitischen „Prinzipientrias“ von Vorsorgeprinzip, Verursa-
cherprinzip und Kooperationsprinzip (Storm 1995). 

Vorsorge erschöpft sich nicht in der Anwendung gesetzlicher Gefahrenabwehrstandards. Hier werden
weitergehende Anforderungen im Rahmen der Umweltprüfungen gestellt. Im Folgenden soll die durch
die verschiedenen Instrumente der Umweltprüfungen anzustrebende Vorsorge näher eingegrenzt wer-
den. Neben unterschiedlichen fachlichen Interpretationen des Vorsorgebegriffes (BMU 1986, Kühling
1986: 29 ff) hat das Bundesverwaltungsgericht herausgestellt:  Es müssen "auch solche Schadens-
möglichkeiten in Betracht gezogen werden, ... (für die noch) keine Gefahr, sondern nur ein Gefahren-
verdacht oder ein Besorgnispotential besteht" (BVerwG, Urteil v. 19. Dez. 1985, - 7 C 65.82-). 

Aufgrund der rechtlichen Definition geht es bei der Vorsorge also stets auch darum, theoretisch mögli-
che bzw. begründet vermutete - und nicht (wie bei der Gefahrenabwehr) lediglich  hinreichend wahr-
scheinliche - Umweltschäden zu vermeiden.

Daraus können Schlussfolgerungen gezogen werden. Pflicht zur Vorsorge 

 meint, dass schon vor der Schädlichkeitsgrenze einem Schädlichkeitsverdacht vorgebeugt wer-
den soll,

 verlangt nach einem ausreichenden Sicherheitsabstand von der Schädlichkeitsgrenze,

 tritt ein, wenn bei zeitlich entfernten Risiken der spätere Schadenseintritt nicht mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann oder eine geringere Eintrittswahrscheinlichkeit
vorliegt,

 kann Risikominimierung bereits  dann verlangen, wenn kausale,  empirische oder statistische
Verursachungszusammenhänge nicht oder nicht hinreichend bekannt oder nachweisbar sind
(Di Fabio 1991: 357),

 setzt ein bei Umweltbelastungen, die für sich genommen ungefährlich, aber im Zusammenwir-
ken mit anderen an sich auch ungefährlichen Belastungen schädlich oder vermeidbar sind (Klo-
epfer 1993: 73).
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Wird diesen Aussagen gefolgt, umschreiben sie den Anspruch im Hinblick auf das zu erreichende Um-
weltschutzniveau, das als Maßstab bei der Bewertung und Berücksichtigung gemäß § 12 UVPG anzu-
legen ist.  Abb. 2 veranschaulicht die grundsätzliche Stellung der Vorsorge innerhalb der verschiede-
nen Arbeitsbereiche der Umweltpolitik. Darüber hinaus verfolgt die Vorsorge eine Zielrichtung zur Mi-
nimierung und Verbesserung von Belastungen, wie dies an der Fortentwicklung der EU-Luftqualitäts-
richtlinien zum Luftschadstoff Partikel PM2,5 deutlich wird (vgl. Abb. 3).

Abb. 2 Bereiche der Umweltpolitik und Umweltplanung 

Mögliche oder wahrscheinliche Auswirkungen auf die Umwelt sind meist nur auf Grundlage von einwir-
kungsbezogenen (z. B. immissionsbezogenen) Umweltqualitätszielen wirksam zu beurteilen. Ohne die
Quantifizierung der Umweltschutzniveaus zu den verschiedenen Schutzgütern lässt sich der Vorsor-
geauftrag der UVP nicht immer ausreichend erfüllen.

Zwangsläufig bleibt dabei der Grenzbereich zwischen Gefahrenschutz und Vorsorge oft unscharf und
bietet Interpretationsspielraum. Abb. 2 macht aber bereits deutlich, dass der Arbeitsbereich der Vor-
sorge und vorsorgeorientierte Ziele und Bewertungsmaßstäbe in der Regel außerhalb der rechtlich fi-
xierten Grenzwerte des Gefahrenschutzes liegen. Der im UVPG enthaltene immanente Widerspruch
des § 12 mit der Formulierung „im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge ... nach Maßgabe der
geltenden Gesetze“ könnte damit einer praxisorientierten Lösung näher gebracht werden.

Begründet mögliche oder wahrscheinliche Auswirkungen auf die Umwelt sind aber auch mit einem auf
die Einwirkung (Immission) bezogenen Umweltqualitätsmaßstab als Führungsgröße wirksam zu be-
grenzen. Ohne die Quantifizierung eines solchen Umweltschutzniveaus lässt sich der Auftrag der Um-
weltprüfung nicht erfüllen. 
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t1= Zeitpunkt 1, t2= Zeitpunkt 2

Abb. 3 Struktur und Zielrichtung von Standards zum Schutz und zur Vorsorge

Wilfried Kühling (Stand: 2014)

3.2 Vorsorge als gesetzlicher Auftrag

3.2.1 Internationale Ebene 

Mit dem Grundsatz 15 der Abschlusserklärung zur Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und
Entwicklung (UNCED 1992) wird bereits international festgestellt, dass die Staaten zum Schutz der
Umwelt den Vorsorgegrundsatz anwenden. Dort heißt es: 

„Zum Schutz der Umwelt wenden die Staaten im Rahmen ihrer Möglichkeiten allgemein den Vorsorge-
grundsatz an. Drohen schwerwiegende oder bleibende Schäden, so darf ein Mangel an vollständiger wis-
senschaftlicher Gewissheit kein Grund dafür sein, kostenwirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Um-
weltverschlechterungen aufzuschieben.“

Dies entspringt u.a. aus dem Grundsatz 3 dieser Konferenz, dass das Recht auf Entwicklung so erfüllt
werden muss, dass den Entwicklungs- und Umweltbedürfnissen heutiger und künftiger Generationen
in gerechter Weise entsprochen wird. 2 

Im Mittelpunkt dieses Vorsorgegrundsatzes steht, dass selbst bei Fehlen ausreichender wissenschaft-
licher Information ein Handlungsbedarf besteht. Das hat die Europäische Kommission (EU 2000) und
die Gemeinschaftsrechtsprechung konkretisiert: „Wenn das Vorliegen und der Umfang von Gefahren
für die menschliche Gesundheit ungewiss sind, können die Organe Schutzmaßnahmen treffen, ohne
abwarten zu müssen, dass das Vorliegen und die Größe dieser Gefahren klar dargelegt wird“ (EuGH
1998). 

In diesem Zusammenhang müssen auch die Begriffe „Vorbeugung“ und „Vorsorge“  unterschieden
werden: Das Vorbeugeprinzip ist auf Verhinderung bekannter schädlicher Auswirkungen auf die Um-
welt gerichtet ist, während sich das Vorsorgeprinzip auf einen Zeitpunkt bezieht, zu dem noch keine si-
chere Prognose über Umwelt- oder Gesundheitsgefährdungen besteht. Das Vorsorgeprinzip ist also

2 Vorsorge ist auch in verschiedenen Kapiteln der Agenda 21 verankert, einem Dokument dieser Konferenz, vgl. auch Kap. 6
“Schutz und der Förderung der menschlichen Gesundheit“
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aufgrund des Verzichts auf wissenschaftliche Gewissheit weitreichender als das Vorbeugeprinzip (Epi-
ney & Scheyli 1998, 91). 

Gesundheit und Umweltvorsorge sind Gegenstand zahlreicher nationaler wie internationaler Rechts-
vorschriften,  wobei  sich  Querbezüge oftmals  in  nicht  primär  gesundheits-  oder  umweltorientierten
Rechtsgrundlagen finden. Die Umweltpolitik der Europäischen Union beruht auf den Grundsätzen der
Vorsorge und Vorbeugung und zielt auf ein hohes Schutzniveau ab. Gemäß Art. 191 des Vertrages
über die Arbeitsweise der Europäischen Union verfolgt die europäische Umweltpolitik insbesondere
auch die Zielsetzungen einer nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen und Verbesserung der
Umweltqualität.

Damit sind inhaltliche Vorgaben für das angestrebte bzw. anzustrebende Maß der Umweltqualität ge-
geben. Mit der Formulierung „hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt“ ist eine Umweltqualität
gemeint, bei der Einwirkungen vermieden werden, die gemäß Art. 3 Nr. 2 der Richtlinie 2010/75/EU zu
einer „Beeinträchtigung oder Störung von Annehmlichkeiten und anderen legitimen Nutzungen der
Umwelt“  führen können. Das angestrebte Schutzniveau der EU zielt  auch mit  dieser Bestimmung
- deutlicher als verschiedene Regelungen des bisherigen deutschen Umweltfachrechts – auf eine Um-
weltqualität, die nicht beim bloßen Schutzprinzip (Schutz vor Umweltschäden bzw. Gesundheitsgefah-
ren) stehen bleibt.

3.2.2 Bundesebene 

Verfassung

Durch den Art. 20a GG ist als Staatszielbestimmung  die Verantwortung des Staates im Grundgesetz
verankert, für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Dieser An-
spruch geht auf das Ziel der nachhaltigen Entwicklung (UNCED 1992) zurück, welche insbesondere
im Raumordnungs- und Städtebaurecht tiefer verankert ist. Umweltvorsorge ist ein immanenter Teil ei-
ner nachhaltigen Entwicklung (vgl. Kap. 3.2.1) und lässt sich damit auch durch die Verfassung begrün-
den.

Umweltvorsorge nach UVP-Gesetz

Gemäß Zweckbestimmung in § 1 UVPG soll eine wirksame Umweltvorsorge sichergestellt  werden.
Das anzustrebende Ziel der Umweltqualität bzw. das anzustrebende Umweltschutzniveau wird da-
durch jedoch noch nicht konkretisiert. Auch die zentrale Aufgabenstellung in § 12, wonach die zustän-
dige Behörde die Umweltauswirkungen des Vorhabens zu bewerten und diese Bewertung bei der Ent-
scheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach
Maßgabe der geltenden Gesetze zu berücksichtigen hat, macht nicht genügend klar, welche Umwelt-
qualität zur gesundheitlichen Vorsorge zu erreichen ist. Es bedarf daher einer Operationalisierung des
unbestimmten Begriffes der wirksamen Umweltvorsorge auf Grundlage der vorherigen Überlegungen.

Die Bewertung von Umweltauswirkungen betrifft das Herzstück einer Umweltverträglichkeitsprüfung.
Gemäß § 12 UVPG bedeutet dies die Anwendung der umweltbezogenen Rechtsvorschriften, die für
die Zulässigkeit  eines Vorhabens heranzuziehen sind. Die Normen der einschlägigen Fachgesetze
einschließlich ihrer untergesetzlichen Konkretisierungen oder Ausführungsbestimmungen stellen also
die relevanten Bewertungsmaßstäbe dar. Die Einhaltung dieser Normen in den Zulassungsverfahren
(auch ohne UVP) sollte selbstverständlich sein. Damit stellt sich die Frage nach dem Sinn dieser Vor-
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schrift, wenn kein anderer Bewertungsmaßstab aus der Umweltverträglichkeitsprüfung resultiert. Eine
neue Bedeutung erschließt sich allerdings unter Einbeziehung des Begriffs der wirksamen Umweltvor-
sorge.

Einerseits kann davon ausgegangen werden, dass die gültigen Grenzwerte und Normen der Fachge-
setze nicht primär vorsorgeorientiert aufgestellt wurden, sondern vielfach während des Aufstellungs-
prozesses mit anderen Belangen, zum Beispiel ökonomischen, abgewogen wurden. Damit kann der
Anspruch  einer  „umweltinternen“  Bewertung  meist  nicht  erfüllt  werden,  wie  am  Beispiel  der  16.
BImSchV generell dargestellt werden kann: die Immissionsgrenzwerte zum Schutz vor Lärm unterlie-
gen der Abwägung mit nicht-umweltinternen Belangen3. Andererseits sind die Bewertungsmaßstäbe
der geltenden Fachgesetze häufig sehr unbestimmt gefasst (Schutz der Nachbarschaft vor gefährli-
chen Auswirkungen, Schutz des Allgemeinwohls etc.) und bieten somit Raum, sowohl für die weitere
Konkretisierung als auch für Interpretationen.

Die Nutzung der Auslegungsregel in § 12 UVPG als Leitmotiv im Rahmen von Zulassungsverfahren
mit integrierter UVP bietet damit nicht nur einen guten Ansatzpunkt für eine gesellschaftliche Diskussi-
on über das Maß bzw. die Höhe des Schutzniveaus, das bei der Beurteilung von Umweltauswirkungen
grundsätzlich als Maßstab herangezogen werden sollte. Es ist darüber hinaus gemäß § 4 UVPG zwin-
gend, dass die Bewertung bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens „im Hinblick auf
eine wirksame Umweltvorsorge“ zu erfolgen hat, wenn Rechtsvorschriften des Bundes oder der Län-
der in ihren Anforderungen nicht weitgehend genug sind. Im Handbuch der UVP wird dies am Beispiel
der Immissionsgrenzwerte der TA Luft näher belegt (Kühling & Peters 1995). 

Raumordnungsrecht

Neben dem generellen Vorsorgeauftrag der gesamträumlichen Planung ist der Ziel- und Handlungsbe-
reich des Raumordnungsgesetzes (ROG) gemäß § 1 Abs. 2 insbesondere der Aufgabe und Leitvor-
stellung einer nachhaltigen Raumentwicklung verpflichtet. Mit der oben skizzierten Verschränkung des
Begriffes der Nachhaltigen Entwicklung mit dem Vorsorgegrundsatz wird so der Vorsorgeauftrag be-
sonders deutlich. Eine die Umwelt frühzeitig gestaltende, planerisch-vorsorgende Beurteilung von Vor-
haben und Konzepten im Rahmen der Raumordnung und Landesplanung muss daher auf der Grund-
lage von Zielen und Standards zur Umweltqualität erfolgen, die dem Vorsorgeprinzip verpflichtet sind.

Baurecht

Der gleiche Anspruch an Vorsorge findet sich auch im Allgemeinen Städtebaurecht. Durch die gene-
rellen Planungsziele Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und Entwicklung der natürlichen Le-
bensgrundlagen in § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB besitzen die Umweltschutzbelange einen Stellenwert, der
über fachgesetzliche Standards hinausgeht. Dies wird besonders deutlich bei der Bestimmung der
Umweltbelange in § 1 Abs. 6 Ziffer 7 Buchst. h BauGB, wenn es dort am Beispiel der anzustrebenden
Luftqualität heißt, dass die bestmögliche Luftqualität in Gebieten erhalten werden soll, in denen die
festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Im Übrigen ist dieser Anspruch auch
konform zu § 50 BImSchG.

Diese Anforderung erlaubt eine Konkretisierung des EU-seitig angestrebten hohen Umweltschutzni-
veaus, wenn unterhalb gesetzlicher Standards eine bestmögliche Umweltqualität erreicht werden soll
und quasi ein Verschlechterungsverbot und Minimierungsgebot ausgesprochen wird.

3  Ausweislich der Begründung zur 16. BImSchV (Bundesrats-Drucksache 661/89) weist der Verordnungsgeber explizit auf sei-
nen Spielraum bei der politischen Bewertung des Verhältnisses von zumutbarem Verkehrslärm und finanzieller Machbarkeit
zur Festlegung der Grenzwerte hin. 
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Damit gehen gerade die Aufgaben der Bauleitplanung deutlich weiter als Gefahrenabwehr und Gefah-
renvorbeugung und verpflichten zu früh ansetzender Vorsorge. Dies bestätigt die Rechtsprechung: Die
Gemeinden sind im Rahmen ihrer  Bauleitplanung nicht  auf  die  Abwehr von bereits  eingetretenen
schädlichen  Umwelteinwirkungen im Sinne § 3  BImSchG beschränkt,  sondern  darüber  hinaus  er-
mächtigt, entsprechend dem Vorsorgeprinzip des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG schon vorsorgenden Um-
weltschutz zu betreiben.4 Eine entsprechende Konkretisierung des Vorsorgebereichs beispielsweise
durch Vorsorgestandards ist eine Voraussetzung zur Erfüllung der planerischen Leitziele zur Siche-
rung und Entwicklung der Umweltqualität. 

Probleme bereitet dieses angestrebte Schutzniveau in der Praxis jedoch häufig deshalb, weil es von
der Einwirkungsseite von den Noxen her bislang kaum verbindlich durch Standards der wirksamen
Umweltvorsorge quantifiziert wurde. Dies soll hier in diesem Leitfaden z. T. geleistet werden.

Fachgesetze

Im deutschen Umweltrecht ist das Vorsorgeprinzip darüber hinaus in vielfacher Weise in den Fachge-
setzen implementiert  (so z. B.  § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG oder der Besorgnisgrundsatz zur
Reinhaltung der Gewässer im Wasserrecht). Es umfasst unter anderen die vorsorgliche Minimierung
potenziell  schädlicher  Stoffeinträge,  die  möglichst  frühzeitige  Erfassung  umweltbeeinträchtigender
Auswirkungen im Rahmen von Planungsprozessen oder die nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung.

Thomas Claßen (Stand: 2014)

3.3 Verbesserung der Umweltsituation 

In den vergangenen Jahrzehnten hat im Duktus verschiedener internationaler Rechtsvorschriften ein
- von vielen kaum wahrgenommener – Wandel stattgefunden, der im Sinne des vorsorgenden Ge-
sundheitsschutzes und der Umweltvorsorge jedoch von zentraler Bedeutung ist. Ergänzend zu dem
bisher gültigen Vorsorgegedanken in der Formulierung von Umweltqualitätszielen und abgeleiteten
Maßnahmen, der das Konzept des Gefahrenschutzes bzw. der Gefahrenabwehr ergänzt, wird zuneh-
mend ein Verbesserungsgebot zur generellen Verbesserung der Umweltsituation formuliert. Dieses
Phänomen schlägt sich in verschiedenen EU-Rechtsvorschriften nieder, so im Gewässerschutz (z. B.
Wasserrahmenrichtlinie, Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie), im Immissionsschutz (z. B. Umgebungs-
lärm-Richtlinie, Luftqualitätsrichtlinie)  oder im Baurecht auf nationaler Ebene (z. B. Baugesetzbuch).
Beispielhaft wird das Phänomen des Verbesserungsgebots nachfolgend an der Feinstaubdiskussion
und den veränderten EU-Rechtsvorschriften zur Luftqualität dargestellt.

Im Jahr 1996 traf die Europäische Kommission eine richtungsweisende Entscheidung, als sie die EU-
Rahmenrichtlinie zur Luftqualität (96/62/EG) verabschiedete. Diese Richtlinie hatte erhebliche langfris-
tige Auswirkungen, da sie nicht länger emissionsorientiert singuläre Minderungs- oder Vermeidungs-
strategien forderte, die mittels technologischen Fortschritts erzielt werden konnten. Sie strebte viel-
mehr eine Minderung der Exposition von Mensch und Umwelt insgesamt gegenüber Luftschadstoffen
an (vgl. Bruckmann 2009). Diese Richtlinie mündete in zahlreiche Tochterrichtlinien, in denen auch
konkrete Richt- und Grenzwerte abgeleitet sowie  - bei deren Überschreitung – Minderungsmaßnah-
men gefordert wurden.5 Es zeigte sich, dass auf Grundlage aktueller evidenzbasierter Erkenntnisse zu
den gesundheitlichen Wirkungen von Feinstaub im Niedrigdosisbereich die Richtlinien u.a. auch hin-

4 Urteil des BVerwG 4 C 52.87 v.14. April 1989
5  Allerdings nicht hinsichtlich der Ausgestaltung konkretisiert, vgl. Welge 2006.
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sichtlich  eines  generellen  Minderungsgebots  angepasst  werden  mussten.6 Am 11.  Juni  2008  trat
schließlich die neu gefasste EU-Richtlinie 2008/50/EG vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere
Luft für Europa in Kraft, in der zwar die geltenden Feinstaubgrenzwerte (politisch begründet) bestätigt
wurden, darüber hinaus jedoch ein generelles Minderungsgebot7 und zusätzliche Luftqualitätsstan-
dards für PM2,5 festgelegt wurden.8 Konkret wird in der Richtlinie zu den Erwägungsgründen wie folgt
ausgeführt: 

„(9) Wo bereits eine gute Luftqualität gegeben ist, sollte sie aufrechterhalten oder verbessert werden.“

„(11) Partikel (PM2,5) haben erhebliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Außer-
dem wurde bisher keine feststellbare Schwelle ermittelt, unterhalb deren PM2,5 kein Risiko darstellt. Daher
sollten für diesen Schadstoff andere Regeln gelten als für andere Luftschadstoffe. Dieser Ansatz sollte auf
eine generelle Senkung der Konzentrationen im städtischen Hintergrund abzielen, um für große Teile der
Bevölkerung eine bessere Luftqualität  zu gewährleisten.  Damit  jedoch überall  ein Mindestgesundheits-
schutz sichergestellt ist, sollte der Ansatz mit der Vorgabe eines Grenzwerts kombiniert werden, dem zu-
nächst ein Zielwert vorgeschaltet wird.“

„(30) […] Insbesondere soll durch diese Richtlinie gemäß Artikel 37 der Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität in die Politiken
der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden.“

Auffallend ist jedoch, dass dieses Verbesserungsgebot in der Konkretisierung in Art. 12 (Anforderun-
gen für Gebiete, in denen die Werte unterhalb der Grenzwerte liegen) der Richtlinie 2008/50/EG nicht
wieder dahingehend aufgegriffen wird, dass eine bestimmte Verbesserung in allen Fällen erreicht wer-
den muss. Vielmehr  wird ausgeführt, dass sich die Staaten in allen Fällen „bemühen [müssen], die
beste Luftqualität aufrechtzuerhalten, die mit einer nachhaltigen Entwicklung in Einklang zu bringen
ist.“ Immerhin wird das Verbesserungsgebot in Deutschland auch zur Begründung einer Ausweitung
und Verschärfung von Umweltzonen herangezogen (vgl. Wichmann 2008; Bruckmann 2009) bzw. ist
die  Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in § 50 BImSchG als genereller Planungsgrundsatz, in
§ 26 der 39. BImSchV (Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität) und in § 1 Abs. 6 Ziffer 7 Buchst. h
BauGB verankert.

Joachim Hartlik (Stand: 2014)

3.4 Verhältnis Planungsrecht – umweltbezogenes Fachrecht 

Bei der Durchsetzung einer wirksamen Umweltvorsorge ergeben sich zwischen der Abwägung im Pla-
nungs- und Planfeststellungsrecht und der Genehmigung oder „gebundenen Entscheidung“ zum Bei-
spiel nach dem BImSchG deutliche Unterscheidungen: 

 Vorsorgeorientierte Wertmaßstäbe im oben genannten Sinn können in der Regel ohne Weiteres
im Rahmen von gesamträumlichen Planungsprozessen und Planfeststellungsverfahren heran-
gezogen werden, da der verfahrensführenden Behörde aufgrund der komplexen Aufgabenstel-
lung ein umfassendes Abwägungs- oder Versagungsermessen zukommt.

 Bei Kontrollerlaubnissen wie den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren hat der
Antragsteller dagegen in der Regel einen Anspruch auf Zulassung, wenn definierte gesetzliche
Anforderungen erfüllt werden. Wegen des eingeschränkten behördlichen Ermessensspielraums

6  Claßen et al. 2010.
7  Ein so genanntes gap closure, siehe Bruckmann 2009.
8  BMU 2008.
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können hier  vorsorgeorientierte aber nicht  gesetzlich  verbindliche Qualitätsziele  weniger  gut
durchgesetzt werden.9

 Auch auf den Ebenen der unterschiedlichen Planungsstufen (Programm-/Planebene, Raumord-
nungsebene, Zulassungsebene) können unterschiedliche,  dem jeweiligen Konkretisierungsni-
veau geschuldete Anforderungen eine Differenzierung der Maßstäbe und Indikatoren erfordern.

Für die Betrachtung von Gesundheitsbelangen und der Bewertung relevanter Auswirkungen  auf die-
ses Schutzgut sind vor dem Hintergrund des dargelegten Gebots der wirksamen Umweltvorsorge fol-
gende Erfordernisse zu berücksichtigen:

 Einbeziehung von vulnerablen Bevölkerungsgruppen,

 Einbeziehung von Indikatoren, die das Wohlbefinden operationalisieren,

 Einbeziehung von Auswirkungen unterhalb der Gefahrenschwelle, die i.d.R. durch die gültigen
Grenzwerte und Normen gebildet wird,

 Einbeziehung der  Gleichwertigkeit  der  Lebensverhältnisse insbesondere in  sozioökonomisch
schwachen Wohngebieten,

 Berücksichtigung von Mehrfachbelastungen.

Joachim Hartlik (Stand: 2014)

3.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung  

Vorsorge- und Gefahrenabwehrprinzip sind Grundpfeiler des deutschen Umweltrechts. In diesem Sin-
ne  bedeutet  Gefahr,  dass  erhebliche  Belästigungen  oder  erhebliche  Nachteile  für  die  jeweiligen
Schutzgüter zu erwarten sind. Gefahren sind dadurch charakterisiert, dass eine hinreichende Wahr-
scheinlichkeit des Schadenseintritts existiert. Gefahrenabwehrorientierte Grenzwerte und Normen der
Fachgesetze repräsentieren also in der Regel nur ein Mindestmaß an Umweltqualität, welches das
Vorsorgeprinzip nicht genügend berücksichtigt. Allerdings sind fachrechtliche Wertmaßstäbe häufig so
unbestimmt (Schutz der Nachbarschaft vor gefährlichen Auswirkungen, Schutz des Allgemeinwohls
etc.), dass sie Raum für die weitergehende Konkretisierung als Auslegung dieser Begriffe bieten.

Umweltvorsorge geht darüber hinaus, indem einerseits Schadensmöglichkeiten betrachtet werden, die
eintreten können, ohne dass hier ein Wahrscheinlichkeitsmaß angegeben werden kann. Andererseits
umfasst Umweltvorsorge auch die Berücksichtigung von Umweltbeeinträchtigungen unterhalb des Ni-
veaus von Schäden, erheblichen Belästigungen oder Nachteilen. Es sind daher auch solche Maßstä-
be mit höherem Schutzniveau anzuwenden, die z. B. in Regelwerken national oder international aner-
kannter Gremien aufgestellt wurden und der guten fachlichen Praxis entsprechen. 

Anforderungen an Bewertungsmaßstäbe für gesundheitsrelevante Auswirkungen können aus den un-
terschiedlichsten Quellen stammen.  Tabelle 1 zeigt exemplarisch auf, welche Quellen hier geeignet
sein können.

9  Allerdings existiert hier mittlerweile auch eine Rechtsprechung, die z.B. stärker auf die Berücksichtigung vorsorgeorientierter
Wertmaßstäbe aufgrund kumulativer Umweltfolgen abstellt. Vgl. hierzu z.B. das sog. Trianel-Urteil  des Oberverwaltungsge-
richtes Münster vom 1.12.2011 (Rechtssache 8 D 58/08.AK).
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Tabelle 1 Quellen für Bewertungsmaßstäbe

 Ratifizierte internationale Abkommen/Verträge 

 EU-Richtlinien (z.T. mit Direktwirkung bei Nicht-Umsetzung auf nationaler Ebene) und EU-Verordnungen

 Regelwerke nationaler oder internationaler Gremien (z. B. DIN/EN/ISO, DVWK, VDI)

 Umweltbezogene Zulassungsvoraussetzungen der Bundesgesetze/Landesgesetze 

 Weitere rechtsverbindliche Bewertungsmaßstäbe:

- in gesetzlichen Zielnormen / Verbotsnormen (ggf. in Verbindung mit gesetzlichen Definitionsnormen),

- in Rechtsverordnungen oder kommunalen Satzungen (kommunale Umweltqualitätsziele),

- in den Orientierungshilfen des Anhangs I der UVPVwV

- Fachlich/räumlich konkretisierte Zielaussagen der umweltbezogenen räumlichen Gesamt- (Landes-/
Regional- und Bauleitplanung) sowie Fachplanung (z. B. Landschaftsplanung, Bewirtschaftungspläne
nach WHG, Waldfunktionskartierungen etc.)

 Verwaltungsinterne Richtlinien, Leitfäden, Empfehlungen, Kartierschlüssel etc.

 Rechtsprechung zu analogen Fällen: Urteile des EuGH, BVerwG oder der Oberverwaltungsgerichte bzw.
Verwaltungsgerichtshöfe

 Fachliteratur (veröffentlichte Forschungsarbeiten, graue Literatur) und Fallstudien mit vergleichbaren Vor-
haben und Standortbedingungen

An Bewertungsmaßstäbe sind vor diesem Hintergrund also bestimmte Anforderungen zu stellen, sol-
len sie den Ansprüchen an eine UVP-gerechte und vorsorgeorientierte Bewertung der Umweltauswir-
kungen genügen:

Verbindlichkeit/Rechtsbezug

 Bewertungsmaßstäbe sollten ein besonders hohes Maß an Verbindlichkeit aufweisen. Dies trifft
selbstverständlich für die in den Fachgesetzen verankerten Maßstäbe einschließlich ihrer Aus-
führungsvorschriften sowie die in EU-Richtlinien und -Verordnungen hinreichend konkretisierten
Maßstäbe zu (vgl. Abb. 4).

Vorsorgeorientierung 

 Gefahrenabwehrorientierte Grenzwerte und Normen der Fachgesetze repräsentieren in der Re-
gel nur ein Mindestmaß an Umweltqualität, welches das Vorsorgeprinzip nicht genügend be-
rücksichtigt. Über gefahrenabwehrorientierte Grenzwerte hinaus sollten daher Maßstäbe mit hö-
herem Schutzniveau angewendet werden, die z. B. in Regelwerken national oder international
anerkannten Gremien aufgestellt wurden und der guten fachlichen Praxis entsprechen.
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Quelle: In Anlehnung an Kloke (1987), verändert.

Abb. 4 Verbindlichkeit und Vorsorgegehalt von Wertmaßstäben 
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4. Ausgewählte rechtliche Rahmenbedingungen mit 

Bezug zur menschlichen Gesundheit 

Wilfried Kühling, Ilse Albrecht (Stand: 2014)

4.1 Einführung

Mit dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in Art. 2 GG verpflichtet sich der Staat
zum Schutz seiner Bürger, namentlich zum Schutz von Leben und Gesundheit. Umstritten ist, wie weit
diese körperliche Unversehrtheit  garantiert  ist  und ab wann die körperliche Integrität beeinträchtigt
wird. Anhand einiger Urteile und der Rechtsliteratur zeigt sich (Möllers 1996: 32ff), dass z. B. der Ge-
sundheitsbegriff der WHO (vgl. Kap. 2.1) nicht vollumfänglich vom Grundgesetz abgedeckt wird. 

Mit  der  Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet hat das Grundgesetz auch
eine sozialräumlich ausgleichende Orientierung zum Ziel. Im Bau- und Sozialrecht gibt es eindeutige
Aufträge sowohl zu einer sozialräumlich ausgerichteten Analyse und Planung als auch explizite Nor-
men zum Schutz der menschlichen Gesundheit (etwa § 1 Abs. 5 BauGB). 

In den folgenden Kapiteln wird anhand von ausgewählten Gesetzen herausgearbeitet, wie umfassend
der Schutz der menschlichen Gesundheit in den wesentlichen Gesetzen geregelt ist. Dabei kann nicht
auf  jedes  Detail  eingegangen  werden,  insbesondere  würde  es  den  Rahmen  sprengen,  auf  jede
Rechtsverordnung einzugehen oder länderspezifische Regelungen zu erläutern. Zumindest soll aber
überblicksartig in kursorischer Form der rechtliche Rahmen in Deutschland aufgezeigt werden, der ei-
nen Bezug zur menschlichen Gesundheit in Planungs- und Zulassungsprozessen aufweist. Um Zweck
und Ziele der einzelnen Gesetze miteinander vergleichbar zu machen, erfolgt eine Einschätzung der
Gesetze anhand einheitlicher Kriterien. In einer synoptischen Zusammenschau werden die vorgestell-
ten Gesetze auf Basis dieser Kriterien abschließend gegenüber gestellt.

Auf eines der nachfolgend aufgeführten Kriterien muss jedoch wegen seiner Bedeutung etwas näher
eingegangen werden: Die Rolle des Drittschutzes (d. h. ob einzelne Bürger, also Dritte, Klagemöglich-
keiten auf Einschreiten der zuständigen Behörde gegen den Störer auf Einhaltung genannter Normen
haben).  Denn ein wichtiger Unterschied zwischen Gefahrenabwehr-  und Vorsorgevorschriften liegt
nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts darin, dass betroffene Einzelne nur die Einhaltung von
Gefahrenabwehrvorschriften verlangen (und einklagen) können, nicht aber auch die Einhaltung von
Vorsorgevorschriften. Eine Individualklage gegen die Zulassung eines Vorhabens kann deshalb kaum
darauf gestützt werden, dass verbindliche Vorsorgeregelungen verletzt worden seien. Umweltverbän-
de haben dagegen nach neuerer Rechtsprechung des EuGH auch die Möglichkeit, die Beachtung von
Vorsorgevorschriften gerichtlich kontrollieren zu lassen.

Kriterien bzw. Fragen zur Einschätzung der Gesetze sind:

 Ziel und Zweck des Gesetzes: welche Schutzgüter mit Bezug zur menschlichen Gesundheit
werden genannt?

 Liegt die Grundlage im EU-Recht?

 Gibt es räumliche Bezüge für die Anwendung von Wertmaßstäben (Ballungsräume/natürliche
Räume etc.)?

 Wird das Schutzgut Mensch „explizit“ oder „implizit“ aufgeführt/bezeichnet?

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



6.5  Planfeststellungsverfahren 37

 Werden konkrete/quantitative Wertmaßstäbe benannt oder lediglich unbestimmte Rechtsbegrif-
fe/Normen ausgegeben?

 Welches Schutzniveau haben die genannten Wertmaßstäbe – lässt sich der Schutzumfang hin-
sichtlich Vorsorge oder Gefahrenschutz unterscheiden?

 Wie hoch ist die Verbindlichkeit der genannten Wertmaßstäbe – gibt es einen Ermessensspiel-
raum?

 Wie ist die Rolle des Drittschutzes – gibt es Klagemöglichkeiten Dritter auf Einhaltung der ge-
nannten Standards/Normen?

 Wird das Schutzgut menschliche Gesundheit in untergesetzlichen Konkretisierungen (Verord-
nungen, technische Anleitungen etc.) weiter konkretisiert – welche Regelwerke sind zu nennen?

Joachim Hartlik (Stand: 2014)

4.2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Zweck des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist es, bei bestimmten öffentli-
chen und privaten Vorhaben sowie bei bestimmten Plänen und Programmen die Auswirkungen auf die
Umwelt im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge frühzeitig und umfassend zu ermitteln, zu be-
schreiben und zu bewerten. Die ermittelten Umweltauswirkungen sind bei allen behördlichen Entschei-
dungen über die Zulässigkeit von Vorhaben sowie bei der Aufstellung oder Änderung von Plänen und
Programmen so früh wie möglich zu berücksichtigen. 

Unter dem Oberbegriff Umweltprüfungen werden zwei Instrumente der Umweltfolgenabschätzung auf
unterschiedlichen Planungsebenen verstanden:

 die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für bestimmte öffentliche und private Vorhaben sowie

 die Strategische Umweltprüfung (SUP) bei der Aufstellung oder Änderung von Plänen und Pro-
grammen.

Die zu untersuchenden Schutzgüter der Umweltprüfungen sind gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG

 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit,  Tiere,  Pflanzen und die biologische
Vielfalt,

 Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

 Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie

 die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern.

Das Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit ist damit regelmäßig Untersu-
chungsgegenstand der Umweltprüfungen nach dem UVP-Gesetz.

Sowohl bei der UVP als auch der SUP werden Behörden, deren umwelt- und gesundheitsbezogener
Aufgabenbereich durch das Vorhaben oder den Plan berührt wird, am Verfahren beteiligt (vgl. §§ 7
und 14h UVPG). Diese Partizipationsmöglichkeit ist nicht auf eine Einmal-Beteiligung beschränkt, son-
dern bezieht sich auf verschiedene Verfahrensschritte:

 die Feststellung der UVP-Pflicht nach Vorprüfung des Einzelfalls (Screening),
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 die Unterrichtung über voraussichtlich beizubringende Unterlagen bzw. die Festlegung des Un-
tersuchungsrahmens (Scoping),

 die Vollständigkeitsprüfung der vom Vorhabenträger beigebrachten Unterlagen,

 die eigentliche fachliche Stellungnahme zu den Antragsunterlagen,

 die Erarbeitung der Zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen,

 die Bewertung der Umweltauswirkungen.

Die Paragraphen 14f und 14h (Festlegung des Untersuchungsrahmens, Beteiligung anderer Behör-
den) schreiben bei Strategischen Umweltprüfungen explizit die Beteiligung der Behörden mit umwelt-
und gesundheitsbezogenem Aufgabenbereich vor. Ferner werden in Anlage 4 Nr. 2.3 UVPG bei den
Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalles im Rahmen der SUP ebenfalls die „Risiken für die Um-
welt, einschließlich der menschlichen Gesundheit (zum Beispiel bei Unfällen)“ angeführt.

Tabelle 2 fasst den Charakter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung zusammen.

Klaus von Zahn (Stand: 2014)

4.3 Baugesetzbuch 

Die Bauleitplanung ist generell dem Ziel der Vorsorge verpflichtet. Dieser Anspruch ergibt sich aus § 1
Abs. 5 BauGB, wonach Bauleitpläne (Bebauungs- und Flächennutzungspläne) nicht nur dazu beitra-
gen sollen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, sondern auch die natürlichen Lebensgrundla-
gen zu schützen und zu entwickeln. Auch aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass die Aufgaben des
Städtebaus weiter als Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung gehen und zu früh ansetzender Vor-
sorge verpflichten. 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen müssen die „allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
und Arbeitsverhältnisse“ berücksichtigt werden (§ 1(6) Nr. 1 BauGB). Seit der Gesetzesnovelle 2004
müssen darüber  hinaus  insbesondere  die  „umweltbezogenen Auswirkungen der  Planung auf  den
Menschen und seine Gesundheit und die Bevölkerung insgesamt“ in die bauleitplanerische Abwägung
eingestellt werden (§ 1 (6) Nr. 7c BauGB). Diese beiden Grundsatzanforderungen werden im Normal-
verfahren im Rahmen der Umweltprüfung untersucht, aber auch bei Verfahrensarten ohne Umweltprü-
fung (vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB und beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB)
sind diese grundsätzlichen Anforderungen zu berücksichtigen und die Ergebnisse im Rahmen der Pla-
nung darzustellen.

Der Aspekt der „gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ wird sowohl in Fällen berücksichtigt, in de-
nen die Bauleitplanung Auswirkungen auf die Wohn- und Arbeitsverhältnisse haben kann, als auch im
Rahmen der städtebaulichen Sanierungsplanung aufgegriffen und konkretisiert (§ 136 BauGB). Rele-
vante Themen sind hierbei beispielsweise Belichtung, Besonnung, Belüftung, Sicherheit, Lärm, Verun-
reinigungen und Erschütterungen.
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Tabelle 2 Charakter des UVP-Gesetzes 

Ziel und Zweck: Welche Schutzgüter mit Bezug zur menschlichen Gesundheit werden genannt?

Menschen, einschließlich der menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, 
Luft, Klima, Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkung zwischen den genann-
ten Schutzgütern.

Liegt die Grundlage im EU-Recht?

Das UVPG ist durch die entsprechende EU-Richtlinie (2011/92/EU) voll abgedeckt.

Wird das Schutzgut Mensch „Explizit“ oder „Implizit“ aufgeführt/bezeichnet?

In § 2 (1) Satz 2 wird das Schutzgut „Menschen, einschließlich der menschliche Gesundheit“ ausdrücklich er-
wähnt.

Werden konkrete/quantitative Wertmaßstäbe benannt oder lediglich unbestimmte Rechtsbegriffe/Nor-
men ausgegeben?

Die Bewertungsmaßstäbe bilden gemäß § 12 die „geltenden Gesetze“. Damit wird auf die umweltbezogenen 
fachrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen einschließlich konkretisierender Ausführungsvorschriften verwie-
sen.

Welches Schutzniveau haben die genannten Wertmaßstäbe? Lässt sich der Schutzumfang hinsichtlich 
Vorsorge oder Gefahrenschutz unterscheiden?

Der Vorsorgegedanke spielt eine zentrale Rolle, da gemäß § 12 die Bewertung „im Hinblick auf eine wirksame 
Umweltvorsorge“ vorzunehmen ist und auch in § 1 Zweck des Gesetzes ausdrücklich betont wird. Entspre-
chende unbestimmte Rechtsvorschriften in den fachrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind dement-
sprechend zu interpretieren.

Wie hoch ist die Verbindlichkeit der genannten Wertmaßstäbe? Ist eine Abwägung mit anderen Belan-
gen möglich?

Da keine eigenen Wertmaßstäbe angegeben sind sondern auf die fachrechtlichen Maßstäbe verwiesen wird, 
ist dies vorhabens-/fallspezifisch verschieden.

Wie ist die Rolle des Drittschutzes? Gibt es Klagemöglichkeiten Dritter auf Einhaltung der genannten 
Standards/Normen?

Mit dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz und dem Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz wurden entsprechende EU-
Richtlinien sowie die Aarhus-Konvention umgesetzt, die die Rechte der Verfahrensbeteiligten stärken und da-
mit gleichsam die Qualität der Entscheidungen verbessern sollen. Damit wurde die Verbandsklage auch für 
UVP-relevante Verfahren eingeführt, gleichzeitig aber an weitreichende Bedingungen geknüpft.10

Gibt es räumliche Bezüge für die Anwendung von Wertmaßstäben (Ballungsräume/natürliche Räume etc.)?

Raumbezug ist der jeweilige Betrachtungsbereich des zugrundeliegenden Trägerverfahrens. Dementsprechend
ist der Raumbezug im Rahmen von Raumordnungsverfahren groß, bei Vorhaben, deren Auswirkungsbereich 
sich auf den Standort als solchen beschränkt, kleiner. Grundsätzlich hängt der Betrachtungsraum von den 
Reichweiten der jeweiligen vorhabenbezogenen Wirkfaktoren ab.

Wird das Schutzgut menschliche Gesundheit in untergesetzlichen Konkretisierungen (Verordnungen, 
technische Anleitungen etc.) weiter konkretisiert? Welche Regelwerke sind zu nennen?

Das UVP-Gesetz gibt hier als Schutzgut nur den "Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit" vor, 
relevant sind alle fachrechtlich relevanten Maßstäbe und Regelwerke, die im Trägerverfahren heranzuziehen 
sind. Auf untergesetzlicher Ebene existieren zahlreiche vorhabenbezogene Leitfäden, Richtlinien und Merkblät-
ter, die die gute fachliche Praxis beschreiben sollen.11

10  Vgl. Sinner, Gassner, Hartlik 2009, UVP 1. Teil, Kap. 6.
11  Vgl. Storm, Bunge, HdUVP, Kennz. 9600.
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Neben den die Umweltbedingungen gestaltenden Möglichkeiten in der Flächennutzungsplanung kön-
nen die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit insbesondere im Rahmen der Bebauungspla-
nung durch zeichnerische und textliche Festsetzungen des Plans beeinflusst werden. So ist es mög-
lich,  unmittelbar  schützende  Maßnahmen  (Lärmschutzanlagen,  Lage  von  Tiefgaragenentlüftungen
über  Dach  u.a.)  aber  auch  allgemein  das  Lebensumfeld  verbessernde  Vorgaben  (Pflanzflächen,
Dachbegrünungen u.a.) festzusetzen. Der Katalog möglicher Festsetzungen ist umfangreich und ab-
schließend (§ 9 (1) BauGB), Festsetzungsbereiche die in diesem Katalog nicht erwähnt sind, können
in Plänen demnach nicht verwendet werden (z. B. Tempo-30-Zonen, energetische Anforderungen an
Gebäude u.a.).

Im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung der unterschiedlichen relevanten Belange ist die Kom-
mune aufgefordert, bei ihren Planungen begründet strengere Maßstäbe als die fachgesetzlichen Um-
weltstandards anzuwenden (z. B. zum Schutz der Bevölkerung vor Verkehrslärm nicht die Grenzwerte
der  16. BImSchV  Verkehrslärmschutzverordnung,  sondern  die  Orientierungswerte  der  DIN  18005
Schallschutz im Städtebau), um einen vorsorglichen Gesundheitsschutz für ihre Bevölkerung zu errei-
chen. Die gemäß § 2 (4) in Verbindung mit § 2a und Anlage 1 durchzuführende Umweltprüfung zu den
Bauleitplänen muss zudem eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen beinhalten; dies bezieht sich auf die Umwelt allge-
mein, also auch auf das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit. Des Weiteren sind im Um-
weltbericht die geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchfüh-
rung des Bauleitplans auf die Umwelt zu beschreiben.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im BauGB grundsätzlich sowohl der Anspruch als
auch das notwendige Instrumentarium verankert sind, um den Belangen der menschlichen Gesund-
heit gerecht zu werden. Tabelle 3 zeigt den Charakter des BauGB zusammenfassend in einer Über-
sicht.

Dagmar Hildebrandt (Stand: 2014)

4.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz

Das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) ist am
1. April 1974 in Kraft getreten. Der Schwerpunkt des Immissionsschutzrechts hat sich durch wichtige
Novellierungen der letzten Jahre vom Anlagenzulassungsrecht, wie es in den 70er Jahren geschaffen
wurde, verlagert. So hat die Umsetzung der EG-Luftqualitätsrahmenrichtlinie und ihrer Tochterrichtlini-
en zu einer mehr immissionsschutzorientierten Ausrichtung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
mit auch planerisch-vorsorgenden Zielen geführt.  Darüber hinaus erhielt der Lärmschutz durch die
Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie im Bundes-Immissionsschutzgesetz einen höheren Stel-
lenwert (BMU 2012). 
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Tabelle 3 Charakter des BauGB

Ziel und Zweck: Welche Schutzgüter mit Bezug zur menschlichen Gesundheit werden genannt?

Wohl der Allgemeinheit, menschenwürdige Umwelt, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Tiere, Pflan-
zen, Boden, Wasser, Luft, Klima, das Wirkungsgefüge zwischen ihnen, Landschaft, biologische Vielfalt, Kul-
turgüter, Sachgüter.

Liegt die Grundlage im EU-Recht?

Das BauGB ist nicht in wesentlichen Bestimmungen explizit aus dem EU-Recht abgeleitet; Bezüge existieren
allerdings insofern, als im Rahmen der Bauleitplanung nicht nur die fachgesetzlichen Bestimmungen einzu-
halten sind (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, das stark von der EU-Wasserrahmenrichtlinie geprägt ist), son-
dern darüber hinaus generell weitergehende Ansprüche zählen, indem als abwägungserheblicher Belang z. 
B. ein hohes Schutzniveau berücksichtigt werden muss, welches unterhalb festgelegter Grenzen eine gute 
gesundheitliche Qualität sicherstellen soll.

Wird das Schutzgut Mensch „Explizit“ oder „Implizit“ aufgeführt/bezeichnet?

Es wird in §1(6) Nr. 7c explizit erwähnt („…Menschen und seine Gesundheit…“), darüber hinaus implizit § 1 
Abs. 5 „menschenwürdige Umwelt“ und § 1 Abs. 6 Nr. 1 „gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“.

Werden konkrete/quantitative Wertmaßstäbe benannt oder lediglich unbestimmte Rechtsbegriffe/Nor-
men ausgegeben?

Das BauGB beinhaltet keine quantifizierten Qualitätsziele zum Schutzgut Mensch und Gesundheit. Sie sind 
aus den oben genannten Qualitätsansprüchen für die Planungsaufgabe abzuleiten und als Wertmaßstab zu 
konkretisieren. 

Welches Schutzniveau haben die genannten Wertmaßstäbe? Lässt sich der Schutzumfang hinsicht-
lich Vorsorge oder Gefahrenschutz unterscheiden?

Der Vorsorgegedanke spielt eine wesentliche Rolle, indem die Aufgaben des Städtebaus weiter als Gefah-
renabwehr und Gefahrenvorbeugung gehen und zu früh ansetzender Vorsorge verpflichten.

Wie hoch ist die Verbindlichkeit der genannten Wertmaßstäbe? Ist eine Abwägung mit anderen Be-
langen möglich?

Die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ist ein Kernprozess 
der Bauleitplanung. Dem vorsorgenden Gesundheitsschutz kann nach politischem Willen ein hoher Stellen-
wert in der Abwägung zukommen; hingegen wäre eine Nichtbeachtung der Belange des Gesundheitsschut-
zes der Bevölkerung abwägungsfehlerhaft. Bebauungspläne werden als Satzung beschlossen und sind so-
mit allgemein rechtsverbindlich.

Wie ist die Rolle des Drittschutzes? Gibt es Klagemöglichkeiten Dritter auf Einhaltung der genannten 
Standards/ Normen

Gegen den nicht allgemein verbindlichen Flächennutzungsplan kann nur eine betroffene Behörde/ein Träger 
öffentlicher Belange Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Gegen einen Bebauungsplan oder einzelne
seiner Bestimmungen kann von allen Betroffenen (Behörden, Umweltschutzvereinen oder Bürgern) unter be-
stimmten Voraussetzungen vor dem zuständigen Verwaltungsgericht Klage erhoben werden.

Gibt es räumliche Bezüge für die Anwendung von Wertmaßstäben (Ballungsräume/natürliche Räume 
etc.)?

Raumbezug ist der jeweilige Geltungsbereich des Bauleitplans (beim FNP das gesamte Stadt-/ Gemeinde-
gebiet; beim Bebauungsplan jeweils nur ein begrenzter, zumeist kleiner Teil des Stadt-/ Gemeindegebietes)

Wird das Schutzgut menschliche Gesundheit in untergesetzlichen Konkretisierungen (Verordnungen,
technische Anleitungen etc.) weiter konkretisiert? Welche Regelwerke sind zu nennen?

Die Baunutzungsverordnung enthält weiter gehende indirekte Bezüge zum Schutzgut Mensch, indem dort 
z. B. Siedlungsgebietstypen für die Bauleitplanung charakterisiert werden, die mit unterschiedlichen Immissi-
onsschutzstandards verbunden sind. Zu nennen sind hier auch andere Regelwerke wie z. B. Schallschutz im
Städtebau (DIN 18005) oder die Abstandserlasse auf Landesebene. 
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Die §§ 1 bis 3 enthalten allgemeine Vorschriften – Zweck und Geltungsbereich sowie Begriffsbestim-
mungen des Gesetzes. Zweck des Gesetzes ist es, die Menschen aber auch alle anderen Schutzgüter
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkun-
gen vorzubeugen. Mit dieser Zweckbestimmung wird neben dem Gefahrenschutz auch die Vorsorgeo-
rientierung des Gesetzes deutlich. Dem Entstehen von Schäden soll bereits im Vorfeld durch einen
fortschrittlichen Stand der Technik begegnet werden, auch wenn die Immissionsgrenzen für Mensch
und Umwelt noch nicht erreicht sind. Hierzu werden insbesondere in § 5 BImSchG die Anforderungen
an die Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen näher konkretisiert. 

Für die vorliegende Leitlinie ist von Bedeutung, dass zwischen dem Schutz- und dem Vorsorgegrund-
satz unterschieden wird. Der hier angelegte Vorsorgebegriff bedingt nun eine weitere Unterscheidung,
nämlich in schutzobjektbezogene Vorsorge (Gefahrenvorsorge) und schutzobjektunabhängige (gefah-
renunabhängige) Vorsorge (Kloepfer 1989: 75 ff). Nur letztere kommt beispielsweise in § 5 Abs. 1 Nr.
2 BImSchG bei der Emissionsbegrenzung zum Ausdruck. Da es bei Vorsorge stets darum geht, theo-
retisch mögliche bzw. vermutete und nicht wie bei der Gefahrenabwehr hinreichend wahrscheinliche
Umweltschäden zu vermeiden, wird nur eine immissionsseitige Vorsorge der Zielsetzung des UVPG
gerecht. Dies folgt auch der nach UVP-Recht anzulegenden Sichtweise zu Umweltauswirkungen (also
Immissionen) und dem Anspruch nach frühzeitiger und umfassender Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Der im BImSchG genannte Vorsorgegrundsatz ist zwar durch den Wortlaut "insbesondere" der Emissi-
onsbegrenzung zugeordnet und hat bisher keine vorsorgeorientierte Immissionsbeurteilung bewirkt,
kann sich aber auch auf die Immissionen beziehen (Roßnagel 1994, Rn. 443 ff) und für die Bewertung
im Rahmen der UVP herangezogen werden. 

Damit wird deutlich, dass die bekannten Immissionswerte der TA Luft, die lediglich der Gefahrenab-
wehr i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG (Schutzgrundsatz) verpflichtet sind, keinen Vorsorgeanspruch
erfüllen können bzw. im Einzelfall überprüft werden muss, welche immissionsorientierten Standards
der wirksamen Umweltvorsorge des UVPG dienen.

In diesem Zusammenhang entwickelt auch § 6 Abs. 1 BImSchG eine weitreichende Bedeutung, wenn
eine Genehmigung zu erteilen ist, sofern die genannten Pflichten erfüllt sind und andere öffentlich-
rechtlichen Vorschriften nicht entgegenstehen. Diese mit „gebundener Entscheidung“ bezeichnete Re-
gel führt in der Praxis der Umweltverträglichkeitsprüfung regelmäßig zum Dissens, wenn Untersuchun-
gen im Hinblick auf die wirksame Umweltvorsorge gemäß UVPG (siehe Kap. 3.2.2) zwar erhebliche
Umweltauswirkungen zeigen, die Immissionswerte der TA Luft und andere dort genannte Standards
aber eingehalten sind und daraufhin eine Genehmigung erteilt wird. Ursache für diesen Dissens liefern
§ 1 Abs. 1 und § 20 Abs. 1a und 1b der 9. BImSchV, nach der das Genehmigungsverfahren durchzu-
führen ist. Die Bestimmungen des UVPG sind zwar in den Wortlaut dieser Verordnung integriert, aller-
dings unter erheblichen Einschränkungen (siehe kursive Hervorhebungen): 

Gemäß § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV ist die Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften dieser
Verordnung und den für diese Prüfung in den genannten Verfahren ergangenen allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften durchzuführen. Nach § 20 Abs. 1b der 9. BImSchV bewertet die Genehmigungsbe-
hörde nach den für ihre Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften die Auswir-
kungen des Vorhabens auf die Schutzgüter.

Behörden und Anwälte ziehen daraus z. T. den falschen Schluss, dass die 9. BImSchV eine "UVP-
verdrängende" Vorschrift sei und als Genehmigungsvoraussetzung lediglich die näher konkretisieren-
de Verwaltungsvorschrift TA Luft mit ihren Bestimmungen anzuwenden bzw. einzuhalten sei. Dies gilt
jedoch nur insoweit, wie die 9. BImSchV bzw. TA Luft dem inhaltlichen Standard des UVPG entspricht.
Meist wird dabei § 4 UVPG übersehen, der das Verhältnis zwischen dem UVP Gesetz und anderweiti-
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gen Normen in  ausdrücklicher  Weise regelt.  Denn das UVP-Gesetz verdrängt  auch Gesetze und
Rechtsverordnungen, die einen bestimmten Sachverhalt  detaillierter regeln (also spezielle Normen
enthalten), aber inhaltlich seinen Anforderungen nicht genügen (Bunge 1996, § 4). Explizit bleibt da-
nach § 20 Abs. 1b der 9. BImSchV hinter § 12 UVPG zurück, wenn lediglich die  Auswirkungen des
Vorhabens auf die Schutzgüter zu bewerten sind. Es fehlt nämlich hier die Formulierung „im Hinblick
auf eine wirksame Umweltvorsorge“ in der 9. BImSchV. Damit kommt das UVPG subsidiär zum Zuge.

Die §§ 44 bis 47 enthalten Regelungen zur Überwachung und Verbesserung der Luftqualität sowie zur
Luftreinhalteplanung. § 44 verpflichtet die Länderbehörden, die Luftqualität zu überwachen, während
§ 45 den Grundsatz enthält, dass die zuständigen Behörden für die Einhaltung der Immissionswerte
zu sorgen haben.

Sofern absehbar ist, dass Immissionsgrenzwerte einschließlich festgelegter Toleranzmargen bis zu
ihrem Inkrafttreten in einem Gebiet nicht eingehalten werden können, ist nach § 47 Abs. 1 das jeweili-
ge Bundesland verpflichtet,  einen Luftreinhalteplan aufzustellen.  In diesem Plan sind Maßnahmen
festzulegen, die dazu führen sollen, dass die Grenzwerte nicht überschritten werden. Sofern die Ge-
fahr besteht, dass in einem Gebiet die geltenden Immissionsgrenzwerte oder Alarmschwellen über-
schritten werden, ist nach § 47 Abs. 2 ein Aktionsplan aufzustellen. Der Aktionsplan enthält kurzfristig
zu ergreifende Maßnahmen, mit denen die Gefahr der Überschreitung der Werte verringert oder der
Zeitraum, während denen die Werte überschritten werden, verkürzt werden soll.

Die §§ 47a bis 47f enthalten Vorschriften zur Lärmminderungsplanung. Mit diesen Vorschriften ist die
Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm in deutsches Recht
umgesetzt worden. Die Umgebungslärmrichtlinie verfolgt das Ziel, ein gemeinsames Konzept zur Be-
wertung und Bekämpfung von Umgebungslärm festzulegen, um schädliche Auswirkungen und Belästi-
gungen durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu vermindern. Zur Umset-
zung der Richtlinie sind die strategische Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung als neue Instrumen-
te im BImSchG verankert worden.

Dem Planungsparagraphen § 50 BImSchG kommt im Hinblick auf die immissionsschutzrechtliche Vor-
sorge eine grundlegende Bedeutung zu. Mit dieser Planungsnorm zur Einhaltung ausreichender Ab-
stände zwischen empfindlichen und störenden/gefährdenden Nutzungen und der Formulierung „so
weit wie möglich“ zeigt sich hier einerseits eine weit gehende Vorsorgeorientierung, die starke Anfor-
derungen an die planerische Abwägung stellt. Andererseits entwickelt die neue Zielorientierung zur Er-
reichung einer bestmöglichen Luftqualität - auch wenn Immissionsgrenzen und Zielwerte nicht erreicht
sind – ein Minimierungsgebot, was mit planerischer Abwägung erreicht werden soll. Zwar ist diese
Vorschrift lediglich auf das Schutzgut Luft bezogen, aber wegen der EU-rechtlichen Herkunft könnte
dies auch eine Vorsorgeorientierung für andere Schutzgüter bedeuten.

Am 2.  Mai  2013 traten die  Regelungen zur  Umsetzung der  Industrieemissionsrichtlinie  (Richtlinie
2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2010 über Industrie-
emissionen) in Deutschland in Kraft. Mehrere Gesetze und eine Reihe von Verordnungen zur Geneh-
migung, zum Betrieb,  zur  Überwachung und zur Stilllegung von Industrieanlagen wurden entspre-
chend angepasst. In Deutschland ist eine Vielzahl verschiedener Industriezweige mit rund 9.000 Anla-
gen betroffen. 

Die Richtlinie sieht u. a. strengere Vorgaben für die Überwachung von Genehmigungsauflagen und
die allgemeine Überwachung von Anlagen vor, insbesondere Fristenvorgaben für die Inspektion der
Anlagen durch die zuständigen Behörden vor Ort. Bei der Stilllegung von Anlagen wird die Rückfüh-
rung von Boden und Grundwasser auf den Ausgangszustand vorgeschrieben. Daneben enthält die
Richtlinie Regelungen zur verbindlichen Anwendung der aktuellen Technikstandards gemäß der "BVT-
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Schlussfolgerungen" der europäischen Merkblätter zu besten verfügbaren Techniken (BVT-Merkblät-
ter) bei der Industrieanlagengenehmigung für 4 Branchen. 

Wie bereits im Hinblick auf die international angestrebte Umweltqualität in Kap. 3.2.1 angesprochen,
wird in Art. 3 Nr. 2 die Umweltqualität sehr weit gefasst und definiert als „Umweltverschmutzung“: die
durch menschliche Tätigkeiten direkt oder indirekt bewirkte Freisetzung von Stoffen, Erschütterungen,
Wärme oder Lärm in Luft, Wasser oder Boden, die der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt-
qualität schaden oder zu einer Schädigung von Sachwerten bzw. zu einer Beeinträchtigung oder Stö-
rung von Annehmlichkeiten und anderen legitimen Nutzungen der Umwelt führen können. 

Die für die Praxis wesentlichen, überwiegend technischen Einzelheiten sind in zahlreichen Durchfüh-
rungsverordnungen (BImSchV) geregelt, die konkrete Anforderungen an bestimmte Typen von Anla-
gen definieren sowie Einzelheiten zum Genehmigungsverfahren und zur Überwachung von Anlagen
enthalten. Für Genehmigungsverfahren und Überwachungsaufgaben der zuständigen Behörden sind
Folgende Verordnungen von besonderer Bedeutung:

 1. BImSchV – Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen,

 4. BImSchV - Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen,

 9. BImSchV – Verordnung über das Genehmigungsverfahren,

 12. BImSchV – Störfall-Verordnung,

 13. BImSchV – Großfeuerungsanlagenverordnung,

 16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung,

 17. BImSchV – Verordnung über die Verbrennung und Mitverbrennung von Abfällen,

 26. BImSchV – Verordnung über elektromagnetische Felder,

 39. BImSchV – Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen.

Tabelle 4 fasst den Charakter des Gesetzes in einer Übersicht zusammen.

Tabelle 4 Charakter des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Ziel und Zweck: Welche Schutzgüter mit Bezug zur menschlichen Gesundheit werden genannt?

Menschen, Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgü-
ter sind vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen, dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen 
soll vorgebeugt werden

Liegt die Grundlage im EU-Recht?

Das BImSchG wurde bei seinem Erlass 1974 nicht aus dem EU-Recht abgeleitet; wesentliche Bestimmun-
gen der EU z. B. zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz wurden zwischenzeitlich integriert. 

Wird das Schutzgut Mensch „Explizit“ oder „Implizit“ aufgeführt/bezeichnet?

Es wird in §1 Abs.1 und weiteren Paragraphen explizit erwähnt (häufig mit den Begriffen „Allgemeinheit“ und 
„Nachbarschaft“ verbunden.

Werden konkrete/quantitative Wertmaßstäbe benannt oder lediglich unbestimmte Rechtsbegriffe/Nor-
men ausgegeben?

Das BImSchG beinhaltet selbst keine quantitativen Maßstäbe zum Schutzgut Mensch. Diese finden sich in 
entsprechenden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften.
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Welches Schutzniveau haben die genannten Wertmaßstäbe? Lässt sich der Schutzumfang hinsicht-
lich Vorsorge oder Gefahrenschutz unterscheiden?

Die Vorsorge spielt insbesondere in § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG und den darauf gründenden emissionsbezo-
genen Vorschriften eine wichtige Rolle (verschiedene Verordnungen zum BImSchG und Verwaltungsvor-
schriften zum BImSchG, wie die TA Luft und TA Lärm als allgemeine Verwaltungsvorschriften zum 
BImSchG). Es handelt sich dabei um die Gefahren unabhängige Vorsorge. Hier ist zu beachten, dass die in 
Nr. 5 TA Luft konkretisierte emissionsbezogene Vorsorge mit Aspekten der Verhältnismäßigkeit von Maß-
nahmen verknüpft ist. 

Das Schutzniveau für die gesundheitliche Bewertung im Rahmen der Genehmigung und Überwachung von 
Anlagen nach Nr. 4 TA Luft erfolgt anhand der Immissionswerte nach Nr. 4.2.1 und weiterer Vorschriften. 
Diese dienen der Sicherstellung des Schutzes vor Gefahren für die menschliche Gesundheit. Eine immissi-
onsseitige Vorsorge ist nicht konkretisiert, lässt sich aber aus § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG begründen. Dieses 
Schutzniveau wird auch für verkehr- oder freizeitbezogenen Lärm in der 16. bzw.18. BImSchV erreicht, wäh-
rend für Gewerbelärm in der TA Lärm eher ein die Vorsorge treffendes Schutzniveau erreicht wird.

Wie hoch ist die Verbindlichkeit der genannten Wertmaßstäbe? Ist eine Abwägung mit anderen Be-
langen möglich?

Die konkretisierten Wertmaßstäbe der BImSchV und TA sind im Rahmen von Genehmigungsverfahren ver-
bindlich, sofern nicht weitergehende Anforderungen (z. B. nach § 4 UVPG) bestehen. Im Verfahren der Fest-
legung dieser Wertmaßstäbe findet eine Abwägung mit weiteren, nicht auf die Gesundheit bezogenen Belan-
gen (zum Beispiel wirtschaftliche Vertretbarkeit etc.) statt. Daneben ist die Verbindlichkeit von Verwaltungs-
vorschriften insoweit begrenzt, dass diese lediglich die Behörden binden und gerichtlich überprüfbar sind. 

Wie ist die Rolle des Drittschutzes? Gibt es Klagemöglichkeiten Dritter auf Einhaltung der genannten 
Standards/ Normen?

Die Klagemöglichkeit bezieht sich auf die vor Gefahren schützenden Immissionswerte, die § 5, Abs. 1, Nr. 1. 
konkretisieren (z. B. TA Luft/ 39. BImSchV). Auf Einhaltung der gefahrenunabhängigen Vorsorge (Emissions-
werte, Stand der Technik) können Dritte (Ausnahm: Krebs erzeugende Emissionen) nicht klagen. Bei den 
jetzt möglichen Verbandsklagen nach § 2 UmwRG sind weitergehende Möglichkeiten gegeben 

Gibt es räumliche Bezüge für die Anwendung von Wertmaßstäben (Ballungsräume/natürliche Räume 
etc.)?

Insbesondere für Ballungsräume ergeben sich besondere Anforderungen an die Luftreinhaltung und für den 
Lärmschutz

Wird das Schutzgut menschliche Gesundheit in untergesetzlichen Konkretisierungen (Verordnungen,
technische Anleitungen etc.) weiter konkretisiert? Welche Regelwerke sind zu nennen?

Diese finden sich insbesondere in der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV), der Sportanlagenlärm-
schutzverordnung (18. BImSchV) oder in der Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchst-
mengen (39. BImSchV), welche z. B. folgende wesentliche Regelungen beinhaltet: 

- Festlegung von Grenz-, Alarm-, Ziel- und Informationswerten; 

- Vorschriften zur Beurteilung der Luftqualität anhand einheitlicher Methoden; 

- Gewährleistung der Informationen der Öffentlichkeit über die Luftqualität; 

- Verpflichtung zur Erhaltung guter und zur Verbesserung unzureichender Luftqualität.

In der TA Luft wird in Nr. 4.2.1 das Schutzniveau "Schutz der menschlichen Gesundheit" und die diesem zu-
geordneten Immissionswerte aufgeführt. Diese sollen den Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesund-
heit sicherstellen bzw. dienen der Gefahrenabwehr.

Die TA Lärm nennt Immissionsrichtwerte zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche
im Einwirkungsbereich genehmigungsbedürftiger und nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen
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Ilse Albrecht (Stand: 2014)

4.5 Bundesnaturschutzgesetz  

Die menschliche Gesundheit ist seit 2009 ebenfalls Gegenstand des novellierten Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) vom 29.07.2009, wobei bemerkenswert ist, dass sich das Schutzziel auch auf
künftige Generationen erstreckt. Dass der Gedanke der Vorsorge ein wesentlicher Grundsatz des
Bundesnaturschutzgesetzes ist, zeigt sich deutlich sowohl in den Schutzzielformulierungen (§ 1) als
auch in den Abschnitten zur Umweltbeobachtung und Landschaftsplanung (Abschnitt 2) sowie zum
allgemeinen Schutz von Natur und Landschaft (Abschnitt 3).

Zu den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege heißt es in § 1 Abs. 1 BNatSchG:

„Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten
Bereich […] zu schützen."

Konkret bedeutet dies, dass „die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur
und Landschaft“ auf Dauer zu sichern sind (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG), aber auch die Sicherung der
„Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit“ und
der „nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)“ von Bedeutung als
Lebensgrundlage für den Menschen ist. Der Schutz „umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und,
soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft“ (§1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und
formuliert hiermit auch implizit eine Verbesserungsmaxime. 

In § 1 Abs. 2 bis 6 wird näher ausgeführt, welche Aspekte die dauerhafte Sicherung umfasst. Im Hin-
blick auf die Lebensgrundlagen des Menschen und menschliche Gesundheit sind folgende Anforde-
rungen von Bedeutung:

 sparsame und schonende Nutzung der Naturgüter,

 Erhalt der Böden, damit sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können,

 Renaturierung nicht mehr genutzter versiegelter Flächen,

 Hochwasserschutz,

 Vorsorgender Grundwasserschutz,

 Schutz von Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung,

 Ausbau einer nachhaltigen Energieversorgung durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Ener-
gien,

 Schonung von Freiflächen im Außenbereich vor Bebauung,

 Schutz von für die Erholung geeigneten Flächen im besiedelten und siedlungsnahen Bereich,

 Erhalt und Schaffung von Freiräumen im besiedelten und siedlungsnahen Bereich.

Folgende im BNatSchG geregelten Instrumente dienen diesen übergeordneten Zielen: 

 Im Rahmen der Landschaftsplanung (Landschaftsprogramme, Landschaftsrahmenpläne, Land-
schaftspläne sowie Grünordnungspläne) werden die übergeordneten Ziele und Grundsätze des
Naturschutzgesetzes  in  Bezug  auf  die  Landschaft  räumlich  und  inhaltlich  konkretisiert  (§ 8
BNatSchG). Landschaftsrahmenpläne und Landschaftspläne dienen als fachliche Grundlagen
für die Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne).
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 Über den flächenbezogenen Gebietsschutz können bestimmte Gebiete geschützt werden, die
eine besondere Bedeutung für die Landschaft und die Erholungsnutzung haben. Dazu zählen
Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG), die aufgrund der Vielfalt, Eigenart und Schönheit
oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder wegen ihrer besonde-
ren Bedeutung für die Erholung ausgewiesen werden, oder geschützte Landschaftsbestandteile
(§ 29 BNatSchG), deren besonderer Schutz erforderlich ist zur Belebung, Gliederung oder Pfle-
ge des Orts- oder Landschaftsbildes. In der Landschaftsschutzgebietsverordnung werden u.a.
der Schutzzweck definiert sowie Verbote und Genehmigungsvorbehalte festgelegt.

 Die Eingriffsregelung (§ 15 BNatSchG) dient schließlich dazu, vermeidbare Beeinträchtigungen
für Natur und Landschaft zu unterlassen und bei nicht zu vermeidenden Beeinträchtigungen zu-
mindest einen Ausgleich oder Ersatz zu gewährleisten. An dieser Stelle bleibt in der novellierten
Fassung bislang offen, wie weit gesundheitsrelevante Belange in der Festsetzung von Beein-
trächtigungen für Natur und Landschaft Berücksichtigung finden. 

Tabelle 5 fasst den Charakter des Bundes-Naturschutzgesetzes übersichtlich zusammen.

Guido Müller (Stand: 2014)

4.6 Raumordnungsgesetz

Die in § 2 ROG niedergelegten Grundsätze der Raumordnung enthalten insbesondere unter Abs. 2
Nr. 6 Bezüge zur menschlichen Gesundheit. Dabei kommt den Wechselbeziehungen mit den Umwelt -
medien Boden, Wasser, Tier- und Pflanzenwelt sowie Klima und Luft eine zentrale Bedeutung zu. Her-
vorzuheben ist an dieser Stelle der Grundsatz, dass der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die
Reinhaltung der Luft sicherzustellen ist. Damit sind die Belange der menschlichen Gesundheit Be-
standteil der Grundsätze, die bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Abwägungs- und
Ermessensentscheidungen gem. § 4 ROG zu berücksichtigen sind.

Explizit hebt das ROG auf den Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit in § 9 ROG ab.
Hier wird die Umweltprüfung bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen geregelt.  In § 9 Abs. 1
ROG werden die Schutzgüter der Umweltprüfung analog zu § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG dargestellt.

Weitere konkrete Angaben zur menschlichen Gesundheit enthält das ROG im Hinblick auf die Festle-
gung des Untersuchungsrahmens zur Umweltprüfung:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 ROG

Der Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung einschließlich des erforderlichen Umfangs und Detaillie-
rungsgrads des Umweltberichts ist festzulegen; die öffentlichen Stellen, deren umwelt- und gesundheits-
bezogener  Aufgabenbereich  von  den  Umweltauswirkungen  des  Raumordnungsplans  berührt  werden
kann, sind hierbei zu beteiligen.

Soll von einer Umweltprüfung bei geringfügigen Änderungen von Raumordnungsplänen abgesehen
werden, ist eine Prüfung ebenfalls unter Beteiligung der in Satz 2 genannten Stellen durchzuführen.

In der Anlage 2 zu § 9 Abs. 2 ROG werden die Kriterien aufgeführt, die bei der Entscheidung über die
Erforderlichkeit der Umweltprüfung anzuwenden sind. Nachfolgend werden die in der Anlage 2 ge-
nannten Kriterien mit engem Bezug zum Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit aus-
zugsweise aufgelistet:

1. Merkmale des Raumordnungsplans, insbesondere in Bezug auf:
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1.3 die Bedeutung des Raumordnungsplans für die Einbeziehung umweltbezogener, einschließ-
lich gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der nach-
haltigen Entwicklung;

1.4 die für den Raumordnungsplan relevanten umweltbezogenen, einschließlich gesundheitsbe-
zogener Probleme;

2. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbe-
sondere in Bezug auf:

2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit (zum Beispiel bei
Unfällen).

In der Raumordnungsverordnung (RoV) werden die Planungen und Maßnahmen genannt, für die ein
Raumordnungsverfahren gem. § 15 ROG durchgeführt werden soll. Innerhalb des Raumordnungsver-
fahrens für Planungen/Maßnahmen wie den Bau einer Bundesfernstraße oder die Errichtung einer
ortsfesten  kerntechnischen  Anlage  wird  u.a.  die  Übereinstimmung  mit  den  o.g.  Grundsätzen  der
Raumordnung geprüft. Häufig findet in diesem Zusammenhang eine raumordnerische Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in Abhängigkeit vom Landesrecht statt. Tabelle 6 zeigt den Charakter des Raumord-
nungsgesetzes in einer Übersicht.

Monika Machtolf (Stand: 2014)

4.7 Bundes-Bodenschutzgesetz 

Mit Inkrafttreten des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) liegen Vorschriften zur nachhaltigen
Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens vor.12 Dem Prinzip der Gefahrenab-
wehr folgend wird in § 1 BBodSchG als Grundsatz festgelegt, dass schädliche Bodenveränderungen
sowie  hierdurch  verursachte  Gewässerverunreinigungen  abzuwehren  sind  sowie  Vorsorge  gegen
nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen ist. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beein-
trächtigungen der natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte soweit wie möglich vermieden werden. Der Boden erfüllt dabei nach § 2 Abs. 2 im Sinne des
Gesetzes  u.a.  natürliche  Funktionen  als  Lebensgrundlage  und  Lebensraum für  Menschen, Tiere,
Pflanzen und Bodenorganismen.

Den Begriff menschliche Gesundheit enthält das Bundes-Bodenschutzgesetz zwar nicht ausdrücklich,
dennoch verfolgen die nach § 9 BBodSchG implizierten Gefährdungsabschätzungen und Untersu-
chungsanordnungen grundsätzlich differenzierte und vertiefende Betrachtungen der jeweiligen Schutz-
güter (Mensch, Nutzpflanze, Grundwasser, Boden). Aus der Definition des Begriffs schädliche Boden-
veränderungen (§ 2 Abs. 3 BBodSchG) ergibt sich, dass das Gesetz auch den Zweck verfolgt, Gefah-
ren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für Menschen – „den Einzelnen oder die Allge-
meinheit“ – abzuwehren.

In der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) finden sich detaillierte Vorgaben
zur Untersuchung und Bewertung der verschiedenen Wirkungspfade (Boden-Mensch; Boden-Nutz-
pflanze, Boden-Grundwasser) sowie Anforderungen an die Gefahrenabwehr und die Vorsorge gegen
das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen.13

12  Gesetz vom 17.3.1998 (BGBl. I S. 502), geändert durch Art. 5 Absatz 30 des Gesetzes vom 24.2.2012 (BGBl. I S. 212).
13  VO vom 12.7.1999 (BGBl. I S. 1554), geändert durch Art. 5 Absatz 31 des Gesetzes vom 24.2.2012 (BGBl. I S. 212).
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Tabelle 5 Charakter des Bundes-Naturschutzgesetzes

Liegt die Grundlage im EU-Recht?

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch ist die Umsetzung von EU-Recht mittels des BNatSchG nicht relevant.

Ziel und Zweck: Welche Schutzgüter mit Bezug zur menschlichen Gesundheit werden genannt?

Natur und Landschaft als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen,
auch für künftige Generationen.

Wird das Schutzgut Mensch „Explizit“ oder „Implizit“ aufgeführt/bezeichnet?

Explizit in den Schutzzielformulierungen (Leben und Gesundheit des Menschen), implizit in den weiteren 
Ausführungen

Werden konkrete/quantitative Wertmaßstäbe benannt oder lediglich unbestimmte Rechtsbegriffe/Nor-
men ausgegeben?

Der Schutzzweck wird durch Anforderungen an Nutzungen und den Umgang mit den natürlichen Lebens-
grundlagen konkretisiert. Konkrete Wertmaßstäbe sind nicht formuliert.

Welches Schutzniveau haben die genannten Wertmaßstäbe? Lässt sich der Schutzumfang hinsicht-
lich Vorsorge oder Gefahrenabwehr unterscheiden?

Der Vorsorgegedanke spielt eine wesentliche Rolle, eine Unterscheidung von Vorsorge und Gefahrenschutz 
erfolgt indes nicht.

Wie hoch ist die Verbindlichkeit der genannten Wertmaßstäbe? Ist eine Abwägung mit anderen Belan-
gen möglich?

Die Anforderungen sind zwar unbestimmt formuliert, jedoch verbindlich, soweit sich die Anforderungen über 
den Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft konkretisieren lassen (z. B. in Schutzgebietsverord-
nungen für Landschaftsschutzgebiete). z.T. werden die Anforderungen in anderen Gesetzen konkretisiert 
(z. B. vorsorgender Grundwasserschutz, Hochwasserschutz). Eine Abwägung der im BNatSchG aufgeführten
Anforderungen untereinander ist möglich.

Wie ist die Rolle des Drittschutzes? Gibt es Klagemöglichkeiten Dritter auf Einhaltung der genannten 
Standards/Normen

Im Rahmen von Zulassungsverfahren besteht die Möglichkeit zur Verbandsklage.

Gibt es räumliche Bezüge für die Anwendung von Wertmaßstäben (Ballungsräume/natürliche Räume 
etc.)?

Der Schutzzweck bezieht sich auf den besiedelten und unbesiedelten Bereich. In besonders ausgewiesenen 
Schutzgebieten bestehen zusätzliche Anforderungen.

Wird das Schutzgut menschliche Gesundheit in untergesetzlichen Konkretisierungen (Verordnungen,
technische Anleitungen etc.) weiter konkretisiert? Welche Regelwerke sind zu nennen?

Nein

Wie hoch ist die Verbindlichkeit der genannten Wertmaßstäbe? Ist eine Abwägung mit anderen Belan-
gen möglich?

Die Anforderungen sind weitgehend unverbindlich, verbindlich werden sie nur insofern, soweit sich die Anfor-
derungen über den Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft konkretisieren lassen (z. B. in Schutz-
gebietsverordnungen für Landschaftsschutzgebiete). z.T. werden die Anforderungen in anderen Gesetzen 
konkretisiert (z. B. vorsorgender Grundwasserschutz, Hochwasserschutz). Eine Abwägung der im BNatSchG
aufgeführten Anforderungen untereinander ist möglich.

Wie ist die Rolle des Drittschutzes? Gibt es Klagemöglichkeiten Dritter auf Einhaltung der genannten 
Standards/ Normen?

Nein

Gibt es räumliche Bezüge für die Anwendung von Wertmaßstäben (Ballungsräume/natürliche Räume 
etc.)?

Der Schutzzweck bezieht sich auf den besiedelten und unbesiedelten Bereich

Wird das Schutzgut menschliche Gesundheit in untergesetzlichen Konkretisierungen (Verordnungen,
technische Anleitungen etc.) weiter konkretisiert? Welche Regelwerke sind zu nennen?

Nein
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Tabelle 6 Charakter des Raumordnungsgesetzes

Liegt die Grundlage im EU-Recht?

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch ist die Umsetzung von EU-Recht mittels des ROG nicht relevant.

Ziel und Zweck: Welche Schutzgüter mit Bezug zur menschlichen Gesundheit werden genannt?

Mit der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung sind alle Schutzgüter mit Bezug zur menschli-
chen Gesundheit angesprochen

Wird das Schutzgut Mensch „Explizit“ oder „Implizit“ aufgeführt/bezeichnet?

Implizite Benennung des Schutzgutes menschliche Gesundheit in den Grundsätzen der Raumordnung (§ 2 
ROG): Schutz der Allgemeinheit vor Lärm, Sicherstellung der Reinhaltung der Luft, explizit im Zusammen-
hang mit den Regelungen für die Umweltprüfung, eine Umweltprüfung und damit die Berücksichtigung des 
Schutzgutes „Mensch, menschliche Gesundheit“ ist bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen erforder-
lich.

In Raumordnungsverfahren findet häufig eine ebenenspezifische Umweltverträglichkeitsprüfung statt.

Werden konkrete/quantitative Wertmaßstäbe benannt oder lediglich unbestimmte Rechtsbegriffe/Nor-
men ausgegeben?

Es sind keine konkreten Wertmaßstäbe formuliert.

Welches Schutzniveau haben die genannten Wertmaßstäbe? Lässt sich der Schutzumfang hinsicht-
lich Vorsorge oder Gefahrenabwehr unterscheiden?

Der Gestaltungsauftrag des ROG gründet sich gemäß § 1 Abs. 1 insbesondere auf die Vorsorge für einzelne
Nutzungen und Funktionen des Raums und benennt mit der Leitvorstellung der nachhaltigen Raumentwick-
lung ein generelles Schutzniveau der Vorsorge.

Wie hoch ist die Verbindlichkeit der genannten Wertmaßstäbe? Ist eine Abwägung mit anderen Be-
langen möglich?

Die Grundsätze der Raumordnung unterliegen zunächst einer einzelfallbezogenen Abwägung, die Ergebnis-
se werden dann aber in Raumordnungsplänen in Form von Zielen der Raumordnung zu verbindlichen Vorga-
ben.

Wie ist die Rolle des Drittschutzes? Gibt es Klagemöglichkeiten Dritter auf Einhaltung der genannten 
Standards/Normen?

Bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen sind die Öffentlichkeit sowie die in ihren Belangen berührten 
öffentlichen Stellen zu beteiligen.

Die Rechtswirksamkeit von Raumordnungsplänen kann überprüft werden.

Gibt es räumliche Bezüge für die Anwendung von Wertmaßstäben (Ballungsräume/natürliche Räume 
etc.)?

Die Raumordnungspläne enthalten Festlegungen zur gesamten Raumstruktur, insbesondere zu der anzu-
strebenden Siedlungsstruktur und Freiraumstruktur. Mit den Kategorien Vorranggebiete, Vorbehaltsgebiete 
und Eignungsgebiete können spezielle Festlegungen getroffen werden

Wird das Schutzgut menschliche Gesundheit in untergesetzlichen Konkretisierungen (Verordnungen,
technische Anleitungen etc.) weiter konkretisiert? Welche Regelwerke sind zu nennen?

In der Raumordnungsverordnung (RoV) wird konkretisiert, für welche Planungen und Maßnahmen Raumord-
nungsverfahren durchgeführt werden sollen. Über das Raumordnungsverfahren finden die Belange des 
Schutzgutes Mensch sowie der menschlichen Gesundheit Berücksichtigung.

Die Ergebnisse der Orientierungsuntersuchung sind nach § 4 anhand von Beurteilungsmaßstäben zu
bewerten, für die in Anhang 2 abhängig vom betrachteten Wirkungspfad gefahrenbezogene Prüf- und

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



6.5  Planfeststellungsverfahren 51

Maßnahmenwerte sowie unabhängig vom betrachteten Wirkungspfad Vorsorgewerte für ausgewählte
Stoffe definiert sind. 

Im Hinblick auf den Wirkungspfad Boden-Mensch besteht dabei zum einen die Besonderheit, dass
hier in verschiedene Nutzungsszenarien (Kinderspielflächen, Wohngebiete, Haus- und Kleingärten,
Park-  und  Freizeitanlagen,  Industrie-  und  Gewerbegrundstücke)  unterschieden wird,  denen unter-
schiedliche Expositionsannahmen hinsichtlich der möglichen Aufnahmepfade (orale, inhalative, der-
male Aufnahme) für verschiedene Bevölkerungs- (bzw. Nutzer-) gruppen zugrunde liegen.

Zum anderen wurde bei der Ableitung der Prüfwerte (vgl. Bundesanzeiger Nr. 161a vom 28.08.1999,
UBA 1999 ff) die Giftigkeit (Toxizität) der Schadstoffe für den Menschen berücksichtigt,14 indem soge-
nannte tolerable oder akzeptable Körperdosen herangezogen wurden, die auf Wirkschwellenbetrach-
tungen bzw. Risikoabschätzungen beruhen.15

Werden Prüfwerte der BBodSchV überschritten, sind nach § 8 BBodSchV einzelfallbezogene Prüfun-
gen durchzuführen. Dazu werden nach § 2, Abs. 4 BBodSchV im Sinne vertiefender Sachverhaltser-
mittlungen Detailuntersuchungen wie folgt beschrieben:

"Vertiefte  weitere  Untersuchung  zur  abschließenden  Gefährdungsabschätzung,  die  insbesondere  der
Feststellung von Menge und räumlicher Verteilung von Schadstoffen, ihrer mobilen oder mobilisierbaren
Anteile, ihrer Ausbreitungsmöglichkeiten in Boden, Gewässer und Luft sowie der Möglichkeit ihrer Aufnah-
me durch Menschen, Tiere und Pflanzen dient..."

Eine Arbeitshilfe zur weiteren Sachverhaltsermittlung nach Prüfwertüberschreitung für den Wirkungs-
pfad Boden-Mensch und Boden-Nutzpflanze liegt in einer 2014 überarbeiteten Fassung vor.16

Grundsätzlich werden mit dem Bodenschutzrecht zwei unterschiedliche Schutzniveaus angezielt: 

a) Gefahrenabwehr

Zum Einen wird das jeweilige Schutzgut (Mensch, Nutzpflanze, Grundwasser) betrachtet, zu
dessen Schutz aus Sicht der Gefahrenabwehr bei bereits bestehenden schädlichen Bodenver-
änderungen Prüf- und Maßnahmenwerte, ggf. abhängig von der jeweiligen Nutzung, anzuwen-
den sind. 

Im Sinne der Gefahrenabwehr sind schädliche Bodenveränderungen nach § 2 (3) BBodSchG
zu verstehen als  "...Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, er-
hebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit her-
beizuführen."

Zur Beschreibung des hinreichenden Verdachtes einer  schädlichen Bodenveränderung oder
Altlast wurde im Zuge der Ableitung der Prüfwerte für die BBodSchV daher ein Konzept zur Er-
mittlung  so  genannter  gefahrenverknüpfender  Faktoren  entwickelt  (vgl.  Konietzka  &  Dieter
1998). Dieses Konzept bildet die Grundlage zur Herstellung des Bezugs zwischen der Wirk-
schwelle einer Substanz einerseits und dem geforderten hinreichenden Gefahrenverdacht17 an-

14 Nach § 2 BBodSchV sind Schadstoffe …"Stoffe und Zubereitungen, die auf Grund ihrer Gesundheitsschädlichkeit, ihrer Lang-
lebigkeit oder Bioverfügbarkeit im Boden oder auf Grund anderer Eigenschaften und ihrer Konzentration geeignet sind, den
Boden in seinen Funktionen zu schädigen oder sonstige Gefahren hervorzurufen…" 

15  Wirkschwelle: Die Dosis einer Substanz, ab deren Aufnahme, beispielsweise durch Verschlucken, mit nachteiligen Effekten
für die Gesundheit sensibler Personengruppen der Allgemeinbevölkerung zu rechnen ist.

16  LANUV 2014.
17  Hinreichender Gefahrenverdacht: Nach BBodSchG ist der Gefahrenbegriff mit der hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines

Schadenseintritts korreliert, so dass die gefahrenbezogene Dosis einer Substanz durch Verknüpfung mit Hilfe eines Gefah-
renfaktors ermittelt wird, der zu einem Ergebnis führen soll, das innerhalb des Bereichs der Wirkschwelle für sensible und ge-
sunde Personengruppen der Allgemeinbevölkerung liegt. 
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dererseits und wurde zur Ableitung der Prüfwerte für standardisierte Expositionsbedingungen
herangezogen.

b) Vorsorge

Zum Anderen steht der Schutz des Bodens und seiner natürlichen Funktionen und damit nicht
nur das Schutzgut "menschliche Gesundheit" im Vordergrund der Betrachtung. Mit Hilfe von
Vorsorgewerten, die unabhängig von der Bodennutzung anzuwenden sind, soll der Boden vor
zukünftigen beeinträchtigenden Einwirkungen geschützt werden. 

Die Ableitung der Vorsorgewerte nach BBodSchV berücksichtigt  u.a.  ökotoxikologische Wir-
kungsschwellen sowie Anhaltspunkte für unerwünschte oder schädliche Auswirkungen auf Nah-
rungspflanzen und Futtermittel. Eine nutzungsbezogene Differenzierung der Vorsorgewerte wird
dabei nicht vorgesehen, da dies dem Ziel des langfristigen Schutzes des Bodens, der vielfältig
nutzbar bleiben soll, entgegensteht (Regierungsentwurf der BBodSchV in:  Rosenkranz et al.
1998). 

Gleichzeitig werden mit § 11 der BBodSchV zulässige Zusatzbelastungen in Form festgesetzter
jährlicher Frachten definiert, die bei Überschreiten der Vorsorgewerte zu beachten sind. Dafür
ist die Summe der Einträge aller Eintragspfade zu berücksichtigen, die über die Luft und Ge-
wässer auf den Boden einwirken. Werden die festgesetzten zulässigen Zusatzbelastungen bei
einem Stoff überschritten, sind die geogenen oder großflächig siedlungsbedingten Vorbelastun-
gen im Einzelfall zu berücksichtigen. Damit zielen die zulässigen jährlichen Frachten nach BBo-
dSchV sinngemäß auf die Betrachtung möglicher Zusatzbelastungen, die bei Überschreiten der
Vorsorgewerte (s.o.) im Boden zu beachten sind und ggf. dann auch eine Betrachtung gesund-
heitlicher Belange erfordern, für die wiederum keine Konkretisierungen gemacht werden.

Tabelle 7 zeigt den Charakter des Bundes-Bodenschutzgesetzes im Überblick.

Tabelle 7 Charakter des BBodSchG sowie der BBodSchV

Liegt die Grundlage im EU-Recht?

Die bodenschutzrechtlichen Vorgaben gelten bundesweit. Auf EU-Ebene wurde 2006 eine Europäische Bo-
denschutzstrategie vorgelegt, die als allgemeine Ziele formuliert: Die weitere Verschlechterung der Boden-
qualität zu vermeiden und die Bodenfunktionen zu erhalten sowie geschädigte Böden unter Funktionalitäts-
gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Kosten wiederherzustellen. 

Ziel und Zweck: Welche Schutzgüter mit Bezug zur menschlichen Gesundheit werden genannt?

 Als Schutzgut im Hinblick auf mögliche Expositionen und Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
werden der Boden (Wirkungspfad Boden-Mensch), Pflanzen (Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze - Mensch) 
sowie das Grundwasser (Wirkungspfad Boden - Grundwasser) benannt.

Wird das Schutzgut Mensch „Explizit“ oder „Implizit“ aufgeführt/bezeichnet?

Explizit, der Boden erfüllt dabei nach § 2 (2) im Sinne des Gesetzes u.a. natürliche Funktionen als Lebens-
grundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen.

Schädliche Bodenveränderungen sind im Sinne der Gefahrenabwehr nach § 2 (3) BBodSchG zu verstehen 
als  "...Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Belästigungen für 
den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen."

Werden konkrete/quantitative Wertmaßstäbe benannt oder lediglich unbestimmte Rechtsbegriffe/Nor-
men ausgegeben?

Für eine Auswahl 14 prioritärer Stoffe bzw. Stoffgruppen werden im untergesetzlichen Regelwerk (BBo-
dSchV) rechtsverbindliche Prüfwerte für vier verschiedene Nutzungsszenarien (Kinderspielflächen, Wohnge-
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biete, Park- und Freizeitanlagen, Industrie- und Gewerbegrundstücke) für den Wirkungspfad Boden - 
Mensch vorgegeben, deren Überschreitung weitere Sachverhaltsermittlungen erfordern. Für Dioxine liegen 
rechtsverbindliche Maßnahmenwerte vor. Für den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze liegen in Bezug auf das 
Schutzgut menschliche Gesundheit für Arsen, Blei, Quecksilber, Thallium und Benzo(a)pyren ebenfalls 
rechtsverbindliche Prüfwerte, für Cadmium Maßnahmenwerte vor.  Ergänzende Vorschläge für Prüfwerte fin-
den sich in UBA 1999  sowie LABO 2008.

Welches Schutzniveau haben die genannten Wertmaßstäbe? Lässt sich der Schutzumfang hinsicht-
lich Vorsorge oder Gefahrenschutz unterscheiden?

Die Prüf- bzw. Maßnahmenwerte dienen der Gefahrenabwehr und sind mit entsprechendem Gefahrenbezug 
humantoxikologisch abgeleitet.

Die Vorsorgewerte der BBodSchV berücksichtigen den vorsorgenden Schutz der Bodenfunktionen bei emp-
findlichen Nutzungen. Sie weisen keinen humantoxikologischen Bezug auf, sondern zeigen die Besorgnis ei-
ner schädlichen Bodenveränderung an.

Wie hoch ist die Verbindlichkeit der genannten Wertmaßstäbe? Ist eine Abwägung mit anderen Be-
langen möglich?

Die Anforderungen sind rechtsverbindlich und regeln das Vorgehen der Orientierungsuntersuchung. Rechtli-
cher Spielraum ergibt sich im Rahmen der Detailuntersuchung bei der Einschätzung der Nutzung sowie der 
Festlegung von Expositionsannahmen, die die aktuelle, zulässige oder potenziell mögliche Nutzung charak-
terisieren können.

Eine Abwägung der im BBodSchG aufgeführten Anforderungen sind nur im Hinblick auf die Zumutbarkeit 
von Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen bzw. Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen möglich.

Wie ist die Rolle des Drittschutzes? Gibt es Klagemöglichkeiten Dritter auf Einhaltung der genannten 
Standards/Normen?

Anhängige Verfahren zur Frage des Verursachers/Zustandsstörers und zum Erfordernis von Sanierungsver-
fahren. Keine Erfahrungen bzgl. Einhaltung von Standards.

Gibt es räumliche Bezüge für die Anwendung von Wertmaßstäben (Ballungsräume/natürliche Räume 
etc.)?

Die vorgegebenen Wertmaßstäbe für die Wirkungspfad Boden - Mensch und Boden – Nutzpflanze – Mensch
sind für die vorgegebenen Nutzungsszenarien anwendbar, wobei grundsätzlich räumliche Besonderheiten 
(wie z. B. Hintergrundbelastungen, etc.) im Rahmen der Detailuntersuchung Berücksichtigung finden kön-
nen.

Wird das Schutzgut menschliche Gesundheit in untergesetzlichen Konkretisierungen (Verordnungen,
technische Anleitungen etc.) weiter konkretisiert? Welche Regelwerke sind zu nennen?

Ja, siehe oben. In der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) werden verschiedene 
Prüf- und Maßnahmenwerte für verschiedene Wirkungspfade und Nutzungsszenarien vorgegeben.

Ilse Albrecht (Stand: 2014)

4.8 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

Das Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaf-
tung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) ist am 1. Juni 2012 in Kraft getreten und hat
das bis dahin geltende Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver-
träglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz – KrW-/AbfG) abgelöst. Es
dient u.a. zur Anpassung des deutschen Abfallrechts an das europäische Recht.

Zweck des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist es, neben der Schonung der natürlichen Ressourcen „den
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen“
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(§ 1 KrWG). Zu den Grundpflichten der Abfallbeseitigung gehört, dass die Gesundheit des Menschen
nicht beeinträchtigt wird:

„Abfälle sind so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Eine Beeinträch-
tigung liegt insbesondere dann vor, wenn die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt wird.“ (§ 15 Abs. 2
KrWG).

Der Bezug zum Schutzzweck „Schutz von Mensch und Umwelt“ bei der Bewirtschaftung von Abfällen
wird an vielen Stellen im Gesetz hergestellt: 

„Inertabfälle sind mineralische Abfälle,  …….die andere Materialien, mit denen sie in Kontakt kommen,
nicht in einer Weise beeinträchtigen, die zu  nachteiligen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt führen
könnte.“ (§ 3 Abs. 6 Nr. 4 KrWG)

„Vermeidung im Sinne dieses Gesetzes ist  jede Maßnahme, die ….. dazu dient,  die Abfallmenge, die
schädlichen Auswirkungen des Abfalls auf Mensch und Umwelt oder den Gehalt an schädlichen Stoffen in
Materialien und Erzeugnissen zu verringern.“ (§ 3 Abs. 20 KrWG)

„Fällt ein Stoff oder Gegenstand bei einem Herstellungsverfahren an, dessen hauptsächlicher Zweck nicht
auf die Herstellung dieses Stoffes oder Gegenstandes gerichtet ist, ist er als Nebenprodukt und nicht als
Abfall anzusehen, wenn ….. die weitere Verwendung rechtmäßig ist; dies ist der Fall, wenn der Stoff oder
Gegenstand alle für seine jeweilige Verwendung anzuwendenden Produkt-, Umwelt- und Gesundheits-
schutzanforderungen erfüllt und insgesamt  nicht zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
führt.“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 KrWG)

„Die Abfalleigenschaft  eines Stoffes oder Gegenstandes endet,  wenn dieser ein Verwertungsverfahren
durchlaufen hat und so beschaffen ist, dass ….seine Verwendung insgesamt nicht zu schädlichen Auswir-
kungen auf Mensch oder Umwelt führt.“ (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 KrWG)

„Ausgehend von der Rangfolge nach Absatz 1 soll nach Maßgabe der §§ 7 und 8 diejenige Maßnahme
Vorrang haben, die den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Ab-
fällen unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten gewährleistet. Für die
Betrachtung der Auswirkungen auf  Mensch und Umwelt  nach Satz 1 ist der gesamte Lebenszyklus des
Abfalls zugrunde zu legen.“ (§ 6 Abs. 2 KrWG)

„Die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen sind zur Verwertung ihrer Abfälle verpflichtet. Die Verwertung
von Abfällen hat Vorrang vor deren Beseitigung. Der Vorrang entfällt, wenn die Beseitigung der Abfälle
den Schutz von Mensch und Umwelt nach Maßgabe des § 6 Absatz 2 Satz 2 und 3 am besten gewährleis-
tet.“ (§ 7 Abs. 2 KrWG)

„Bei der Erfüllung der Verwertungspflicht nach § 7 Absatz 2 Satz 1 hat diejenige der in § 6 Absatz 1 Num-
mer 2 bis 4 genannten Verwertungsmaßnahmen Vorrang, die den Schutz von Mensch und Umwelt nach
der Art und Beschaffenheit des Abfalls unter Berücksichtigung der in § 6 Absatz 2 Satz 2 und 3 festgeleg-
ten Kriterien am besten gewährleistet.“ (§ 8 Abs. 1 KrWG)

„Die Vermischung, einschließlich der Verdünnung, gefährlicher Abfälle mit anderen gefährlichen Abfällen
oder mit anderen Abfällen, Stoffen oder Materialien ist unzulässig. Abweichend von Satz 1 ist eine Vermi-
schung ausnahmsweise dann zulässig, wenn …. schädliche Auswirkungen der Abfallbewirtschaftung auf
Mensch und Umwelt durch die Vermischung nicht verstärkt werden.“ (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 KrWG)

„Zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Umwelt bei
der Erzeugung und Bewirtschaftung von Bioabfällen und Klärschlämmen nach Maßgabe der hierfür gel-
tenden Rechtsvorschriften können die Träger der Qualitätssicherung und die Qualitätszeichennehmer eine
regelmäßige Qualitätssicherung einrichten.“ (§ 12 Abs. 1 KrWG)

„Entsorgungsfachbetriebe  wirken  an  der  Förderung der  Kreislaufwirtschaft  und  der  Sicherstellung  des
Schutzes von Mensch und Umwelt  bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen nach Maßgabe
der hierfür geltenden Rechtsvorschriften mit.“ (§ 56 Abs. 1 KrWG) 

Auch die Aufstellung von Abfallwirtschaftsplänen und Abfallvermeidungsprogrammen nach § 30 KrwG
dienen der Umweltvorsorge.

Anforderungen zum Schutz von Mensch und Umwelt werden über Rechtsverordnungen konkretisiert,
so z. B. 
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 die Festlegung von Grenzwerten für Schadstoffe zum Schutz von Mensch und Umwelt bei der
Verwendung von Verwertungsprodukten,

 die Festlegung, was als „gefährlicher Abfall“ einzustufen ist,

 Anforderungen an die Qualitätssicherung für die Verwertung von Klärschlämmen und Bioabfäl-
len.

Die Einstufung „gefährlicher Abfälle“ gemäß Abfallverzeichnisverordnung erfolgt anhand von Kriterien,
die vor allem auf dem Gehalt an gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen beruhen. Die Kriterien basie-
ren auf der europäischen Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG), die 15 gefahrenrelevante Eigenschaf-
ten von Abfällen benennt (H 1 bis H 15). Tabelle 8 zeigt die Kriterien in einer Übersicht.

Tabelle 8 Gefahrenrelevante Eigenschaften gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung 2012

H-Kriterium Gefahrenrelevante Eigenschaft gemäß ANHANG III 
Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG)

Merkmal gemäß §3 
Abs.2 AVV

H 3 entzündbar Flammpunkt ≤ 55°C

H 4 reizend (R 41) ≥ 10% 

reizend (R36, R 37, R 38) ≥ 20% 

H 5 gesundheitsschädlich ≥ 25% 

H 6 sehr giftig ≥ 0,1% 

giftig ≥ 3% 

H 7 Krebserzeugend (Kat. 1 oder 2) ≥ 0,1% 

Krebserzeugend (Kat. 3) ≥ 1% 

H 8 Ätzend (R35) ≥ 1% 

Ätzend (R34) ≥ 5% 

H 10 fortpflanzungsgefährdend (R60 oder R61der Kat. 1 oder 2) ≥ 0,5% 

Fortpflanzungsgefährdend (R62 oder R63 der Kat. 3) ≥ 5% 

H 11 erbgutverändernd  (R46 der Kat. 1 oder 2) ≥ 0,1% 

erbgutverändernd (R40 der Kat. 3) ≥ 1% 

Weiterhin ist gemäß § 35 KrWG bei Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Entsorgung von Abfällen
sowie bei deren wesentlicher Änderung ein Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren mit Um-
weltverträglichkeitsprüfung erforderlich, in dem u.a. die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und
menschliche Gesundheit zu untersuchen und zu beurteilen sind.  Tabelle 9 zeigt den Charakter des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Überblick.

Ilse Albrecht

4.9 Wasserhaushaltsgesetz 

Zweck des Wasserhaushaltgesetzes ist die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung und der Schutz der
Gewässer, u.a. mit dem Ziel eine wesentliche Lebensgrundlage des Menschen zu erhalten. Insofern
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bezieht das WHG auch das Schutzgut Mensch mit ein, wobei vor allem Nutzungsinteressen im Sinne
der „Daseinsvorsorge“ im Vordergrund stehen.

„Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen
sowie als nutzbares Gut zu schützen (§ 1 WHG)“.

Tabelle 9 Charakter des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Liegt die Grundlage im EU-Recht?

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz dient der Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG). Mit 
der im Jahr 2008 aktualisierten Rahmenrichtlinie sollen der Umwelt- und Gesundheitsschutz verbessert wer-
den.

Ziel und Zweck: Welche Schutzgüter mit Bezug zur menschlichen Gesundheit werden genannt?

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen.  Zu den Grundpflich-
ten der Abfallbeseitigung gehört, dass die Gesundheit des Menschen nicht beeinträchtigt wird.

Wird das Schutzgut Mensch „Explizit“ oder „Implizit“ aufgeführt/bezeichnet?

Explizit

Werden konkrete/quantitative Wertmaßstäbe benannt oder lediglich unbestimmte Rechtsbegriffe/Nor-
men ausgegeben?

Quantitative und qualitative Wertmaßstäbe werden über Rechtsverordnungen festgelegt.

Welches Schutzniveau haben die genannten Wertmaßstäbe? Lässt sich der Schutzumfang hinsicht-
lich Vorsorge oder Gefahrenschutz unterscheiden?

Vorsorge

Wie hoch ist die Verbindlichkeit der genannten Wertmaßstäbe? Ist eine Abwägung mit anderen Be-
langen möglich?

Wertmaßstäbe sind verbindlich, es gibt aber auch Ausnahmeregelungen, z. B. bei der BioAbfV, hier kann die
zuständige Behörde im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde Ausnahmen 
zulassen bei Überschreitung der Schadstoffgehalte, wenn Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit 
nicht zu erwarten sind.

Wie ist die Rolle des Drittschutzes? Gibt es Klagemöglichkeiten Dritter auf Einhaltung der genannten 
Standards/Normen

Standardmäßig im Rahmen der jeweiligen Zulassungsverfahren.

Gibt es räumliche Bezüge für die Anwendung von Wertmaßstäben (Ballungsräume/natürliche Räume 
etc.)?

Landwirtschaftlich genutzte Flächen in Bezug auf die Verwertung von Bioabfällen und Klärschlamm.

Wird das Schutzgut menschliche Gesundheit in untergesetzlichen Konkretisierungen (Verordnungen,
technische Anleitungen etc.) weiter konkretisiert? Welche Regelwerke sind zu nennen?

Abfallverzeichnisverordnung für gefährliche Abfälle, Bioabfallverordnung, Klärschlammverordnung

Auch wenn der Begriff menschliche Gesundheit im Rahmen der Definitionen zum Zweck und zu den
allgemeinen Grundsätzen des WHG nicht ausdrücklich genannt wird, so bestehen doch zahlreiche in-
direkte Bezüge:

 Reinhaltung oberirdischer Gewässer (§ 32 WHG), von Küstengewässern (§ 45 WHG) und des
Grundwassers (§ 48 WHG).
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 Öffentliche Wasserversorgung: „Die der Allgemeinheit dienende Wasserversorgung (öffentliche
Wasserversorgung) ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge (§ 50 WHG).“

 Festsetzung  von  Wasserschutzgebieten  zum Schutz  der  öffentlichen Wasserversorgung vor
nachteiligen Einwirkungen (§ 51 WHG).

 Heilquellenschutz (§ 53 WHG).

 Abwasserbeseitigung. „Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht
beeinträchtigt wird (§ 55 WHG)“.

Explizit wird der Begriff menschliche Gesundheit im Zusammenhang mit Ausnahmen von Bewirtschaf-
tungszielen, dem Schutz der Meeresgewässer und dem Hochwasserschutz erwähnt:

 „Wird bei einem oberirdischen Gewässer der gute ökologische Zustand nicht erreicht oder ver-
schlechtert sich sein Zustand, verstößt dies nicht gegen die Bewirtschaftungsziele nach den
§§ 27 und 30, wenn ... 2. die Gründe für die Veränderung von übergeordnetem öffentlichen In-
teresse sind oder wenn der Nutzen der neuen Veränderung für die Gesundheit oder Sicherheit
des Menschen oder für die nachhaltige Entwicklung größer ist als der Nutzen, den die Errei-
chung der Bewirtschaftungsziele für die Umwelt und die Allgemeinheit hat" (§ 31 Abs. 2 Nr. 2
WHG).“

 „Meeresgewässer sind so zu bewirtschaften, dass" ... "2. vom Menschen verursachte Einträge
von Stoffen und Energie, einschließlich Lärm, in die Meeresgewässer schrittweise zu vermeiden
und zu vermindern mit dem Ziel, signifikante nachteilige Auswirkungen auf die Meeresökosyste-
me, die biologische Vielfalt, die menschliche Gesundheit und die zulässige Nutzung des Meeres
auszuschließen ..." (§ 45a Abs. 1 Nr. 2).

 „Guter Zustand der Meeresgewässer ist der Zustand der Umwelt in Meeresgewässern, die unter
Berücksichtigung ihrer  jeweiligen Besonderheiten ökologisch vielfältig,  dynamisch,  nicht  ver-
schmutzt, gesund und produktiv sind und die nachhaltig genutzt werden, wobei“ ....  „3. vom
Menschen verursachte Einträge von Stoffen und Energie, einschließlich Lärm, in die Meeresum-
welt keine nachteiligen Auswirkungen auf die Meeresökosysteme, die biologische Vielfalt, die
menschliche Gesundheit und die zulässige Nutzung des Meeres haben“ (§ 45b Abs. 2 Nr. 3).

 „Die zuständigen Behörden bewerten das Hochwasserrisiko und bestimmen danach die Gebie-
te mit signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete). Hochwasserrisiko ist die Kombination der
Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses mit den möglichen nachteiligen
Hochwasserfolgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe, wirtschaftliche
Tätigkeiten und erhebliche Sachwerte" (§ 73 Abs. 1 WHG).

Weitere Fundstellen sind die Abwasseranlagenplanung und die Schutzvorschriften in gesetzlich fest-
gelegten Überschwemmungsgebieten:

 Abwasseranlagen: „(5) Kommt der Betreiber einer Anlage, die die Voraussetzungen nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 erfüllt, einer Nebenbestimmung oder einer abschließend bestimmten
Pflicht aus einer Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 57 Ab-
satz 2, 3, 4 Satz 1 Nummer 1 oder Absatz 5 Satz 2, nach § 23 Absatz 1 Nummer 5 oder der Ab-
wasserverordnung in ihrer am 28. Februar 2010 geltenden Fassung nicht nach und wird hier-
durch eine unmittelbare Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt herbeigeführt,
so hat die zuständige Behörde den Betrieb der Anlage oder den Betrieb des betreffenden Teils

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



58  10  Quellenverzeichnis

der Anlage bis zur Erfüllung der Nebenbestimmung oder der abschließend bestimmten Pflicht
zu untersagen.“ (§ 60 Abs. 5 WHG). 

 Überschwemmungsgebiete: „(2) Die zuständige Behörde kann abweichend von Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 die Ausweisung neuer Baugebiete ausnahmsweise zulassen, wenn“ ... "3. „eine Ge-
fährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu erwarten sind“
(§ 78 Abs. 2 Nr. 3 WHG).

In  direktem Zusammenhang mit  Regelungen zum Schutz der  menschlichen  Gesundheit  steht  die
Trinkwasserverordnung (TrinkwV).  Sie hat zum Ziel, „die menschliche Gesundheit vor den nachteili-
gen Einflüssen, die sich aus der Verunreinigung von Wasser ergeben, das für den menschlichen Ge-
brauch bestimmt ist … zu schützen (§ 1 TrinkwV). Dazu enthält die Verordnung Grenzwerte und An-
forderungen hinsichtlich der Konzentration von mikrobiologischen (Bakterien) und chemischen (ins-
bes. Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel) Parametern, die in Trinkwasser aus dem öffentlichen
Leitungsnetz nicht  überschritten werden dürfen.  Weiterhin gibt  es sogenannte „Indikatorparameter“
(§ 7 TrinkwV), für die Grenzwerte und Anforderungen festgelegt sind. Die Einhaltung der Anforderun-
gen aus der TrinkwV überwachen die Gesundheitsämter: Sie sind auch zuständig für die Anordnung
von Maßnahmen, wenn die Grenzwerte der TrinkwV überschritten werden oder die Anforderungen der
TrinkwV nicht eingehalten werden.

Die Grundwasserverordnung (GrwV) und Oberflächenwasserverordnung haben hingegen eher indi-
rekten Bezug zur menschlichen Gesundheit. Beide Verordnungen dienen der Konkretisierung der Be-
wirtschaftungsziele für Grundwasser (§ 47 WHG) und oberirdische Gewässer (§ 27 WHG) und sollen
sicherstellen, dass ein guter ökologischer, ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zu-
stand erhalten oder erreicht werden. 

Die Abwasserverordnung (AbwV) enthält Anforderungen an die Erlaubnis für das Ableiten von Abwas-
ser (häusliches und kommunales Abwasser sowie Abwasser aus Gewerbebetrieben) in Gewässer.
Die Anforderungen sehen u.a. eine Begrenzung der Frachten und der Stoffkonzentrationen im Hinblick
der für das jeweilige Gewerbe typischen Stoffe vor. Ein direkter Bezug zur menschlichen Gesundheit
besteht nicht, denn es sollen in erster Linie die Nährstoffeinträge und Einträge von ökotoxischen Stof-
fen begrenzt werden. Der menschlichen Gesundheit dient die Begrenzung der Frachten und der Stoff-
konzentrationen eher auf indirekte Weise über eine „gute“ Wasserqualität. Tabelle 10 zeigt den Cha-
rakter des Wasserhaushaltsgesetzes im Überblick.
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Tabelle 10 Charakter des Wasserhaushaltsgesetzes

Liegt die Grundlage im EU-Recht?

Das Wasserhaushaltsgesetz dient der Umsetzung verschiedenster EU-Richtlinien, u.a. zum Grundwasser-
schutz, zur Behandlung von Abwasser, zur Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in Gewässer, zum Hoch-
wasserschutz

Ziel und Zweck: Welche Schutzgüter mit Bezug zur menschlichen Gesundheit werden genannt?

Grundwasser, Oberflächengewässer (einschließlich von Küstengewässern) als Lebensgrundlage des Men-
schen.

Wird das Schutzgut Mensch „Explizit“ oder „Implizit“ aufgeführt/bezeichnet?

Implizit, nur im Hinblick auf Hochwasserschutz explizit

Werden konkrete/quantitative Wertmaßstäbe benannt oder lediglich unbestimmte Rechtsbegriffe/Nor-
men ausgegeben?

Quantitative Wertmaßstäbe werden in Verordnungen konkretisiert, insbesondere in der Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV). 

Ein qualitativer Wertmaßstab zur Beurteilung der Reinhaltung der Gewässer ist „die nachteilige Veränderung
der Wasserbeschaffenheit“. Die nachteilige Veränderung ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der Spielraum 
für die Interpretation eröffnet.

Für die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten ist ein Hochwasserereignis, das statistisch einmal in 
100 Jahren zu erwarten ist, Maßstab für die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten. 

Welches Schutzniveau haben die genannten Wertmaßstäbe? Lässt sich der Schutzumfang hinsicht-
lich Vorsorge oder Gefahrenschutz unterscheiden?

Vorsorge, beim Hochwasserschutz auch Gefahrenabwehr

Wie hoch ist die Verbindlichkeit der genannten Wertmaßstäbe? Ist eine Abwägung mit anderen Be-
langen möglich?

Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung sind verbindlich.

Wie ist die Rolle des Drittschutzes? Gibt es Klagemöglichkeiten Dritter auf Einhaltung der genannten 
Standards/Normen

widersprüchliche Meinungen

Gibt es räumliche Bezüge für die Anwendung von Wertmaßstäben (Ballungsräume/natürliche Räume 
etc.)?

Trinkwassereinzugsgebiete, Einzugsgebiet für Oberflächengewässer

Wird das Schutzgut menschliche Gesundheit in untergesetzlichen Konkretisierungen (Verordnungen,
technische Anleitungen etc.) weiter konkretisiert? Welche Regelwerke sind zu nennen?

Trinkwasserverordnung, Abwasserverordnung

4.10 Landesgesetze über den öffentlichen Gesundheitsdienst

Dirk Heller (Stand: 2014)

4.10.1 Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Die konkreten Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes werden maßgeblich durch die Landes-
gesetze über den öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGDG) bestimmt. Exemplarisch sind nachfolgend
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in Bezug auf „Umwelt und Gesundheit“ auszugsweise die wichtigsten Paragraphen aus dem Gesetz
über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NW) aufgeführt.18

§ 2 Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes

(1) Der öffentliche Gesundheitsdienst unterstützt im Rahmen seiner Zuständigkeit nach Maßgabe die-
ses Gesetzes eine bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein
anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechen-
de Versorgung der Bevölkerung. Hierbei berücksichtigt er auch das unterschiedliche gesundheitliche
Verhalten, die unterschiedlichen Lebenslagen, die unterschiedlichen Gesundheitsrisiken und Krank-
heitsverläufe, kulturelle Hintergründe sowie die unterschiedliche Versorgungssituation von Frauen und
Männern.  Zuständigkeiten anderer  gesetzlich  verpflichteter  Handlungsträger  im Gesundheitswesen
bleiben unberührt.

(2) Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sind hierbei insbesondere

1. die Beobachtung, Erfassung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und der gesundheit-
lichen Versorgung der Bevölkerung einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die
Gesundheit,

2. der Schutz und die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung, die Mitwirkung bei der Verhütung
und Bekämpfung von Krankheiten und die Hinwirkung auf ihre angemessene gesundheitliche Versor-
gung; dies gilt insbesondere für sozial schwache und besonders schutzbedürftige Personen,

3. die Überwachung der Einhaltung der Anforderungen der Hygiene,

4. die Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln, Blut, Blutprodukten, Medizinprodukten, Betäu-
bungsmitteln und Gefahrstoffen und die Aufklärung der Bevölkerung über Nutzen und Risiken des Arz-
neimittelkonsums,

5. die Aufklärung der Bevölkerung und Beratung der Behörden in Fragen der Gesundheit und die Stel-
lungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkun-
gen auf die Gesundheit der Bevölkerung,

6. die Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens, soweit keine andere Zustän-
digkeit gegeben ist.

§ 8 Mitwirkung an Planungen

Die vom Kreis oder von der kreisfreien Stadt abzugebenden Stellungnahmen zu Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren werden unter Beteiligung der unteren Gesundheitsbehörde erstellt, wenn ge-
sundheitliche Belange der Bevölkerung berührt werden, um Feststellungen zur gesundheitlichen Ver-
träglichkeit des Vorhabens zu treffen.

18  GV. NW. 1997 S. 430, zuletzt geändert durch Gesetz GV. NRW. S. 202 vom 30.4.2013.
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§ 10 Umweltmedizin

(1) Die untere Gesundheitsbehörde fördert den Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden
und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt. Sie klärt insbesondere die Bevölkerung
hierüber und über sonstige umweltmedizinische Fragen auf. Sie bewertet die Auswirkungen von Um-
welteinflüssen auf die Bevölkerung unter gesundheitlichen Gesichtspunkten.

(2) Die untere Gesundheitsbehörde kann zur Abwehr von gesundheitlichen Schäden oder Langzeitwir-
kungen in öffentlichen Gebäuden entsprechende Maßnahmen anordnen.

(3) Auf dem Gebiet der Umweltmedizin und des Trinkwassers hat das Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz die Aufgabe, als fachliche Leitstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst die
Landesregierung und die unteren Gesundheitsbehörden zu beraten und zu unterstützen.

Thomas Knetschke (Stand: 2014)
1.1.1 Bezug des ÖGD zu Umwelt und Gesundheit

Wie am Beispiel von NRW ersichtlich, weisen die Landesgesetze jeweils explizite und implizite Bezü-
ge zu Umwelt und Gesundheit auf. Die Beteiligung der Gesundheitsbehörden als Träger öffentlicher
Belange im Zuge von  Planungs- und Genehmigungsverfahren richtet sich zumeist an die Hygieneab-
teilungen der Gesundheitsämter. Seltener werden allerdings die Abteilungen für Gesundheitsberichter-
stattung und Gesundheitsförderung einbezogen. Hier deutet sich bereits ein spezifischer Fortbildungs-
bedarf innerhalb der Gesundheitsämter an.

Aufgrund der landestypischen Besonderheiten der Rechtsvorschriften über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst wird der Bezug der ÖGDG zu Umwelt und Gesundheit übersichtshalber in Tabelle 11 auf
den folgenden Seiten dargestellt.

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, dass die Verbindlichkeit der Beteiligung der Gesundheitsbehör-
den weniger abhängig von der gesetzlichen Grundlage des jeweiligen Landesgesundheitsdienstgeset-
zes ist als von der etablierten Beteiligungskultur. Das ÖGDG des Landes Niedersachsen weist z.  B.
überhaupt keinen expliziten verbalen Bezug zu Planungs- und Genehmigungsverfahren auf, während
sich in Berlin ein expliziter Bezug zugunsten eines hochintegrativen Ansatzes in Richtung Gesund-
heitsförderung erübrigt.  Bayern und Bremen verbalisieren die  Gesundheitsverträglichkeit,  Sachsen-
Anhalt sogar die Gesundheitsverträglichkeitsprüfung.

Unabhängig von der Art des Bezugs bietet der Gesetzestext einen breiten Auslegungsraum. Da die
Verbindlichkeit der Beteiligung häufig nicht abschließend geregelt ist und Vollzugsbefugnisse fehlen,
kann insgesamt von einer fakultativen Beteiligung der Gesundheitsbehörden gesprochen werden. In
der Praxis regeln mitunter einzelne Ämter die Beteiligung mithilfe eines Selbstbeteiligungsvorbehalts,
andere wiederum werden z. B. nur auf direkte Weisung des Landrats beteiligt. 

Die Praxis der Beteiligung der Gesundheitsbehörden an Planungs- und Genehmigungsverfahren ist
dementsprechend unterschiedlich zu beurteilen, häufig fehlt ein Maßstab für den Vergleich der Güte
der  Beteiligung.  In  Sachsen  wird  z. B.  versucht,  einen  landesweiten  Beteiligungsstandard  durch
Benchmarking zu erarbeiten.19 Bei der Prüfung der gesundheitlichen Verträglichkeit von Plänen und
Vorhaben orientieren sich die Gesundheitsämter unter der Moderation des zuständigen Referats der
Sächsischen Staatsregierung an den methodischen Vorgaben von Health Impact Assessment.20 Der

19  Zum Benchmarking vgl. auch Kap. 7.2.3.
20  Vgl. Kap. 7.4.

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



62  10  Quellenverzeichnis

Auftrag der Gesundheitsämter bezieht sich in dem Fall jedoch nicht auf die Durchführung eines Health
Impact Assessment, sondern auf die Aspekte Qualitätssicherung und Verfahrenskontrolle.

Die in der Tabelle genannten impliziten Bezüge beziehen sich weniger auf die gesetzliche Grundlage
für die Prüfung der gesundheitlichen Verträglichkeit durch die Gesundheitsämter, sondern auf Ansatz-
punkte für die Gesundheitsämter, aus dem Gesetzestext einen Zusammenhang zu Mensch und Um-
welt bzw. Umwelt und Gesundheit abzuleiten.

Tabelle 11 Übersicht der Landesgesetze zum öffentlichen Gesundheitsdienst

LandesG Expliziter Bezug zu UVP/GVP Impliziter Bezug zu ‚Menschen’

Baden-
Württem-
berg (2010)

§ 6 Satz 3: „Bei Planungsvorhaben und sonstigen 
Maßnahmen, die gesundheitliche Belange der Be-
völkerung wesentlich berühren, nehmen die Ge-
sundheitsämter zu den Umweltauswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit Stellung.“

§ 1 Aufgaben des ÖGD

§ 11 Gesundheitsberichterstattung, Epi-
demiologie

Bayern 
(2011)

Art. 15 Nr. 1 i.V.m. Satz 1: „beobachten und bewer-
ten die Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die 
menschliche Gesundheit, beraten und klären die 
Bevölkerung in umweltmedizinischen Fragen auf 
und wirken auf die Verhütung gesundheitsschädli-
cher Langzeitwirkungen hin.  Zu ihren Aufgaben 
zählen insbesondere

1. anlassbezogene fachliche Stellungnahmen für 
andere Behörden zu Fragen der Umwelthygiene 
und der Gesundheitsverträglichkeit“

Art. 9 Gesundheitsförderung und Präven-
tion

Art. 10 Risikoanalyse, Risikokommunika-
tion, Gesundheitsberichterstattung

Art. 13 Gesundheitliche Aufklärung und 
Beratung; insbes. Abs. 2 Nr. 3

Art. 15 Umweltbezogener Gesundheits-
schutz

Berlin 
(2006)

§ 5 Abs. 1: „verdichtete, zielorientierte und zielgrup-
penorientierte Darstellung und beschreibende Be-
wertung von Daten und Informationen, die für die 
Gesundheit und die soziale Lage der Bevölkerung, 
das Gesundheits- und Sozialwesen und für die die 
gesundheitliche und soziale Situation beeinflussen-
den Lebens- und Umweltbedingungen bedeutsam 
sind.“

§ 10 Abs. 1 Satz 2: „vorsorgende Umwelthygiene“

§ 1 Aufgabenstellung; insbes. Abs. 3 Nr. 
4 Buchst. b

§ 3 Organisation; insbes.  Abs. 6

§ 10 Umweltbezogener Gesundheits-
schutz, Umweltmedizin

§ 12 Hygienische und gesundheitliche 
Überwachung

Branden-
burg (2010)

§ 4 Abs. 2: „Die Landkreise und kreisfreien Städte 
nehmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren
als Träger öffentlicher Belange hinsichtlich mögli-
cher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölke-
rung Stellung.“

§ 1 Ziele und Aufgaben

§ 4 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

§ 5 Gesundheitsförderung und Gesund-
heitshilfen; insbes. Abs. 1 Satz 1

§ 9  Gesundheitsberichterstattung, Ge-
sundheitsplanung; insbes. Abs. 2 Satz 1

Bremen 
(2011)

§ 2 Abs. 3: „hat die Ziele der Gesundheitsförderung,
des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitssi-
cherung der Bevölkerung in Planungsprozesse des 
Landes und der Stadtgemeinden einzubringen, um 
auf die Gesundheitsverträglichkeit öffentlichen Han-
delns hinzuwirken (…) frühzeitig auf die Beteiligung 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes zu achten“

§ 20 Abs. 2: „wirkt bei öffentlichen und privaten Pla-
nungen für Vorhaben oder Maßnahmen (…) im 
Rahmen seiner Beteiligung durch die zuständige 
Behörde darauf hin, daß gesundheitliche Gefahren 
durch Umwelteinflüsse nicht entstehen und vorhan-
dene Gefahren möglichst beseitigt oder vermindert 

§ 1 Grundsätze; insbes. Abs. 2 Satz 1

§ 2 Aufgabenstellung; insbes. Abs. 1 Satz
2

§ 9 Gesundheitsberichterstattung; insbes.
Abs. 1 Satz 2

§ 13 Gesundheitsförderung; insbes. Abs. 
1 sowie Abs. 2 Nr. 3

§ 20 Schutz vor schädigenden Umwelt-
einflüssen
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LandesG Expliziter Bezug zu UVP/GVP Impliziter Bezug zu ‚Menschen’

werden (…) auch ohne Ersuchen der zuständigen 
Behörde“

§ 20 Abs. 3: „ist zu unterrichten, wenn für ein Vorha-
ben die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der 
Umweltverträglichkeit eingeleitet wird (…) hat sich 
durch Prüfung der Gesundheitsverträglichkeit an 
diesen Verfahren zu beteiligen“

Hamburg 
(2009)

§ 17: „nimmt bei Planungs- und Genehmigungsver-
fahren, von denen gesundheitliche Belange der Be-
völkerung berührt werden können, zu den gesund-
heitlichen Auswirkungen und Risiken nach Maßga-
be des jeweiligen Planungs- oder Genehmigungs-
rechts Stellung.“

§ 2 Aufgaben, Leistungen; insbes. Abs. 2 
Satz 2

§ 3 Behörden, Zusammenarbeit; insbes. 
Abs. 3 Satz 1

§ 6 Gesundheitsförderung und Präventi-
on

§ 15 Schutz vor gesundheitsschädigen-
den Einflüssen aus der Umwelt

Hessen 
(2010)a

§ 8 Abs. 2: „Bei Planungsvorhaben, Genehmi-
gungsverfahren, Baumaßnahmen und sonstigen

Maßnahmen, die gesundheitliche Belange der Be-
völkerung wesentlich berühren, nehmen die

Gesundheitsämter zu den Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit Stellung.“

§ 1 Ziele und Aufgaben des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes; insbes. Abs. 2 Satz
5 sowie Abs. 3

§ 4 Abwehr erheblicher gesundheitlicher 
Gefahren

§ 7 Prävention und Gesundheitsförde-
rung; insbes. Abs. 1

§ 8 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

§ 13 Gesundheitsberichterstattung, Epi-
demiologie

§ 15 Aufgaben des Hessischen Landes-
prüfungs- und Untersuchungsamtes im 
Gesundheitswesen; insbes. Abs. 1 Nr. 1 
und Nr. 5

Mecklen-
burg-Vor-
pommern 
(2011)

§ 5 Abs. 1: „arbeiten untereinander und mit anderen
Behörden, insbesondere mit den Planungsbehör-
den (…) zusammen, damit die gesundheitlichen Be-
lange berücksichtigt und Maßnahmen aufeinander 
abgestimmt werden“

§ 6 Abs. 1: „wirkt bei den zuständigen Stellen dar-
auf hin, dass gesundheitliche Gefahren aus der Um-
welt nicht entstehen und vorhandene Gefahren be-
seitigt oder vermindert werden“

§ 6 Abs. 2: „wirkt auf die Wahl hygienisch unbe-
denklicher Standorte von Wohnsiedlungen und sol-
cher Einrichtungen, die der Erhaltung, Förderung 
oder Wiederherstellung der Gesundheit dienen“

§ 1 Ziele und Aufgaben: insbes. Abs. 2 
Nr. 1

§ 3 Organisation; insbes. Abs. 3 Satz 4

§ 5 Zusammenarbeit

§ 6 Schutz vor gesundheitsschädigenden
Umwelteinflüssen

§ 24 Gesundheitsberichterstattung

Nieder-
sachsen 
(2006)b

Keine Bezüge vorhanden. § 1 Aufgaben des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes

§ 4 Prävention und Gesundheitsförde-
rung

§ 6 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

§ 8 „Gesundheitsberichterstattung“

§ 9 Aufgaben des Landesgesundheitsam-
tes; insbes. Nr. 2

Nordrhein-
Westfalen 

§ 2 Abs. 2 Nr. 5: „die Aufklärung der Bevölkerung 
und Beratung der Behörden in Fragen der Gesund-

§ 2 Aufgaben des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes; insbes. Abs. 2 Nr. 1
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LandesG Expliziter Bezug zu UVP/GVP Impliziter Bezug zu ‚Menschen’

(2009) heit und die Stellungnahmen zu Maßnahmen und 
Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich mögli-
cher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölke-
rung“

§ 7 Abs. 4: „Die untere Gesundheitsbehörde arbei-
tet im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für Gesund-
heitsförderung, Prävention und  Gesundheitsschutz 
mit den anderen zuständigen Behörden, insbeson-
dere mit denen für Arbeits- und Umweltschutz, zu-
sammen.“

§ 8 „Planungs- und Genehmigungsverfahren wer-
den unter Beteiligung der unteren Gesundheitsbe-
hörde erstellt (…), um Feststellungen zur gesund-
heitlichen Verträglichkeit des Vorhabens zu treffen.

§ 10 Abs. 2: „Die untere Gesundheitsbehörde kann 
zur Abwehr von gesundheitlichen Schäden oder 
Langzeitwirkungen in öffentlichen Gebäuden ent-
sprechende Maßnahmen anordnen.“

§ 7 Grundsatz; insbes. Abs. 1“

§ 10 „Umweltmedizin; insbes. Abs. 1

§ 21 Kommunaler Gesundheitsbericht

§ 23 Koordination

§ 25 „Landesgesundheitsberichterstat-
tung“

§ 27 Landesinstitut für Gesundheit und 
Arbeit

Rheinland-
Pfalz 
(2011)

§ 1 Abs. 1 Nr. 3: „nimmt Stellung zu Planungen und 
Maßnahmen hinsichtlich möglicher Auswirkungen 
auf die Gesundheit der Bevölkerung“

§ 6 Abs. 1 Satz 3: „Bei Planungen und sonstigen 
Maßnahmen (…) nehmen die Gesundheitsämter zu 
den Umweltauswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit Stellung.“

§ 1 Ziele und Aufgaben des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes; insbes. Abs. 1 Nr. 
1

§ 3 Besondere Behörden des öffentlichen
Gesundheitsdienstes

§ 5 Allgemeine Aufgaben und Schwer-
punktaufgaben der Gesundheitsämter

§ 6 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

§ 10 Gesundheitsbericht

§ 12 Zusammenarbeit

Saarland 
(2010)c

§ 1 Abs. 2 Satz 2: „hat die Ziele der Gesundheitsför-
derung, des Gesundheitsschutzes und der Gesund-
heitssicherung in die Beratung sowie in Planungs-
prozesse einzubringen“

§ 10 Abs. 1 Satz 2: „arbeitet dabei insbesondere bei
bekannt werdenden und drohenden Umweltbeein-
trächtigungen eng mit den Behörden des Umwelt-
schutzes und der Gefahrenabwehr zusammen“

§ 1 Aufgaben des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes; insbes. Abs. 1 Nr. 2

§ 6 Gesundheitsberichterstattung, Ge-
sundheitsplanung

§ 7 Gesundheitsförderung; insbes. Abs. 1

§ 10 Umweltbezogener Gesundheits-
schutz“

Sachsen 
(2010)d

§ 7 Abs. 2: „Die übrigen Behörden (…) beteiligen 
und unterstützen (…) die zuständigen Behörden 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei örtlichen 
Planungsvorhaben, die für die Gesundheit von Be-
deutung sind.“

§ 1 Öffentlicher Gesundheitsdienst; ins-
bes. Abs. 1 Nr. 2

§ 11 Gesundheitliche Aufklärung und Be-
ratung; insbes. Abs. 1 Nr. 8

Sachsen-
Anhalt 
(2011)

§ 6 Nr. 1: „Gesundheitsverträglichkeitsprüfung bei 
Vorhaben im Rahmen vorgeschriebener Umweltver-
träglichkeitsprüfung sowie bei Bauleitplanverfahren 
und Genehmigungsverfahren“

§ 1 Ziele und Aufgaben

§ 6 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

§ 11 Gesundheitsberichterstattung

§ 22 Zusammenwirken

Schleswig-
Holstein 
(2011)

§ 4 Abs. 2: „Die Träger des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes, öffentliche Planungsträger und ande-
re Stellen haben sich gegenseitig bei allen Planun-
gen und Maßnahmen, die für die gesundheitlichen 
Belange der Bevölkerung bedeutsam sind, rechtzei-
tig anzuhören.“

§ 9 Satz 2: „weisen (…) auf gesundheitliche Risiken
von Planungen und Maßnahmen hin“

§ 1 Ziel des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes

§ 2 Kooperation und Koordination

§ 4 Grundsätze der Aufgabenerfüllung

§ 5 Gesundheitsförderung

§ 6 Gesundheitsberichterstattung; insbes.
Abs. 1 Satz 1
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LandesG Expliziter Bezug zu UVP/GVP Impliziter Bezug zu ‚Menschen’

§ 9 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Thüringen 
(1998)e

„Die übrigen Behörden (…) beteiligen und unterstüt-
zen (…) die zuständigen Behörden des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes bei örtlichen Planungsvorha-
ben, die für die Gesundheit von Bedeutung sind.“

§ 1 Aufgaben des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes; insbes. Abs. 1 Nr. 2

a gültig bis 31.12.2012

b wird zurzeit  überarbeitet;  Anpassungserfordernisse durch internationale  Gesundheitsvorschriften (IGV) sowie das  Gesetz
zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG)

c gültig bis 2015

d wird zurzeit überarbeitet

e kein Gesetz, sondern als Landesrecht fortgeltende Vorschrift der ehemaligen DDR (1998): Verordnung über den öffentlichen
Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten (1990)
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5. Gesundheitsbestimmende Faktoren 

5.1 Übersicht

Monika Machtolf, Dirk Heller (Stand: 2014)
Einführung

Der Mensch kann in Folge eines bestimmten Vorhabens (Planungsverfahren, zulassungspflichtiges
Projekt)  einer  Vielzahl  von positiven und negativen umweltbezogenen Einflussfaktoren ausgesetzt
sein. Während beispielsweise im Rahmen von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Determinanten
zur Verbesserung gesundheitlicher Entwicklungspotenziale, naturräumliche Aspekte, wie Erholungs-
wert, Wohnumfeldfunktionen oder sozialräumliche Aspekte im Vordergrund stehen, sind im Rahmen
von Zulassungsverfahren, wie z. B. Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz,
insbesondere chemische und biologische Einflüsse sowie physikalische Faktoren wie Lärm, nichtioni-
sierende Strahlung und Erschütterung zu berücksichtigen. Die Zusammenhänge, in denen die men-
schliche Gesundheit im Rahmen von solchen Planungs- und Zulassungsverfahren zu betrachten ist,
sind in Abb. 5 vereinfacht grafisch dargestellt. 

Grundsätzlich ist bei der Betrachtung der verschiedenen Einflussfaktoren zu berücksichtigen, dass
sich die Determinanten des natur- und sozialräumlichen Umfeldes sowohl positiv wie negativ auf die
menschliche Gesundheit auswirken können, während nachfolgend beschriebene chemische, physika-
lische oder auch biologische Determinanten im Sinne von Noxen21 lediglich schädigende Wirkungen
auf den menschlichen Organismus ausüben können.

Zunächst werden die wesentlichen Einflussbereiche einführend beschrieben, während in den Kapiteln
5.2 und folgende die gesundheitsbestimmenden Faktoren der einzelnen Einflussbereiche nach folgen-
dem Muster betrachtet werden:

 Einflussfaktoren und deren Wirkungsweise, Beschreibung möglicher Wirkungspfade,

 Indikatoren zur Beschreibung, mögliche Daten-/Informationsquellen, Darstellung von Prognose-
techniken,

 Beurteilungskriterien und ableitbare Messgrößen (Indikatoren) für das Schutzgut  menschliche
Gesundheit,

 Datenquellen und deren Verwendung (Herkunft, Aussagefähigkeit/Problematisierung, Progno-
se/Simulation),

 Bewertungsmaßstäbe für eine wirksame Umweltvorsorge (ggf. Hinweise auf Unterschiede zu
den außerhalb der UVP angewendeten Maßstäbe zum Gefahrenschutz, z. B. bei gebundenen
Entscheidungen),

 ggf. weitere Hinweise (Anwendungsprobleme, Praxisaspekte etc.).

21  Noxen sind Stoffe sowie Faktoren aus der Umwelt, welche Organismen oder Körperorgane bzw. deren Funktionen beein-
trächtigen können.
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Quelle: Machtolf 2013, S. 62

Abb. 5 Betrachtungsmodell gesundheitsrelevanter Determinanten

Monika Machtolf, Thomas Claßen (Stand: 2014)
Natur- und sozialräumliche Determinanten 

Hierunter werden alle natur- und sozialräumlichen Einflussfaktoren zusammengefasst, die sich positiv
wie negativ auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen auswirken können. Dazu zählt
die Gesamtheit aller Aspekte, die das Wohn- und Arbeitsumfeld bestimmen, wie beispielsweise sozio-
demographische  oder  sozioökonomische  Aspekte  genauso  wie  Umweltbedingungen,  die  sich  im
Landschaftsbild oder im kleinräumigen Klima ausdrücken.

Wie komplex die direkten und indirekten Beziehungen zwischen Gesundheit und der natürlichen, ge-
bauten, sozialen und kulturellen Umwelt (in einer weit gefassten Definition, vgl. Meyer, Sauter 1999)
sind, zeigt das  Humanökologische Modell der Gesundheitsdeterminanten im Siedlungsraum, darge-
stellt in Abb. 6.

Quelle: Autorisierte Übersetzung aus Barton, Grant 2006, S. 252, verändert nach Dahlgren, Whitehead 1991

Abb. 6 Erweitertes humanökologisches Modell der Gesundheitsdeterminanten 

Anschaulich werden in dieser Abbildung für das Wohnumfeld die komplexen Beziehungen zwischen
den individuellen und sozialen Gesundheitsfaktoren sowie den Schlüsselfaktoren von Siedlungsgebie-
ten inklusive ihrer bebauten Umgebung dargestellt. Im Zentrum des Modells befindet sich der Mensch
mit seinen gesundheitsbeeinflussenden individuellen Faktoren. Die Menschen sind wiederum von ein-
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zelnen Ebenen umgeben, die die unterschiedlichen sozialen, ökologischen und ökonomischen Syste-
me im Siedlungsraum ebenso wie in der globalen Dimension repräsentieren. Das humanökologische
Modell führt so beispielhaft die verschiedenen Faktoren auf, die sich zunächst gegenseitig beeinflus-
sen und auf den Menschen und seine Gesundheit einwirken. Das gesamte Modell ist hierbei in den
globalen ökosystemaren Kontext eingebettet, in dem Einflüsse wie z. B. Klimawandel, Biodiversität so-
wie die politische und ökonomische Globalisierung hinsichtlich ihres Effektes auf die Gesundheit von
Individuen und Bevölkerungsgruppen thematisiert werden (vgl. Bucksch et al. 2012).

Die Wirkung natur- und sozialräumlicher Determinanten auf die menschliche Gesundheit ist von kom-
plexem Charakter. Bezogen auf den sozialräumlichen Aspekt gibt es auf der Basis von Mehrebenen-
modellen bei der Betrachtung gesundheitlicher Ungleichgewichtigkeit in Abhängigkeit von Wohnsituati-
on und sozialer Lage Ansätze hinsichtlich psychosozialer Wirkungszusammenhänge.

Strukturelle Faktoren tragen hierzu wesentlich bei, etwa in der Verfügbarkeit gesundheitlicher Dienst-
leistungen und gesunden Lebensmitteln, Wohndichte, Nähe zu stark frequentierten Straßen verbun-
den mit ggf. hohen Schadstoff- und Lärmbelastungen oder der Versorgung mit erholungsrelevanten
Bereichen. Nachbarschaftlich gute Verhältnisse können einen Mangel andererseits auch wieder posi-
tiv beeinflussen.

Naturräumliche Determinanten sind insbesondere in der Verfügbarkeit von Landschaftsräumen, die
ästhetisch ansprechen, Ruhe und Erholung vermitteln, aber auch Sozialkontakte ermöglichen, im Vor-
dergrund. Visuelle Beeinträchtigungen oder solche, die das Naturerleben stören wie Lärm- und Abgas-
belastungen können die positiven, gesundheitsfördernden Wirkungen aufheben. Immer wichtiger wer-
den auch die stadtklimatischen Verhältnisse, die die gesunden Wohnverhältnisse ebenfalls maßgeb-
lich beeinflussen können.

Zur  Ermittlung und Bewertung natur- und sozialräumlicher Determinanten sind entsprechende Wert-
maßstäbe notwendig. Hier existieren bezogen auf den Sozialraumkontext keine verbindlichen, konkre-
tisierten Maßstäbe, die über die allgemein formulierten Begriffe des Baurechts wie beispielsweise die
Berücksichtigung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Schaffung und Erhaltung sozial stabi-
ler Bewohnerstrukturen oder die Entwicklung und Erhaltung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse
der Bevölkerung hinausgehen. Die angesprochenen Determinanten liefern hier vielmehr die Grundla-
ge für einen inhaltlichen Diskussionsprozess um eine anzustrebende sozialräumliche Qualität, die im
Rahmen von städtebaulichen oder gesundheitsfördernden Vorhaben oder ggf.  anstehenden Zulas-
sungsverfahren mit raumbezogenen Auswirkungen geführt werden kann. 

Bezogen auf den Naturraum finden sich hier ebenfalls eher weiche Indikatoren, wenn es um die Land-
schaft mit ihrer ästhetischen Komponente, das Landschaftsbild, den Erholungswert für den Menschen
oder die kleinklimatischen Verhältnisse in den Stadträumen geht.

Dirk Heller, Monika Machtolf

Chemische, physikalische und biologische Determinanten 

Noxen werden gemäß ihres Auftretens bzw. Charakters unterschieden in:

 Chemische Determinanten

Chemische Noxen sind Stoffe, welche Organismen oder Körperorgane bzw. deren Funktionen
beeinträchtigen können. Allgemein wird als Noxe ein Träger einer potentiell schädlichen Um-
welt- oder Gesundheitsbelastung bezeichnet (Risikokommission 2003). Die chemischen Noxen
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oder Schadstoffe, die in den verschiedenen Umweltmedien (Luft, Boden, Wasser, Nahrung) auf-
treten können, sind generell zu unterscheiden in natürliche (z. B. geogene) und in zivilisations-
bedingte (anthropogene) Noxen. 

 Physikalische Determinanten

Zu den physikalischen Determinanten zählen nichtstoffliche Einflussfaktoren wie z. B. Strah-
lung, Schallimmissionen (Infraschall, tieffrequenter Schall u. a.m.), Erschütterung und Lichtim-
missionen. 

 Biologische Determinanten

Zu den biologischen Noxen zählen Bakterien, Viren,  Pilze, Parasiten und biologische Gifte.
Hauptsächlich kommen diese in der Umwelt als luftgetragene Mikroorganismen, welche als Bio-
aerosole bezeichnet werden, vor. Nach Definition des VDI (z. B. Richtlinien VDI 4251 Blatt1, VDI
4252 Blatt 2 und VDI 4253 Blatt 2 versteht man unter Bioaerosolen "...alle im Luftraum befindli-
chen Ansammlungen von Partikeln, denen Pilze (Sporen, Konidien, Hyphenbruchstücke), Bak-
terien, Viren und/oder Pollen sowie deren Zellwandbestandteile und Stoffwechselprodukte (z. B.
Endotoxine, Mykotoxine) anhaften bzw. diese beinhalten oder bilden."

Noxen können generell eine Vielzahl von unterschiedlichen gesundheitsschädlichen Wirkungen verur-
sachen. Diese möglichen gesundheitlichen Risiken gilt es zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewer-
ten. 

Die Wirkung von Noxen auf die menschliche Gesundheit ist differenziert zu betrachten. Damit gesund-
heitsschädliche Wirkungen hervorgerufen werden können, muss der betreffende Stoff bzw. Einfluss-
faktor  zum  einen  ein  gesundheitsschädigendes  Potenzial  besitzen  und  zum  anderen  muss  der
Mensch diesem Stoff bzw. Faktor ausgesetzt, d. h. exponiert, sein.

Die Aufnahme einer chemischen Noxe durch den Menschen kann inhalativ, oral und dermal über die
verschiedenen Umweltmedien wie Luft, Boden, Wasser usw. in unterschiedlichem Ausmaß erfolgen.
Zu berücksichtigende Kontaktmedien sind beispielsweise die Außen- und Innenraumluft, Lebensmittel
und Trinkwasser,  Boden/Staub besonders  für  Kleinkinder  sowie auch allgemeine Verbrauchsgüter
(Textilien u a.) (Wilhelm & Wichmann 2005).

Die dem menschlichen Körper über die verschiedenen Umweltmedien zugeführten Stoffe unterliegen
komplexen toxikokinetischen Prozessen (Aufnahme, Distribution,  Metabolismus und Exkretion).  Ob
und in welchem Maße zugeführte Stoffe aufgenommen, verteilt, verstoffwechselt und ausgeschieden
werden (Stuhl, Urin usw.), hängt von einer Vielzahl von Einflussfaktoren ab. 

Die im menschlichen Organismus hervorgerufenen Veränderungen bzw. Belastungen können dann im
Weiteren zu verschiedensten gesundheitlichen Beeinträchtigungen unterschiedlichen Ausmaßes füh-
ren. 

Als Exposition wird der Kontakt einer Noxe mit dem Schutzgut Gesundheit oder Umwelt bezeichnet
(Risikokommission 2003). Es kann unterschieden werden zwischen kurzfristiger (akuter und subaku-
ter) und langfristiger (subchronischer und chronischer) Exposition.  Nach Eikmann et al. (1999) wird
unter akut und subakut eine Expositionsdauer von 1 bis 30 Tage verstanden, unter subchronisch und
chronisch eine Expositionsdauer von bis zu 180 Tage bzw. über 180 Tage. Insgesamt liegt in der Wis -
senschaft eine Reihe von Definitionen für die Begriffe akut, subakut, subchronisch und chronisch vor.
Die Zeitangaben schwanken hierbei zum Teil deutlich. 
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Der hier beschriebene Begriff Exposition wird auch als äußere Exposition bezeichnet. Die innere Ex-
position gibt die in den Körper aufgenommene (resorbierte) Menge einer Noxe an  (Mekel & Ewers
2005). Konventionen zur Abschätzung möglicher Expositionsannahmen sind beispielsweise dem Ex-
posure Factors Handbook der EPA (2011a) zu entnehmen, sowie den Auswertungen empirischer Er-
gebnisse zur Ableitung von Standards zur Expositionsabschätzung der ad hoc Länderarbeitsgruppe
Risikoabschätzung und -bewertung in der Umwelthygiene (AGLMB 1995). Auch den Publikationen der
European Chemicals Agency (ECHA 2012) und der European Safety Food Authority (ESFA 2011)
können entsprechende Daten entnommen werden. 

Von einer Wirkung kann im weitesten Sinne gesprochen werden, wenn durch eine Noxe eine physiolo-
gisch messbare Veränderung eines Organismus, der biotischen oder abiotischen Umwelt oder eines
Sachguts hervorgerufen wird (Risikokommission 2003). 

Die WHO (1994) verwendet folgende Definition für den Begriff „adverser Effekt“ bzw. adverse Wir-
kung:

„Veränderung in Morphologie, Physiologie, Wachstum, Entwicklung oder Lebenserwartung eines Organis-
mus, die zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit oder zu einer Beeinträchtigung der Kompensati-
onsfähigkeit gegenüber zusätzlichen Belastungen führt oder die Empfindlichkeit gegenüber schädlichen
Wirkungen anderer Umwelteinflüsse erhöht.“

Der Begriff der Adversität wird auch in der VDI-Richtlinie 2308 (VDI 2009) zur  Abschätzung des ge-
sundheitlichen Risikos im Immissionsschutz, im Zusammenhang gesellschaftlich erwünschter bzw. un-
erwünschter Effekte thematisiert.22

Neben der Toxizität ist auch die Wahrnehmbarkeit (z. B. Geruch) von Interesse, wodurch erhebliche
Beeinträchtigungen erfolgen können. 

Unter dem Begriff  Toxikokinetik versteht man nach VDI-Richtlinie 2308 die Resorption, Verteilung,
Verstoffwechselung und Ausscheidung einer Substanz. Es wird beschrieben „Was der Organismus mit
dem Stoff macht“ (VDI 2009).

Die Toxikodynamik beschreibt das Wirkbild, die Wirkstärke und den Wirkmechanismus einer toxischen
Substanz. „Was der Stoff mit dem Organismus macht“ (VDI 2009).

Die verschiedenen Phasen der Intoxikation sind in Abb. 7 dargestellt.

Exposition

➔

Toxikokinetik

➔

Toxikodynamik

Äußere Exposition

Innere Exposition

Aufnahme

Verteilung

Metabolismus

Exkretion

Akute Effekte

Chronische Effekte

Abb. 7 Verschiedene Phasen bei der Intoxikation

Die Beschreibung der möglichen toxischen Wirkung einer Noxe basiert auch heutzutage grundsätzlich
auf den Erkenntnissen von Paracelsus, wonach sinngemäß gilt:  Alle Dinge sind Gift, nichts ist ohne
Gift, allein die Dosis machts, dass ein Ding kein Gift sei. 

22  Vgl. Kapitel 5.4.2.1, Abb. 8, S. 140.
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Es gibt zum einen Noxen, welche eine Wirkungsschwelle besitzen. Für verschiedene Noxen, z. B. be-
stimmte krebserzeugende Stoffe, lassen sich dagegen keine Wirkungsschwellen angeben. Im Allge-
meinen versteht man unter einer toxikologischen Wirkungsschwelle eine Dosis oder Konzentration
(Schwellenwert), bei deren Unterschreitung ein bestimmter Effekt nicht auftritt (AGS 2008). 

Allgemein können durch Noxen in der Umwelt eine Vielzahl von Wirkungen beim Menschen hervorge-
rufen werden. Hierbei kann ein einzelner Stoff verschiedene Effekte verursachen, d. h. auf verschiede-
ne Wirkendpunkte abzielen. Es können aber auch mehrere Stoffe auf einen bestimmten Wirkendpunkt
abzielen. Als relevante Wirkendpunkte lassen sich Reproduktionstoxizität und Fruchtschädigung, Im-
muntoxizität, Organtoxizität (Leber, Nieren, usw.), Neurotoxizität, Entwicklungstoxizität, Respirations-
toxizität, Reizwirkung und Sensibilisierung, Gentoxizität, Kanzerogenität u.v.m. nennen.

Die Ermittlung und Bewertung von Noxen in Umweltmedien beruht auf der Kenntnis der Gefähr-
lichkeit einer Noxe, der Abschätzung von Dosis-Wirkungsbeziehungen und der Expositionsabschät-
zung. Hierzu können prinzipiell Daten zu folgenden Umweltmedien, die Noxen transportieren können,
herangezogen werden:

 Luft

 Boden,

 Pflanze,

 Trinkwasser/Wasser,

 Nahrungsmittel.

Dabei hängt die Belastbarkeit der Aussagen von der Qualität und Reliabilität der Daten oder Datenmo-
dellierungen bzw. der Transferbetrachtungen ab. 

Grundsätzlich sind verschiedene Wirkungspfade zu betrachten, über die Noxen vom Kontakt- oder
Transfermedium zum Menschen gelangen (äußere Exposition) und  am oder  im Organismus (innere
Exposition) ggf. Wirkungen entfalten können. 

Zu ergänzen ist,  dass oftmals nicht  nur  eine einzelne Noxe auf  den Menschen einwirkt,  sondern
gleichzeitige Einwirkungen durch verschiedene Noxen stattfinden. Hierdurch können Mehrfachbelas-
tungen entstehen und ggf. Kombinationswirkungen verursacht werden.23

5.2 Sozialräumliche Determinanten

Natalie Riedel (Stand: 2014)

5.2.1 Die gesundheitliche Relevanz des Wohnumfelds 

Das Wohnumfeld wird von Infrastrukturelementen wie Grünräumen, Nahversorgungs- und Verkehrs-
bereichen geprägt, in die Wohngebiete eingebettet sind. Diese können als materieller und chemisch-
physikalischer Wohnkontext bezeichnet werden. Quantität und Qualität des Wohnkontextes sind ab-
hängig von den normativen, gesellschaftlichen und ökonomischen Funktionen, die die Stadtplanung

23  Vgl. Kap. 5.6.
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einem Wohngebiet zuweist.24 Damit bestimmen die Akteure der Stadtplanung auch über die räumliche
sowie soziale Verteilung von Gesundheitsrisiken wie Feinstaub und Lärm in den Gebieten. Anderer-
seits ergibt sich das Charakteristische eines Wohnumfelds aus der Sozialstruktur seiner Bewohner-
schaft, die sich aufgrund ihrer sozial unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt in
den jeweiligen Gebieten niedergelassen hat. Je nach ihrer sozialen, ethnischen und demographischen
Zusammensetzung schreibt die Bewohnerschaft dem Wohngebiet unterschiedliche Gebrauchswerte
zu, bindet es in ihre Alltagspraktiken (z. B. Alltagsmobilität und Verhaltensroutinen wie Ernährung und
Bewegung in den unterschiedlichen Lebensbereichen) ein und erzeugt somit einen sozialen Wohn-
kontext. Verbunden mit diesem sozialen Wohnkontext sind zum einen die Fähigkeit und Bereitschaft
der Bewohner zur Beteiligung an Planverfahren, zum anderen die politische Wahrnehmung und der
Stellenwert eines Wohngebietes. Das Baugesetzbuch fordert indes die Bauleitplanung zur Schaffung
und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) auf und sieht die Möglich-
keit vor, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen (zu)
erhalten (§ 172 Abs. 4 Satz 1 BauGB). 

Um die gesundheitliche Relevanz des Wohnumfelds verstehen und bewerten zu können, sind Bewoh-
nerschaft und Wohnkontext miteinander in Beziehung zu setzen. Genau dies versuchen sozial- und
umweltepidemiologische Studien zu leisten, deren Konzepte und Ergebnisse bisher zu wenig in plane-
rische Prozesse getragen worden sind. Die Beziehungen zwischen Wohnumfeld und Gesundheit las-
sen sich verschiedenen Mechanismen - physische und psychosoziale Effekte und Ebenen wie indivi-
duelle bzw. Haushaltsebene und lokale bzw. Nachbarschaftsebene - zuordnen (Shaw 2003).

International haben Untersuchungen gezeigt, dass sich Risiken aus dem materiellen, chemisch-physi-
kalischen und sozialen Wohnkontext besonders in Wohnumfeldern sozioökonomisch benachteiligter
Bewohnerschaften tendenziell  konzentrieren (vgl.  z. B.  Dragano et  al.  2009; Braubach & Fairburn
2010). Unabhängig von der individuellen sozialen Lage können Wohnkontext  und Bewohnerschaft
eine eigene Wirkung auf gesundheitsrelevantes Verhalten und chronische physische und psychische
Erkrankungen entfalten (vgl. van Lenthe & Mackenbach 2006; Diez Roux & Mair 2010). Ein Mechanis-
mus, der das Wohnumfeld mit individueller Gesundheit verbindet, kann dabei über psychosoziale Be-
lastungen laufen,  die  unbewusst  und  bewusst  aus  der  Wohnumfeldsituation  resultieren.  In  Mehr-
ebenenmodellen zur Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit (vgl. u.a. Bolte & Kohlhuber 2006; Gee &
Payne-Sturges 2004; Schulz & Northridge 2004) spielt durch die natürliche und bauliche Umwelt indu-
zierter psychosozialer Stress eine wichtige Rolle. Psychosozialer Stress sowohl auf der individuellen
als auch auf den Ebenen von Gemeinde und Wohnumfeldern ist eine Schlüsselkomponente von Vul-
nerabiliät (Verletztlichkeit) und ein vermittelnder Faktor zwischen sozialer Lage, Umweltbelastungen,
wie beispielsweise Schallimmissionen, und Gesundheit (vgl. Gee & Payne-Sturges 2004). Dauerhafter
psychosozialer Stress kann physiologische Dysregulationen auslösen und folglich die Vulnerabilität
der Bewohner gegenüber Umweltbelastungen erhöhen  (vgl. Bolte & Kohlhuber 2006). In ihrer Ge-
samtheit können diese Mechanismen zur Verschärfung und Verfestigung gesundheitlicher Ungleich-
heit in der (Stadt-)Gesellschaft beitragen (WHO UN-HABITAT 2010).

Strukturelle Faktoren, die auf Wohnumfeldebene als Stressoren wirken können, sind beispielsweise
die lokale Ökonomie und die damit verbundene Arbeitsmarktstruktur, Infrastruktur in Bezug auf lokale
Versorgung mit gesunden Lebensmitteln und in Bezug auf Gesundheitsversorgungseinrichtungen, der
Zustand der Wohnhäuser und die Kriminalitätsrate im Wohnumfeld. Weitere psychosoziale Stressoren
auf Gemeindeebene sind beispielsweise eine hohe Belegungsdichte in Wohnungen. Das soziale Kapi-
tal eines Wohnumfeldes (Nachbarschaftsbeziehungen, soziale und psychische Unterstützung, sozia-
les Engagement) und die soziale Fragmentierung eines Wohngebietes können ebenfalls Wohlbefin-

24  Vgl. Nutzungsarten und Gebietskategorien der BauNVO, aber auch die § 5 (Inhalte des Flächennutzungsplans) und § 9 (In-
halte des Bebauungsplans) BauGB.
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den und Gesundheit beeinflussen. Nachbarschaftsressourcen wie das soziale Kapital können die Wir-
kung von Stressoren aufheben und damit gesundheitserhaltend oder -fördernd, also salutogen wirken
(vgl. Gee & Payne-Sturges 2004 nach Bolte & Kohlhuber 2006).

Die verschiedenen Beziehungen zwischen sozialer Lage, Umweltbelastungen und Gesundheit und die
zugrunde liegenden Wirkmechanismen soll folgendes Beispiel abschließend erläutern: Stark befahre-
ne Straßen bewirken eine hohe Belastung durch Luftschadstoff- und Schallimmissionen. Häufig führen
viel befahrene Straßen darüber hinaus zur Zerschneidung und Fragmentierung von Wohngebieten.
Dies kann den Nachbarschaftskontakt in solchen Gebieten stark behindern. Der Mangel an diesem
wichtigen sozialen Kapital kann psychosozialen Stress auslösen und die Gesundheit der Anwohner-
schaft negativ beeinflussen (vgl. Bolte & Kohlhuber 2006).

Natalie Riedel, Corinna Berger (Stand: 2014)

5.2.2 Indikatoren zur Ermittlung und Bewertung sozialräumlicher 

Determinanten 

In den vergangenen Jahren sind bereits einige Ansätze raumbezogener Gesundheits-Berichterstat-
tung entworfen worden, die Gesundheits-, Sozial- und/oder auch Umweltindikatoren miteinander ver-
binden und somit den vielfältigen Einflüssen aus dem städtischen Raum auf die Gesundheit Rechnung
tragen (z. B. LÖGD NRW 2004). Leitthema war dabei meist die nachhaltige Gestaltung von Städten.
Das Wohnumfeld wird zumeist über die bereits vorhandenen statistischen Bezirke operationalisiert, für
die die höchste Datenverfügbarkeit zu erwarten ist. Erst kürzlich sind Vorschläge für vorwiegend quan-
titative Indikatoren erarbeitet worden, die Charakteristika eines Wohnumfelds, Sozialstruktur und Ge-
sundheit der Bewohnerschaft gemeinsam behandeln sowie Datenquellen und -erhebung bezeichnen
(LIGA NRW 2008; BMVBS & BBSR 2009; Reimann et al. 2010). 

Um die gesundheitliche Lage der Bewohner in ihrem Wohnumfeld zu beschreiben, greifen Indikatoren-
kataloge auf Gesundheitsrisiken unterschiedlicher Quellen und Bedeutung im Wohnumfeld zurück, so
etwa Übergewicht als Ergebnis ungesunder Ernährungs- und Bewegungsmuster und Risikofaktor für
chronisch-degenerative Krankheiten. Aber auch meldepflichtige Infektionskrankheiten als Hinweis für
extreme umwelthygienische (wohnungsbezogene) Mängel oder Unfälle von Kindern und Jugendlichen
als Indiz für die Sicherheit in Wohnung und Wohnumfeld legen solche Indikatorenkataloge nahe. Eine
zuverlässige Datenquelle mit jährlicher Aktualisierung ist die Schuleingangsuntersuchung, wie sie von
den Gesundheitsämtern  durchgeführt  wird.  Stellvertretend  für  die  Gesundheit  der  Bewohnerschaft
wird daher die Kindergesundheit empfohlen (LIGA NRW 2008).

Zur  Beurteilung der  Gesundheitsrelevanz des Wohnumfeldes mit  seinen sozialen,  materiellen und
chemisch-physikalischen  Charakteristika  liegt  noch kein  allgemein anerkanntes Indikatorenset  vor,
das innerhalb einer Umweltprüfung verbindlich Anwendung finden sollte. Im Kontext des Programms
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt“ können die vom Deutschen Institut für
Urbanistik (Bär et al. 2010: 54ff.) vorgeschlagenen Themenbereiche:

 Charakteristik des Wohnumfelds (z. B. Einwohnerzahl, Sozialbauwohnungen),

 allgemeine/umweltbezogene Belastungen (z. B. Feinstaubbelastung, Anteil versiegelter Fläche),

 individuelle/soziale  Gesundheitsbelastungen  (z.  B.  Arbeitslosenquote,  Anteil  Schulabgänger
nach Art des Abschlusses),
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 Gesundheitsversorgung und Inanspruchnahme (z.  B.  Anzahl  Kinderärzte,  grundimmunisierte
Kinder) und

 Gesundheitspotenziale/Ressourcen für Gesundheitsförderung (z. B. Öffentliche Grünflächen)

nützliche Anhaltspunkte für eine gesundheitsbezogene Analyse des Wohnumfeldes liefern. 

Innerhalb  dieser  Themenbereiche  kommen  unterschiedliche  Datenquellen  zum Tragen,  die  durch
Raum- und Zeitbezüge gekennzeichnet sind und je nach Datenlage in den Kommunen und Kreisen im
konkreten Kontext umweltprüfungspflichtiger Vorhaben ergänzt werden müssen. 

Die sozialen Gesundheitsbelastungen, mit denen das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU) die Daten
zu den sozioökonomischen Indikatoren erhebt, sind mittlerweile regulärer Bestandteil  kleinräumiger
Sozialberichterstattung, die die statistischen Ämter jährlich für statistische Bezirke mit einer durch-
schnittlichen Größe von 10.000 Einwohnern zusammenstellen.  Als räumliche Bezugsebene für das
Wohnumfeld finden sich in sozialepidemiologischen Studien dementsprechend mehrheitlich statisti-
sche Bezirke, für die Statistikämter in größeren deutschen Städten seit den 2000er Jahren eine Reihe
von Sozialdaten vorhalten (Arbeitslosenquote, mittleres Einkommen etc.). Solche Daten können nicht
nur für die Analyse von gesundheitlichen „Vorbelastungen“ eines Wohngebietes, sondern auch für das
Monitoring und Evaluation planerischer Maßnahmen herangezogen werden. Erste Erfahrungen in der
Analyse und Bewertung von stadtteilbezogener Planung finden sich im Rahmen integrierter Hand-
lungsprogramme der Stadterneuerung (Thomson et  al.  2006, Gibson et al.  2011, Website Soziale
Stadt NRW, Website Soziale Stadt Bund). Noch kleinräumiger und dezidierter sind quantitative Sozial-
raumanalysen oder Sozialraumkataster, in denen mit faktor- und clusteranalytischen Verfahren soziale
Problemstrukturen auf  Baublockebene abgebildet  werden (Beispiele:  Stadt  Düsseldorf  2005,  Stadt
Mülheim an der Ruhr, Ide 2005). Hintergrund für diese statistisch-kartographische Darstellung sozialer
Handlungsbedarfe ist eine zunehmende Sozialraum-/Lebensweltorientierung in der Sozial- und Stadt-
planung (Mardorf 2006). Unter Federführung des Jugendamtes erstellt, werden in der Düsseldorfer
Sozialraumanalyse die einzelnen Sozialräume auch hinsichtlich ihres Wohnbaustandards und ihrer so-
zialen und gesundheitlichen Infrastrukturausstattung beschrieben. 

Materielle Charakteristika des Wohnumfelds des Themenbereichs Gesundheitspotenziale/Ressourcen
für Gesundheitsförderung, wie Anzahl und Zustand öffentlicher Grünflächen, Spielplätze, Sportflächen,
Fahrradwege und Spielstraßen, sind Teil der Infrastrukturplanungen, die z. B. im Grünflächen- oder
Verkehrsamt mitunter sogar kartographisch dargestellt werden. Jedoch wird die Fortschreibung hier in
größeren Zeitabständen erfolgen, zumal die Erhebung ungleich zeit- und kostenintensiver ist. Indikato-
ren aus dem chemisch-physikalischen/umweltbezogenen Themenbereich folgen wiederum anderen
(gesetzlichen) Erhebungsregeln und obliegen den Umwelt- und Stadtplanungsämtern (z. B. Schallim-
missionen, Luftschadstoffimmissionen, Art und Ausmaß der Flächennutzung). 

Dabei unterliegen diese sozialen, materiellen und chemisch-physikalischen Charakteristika des Wohn-
umfelds auch unterschiedlichen Veränderungsprozessen über die Zeit. Infrastrukturen sind zunächst
stabiler als Bewohnerstrukturen, auch wenn erstere von letzteren in ihrer Gestalt und ihrem  Zustand
nicht unabhängig sind und umgekehrt. Für ein integrierende Informationsgrundlage über das Wohn-
umfeld erscheint es daher ausreichend, wenn eine Basiserhebung die Themenbereiche möglichst um-
fassend abzudecken und dadurch Mehrfachbelastungen aufzudecken versucht. Ein jährliches Monito-
ring könnte sich hingegen auf die routinierte Sozialberichterstattung konzentrieren, um soziale Prozes-
se in den Wohnumfeldern zu erkennen und so Rückschlüsse auf sich möglicherweise in der Folge ver-
ändernde, materielle und chemisch-physikalische Charakteristika in städtischen Teilräumen zu ziehen.

Schließlich sollten die  Indikatorensets Ausgangspunkt  und Grundlage für  eine inhaltlich-qualitative
Auseinandersetzung mit dem Wohnumfeld, seiner Bevölkerung, dem baulichen Bestand sowie Frei-
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räumen sein. Im konkreten Planungsfall sollten bislang quantitative Daten und ihre Ausprägungen mit
qualitativen Daten verknüpft  werden, um ein vielschichtiges Bild über die objektive und subjektive
Wohnumfeldfunktion des Untersuchungsraums und seine psychosozialen Effekte zu gewinnen. Quali-
tative Indikatoren können zum Beispiel als Einschätzungen von Expertinnen und Experten oder auch
in Haushaltsbefragungen ermittelt (vgl. z. B. Köckler et al. 2008) und verbal-argumentativ in die Unter-
suchungsergebnisse von Umweltprüfungen eingebunden werden. 

Ein solches Erhebungs- und Beteiligungskonzept könnte in der kommunalen Gesundheitskonferenz
(§ 24 ÖGDG NRW) entwickelt und institutionalisiert werden. In diesem Gremium können sich Experten
unterschiedlicher Professionen aus dem Verwaltungs- und intermediären Bereich  (z. B. Quartiersma-
nagement, Sozialdienst, Umweltgruppen, Ärzte) zusammenfinden, um u. a. Schwerpunkte der Kom-
munalen Gesundheitsberichterstattung zu setzen, die Planung in ihren Stellungnahmen im Rahmen
umweltprüfungspflichtiger Vorhaben, Pläne und Programme gezielt zu informieren oder auch proaktiv
auf die Planung zuzugehen. 

5.3 Naturräumliche Determinanten

Thomas Claßen, Ilse Albrecht (Stand: 2014)
5.3.1 Einführung

Einem weiten Umweltverständnis sowie den Ausführungen des Millenium Ecosystem Assessment fol-
gend werden Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen auch maßgeblich durch die sozialräumli-
che,  die  natürliche,  die  baulich-technische und die  kulturelle  Umwelt  beeinflusst  (Meyer  & Sauter
1999; MA 2005).25 Hierbei können die Umweltmedien Wasser, Boden und Luft sowie natürliche Pro-
zesse (z. B. als Ökosystemdienstleistungen) einerseits direkt auf die physische und psychisch-menta-
le Gesundheit einwirken. Andererseits wirken sie auch - oftmals indirekt - in ihrer Gesamtheit ein, bei-
spielsweise über das Landschaftsbild.

Thomas Claßen, Ilse Albrecht (Stand: 2014)

5.3.2 Natur und Landschaft 

Natur und Landschaft prägen in vielfältiger Weise unser physisches, psychisch-mentales und soziales
Wohlbefinden.26 Dabei ist zu betonen, dass die Landschaft nicht alleine visuell wahrgenommen wird,
sondern es werden weitere Sinne wie das Hören und Riechen angesprochen. Das Landschaftsbild
setzt sich demnach zusammen aus dem Gesicht der Landschaft, das heißt ihrer sichtbaren und greif -
baren naturraumtypischen, historisch gewachsenen Eigenart, und aus ihren charakteristischen Geräu-
schen und Gerüchen“.27 Insofern spielen auch saisonale Charakteristika von Landschaften eine we-
sentliche Rolle. Das Verständnis von Landschaft umfasst aber nicht nur die Wahrnehmung des phy-
sisch-materiellen Raumes.28 Entscheidend ist die subjektive, individuelle und gesellschaftlich-kulturelle

25  Beim Millenium Ecosystem Assessment handelt es sich um eine durch die Vereinten Nationen erstellte Studie, die einen um-
fassenden Überblick über den globalen Zustand der Ökosysteme und ihrer "ökosystemaren Dienstleistungen" gibt. Sie wurde
2001 in Auftrag gegeben und 2005 fertiggestellt. Ein wichtiger Eckpfeiler im Rahmen der Studie ist das menschliche Wohlbe-
finden.

26  Vgl. Abraham et al. 2007; Claßen & Kistemann 2010.
27  Vgl. Köhler & Preiß 2000.
28  Vgl. Jessel 2005.
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Konstruktion von Landschaft über die Verschneidung des Wahrgenommenen mit Erfahrungen, Wert-
vorstellungen  und  Bedeutungszuschreibungen.29 Das  Landschaftsbild  ‚entsteht‘  erst  durch  die
menschliche Wahrnehmung und die individuelle und gesellschaftliche Konstruktion und kann sich da-
durch als verinnerlichte Landschaft (mental landscape) vom physischen Original (z. B. festgehalten als
Fotographie) erheblich unterscheiden.30 Hierbei ist auch wesentlich, wie stark sich Menschen mit ei-
nem Raum und ggf. mit einem Landschaftstypus identifizieren und ob Landschaftsbilder als Metapher
für Erinnerungen und Sehnsüchte (z. B. Traumwelt Südsee) genutzt werden.31 

Seit den 1970er Jahren verdichten sich die Hinweise darauf, dass das Erlebnis von Natur und Land -
schaft einen unabhängigen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von Menschen leisten kann. Auf-
grund vermuteter unterschiedlicher Wirkungen werden dabei urbane Landschaften, ländlich geprägte
und natürliche sowie naturnahe Landschaften oftmals differenziert betrachtet.32 Und im übertragenen
Sinne können Landschaften somit auch eine therapeutische oder gesundheitsförderliche Wirkung ent-
falten (Konzept der Therapeutischen Landschaften).33 

In den vergangenen Jahren sind auch im deutschsprachigen Raum ausgezeichnete Übersichtsarbei-
ten entstanden, die sich eingehender mit dem Thema „Landschaft, Gesundheit und Wohlbefinden“ be-
fasst  haben. Abraham et  al.  (2007: 16ff.)  identifizieren verschiedene Wirkkomponenten von Land-
schaft auf Gesundheit: 

 Ökologische Komponente: natürlich gegebene oder anthropogen erzeugte, physisch-materielle
Landschaftseinflüsse,  die  gesundheitsfördernde  oder  -beeinträchtigende Wirkungen mit  sich
bringen können,

 Ästhetische Komponente: eine Landschaftsgestaltung, welche dem gesellschaftlichen Ästhetik-
empfinden entspricht, funktionalen Charakter aufweist und demnach zu einer gesundheitsför-
dernden Infrastruktur beiträgt (Stadtplanung, Landschaftsarchitektur etc.),

 Physische Komponente: Aspekte von Landschaftsräumen, welche physische Betätigung im Sin-
ne von Bewegung, Freizeitaktivitäten und Sport im Freien ermöglichen und somit  ein physi-
sches Wohlbefinden fördern,

 Psychische Komponente: Aspekte von Landschaftsräumen, welche das psychische und menta-
le Wohlbefinden der Menschen beeinflussen,

 Soziale Komponente: Aspekte von Landschaftsräumen, welche soziale Begegnungen und sozi-
alen Austausch ermöglichen und somit zu einem sozialen Wohlbefinden und zur Integration und
Inklusion beitragen,

 Pädagogische  Komponente:  Aspekte  von Landschaftsräumen,  welche  die  gesundheits-  und
landschaftsrelevante Sozialisation von Kindern und Jugendlichen zu beeinflussen vermögen. 

Genau genommen wäre hier noch eine symbolische Komponente zu ergänzen, die die individuellen
und gesellschaftlich-kulturellen Bedeutungszuschreibungen von Natur und Landschaft thematisiert.34

Nohl (2008: 76) führte in einem Konferenzbeitrag zum Thema Gesundheit als Faktor bei der Betrach-
tung von Landschaft aus: 

29  Vgl. Ipsen 2006; Kühne 2008.
30  Vgl. Kühne 2008.
31  Vgl. Abraham et al. 2007.
32  Vgl. u.a. Kaplan & Kaplan 1989.
33  Vgl. Claßen & Kistemann 2010.
34  Vgl. Claßen & Kistemann 2010; Rittel et al. 2013.
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„Wohlbefinden in einer Landschaft setzt demnach ein, wenn es einem Menschen mittels seines Körpers,
seiner Sinne, seiner Symbolisierungs- und sozialen Fähigkeiten gelingt, in vielen, sich ergänzenden Ein-
zelakten Erfahrungen zu sammeln, die das wesentliche dieser Landschaft widerspiegeln.“ 

Der Mensch wolle sich Landschaften um der Gesundheit und des Wohlbefindens willen aneignen. Das
Wohlbefinden in der Landschaft sei ein Gefühl. Da Gefühle immer mit Bedürfnissen verbunden sind,
sind insbesondere solche Landschaftsfaktoren für das Wohlbefinden verantwortlich, die spezifischen
Bedürfnissen der Menschen in der Landschaft entgegenkommen. Hieraus ergeben sich wichtige Be-
dürfniskomplexe, deren Erfüllung zum Wohlbefinden beitragen:35

 Bedürfnis nach Naturerfahrung,

 Bedürfnis nach Heimaterlebnissen,

 Bedürfnis nach Freiheit,

 Bedürfnis nach Ruhe und Erholung.

Bei dem Bedürfnis nach Naturerfahrung geht es dem Menschen nicht um das Erfahren und die Aneig -
nung einer möglichst unberührten Natur. Positive Naturerfahrung ist nicht mit naturnah aus Sicht des
Arten- und Biotopschutzes gleich zu setzen. Vielmehr werden auch Kulturlandschaften und selbst ur-
bane Landschaften, die Natürlichkeit vermitteln und als Identifikationspunkt dienen können, als ange-
nehm empfunden.36 In diesem Zusammenhang kommt urbanen Grünräumen und Gewässerelemen-
ten, aber auch ästhetischen architektonischen Besonderheiten eine große Bedeutung als Ankerpunkte
zu. 

Damit Natur und Landschaft die gesetzlich verankerte Erholungsfunktion angemessen erfüllen kön-
nen, ist die Befriedigung dieser Bedürfnisse eine Voraussetzung. 

Köhler & Preiß (2000) haben auf Basis empirischer Untersuchungen zusammengefasst, welche Struk-
turen und Ausprägungen von Natur und Landschaft als besonders attraktiv empfunden werden:

 zugängliche, klare, ‚sauber‘ wirkende Still- und Fließgewässer,

 zugängliche, geschützte Orte zum Verweilen und Treffen,

 weite Ausblicke,

 Aspekt- und Strukturvielfalt und Artenreichtum,

 reich strukturierte und dennoch geordnete, genutzte Kulturlandschaften.

Aus  Perspektive  der  Gesundheitsförderung  sind  Natur  und  Landschaft  dann  besonders  wirksam,
wenn sie multifunktional von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen als Erlebnis-, Begegnungs-, In-
klusions-, Bewegungs-, Entspannungs- und Regenerationsräume erfahren werden können und idea-
lerweise  weitere  gesundheitsbezogene  ökologische Dienstleistungen  (z. B.  klimaökologische  Aus-
gleichsfunktion, Lärm- und Schadstoffminderung) erfüllen.37 Im Rahmen von Planungsprozessen und
Zulassungsverfahren sollten diese Aspekte im Zuge der Einbringung und Abwägung gesundheitlicher
Belange besondere Berücksichtigung erfahren. 

Der  gesetzliche Schutzauftrag für Natur und Landschaft ist begründet im Bundesnaturschutzgesetz.
So sind gemäß § 1 Abs. 1 BNatSchG „Natur und Landschaft […] als Grundlage für Leben und Ge-
sundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und un-

35  Vgl. Nohl 2008.
36  Vgl. Kaplan & Kaplan 1989; Meier et al. 2005; Abraham et al. 2007; Claßen et al. 2012.
37  Vgl. Claßen et al. 2012.
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besiedelten Bereich […] zu schützen.“ Der Begriff Landschaft umfasst hierbei die Merkmale Vielfalt,
Eigenart und Schönheit sowie den Erholungswert. Zur dauerhaften Sicherung dieser Merkmale sind
insbesondere 

 Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- 
und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu 
bewahren,

 zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete
Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu
machen (BNatSchG, § 1 Abs. 4).

Thomas Claßen, Hendrik Baumeister, Ilse Albrecht (Stand: 2014)

5.3.3 Erholungswert von Natur und Landschaft

Laut Artikel 24 der Menschenrechtskonvention hat jeder Mensch das Recht auf Erholung und Freizeit
(UNO 1948). Im Zusammenhang mit dem deutschen Grundgesetz und dem darin verankerten Sozial-
staatsprinzip erwächst daraus eine Verpflichtung des Bundes zur Schaffung eines entsprechenden
Rahmens, um allen Bevölkerungsgruppen eine Teilnahme an Freizeitaktivitäten und Aktivitäten zur Er-
holung zu ermöglichen und zu sichern.38 Dieser hoheitliche Auftrag zur Erholungsvorsorge wirkt sich
insbesondere auf raumplanerischer Ebene aus. Hier gilt es die Konflikte aus unterschiedlichen Raum-
und Nutzungsanforderungen (Städtebau,  Natur-  und Umweltschutz  etc.),  aber  auch  Aspekten der
menschlichen Gesundheit zu bewältigen.39

Der Auftrag zur Erholungsvorsorge wird, was die Erholungsfunktion von Natur und Landschaft betrifft,
im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) konkretisiert. Dort wird in § 1, Abs. 1, Satz 1 gefordert „Na-
tur und Landschaft […] so zu schützen, dass […] der Erholungswert von Natur und Landschaft auf
Dauer gesichert sind“. Nach BNatSchG, § 7, Abs. 1, Satz 3 wird Erholung beschrieben „als Natur- und
landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben einschließlich natur- und landschafts-
verträglicher sportlicher Betätigung in der freien Landschaft“.  Für den menschlichen Organismus be-
deutet Erholung allerdings weit mehr als reines Erleben, denn der Organismus benötigt Erholung, um
durch Beanspruchungen wie Arbeit oder Stress verlorene körperliche wie seelische Ressourcen wie-
der aufzubauen.40 Naturräume bieten diese zur Erholung nötigen Angebote zur Ruhe und Entspan-
nung aber auch zur Bewegung. Damit tragen sie zur Regeneration bei und fördern so das psychische
und physische Wohlbefinden.41 

Der Erholungswert beschreibt die Bewertung des Erholungsnutzens eines Ortes.42 Die Bewertung des
Ortes ist dabei stark von seiner kontemplativen Wirkung abhängig. Neben der wahrgenommenen Na-
türlichkeit des Ortes sind insbesondere Ruhe sowie eine unbelastete Umwelt für Erholungsgebiete be-
sonders wichtig. Weitere wichtige Faktoren für den Erholungswert sind Ästhetik und Vielfalt.43 

Ein Ort wird erst durch die positive Gesamtheit seiner sinnlichen Eindrücke als ästhetisch empfunden
und lädt dadurch besonders ein, Angebote zur Erholung wahrzunehmen. Das ästhetische Empfinden

38  Vgl. Spittler et al. 2000.
39  Vgl. BMU 1997.
40  Vgl. Gilles et al. 2005.
41  Vgl. u.a. Grahn & Stigsdotter 2002, Job-Hoben et al. 2010.
42  Vgl. Ott & Baur 2005.
43  Vgl. Grahn & Stigsdotter 2002.
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eines Ortes erfolgt auf subjektiver Ebene und ist damit abhängig von individuellen Faktoren wie Erzie-
hung, Bildung, Religion und Kultur sowie persönlichen Erfahrungen und der Stärke der Identifikation
mit einem Ort. Die aufgezählten Faktoren deuten allerdings an, dass das subjektive Empfinden durch
gesellschaftlich konstruierte Ideologien und Konventionen (als kollektive oder gesellschaftliche Ästhe-
tik) geprägt wird.44 

Auch die Erwartungen an einen Ort sind ausschlaggebend für die ästhetische Wahrnehmung, denn
können diese nicht erfüllt werden, erscheint der Ort als unattraktiv. Somit sind Funktion und Nutzbar -
keit ebenso wichtige Faktoren für die ästhetische Wahrnehmung wie die eigentlichen Sinne (Sehen,
Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen) selbst. Die Stimulierung dieser Sinne ist ein weiterer wichtiger
Aspekt bei der Beurteilung des Erholungswertes eines Ortes. Ein erholsamer Ort bietet eine anregen-
de Vielfalt an Abwechslung und Geschehnissen und übt dadurch eine gewisse (sinnliche) Faszination
auf den Betrachter aus.45 Das Empfinden dieser anregenden Vielfalt ist dabei genauso individuell zu
betrachten wie das Empfinden von Ästhetik.46 

Erholungsräume lassen sich nach der Dimension ihres Kontextes auf drei unterschiedlichen räumli-
chen Ebenen betrachten: Der regionalen Ebene, der lokalen Ebene bzw. dem Wohnumfeld sowie dem
unmittelbaren Ort des Wohnens.

Die regionale Ebene betrachtet vor allem großräumige Erholungslandschaften in ihrer Gesamtheit und
in ihren Teilräumen. Diese Erholungsräume stehen vor allem im Zusammenhang mit Urlaub und Ta-
gesausflügen. Die Faktoren Natur- und Kulturerlebnis stehen auf dieser Ebene im Vordergrund.

Auf lokaler Ebene werden Naherholungsangebote vor allem im urbanen Kontext betrachtet. Dazu zäh-
len u.a. Parks, Grünflächen, Teiche, Seen, Flüsse und deren Auen. Aber auch weniger naturgebunde-
ne Angebote bieten sich auf dieser Ebene an wie Sportplätze, Stadtplätze und auch gastronomische
Einrichtungen. Auf lokaler Ebene werden die Bedürfnisse der Bevölkerung somit an den Orten ange-
sprochen, wo sie sich im Alltag und in der Freizeit aufhält, bewegt und begegnet.

Der Ort des Wohnens, das „Zuhause“, (Wohnhaus, Wohnung, Garten) kann als individuelle Ebene an-
gesehen werden. Hier stehen zunächst die Grundbedürfnisse der Bewohner nach Schutz und Gebor-
genheit sowie nach Regeneration (Entspannung, Hobbys, Schlafen etc.) im Vordergrund. Gerade Kin-
der, ältere Menschen und Erziehende verbringen einen Großteil ihrer Zeit im direkten Wohnumfeld.
Dauerhafte Einschränkungen der Erholungsqualität (z. B. durch Schallimmissionen, geruchliche Be-
lastungen) können deshalb hier besonders nachhaltige negative Folgen haben und den individuellen
Erholungswert deutlich mindern. 

Einschränkungen des Erholungswertes stehen oftmals unmittelbar im Zusammenhang mit Einflüssen,
die in den Kapiteln 5.3.5.1 – 5.5.1 als abträglich für Gesundheit und Wohlbefinden beschrieben sind.
Schallimmissionen sind hier als besonders wirksame Störquelle zu nennen. Ebenso ergeben sich je-
doch auch mittelbare Einschränkungen aufgrund psychosozialer  Effekte und sozialräumlicher  Pro-
blemlagen, die durch dauerhafte Einschränkungen der Erholungsqualität von Räumen verstärkt wer-
den können.47

44  Vgl. Krömker 2005, Tessin 2008.
45  Vgl. Kaplan/Kaplan 1989.
46  Vgl. Krömker 2005.
47  Vgl. Kap. 5.2.
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Ilse Albrecht (Stand: 2014)

5.3.4 Visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und Wohlbefinden 

Die Wahrnehmung der Landschaft und damit die mit der Landschaft verbundene Erholungsfunktion
und das Wohnumfeld können durch verschiedene Faktoren gestört werden. Folgende Faktoren sind
wesentlich für eine visuelle Beeinträchtigung: 

 technische Überformung der Landschaft: dabei bestimmt die emotionale Bewertung von Tech-
nik den Grad der Störwirkung; hohe und raumgreifende Anlagen (Sendemasten, Windenergie-
anlagen, Freileitungsmasten, Lärmschutzwälle, Sperrbauwerke), die keiner natürlichen Dimensi-
on entsprechen (so genannte „sperrige Infrastruktur“, vgl. Nohl 2001), werden als besonders 
störend empfunden. Das Ausmaß der Störwirkung ist abhängig von der Einbettung der Anlage 
in das Landschaftsbild.

 Lärm und unangenehme Gerüche können den Eindruck visueller Beeinträchtigung verstärken.

Verbindliche Bewertungsmaßstäbe für  die Beurteilung visueller  Beeinträchtigungen gibt  es bislang
nicht. Generell ist das Maß der Beeinträchtigung stark subjektiv geprägt und von der persönlichen
Werthaltung abhängig.

Bei der Bewertung visueller Beeinträchtigungen ist zu beachten, dass mit steigender Entfernung die
Intensität der negativen optischen Wirkung abnimmt. Dies trifft auch auf Lärm und unangenehme Ge-
rüche zu. Ein von Nohl (1993) verfolgter Ansatz ist daher, in Abhängigkeit von der Höhe und Bauart
des Objektes sogenannte Wirkzonen abnehmender Eindrucksstärke zu definieren. Innerhalb der un-
mittelbar um das Objekt gelegenen Wirkzone wird das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt. In den
äußeren Wirkzonen nimmt die Eindrucksstärke ab. Außerhalb der Wirkzonen mag das Objekt zwar
noch sichtbar sein, wird aber nur noch als ein Bestandteil der Landschaft empfunden. 

In Bezug auf die Planung von Windenergieanlagen ist die Entfernungsabhängigkeit der visuellen Wir-
kung in Form von Abstandsvorgaben umgesetzt worden. Damit soll sichergestellt werden, dass Sied-
lungsbereiche, Landschaftsschutzgebiete oder für die Erholung wichtige Bereiche nicht übermäßig be-
einträchtigt werden. In Tabelle 12 sind Abstandsvorgaben einzelner Bundesländer zusammengestellt
(vgl. Bund-Länder-Initiative Windenergie 2013).
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Tabelle 12 Abstände von Windenergieanlagen zu Wohnbebauung und Vorranggebieten Natur und 
Landschaft gemäß landesplanerischen Abstandsempfehlungen

Bundesland Allgemeine und reine Wohn-
gebiete

Einzelbebauung Vorrang für Natur und 
Landschaft

Baden-Württ. 700 m, Einzelfall 700 m, Einzelfall /

Bayern 800 m 500 m Einzelfall, max. 1000 m

Brandenburg 1000 m  / Einzelfall

Hamburg 500 m 300 m 

Hessen 1000 m, Einzelfall 1000 m, Einzelfall Einzelfall

Mecklenb.-Vorp. 1000 m 800 m Einzelfall

Niedersachen 1000 m / /

NRW Einzelfall Einzelfall Einzelfall

Rheinland-Pfalz 1000 m 400 m /

Saarland Einzelfall Einzelfall 200 m

Sachsen 750 - 1000 m
WEA >100m: 10 x Nabenhöhe

300 - 500 m Einzelfall

Sachsen-Anhalt 1000 m
WEA >100m: 10 x Gesamthöhe

1000 m Einzelfall

Schleswig-Hol. 800 m 400 m Einzelfall

Thüringen 750 - 1000 m / Einzelfall

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Bund-Länder-Initiative Windenergie (Stand: Mai 2013)48

Für den Neubau von ausgewählten Freileitungstrassen auf der 380-kV-Höchstspannungsebene, für
die  ein  vordringlicher  Ausbaubedarf  besteht,  sind  mit  dem Energieleitungsausbaugesetz  (EnLAG)
ebenfalls Abstandsvorgaben zur Wohnbebauung eingeführt. Wenn bestimmte Abstände zu Wohnge-
bäuden unterschritten werden (400 m zu Wohngebäuden im Innenbereich, 200 m zu Wohngebäuden
im Außenbereich), kann auf Teilabschnitten von mindestens 3 km Länge eine Erdverkabelung vorge-
sehen werden. Hintergrund für die Erdverkabelung ist unter anderem die Vermeidung von Wohnum-
feldstörungen, zu denen die visuelle Beeinträchtigung des Wohnumfeldes durch Freileitungsmasten
zählt.  In  Niedersachsen sind  die  entsprechenden Abstandsvorgaben  im Landesraumordnungspro-
gramm verankert (LROP Niedersachsen 2012).

Andrea Rüdiger (Stand: 2014)

5.3.5 Kleinklimatische Verhältnisse 

Klima, Wetter und Gesundheit stehen in vielfachen Wechselbeziehungen zueinander. Das Klima zähl-
te von Anfang an zu den Schutzgütern, die in Umweltprüfungen im Hinblick auf ihre Belastungen zu
untersuchen sind. In aktuellen Umweltverträglichkeitsstudien wird in der Regel auf die Auswirkungen

48  Http://www.erneuerbare-energien.de/unser-service/mediathek/downloads/detailansicht/artikel/ueberblick-zu-den-landespla-
nerischen-abstandsempfehlungen-fuer-die-regionalplanung-zur-ausweisung-von-windenergiegebieten/
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von Vorhaben und Plänen auf Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete und das Offenhalten von Frisch-
luftkorridoren abgestellt.

Das Kleinklima oder auch Mikroklima umfasst einen Bereich der bodennahen Luftschichten bis etwa
zwei Meter Höhe. Auch das Klima, das sich in einem engen räumlichen Bereich (zum Beispiel zwi-
schen Gebäuden in einer Stadt) ausbildet, wird meist als Kleinklima bezeichnet. 

Pflanzen, Tiere aber auch der Mensch sind dem Mikroklima direkt ausgesetzt. In nicht natürlichen Le-
bensräumen  wie  Städten  kann  das  Mikroklima  durch  die  Dichte  der  Bebauung,  Versiegelungs-
grad/-art, Vegetationsbestand aber auch durch unterschiedliche  Baumaterialien, die  Architektur, die
Variabilität der Sonneneinstrahlung bzw. Beschattung oder die Modifikation des Windfeldes erheblich
vom regionaltypischen Mesoklima abweichen. Gleichzeitig können sich bereits kleinere Veränderun-
gen wie der Bau oder Abriss eines Gebäudes oder Veränderungen der Belüftungssituationen empfind-
lich auf kleinklimatische Verhältnisse auswirken. Das Siedlungsklima, also die klimatischen Verhältnis-
sen in der Stadt und seinem Umland, wird durch eine Vielzahl von Klimafaktoren beeinflusst, die zu
Ausbildung unterschiedlicher Klimatope (Kategorisierung gemäß VDI Richtlinie 3787, Blatt 1) führen. 

Städte zeichnen sich im Vergleich zu ihrer ländlichen Umgebung vor allem durch höhere Temperatu-
ren und eine stärkere Trockenheit aus. Die baulichen Anlagen bewirken durch ihre Höhe und Dichte
eine erhöhte Rauigkeit der Erdoberfläche, so dass das Strömungshindernis 'Stadt' die bodennahen
Windgeschwindigkeiten bis zu 20% reduziert (s. Tabelle 13). 

Tabelle 13 Charakteristische Stadtklimaeffekte

Quelle: Rannow 2009, S. 14-15.

Verglichen mit dem Umland kommt es zu mehr Windstillen und weniger Böen in der Stadt. Mit der
Veränderung der Windverhältnisse verringern sich die Luftaustauschprozesse oder werden mitunter
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ganz unterbunden. Hieraus resultiert nicht nur eine Anreicherung von Luftschadstoffen, sondern auch
eine Ansammlung und Stauung der warmen Luftmassen in der Stadt. Bereits ein Wechsel der Oberflä-
chen von Straßen und Parks etc. und vor allem unterschiedliche Haushöhen führen bereits zu mehr
Turbulenzen, was einer mangelhaften oder fehlenden Durchlüftung und erhöhten Temperaturen ent-
gegenwirken kann.

Die Berücksichtigung von derzeitigen und zukünftigen kleinklimatischen Verhältnissen in der Stadtpla-
nung und -entwicklung muss nicht zuletzt aufgrund des Gebotes gesunder Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen in einer für die Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen relevanten Weise erfolgen (vgl.
VDI Richtlinie 3787). Im Zuge der Diskussion um Klimaveränderungen wird eine Zunahme der thermi-
schen Belastung, steigende Gefährdung durch Extremwetterereignisse, steigende Gefahr von vektor-
basierten Krankheiten und Gefährdung durch weitere, klimabedingte Gesundheitsrisiken diskutiert. 49

5.3.5.1 Chemische Determinanten 

Monika Machtolf (Stand: 2014)
5.3.6 Boden 

5.3.6.1 Einflussfaktoren und Wirkungsweise

Boden ist der oberste, belebte Teil der Erdkruste, der nach unten von festem oder lockerem Gestein
und nach oben meist durch eine Vegetationsdecke sowie die Erdatmosphäre begrenzt wird. Aus bo-
denkundlicher Sicht wird der Boden als die von bodenbildenden Prozessen geprägte Grenzzone zwi-
schen der Lithosphäre (Gesteinsschicht) und der Biosphäre mit der Erdatmosphäre oder Hydrosphäre
bezeichnet. Dieser Bereich, die sogenannte Pedosphäre besteht aus der mineralischen Bodensub-
stanz, der organischen Bodensubstanz, dem Bodenwasser und der Bodenluft. Boden stellt eine zen-
trale Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen dar. Darüber hinaus dient der Boden als
Wasserspeicher und Schadstofffilter, als Klimaregler, als Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, als
Ernährungs- und Rohstoffquelle. Boden bietet darüber hinaus die Grundlage als Nutzfläche für Sied-
lung, Erholung, Verkehr und Versorgung.

Die natürlichen Gehalte  anorganischer Stoffe, wie z. B. Schwermetalle in Böden, werden mehr oder
weniger stark von anthropogenen Einträgen überprägt. Während z. B. Gehalte von Nickel und Chrom
sehr stark vom geogenen Grundgehalt bestimmt werden, sind die natürlichen Gehalte z. B. von Zink,
Blei, Cadmium und Kupfer insbesondere in Oberböden in weitaus stärkerem Maße von anthropoge-
nen Einträgen (z. B. Abfälle, Abwässer, Dünger und Pestizide der landwirtschaftlichen Nutzung) über-
lagert. 

Organische  Schadstoffe kommen  natürlicherweise  in  Böden  außerhalb  der  Lagerstätten  fossiler
Brennstoffe so gut wie nicht vor. Insbesondere bei Vulkanausbrüchen und Waldbränden können je-
doch einige Verbindungen entstehen. Der weitaus größere Teil der organischen Schadstoffe ist an-
thropogenen Ursprungs und erst im Zuge der weltweiten Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts in die Umwelt gelangt (LABO 2003).

Schadstoffe im Boden können bei besonderen Bevölkerungsgruppen oder Aktivitäten unmittelbar Ein-
fluss auf die menschliche Gesundheit nehmen. So können beispielsweise Kleinkinder beim Spielen di -
rekten Bodenkontakt haben und Bodenpartikel mit den darin enthaltenen Schadstoffen verschlucken.

49  Vgl. Kap. 7.7.

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



6.5  Planfeststellungsverfahren 85

Ältere  Kinder  können  durch  ihre  Spielaktivitäten  erhöhte  Staubkonzentrationen  mit  bodenbürtigen
Schadstoffen in der Luft hervorrufen. Auf gewerblich genutzten Flächen kann es ebenfalls nutzungs-
bedingt  zu  erhöhten  bodenbürtigen  Schadstoffbelastungen  in  die  Luft  kommen.  Daneben  finden
Transferprozesse statt, die zu einer Verlagerung von Schadstoffen aus dem Boden z. B. in Nahrungs-
und Futterpflanzen oder ins Grundwasser und damit ins Trinkwasser führen können. Bei flüchtigen
Stoffen muss auch mit einer Ausgasung in die Atmosphäre gerechnet werden. 

5.3.6.2 Gesundheitliche Wirkungen

Wirkungspfad Boden – Mensch

Die menschliche Gesundheit wird durch die Qualität und Eigenschaften der verschiedenen Umweltme-
dien beeinflusst. Zur Beurteilung möglicher Auswirkungen sind zum einen die Aufnahmepfade (orale
und inhalative Aufnahme, dermaler Kontakt) zu unterscheiden, zum anderen muss berücksichtigt wer-
den, welches die Wirkendpunkte toxischer oder kanzerogener Wirkungen sind und inwiefern systemi-
sche, aufnahmepfadübergreifende oder lokale Wirkungen zu beurteilen sind.

Kommt der Mensch mit Schadstoffen im Boden in Kontakt, können in Abhängigkeit von Expositions-
dauer und -häufigkeit (vgl. Kapitel QRA, Expositionsabschätzung) sowie der Konzentration und Wirk-
samkeit des Stoffes im Boden gesundheitliche Wirkungen auf verschiedene Zielorgane im menschli-
chen Organismus erfolgen. Während für einige Schwer- und Halbmetalle nach oraler Aufnahme die
sensibelsten Effekte, wie Hautläsionen (Arsen), neurotoxische Störungen (Blei), Nierenschädigungen
(Cadmium), foetotoxische Effekte (Nickel) oder immunotoxische Effekte (anorganische Quecksilber-
verbindungen) oder kanzerogene Effekte (z. B. Arsen, PAK) zu beobachten sind, können auch nach
inhalativer Aufnahme bodenbürtiger Stäube die sensibelsten Effekte wie lokal kanzerogene (Chrom)
oder respirationstoxische Effekte (Nickel) auftreten. Einige Stoffe wie Cyanide oder auch Arsen in hö-
heren Konzentrationen gelten als akut toxisch, schon die Aufnahme geringer Bodenmengen (ca. 10 g)
kann eine letale Wirkung zeigen.

Ausführliche Informationen zur Toxikologie der relevanten Stoffe finden sich in den Loseblattsammlun-
gen von Eikmann et al. (1999). Konkrete Vergleichsbetrachtungen und die Quantifizierung relevanter
Aufnahmepfade im Hinblick auf den Wirkungspfad Boden  –  Mensch sind in der Loseblattsammlung
vom Umweltbundesamt (1999) dokumentiert. 

Wirkungspfad Boden – Nutzpflanze – Mensch

Zur  Betrachtung  des  Wirkungspfades  Boden  –  Nutzpflanze  –  Mensch  ist  es  erforderlich,  sowohl
Kenntnisse über das Anreicherungs- und Transferverhalten von Schadstoffen z. B. aus dem Boden in
die Nutzpflanzen zu haben, als auch über individuelle Verzehrmengen von angebautem Gemüse. 

Pflanzen können prinzipiell über drei verschiedene Teilpfade Schadstoffe aus dem Boden aufnehmen:

 Aufnahme von gelösten Stoffen aus dem Bodenwasser über die Wurzeln und Verteilung der
Substanzen in der Pflanze ("systemischer Pfad"; vorrangig z. B. bei Cadmium).

 Aufnahme von flüchtigen Substanzen über die Spaltöffnungen bzw. Kutikula der Blätter und
Verteilung innerhalb des pflanzlichen Gewebes (Gaspfad, z. B. bei PCB).
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 Ablagerungen von Boden bzw. Staub auf der Pflanzenoberfläche und zum Teil Anlagerung bzw.
Aufnahme über die Kutikula (Verschmutzungspfad oder/und Deposition; z.B. bei Benzo(a)py-
ren).

Neben umweltbedingten Ursachen der Schadstoffkontamination können boden-, pflanzen- und sub-
stanzbedingte Einflussfaktoren das Anreicherungsvermögen einzelner Pflanzenarten beeinflussen. Ist
ein Schadstoff aus dem Boden in verzehrbare Teile von Nutzpflanzen gelangt, kann dieser über den
oralen Aufnahmepfad in den menschlichen Organismus gelangen und dort, ggf. zusammen mit dem
Anteil, der direkt aus dem Boden (z. B. bei der Gartenarbeit) verschluckt wurde, wirken. Infolgedessen
ist es für einige Stoffe, wie Cadmium und Thallium, die leicht aus dem Boden in die Pflanze (syste-
misch) aufgenommen werden, sinnvoll, integrative Stoffbetrachtungen durchzuführen, die alle relevan-
ten Expositionspfade zusammenführen. Dazu müssen Schadstoffaufnahmemengen abgeschätzt wer-
den, die entweder auf repräsentativen Pflanzenuntersuchungen basieren oder aus Transferabschät-
zungen Boden – Pflanze hervorgehen. Gleichzeitig sind Annahmen zur Expositionsabschätzung (Ver-
zehrmengen und Verzehrhäufigkeit) erforderlich.

5.3.6.3 Indikatoren zur Beschreibung, Datenquellen, Prognosetechniken

Zur Beschreibung der Schadstoffsituation im Boden können bereits vorhandene oder aber speziell ge-
messene  Daten  herangezogen  werden,  die  durch  repräsentative  Flächenbeprobungen  oder  auch
durch Einzelmessungen erhoben wurden. Im Falle einer standortspezifischen Probennahme richtet
sich das Konzept insbesondere nach den im Einzelfall berührten Wirkungspfaden, der Flächengröße,
der vermuteten Schadstoffverteilung sowie der gegenwärtigen, der planungsrechtlich zulässigen oder
der früheren Nutzung. Explizite Vorgaben bzgl. der Anforderungen an die Probennahme, Analytik und
Qualitätssicherung bei der Untersuchung finden sich im Anhang 1 der BBodSchV. 

Werden bereits vorhandene Daten herangezogen, sollten immer die genauen Umstände der Datener-
hebung, verwendete Methoden, verfolgte Strategien, Quellen, etc. dokumentiert werden, um ggf. eine
mögliche Vergleichbarkeit von Daten begründen bzw. ablehnen zu können.

In Abhängigkeit von der Wahl des Extraktionsverfahrens können stoffspezifisch  Gesamtgehalte be-
stimmt werden, wie beispielsweise für Schwermetalle mit Hilfe des Königswasserextrakts (nach DIN
ISO 11466:97-06). 

Fachinformationssystem Stoffliche Bodenbelastung (FIS StoBo)

Eine Datenquelle für bereits vorhandene Daten stellt beispielsweise in NRW das Fachinformationssys-
tem „Stoffliche Bodenbelastung FIS StoBo“ des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen dar. Im FIS StoBo werden Daten über die stofflichen Belastungen der Bö-
den in Nordrhein-Westfalen gesammelt. Es enthält mit derzeit ca. 60.000 Einzeldatensätzen und den
zugehörigen Metainformationen umfassende, punktbezogene Informationen über Stoffgehalte in den
Böden von NRW. Vorrangig sind dort Daten zu toxikologisch relevanten Schwermetallen und schwer
abbaubaren organischen Verbindungen dokumentiert.

Bodenbelastungskarten

Digitale Bodenbelastungskarten (BBK) wurden in NRW aufgrund einer landesweiten Förderung in der
Regel für das Gebiet eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt erstellt und sollten die behördliche Er-
mittlungspflicht nach § 9 BBodSchG unterstützen. Bodenbelastungskarten können insbesondere auch
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zur Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen durch die zuständigen Behörden nach § 5 LBo-
dSchG NRW erstellt werden. 

In Nordrhein-Westfalen liegen digitale Bodenbelastungskarten aktuell für über 40 Kreise oder Städte
vor. Die Bearbeitungsgebiete decken zurzeit ca. 46% der Landesfläche ab. Sie liefern insbesondere
den Unteren Bodenschutzbehörden wichtige Erkenntnisse sowohl für die Gefahrenabwehr als auch für
den vorsorgenden Bodenschutz. Stellungnahmen für Planungs- und Genehmigungsverfahren werden
dadurch erleichtert. 

Die Daten zur stofflichen Belastung der Böden aus digitalen Bodenbelastungskarten werden in das
Fachinformationssystems Stoffliche Bodenbelastung (FIS StoBo)  aufgenommen und stehen Nutzern
für weitere Auswertungen zur Verfügung. 

Hintergrundgehalte

Die Kenntnis zur allgemeinen Verbreitung von Stoffen in Böden ist neben wirkungsbezogenen Be-
trachtungen von wesentlicher Bedeutung für stoffbezogene Fragestellungen. Daher wurden hierzulan-
de sogenannte Hintergrundwerte für anorganische (Arsen, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Ni-
ckel, Blei, Thallium) und organische Stoffe (PCB6, PAK, HCB, HCH, PCDD/F) abgeleitet (vgl.  LABO
2003).  Hintergrundwerte sind repräsentativ  ermittelte Gehalte für allgemein verbreitete Stoffe oder
Stoffgruppen in Böden. Die Werte bezeichnen unter Angabe der statistischen Kenngrößen sowie der
Bezugsgrößen (Ausgangsgestein der Bodenbildung, Bodenhorizont, Nutzung und Gebietsdifferenzie-
rung) die als repräsentativ anzusehenden Stoffkonzentrationen in Böden.

Die punktbezogen gemessene Konzentration eines Stoffes im Boden setzt sich zusammen aus dem
geogenen Grundgehalt des Bodens und der allgemeinen Stoffverteilung in Folge flächenhafter Einträ-
ge in den Boden. Hintergrundwerte machen eine Abgrenzung von Flächen mit punktuell hohen Stoff-
gehalten, die ihre Ursache in durch langjährigen Immissionseinträgen durch Einzelemittenten oder im
Vorhandensein von Altlasten haben können, möglich und gelten daher als wichtiges Instrument zur
wirksamen Vorsorge.

Nach § 10 BBodSchV i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 sind Vorkehrungen zur Vorsorge auch bei Stoffen zu tref-
fen, für die (noch) keine Vorsorgewerte vorliegen. Zur Beurteilung derartiger Stoffgehalte in Böden
können die Hintergrundwerte herangezogen werden. Im Weiteren stellen Hintergrundwerte von Stof-
fen in Böden eine Grundlage zur Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen eines Vorha-
bens im Rahmen des vorsorgenden Schutzes des Bodens nach § 12 UVPG dar (LABO 2003).

Konkrete Anforderungen an die Erhebung von Hintergrundgehalten (Standortauswahl, -beschreibung;
Probennahme, Stoffauswahl, Analytik, Bodenkenngrößen) sind in LABO (2003) dokumentiert.

Mobile oder mobilisierbare Gehalte

Resorptionsverfügbarkeit

Soll konkretisiert werden, welche Schadstoffmenge durch den direkten Bodenkontakt nicht nur ver-
schluckt werden kann, sondern auch zur Aufnahme über den Verdauungstrakt in den menschlichen
Organismus zur Verfügung steht und Wirkungen entfalten kann, sind vertiefende Analyseverfahren zur
Resorptionsverfügbarkeit der Schadstoffe erforderlich, wie beispielsweise das eigens dafür entwickelte
Verfahren, das durch DIN 19738-04-07 beschrieben wird. 

Grundlage des Verfahrens ist die Erkenntnis, dass von dem an den Bodenpartikeln anhaftenden oder
in die Bodenmatrix eingebundenen Schadstoffinventar im Verdauungstrakt  nur ein gewisser  Anteil
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durch Lösungs- oder Desorptionsprozesse freigesetzt wird und so für eine anschließende Resorption
zur Verfügung steht. Bei der Ableitung der stoffspezifischen Prüfwerte wurde der Prozess der Resorp-
tion berücksichtigt. Dieses Analyse-Verfahren wird in der Praxis zur Bodenbewertung für die Stoffe,
wie z. B. Arsen, Blei,  Cadmium, Benzo(a)pyren herangezogen, die über den oralen Aufnahmepfad
(s.o.) wirksam werden. 

Detaillierte Hinweise zu diesem Verfahren sowie Praxiserfahrungen auch im Umgang mit der Bewer-
tung entsprechender Untersuchungsergebnisse sind in der überarbeiteten Fassung des Arbeitsblattes
22 (vgl. LUA 2014) dokumentiert.

Anreicherungsverhalten im Feinkorn

Für Stoffe, die nach inhalativer Aufnahme bodenbürtiger Stäube die sensibelsten Wirkungen entfalten,
wie z. B. Chrom und Nickel, kann zur Zeit auf kein Verfahren zur Überprüfung der Verfügbarkeit von
Schadstoffen im Atemtrakt zurückgegriffen werden. 

Bei der Ableitung der Prüfwerte der BBodSchV für den Wirkungspfad Boden – Mensch wurde letztlich,
ohne explizite Angabe der Staubpartikelgröße, von einer Staubkonzentration von 1 mg/m³ Luft ausge-
gangen, die als wirkungsrelevant anzusehen ist. Im Sinne einer Überprüfung des standortspezifischen
Anreicherungsverhaltens einer Substanz im Feinstaub könnte daher als Prüfschritt vorgesehen wer-
den,  die  tatsächliche  Schadstoffbelastung  in  der  humantoxikologisch  relevanten  Feinstaubfraktion
<10 µm des Bodens zu bestimmen, um den standardmäßig anzuwendenden Anreicherungsfaktor zu
überprüfen. Dies ist allerdings aus methodischen Gründen schwierig umzusetzen. So lassen sich nach
DIN 18123 bzw. 11277 Korngrößenfraktionen lediglich bis zu einem Durchmesser von <63 µm absie-
ben, während eine weitere Differenzierung in Schluff- und Tonfraktionen bis <2 µm nur mittels Sedi-
mentation nach Vorbehandlung beispielsweise mit Wasser oder durch Natriumpyrophosphat möglich
ist.

Vor diesem Hintergrund stellt  es eine praktikable Möglichkeit  dar, für die Analytik auf die Fraktion
<63 µm des Bodens zurückzugreifen, um die bestehenden Annahmen zum Anreicherungsverhalten
von Substanzen im Staub näherungsweise zu überprüfen. Bestimmt werden dabei in Analogie zum
Bodenmaterial selbst (hier Fraktion <2 mm), die Gesamtgehalte bzw. besonders relevante Spezies/
Bindungsformen (z. B. Chrom VI).

Pflanzenverfügbarkeit

Zur Abschätzung,  inwieweit  Schadstoffe  aus dem Boden in  angebaute Nutzpflanzen und darüber
schließlich in den menschlichen Organismus gelangen können, hat sich ein Verfahren zur Bestim-
mung der Pflanzenverfügbarkeit bewährt, das in DIN 19730:1997-06 beschrieben ist und als Extrakti-
onsverfahren zur Überprüfung des Wirkungspfades Boden – Pflanze im Anhang 1 der BBodSchV für
Blei, Cadmium und Thallium vorgegeben ist. 

5.3.6.4 Bewertungsmaßstäbe 

Mindestanforderungen - Wirkungspfad Boden - Mensch

Als Bewertungsmaßstäbe liegen nach Bodenschutzrecht (BBodSchG mit der BBodSchV, vgl.  Kap.
4.7, S. 48) Prüfwerte für eine Reihe von Stoffen vor, die sich sowohl am Wirkungspfad wie auch am
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Nutzungsszenario (Kinderspielflächen, Wohngebiete, Park- und Freizeitanlagen, Industrie- und Ge-
werbegrundstücke) orientieren.

Die für die Ableitung von Prüfwerten herangezogenen Maßstäbe müssen dem aktuellen Stand des
Wissens entsprechen und nach einheitlicher  Methodik  angewendet  werden (vgl.  Bekanntmachung
vom 18. Juni 1999). Neben der oralen Aufnahme von Schadstoffen aus dem Boden ist nach den Vor -
gaben des untergesetzlichen Regelwerkes auch die inhalative und ggf. dermale Aufnahme zu beach-
ten. Hierzu sind tolerierbare resorbierte Dosen (TRD) als Bewertungsmaßstab für die innere Belastung
heranzuziehen. TRD-Werte werden dabei definiert als Körperdosen eines Gefahrstoffes, bei denen mit
hinreichender  Wahrscheinlichkeit  bei  Einzelstoffbetrachtung  nach  dem  gegenwärtigen  Stand  der
Kenntnis keine nachteiligen (adversen) Effekte auf die menschliche Gesundheit erwartet werden bzw.
bei denen nur von einer  geringen Wahrscheinlichkeit  als Ursache für Erkrankungen ausgegangen
wird. 

Liegen keine TRD-Werte vor (vgl. dazu Tabelle 4 in der Bekanntmachung vom 18. Juni 1999), kann
als Datenbasis auf Sekundärquellen zur Dokumentation der toxischen Eigenschaften der jeweiligen
Substanzen zurückgegriffen werden. Für die Ableitung von Prüfwerten für kanzerogen wirkende Sub-
stanzen sollen jedoch keine eigenständigen Einstufungen des Krebspotenzials vorgenommen, son-
dern auf bestehende Angaben zum Krebsrisiko zurückgegriffen werden.

Als Schutzniveau für toxisch wirkende Substanzen wird ein No Observed Adverse Effect Level (NO-
AEL) angezielt, der mit Hilfe von Sicherheitsfaktoren, je nach Qualität der herangezogenen Datenba-
sis, auf empfindliche Personengruppen übertragen wird, wobei adverse Effekte gemäß der vorgegebe-
nen Kriterien einzugrenzen sind (vgl. Bekanntmachung vom 18. Juni 1999). Mit Hilfe der jeweiligen
Aussagen zur Resorption der Substanzen kann schließlich von den resorbierten Körperdosen (TRD-
Werte) auf die entsprechend zulässigen zugeführten Dosen rückgeschlossen werden.

Zur Herstellung des Gefahrenbezuges im Sinne des BBodSchG, (d.h. hinreichende Wahrscheinlich-
keit eines Schadenseintrittes), wird schließlich für Stoffe mit Wirkschwellen nach dem Konzept von Ko-
nietzka & Dieter (1998) eine gefahrenbezogene Dosis (GD) ermittelt, die das Schutzniveau eines Lo-
west Observed Adverse Effect Level (LOAEL) für empfindliche Personengruppen anzielt.

Hinsichtlich kanzerogener Effekte, für die keine Wirkschwelle anzugeben ist, ist kein NOAEL zu ermit-
teln, sondern ein einzelstoffbezogenes zusätzliches Krebsrisiko heranzuziehen, das analog zur Basis
der TRD-Werte nach BBodSchV einem zusätzlichen Krebsrisiko von 1:105 entspricht. Für die Herstel-
lung des Gefahrenbezuges nach BBodSchG ist als Konvention ein zusätzlicher Faktor von 5 zu wäh-
len, so dass sich ein Risikoniveau von 5:105 ergibt.

Zur quantitativen Risikobewertung und Betrachtung verschiedener Nutzungsszenarien ist es prinzipiell
auch erforderlich, die dermale Aufnahme von Substanzen zu prüfen. In der Bekanntmachung zur BBo-
dSchV sind diesbezüglich Daten ausgewertet und methodische Vorschläge veröffentlicht worden, wo-
bei hauptsächlich für organische Substanzen von einer relevanten dermalen Resorption auszugehen
ist.

Die quantitative Risikobewertung basiert in der Regel auf der Betrachtung der sensibelsten Effekte
nach langfristiger Exposition im Niedrigdosisbereich. Bei einigen wenigen Substanzen können jedoch
aufgrund einer  hohen akuten  Toxizität  tödliche (letale)  Wirkungen nach  kurzfristigen  Expositionen
(z. B. Cyanide oder Arsen) im Vordergrund der Bewertung stehen. Hierzu sind Expositionsannahmen
vorgegeben, die akute Wirkungen parallel berücksichtigen lassen. 

Bei der Bewertung kanzerogen wirkender Substanzen wird im Sinne der BBodSchV davon ausgegan-
gen, dass Kinder und Erwachsene gleich sensitiv reagieren. Inwieweit diese Annahme jedoch tatsäch-
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lich gerechtfertigt ist, ist derzeit wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt. Als Vorschlag wird
daher in der Bekanntmachung zur BBodSchV empfohlen, für Substanzen mit entsprechenden Hinwei-
sen die risikobezogene Dosis pragmatisch um den Sicherheitsfaktor 10 zu verringern. Ein Beispiel
hierfür sind die Nitroaromaten.

Die Annahmen und Konventionen zur Einschätzung möglicher Expositionen, die via oraler, inhalativer
oder perkutaner Aufnahme erfolgen können, sind im Rahmen der Anwendung szenarischer Betrach-
tungen gemäß den Vorgaben der BBodSchV (vgl. dazu Bekanntmachung zur BBodSchV) anzuwen-
den.

Nach Zusammenstellung der vorhandenen und relevanten Daten zur Humantoxikologie sowie zur Ex-
positionsabschätzung können Prüfwerte für alle aus toxikologischer Sicht relevanten Aufnahmepfade
berechnet und anschließend zur Ermittlung der relevanten Expositionspfade verglichen werden. Im Er-
gebnis wurden für die angenommenen Standardszenarien Prüfwerte abgeleitet, die Tabelle 14 auflis-
tet.  Ergänzende  Vorschläge  für  Prüfwerte  für  weitere  Stoffe  finden  sich  darüber  hinaus  in  UBA
(1999 ff) und LABO (2008).

Vorsorge – Schutzgut Boden

Für das Schutzgut Boden werden aus rechtlicher Sicht nicht nur Anforderungen z. B. im Hinblick auf
die Gefahrenabwehr zum Schutz der menschlichen Gesundheit formuliert (vgl. Prüf- und Maßnahmen-
werte), sondern auch vorsorgende Aspekte zum Schutz des Bodens und seiner Funktionen.

Die BBodSchV legt für einige Stoffe in § 9 Vorsorgewerte fest, die als nach Bodenarten differenzierte
Gesamtgehalte konzipiert sind. Dabei gilt die Vorsorgepflicht nicht im Nachhinein hinsichtlich auf in der
Vergangenheit stattgefundener Kontaminationen, sondern sie bezieht sich vielmehr ausschließlich auf
zukünftige Einträge. Danach ist bei Überschreiten der Vorsorgewerte und bei weiterem ungehinderten
Geschehensablauf  das  Entstehen  einer  schädlichen  Bodenveränderung  oder  Altlast  zu  besorgen
(Holzwarth et al. 2000). 

Bei großflächig siedlungsbedingt erhöhten Schadstoffgehalten besteht allerdings die Besorgnis des
Entstehens schädlicher Bodenveränderungen bei Überschreiten der Vorsorgewerte beispielsweise nur
dann, wenn eine erhebliche Freisetzung von Schadstoffen oder zusätzlichen Einträge nachteilige Aus-
wirkungen auf die Bodenfunktionen erwarten lassen.

§ 10 BBodSchV regelt die Vorsorgeanforderungen an den Verpflichteten, der Vorkehrungen zu treffen
hat, um weitere durch ihn auf dem Grundstück und dessen Einwirkungsbereich verursachte Schads-
toffeinträge zu vermeiden oder wirksam zu vermindern, soweit dies auch im Hinblick auf den Zweck
der Nutzung des Grundstücks verhältnismäßig ist. Dazu gehören technische Vorkehrungen an Anla-
gen oder Verfahren sowie Maßnahmen zur Untersuchung und Überwachung der Böden (Holzwarth et
al. 2000). Dieses Handlungsgebot entspricht dem im Umwelt- und Gesundheitsschutz generell ver-
langten Minimierungsgebot insbesondere für kanzerogene, mutagene und teratogene Stoffe. Tabelle
15 und Tabelle 16 stellen die Vorsorgewerte zusammen.
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Tabelle 14 Prüfwerte nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes für die direkte 
Aufnahme von Schadstoffen in Abhängigkeit von der Nutzung

Prüfwerte (mg/kg TM)

Stoff Kinderspielflächen Wohngebiete Park- und 
Freizeitanlagen

Industrie- und Ge-
werbegrundstücke

Arsen 25 50 125 140

Blei 200 400 1.000 2.000

Cadmium 10 1) 20 1) 50 60

Cyanide 50 50 50 100

Chrom 200 400 1.000 1.000

Nickel 70 140 350 900

Quecksilber 10 20 50 80

Aldrin 2 4 10 -

Benzo(a)pyren 2 4 10 12

DDT 40 80 200 -

Hexachlorbenzol 4 8 20 200

Hexachlorcyclohexan
(HCH-Gemisch oder Be-
ta-HCH)

5 10 25 400

Pentachlorphenol 50 100 250 250

Polychlorierte  Biphe-
nyle (PCB6) 2)

0,4 0,8 2 40

1) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen 
genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

2) Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

In mg/kg Trockenmasse, Feinboden, Analytik nach BBodSchV, Anhang 1

Tabelle 15 Boden-Vorsorgewerte nach BBodSchV – Metalle, Feinboden, Königswasseraufschluss

Cadmium Blei Chrom Kupfer Quecksil-
ber

Nickel Zink

Bodenart Ton 1,5 100 100 60 1 70 200

Bodenart Lehm/Schluff 1 70 60 40 0,5 50 150

Bodenart Sand 0,4 40 30 20 0,1 15 60

Böden mit naturbedingt 
und großflächig sied-
lungsbedingt erhöhten 
Hintergrundgehalten

Unbedenklich, soweit eine Freisetzung der Schadstoffe oder zusätzliche Einträge
nach § 9 Abs.2 und 3 dieser Verordnung keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die Bodenfunktionen erwarten lassen.

Stand: März 2012, Angaben in mg/kg Trockenmasse
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Tabelle 16 Vorsorgewerte für organische Stoffe, Feinboden

Böden Polychlorierte Bi-
phenyle (PCB6)

Benzo (a)py-
ren

Polycyclische Aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK16)

Humusgehalt > 8% 0,1 1 10

Humusgehalt <= 8% 0,05 0,3 3

Angaben in mg/kg Trockenmasse, Stand: 03/2012

Geht es bei der Durchführung eines Vorhabens um die Betrachtung möglicher Zusatzbelastungen,
gibt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPVwV vom 18.09.1995) beispielsweise auch Orientierungshilfen für die Bewertung
der Auswirkungen auf die stoffliche Bodenbeschaffenheit. Der Bewertung soll danach zugrundegelegt
werden, dass der Boden in seinen natürlichen Funktionen, u.a. als Lebensgrundlage und Lebensraum
für Menschen, Tiere,  Pflanzen und Bodenorganismen in seiner Leistungsfähigkeit  erhalten werden
soll. Dabei gilt eine durch das Vorhaben verursachte prognostizierte Zusatzbelastung als unbeachtlich,
wenn diese beispielsweise kleiner als 2% der angegebenen Orientierungswerte ist, bezogen auf eine
Bodentiefe von 0,3 m. Werden nachhaltige Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen, bei-
spielsweise durch Überschreitungen der Orientierungwerte, festgestellt,  soll  unter Berücksichtigung
der Nutzungsfunktionen, der Prägung des Gebietes oder den planerischen Festlegungen geprüft wer-
den, ob diese nachhaltigen Beeinträchtigungen durch die Zusatzbelastung mit den gesetzlichen Um-
weltanforderungen (z. B. BBodSchV) zu vereinbaren sind. Die genannten Orientierungswerte entspre-
chen  im Wesentlichen  den  Vorsorgewerten  der  BBodSchV,  die  auf  vorsorgenden  Aspekten  zum
Schutz des Bodens und seiner Funktionen beruhen. 

Gleichzeitig werden mit § 11 der BBodSchV zulässige Zusatzbelastungen in Form festgesetzter jährli-
cher Frachten definiert, die bei Überschreiten der Vorsorgewerte zu beachten sind. Dafür ist die Sum-
me der Einträge aller Eintragspfade zu berücksichtigen, die über die Luft und Gewässer auf den Bo-
den einwirken. Werden die festgesetzten zulässigen Zusatzbelastungen bei einem Stoff überschritten,
sind die geogenen oder großflächig siedlungsbedingten Vorbelastungen im Einzelfall zu berücksichti-
gen.

Tabelle 17 Zulässige zusätzliche jährliche Frachten an Schadstoffen über alle Wirkungspfade nach 
BBodSchV

Cadmium Blei Chrom Kupfer Quecksilber Nickel Zink

Fracht 6 400 300 360 1,5 100 1.200

Angaben in g/ha x a

Ähnlich zielen die Vorgaben der TA-Luft (vom 24. Juli 2002) mit Depositionswerten für die Sonderfall -
prüfung für Ackerböden und Grünland darauf ab, festzustellen, ob bei einer derzeitigen oder geplanten
Nutzung die Depositionen zu schädlichen Umwelteinwirkungen durch die mittelbare Wirkung auf Men-
schen, Tiere, Pflanzen, Lebens- und Futtermittel führen können. Es wird angenommen, dass die ange-
gebenen Depositionswerte im Regelfall den Schutz von Kinderspielflächen und Wohngebieten sicher-
stellen.

Damit fokussieren sowohl die zulässigen jährlichen Frachten nach BBodSchV wie auch die Depositi -
onswerte nach TA-Luft sinngemäß auf die Betrachtung möglicher Zusatzbelastungen, die bei Über-
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schreiten der Vorsorgewerte (s.o.) im Boden zu beachten sind und ggf. dann auch eine Betrachtung
gesundheitlicher Belange erfordern, für die wiederum keine Konkretisierungen gemacht werden.

Die Richtlinie 2010/75/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung), kurz In-
dustrie-Emissions-Richtlinie  (IED)  genannt,  fordert  nach Artikel  22 einen Ausgangszustandsbericht
des Bodens und des Grundwassers in bestimmten Genehmigungsverfahren, um bei Stilllegung einer
Anlage ggf. erhebliche Boden- oder Grundwasserverschmutzungen mit relevanten gefährlichen Stof-
fen im Vergleich zu dem im Bericht über den Ausgangszustand angegebenen Zustand erkennen zu
können. Die Vorgaben der Richtlinie wurden mit dem Artikelgesetz "Gesetz zur Umsetzung der Richtli-
nie über Industrieemissionen" vom 8.4.2013 transferiert.50

Noch nicht abschließend geklärt ist in diesem Zusammenhang die Frage, wie die Erheblichkeit defi-
niert wird. Entweder ist die Erheblichkeit als relative Größe zu verstehen, die sich aus dem Verhältnis
der Stoffkonzentration im Ausgangszustandsbericht und nach Stilllegung ergibt, oder die Erheblichkeit
wird im absoluten Vergleich mit Beurteilungsmaßstäben festgelegt, für die das Schutzniveau (Vorsor-
ge/Gefahrenabwehr) festzulegen ist. Vom ITVA (2012) wurden bereits Vorschläge zur Bewertung des
ermittelten Zustandes für Boden- und Grundwasserbelastungen vorgelegt,  in denen die Erheblich-
keitsschwelle im Prinzip das Schutzniveau der Vorsorge erhält, wobei gleichzeitig die Relation zwi-
schen Ausgangszustand und Zustand nach Stilllegung zu beachten ist. Eine Arbeitshilfe einer Ad-hoc-
Arbeitsgruppe der LABO unter Beteiligung der LAWA ist seit August 2013 verfügbar.51

Vorsorge – Wirkungspfad Boden - Mensch

Stellt sich beispielsweise im Rahmen von Planungsvorhaben die Frage, wie ein Boden im Hinblick auf
die menschliche Gesundheit hinsichtlich geplanter Nutzungen zu bewerten ist, weisen die vorhande-
nen Betrachtungsansätze Defizite auf: Die  Prüf- und Maßnahmenwerte ermöglichen zwar eine Be-
trachtung der relevanten Schutzgüter (Mensch, Nutzpflanze) sowie verschiedener Nutzungsszenarien,
aber im Sinne der Gefahrenabwehr beinhalten sie den Bezug zur hinreichenden Wahrscheinlichkeit ei-
nes Schadenseintritts. Bei Unterschreiten eines Prüfwertes nimmt zwar die Wahrscheinlichkeit für eine
Gefährdung der menschlichen Gesundheit ab, eine Wirkschwelle kann jedoch damit nicht benannt und
die Unbedenklichkeit im Sinne einer vorsorgenden Planung nicht ausgesprochen werden.

Die Vorsorgewerte beinhalten dagegen zwar den Gedanken der Vorsorge, allerdings sind diese Werte
nicht vor dem Hintergrund des Schutzgutes “menschliche Gesundheit” abgeleitet worden. Infolgedes-
sen werden keine Nutzungsszenarien unterschieden, so dass auch dieser Ansatz keine geeignete Hil -
festellung für die Ausweisung von Flächen für vorgegebene Nutzungen bietet.

Grundsätzlich dürfen gemäß des bauleitplanerischen Vorsorgeprinzips keine städtebaulichen Miss-
stände oder Gefahrentatbestände im Sinne des allgemeinen Ordnungsrechts oder Gefahren, erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Belästigungen im Sinne schädlicher Bodenveränderungen nach BBo-
dSchG hervorrufen oder festschreiben. Vielmehr muss bereits  unterhalb dieser Schwelle Schutz vor
unzumutbaren Nachteilen und Belästigungen gewährleistet sein (ARGE BAU 2001). 

Die ARGE BAU (2001) kommt zu folgendem Schluss: 

50  BGBl. 2013 Teil I Nr. 17 vom 12. April 2013. Neben Änderungen im BImSchG sind auch das Wasserhaushaltsgesetz, das
Kreislaufwirtschaftsgesetz, das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, das Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei
der Anwendung am Menschen und das UVP-Gesetz betroffen.

51  LABO/LAWA: Arbeitshilfe zum Ausgangszustandsbericht für Boden und Grundwasser. Stand: 7.8.2013.
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"...Die Unterschreitung der Prüfwerte wird dem Anspruch des Baugesetzbuches nach ”gesunden Wohn-
und Arbeitsverhältnissen” i. S. d. § 1 Abs. 5 BauGB am ehesten gerecht. Die Unterschreitung der Prüfwer-
te schließt bei repräsentativer Beprobung der Fläche eine Gefahr i. S. d. Bodenschutzrechts aus." 

Allerdings sind die Prüfwerte der BBodSchV hinsichtlich der Gefahrenabwehr abgeleitet (s. o), so dass
eine darüber hinausgehende Zielsetzung im Sinne einer vorsorgenden Gestaltungsaufgabe nur da-
durch zu erfüllen ist, dass die Prüfwerte so weit wie möglich unterschritten werden.

Anforderungen an eine vorsorgende Bewertung von Boden im Hinblick auf den Schutz der 
menschlichen Gesundheit:

Die daraus resultierenden Anforderungen an vorsorgeorientierte Bodenbeurteilungswerte für den Be-
reich Bauvorhaben/ Planung lassen sich entsprechend wie folgt zusammenfassen:

 Die Ableitung der Werte muss auf der Grundlage von Daten erfolgen, die Aussagen zur Humanto-
xizität ermöglichen.

 Szenarische Betrachtungen mit Hilfe von Expositionsannahmen sollen die Berücksichtigung der
geplanten Nutzung ermöglichen.

 Als angezieltes Schutzniveau muss die Wirkschwelle von toxisch wirkenden Substanzen bzw. ein
definiertes zusätzlich akzeptables Krebsrisiko für kanzerogen wirkende Substanzen zugrunde ge-
legt werden. 

 Die Werte sollen methodisch eng angelehnt an die Ableitung der Bewertungsmaßstäbe des BBo-
dSchG bzw. der BBodSchV ermittelt werden. Hierbei ist allerdings im Sinne des Vorsorgegedan-
kens die Herausnahme des Gefahrenbezugs, der in die Ableitung der Prüfwerte eingeflossen ist,
unabdingbar.

 Eine Plausibilitätsprüfung ist so zu integrieren, dass letztendlich praxistaugliche Bodenwerte für
den Bereich Bauvorhaben/ Planung erhalten werden.

5.3.6.5 Weitere Hinweise

Um eine einheitliche und nachvollziehbare Grundlage für die Ausweisung von Flächen für vorgegebe-
ne sensible Nutzungen zu erhalten, wurden im Auftrag der Stadt Osnabrück Bodenwerte für die Bau-
leitplanung abgeleitet, die sich an den Vorgaben der BBodSchV orientieren sollten. Dazu wurden ge-
mäß den oben skizzierten Anforderungen humantoxikologisch begründete Werte auf dem Schutzni-
veau von Wirkschwellen bzw. einem definierten zusätzlichen Krebsrisiko von 10-5 abgeleitet und mit
der regional ermittelten Hintergrundbelastung abgeglichen (vgl. IFUA 1999). Im Ergebnis wurden vor-
sorgeorientierte Bodenwerte für die wohnbauliche Nutzung von Flächen abgeleitet, deren Übertragung
auf andere Standorte jedoch einer Überprüfung der regionalen Hintergrundbelastung bedarf. Sie sind
in Tabelle 18 dargestellt.
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Tabelle 18 Fallbeispiel Osnabrück: Allgemeine Bodenwerte für die Bauleitplanung – Wohnen

Humantoxikologisch ermit-
telte Bodenwerte (Wohn-
garten) - Zwischenergebnis

Behelfsmäßige Hin-
tergrundwerte für 
Osnabrück

Bodenwerte für die Bau-
leitplanung (Wohnen) - 
allgemeine Empfehlung*

Antimon 2 - 2

Arsen 2 20 20

Blei 15 70 150

Cadmium 0,5 0,6 1

Chrom 50 50 50

Cyanide 5 1 5

Kupfer 300 40 300

Nickel 5 40 40

Quecksilber 1 0,3 1

Zink 3.000 120 3.000

Benzo(a)pyren 0,4 0,3 0,5

PCB** 0,1 0,02 0,1

* Die allgemeinen Empfehlungen für Bodenwerte für die Bauleitplanung sind mit Hilfe der regionalen Boden-
Hintergrundbelastung zu konkretisieren

** Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

Alle Angaben in mg/kg TS

Wirkungspfad Boden – Pflanze – Mensch

Indirekte Wirkungen auf die menschliche Gesundheit sind über den Pfad Boden – Pflanze möglich,
wenn sich Bodenschadstoffe in Nahrungs- und Futterpflanzen anreichern und von Mensch oder Tier
aufgenommen werden. Hierzu finden sich im Bodenschutzrecht Regelungen, die insbesondere den er-
werbsmäßigen Anbau von Nutzpflanzen betreffen (vgl. Szenario Ackerbau), aber auch den Nutzgarten
für den Eigenbedarf umfassen. Hierfür wurden Prüf- und Maßnahmewerte für ausgewählte Stoffe ab-
geleitet,  deren Überschreitungen als Hinweise auf einen möglichen Gefahrenverdacht bzw. Siche-
rungs- oder Sanierungsbedarf anzusehen sind und die ggf. einer weiteren Sachverhaltsermittlung be-
dürfen (vgl. Tabelle 19).

Praktische Hilfestellungen hierfür liefert beispielsweise das Merkblatt 22 des LANUV (2014) oder auch
der Leitfaden des Landes Brandenburg (2010). 
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Tabelle 19 Prüf- und Maßnahmenwerte nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 + 2 BBodSchG für den Schads-
toffübergang Boden - Nutzpflanze auf Ackerbauflächen und in Nutzgärten im Hinblick auf 
die Pflanzenqualität 

 Ackerbau, Nutzgarten

Stoff Methode* Prüfwert Maßnahmenwert

Arsen KW 200** -

Cadmium AN - 0,04/0,1*** 

Blei AN 0,1 -

Quecksilber KW 5  

Thallium AN 0,1 -

Benzo(a)pyren - 1 -

In mg/kg Trockenmasse, Feinboden, Analytik nach BBodSchV, Anhang 1

* Extraktionsverfahren für Arsen und Schwermetalle: AN = Ammoniumnitrat, KW = Königswasser.
** Bei Böden mit zeitweise reduzierenden Verhältnissen gilt ein Prüfwert von 50 mg/kg Trockenmasse.
*** Auf Flächen mit Brotweizenanbau oder Anbau stark Cadmiumanreichernder Gemüsearten gilt als Maßnahmenwert 

0,04 mg/kg Trockenmasse; ansonsten gilt als Maßnahmenwert 0,1 mg/kg Trockenmasse.

Gleichzeitig sind bei der Beurteilung von Nahrungspflanzen bzw. Lebensmitteln auch die lebensmittel-
rechtlichen Anforderungen und Vorgaben zu berücksichtigen, wie beispielsweise die Verordnung (EG)
Nr. 1881/2006  der Kommission vom 19.12.2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte
Kontaminanten in Lebensmitteln.52 

Christian Timm (2020)
5.3.7 Wasser

5.3.7.1 Einflussfaktoren und Wirkungsweisen

Wasser wird durch den Menschen auf vielfache Weise genutzt und steht uns in verschiedener Form
und Qualität zur Verfügung. Die moderne Gesellschaft benötigt Wasser u.a. für den menschlichen Ge-
brauch (Trinkwasser, Hygiene), Landwirtschaft, Industrie, Energiegewinnung sowie zur Erholung und
Entspannung (Baden).  Die Nutzung der Gewässer wird in Deutschland im Wasserhaushaltsgesetz
(WHG)  geregelt.  Durch  eine  nachhaltige  Gewässerbewirtschaftung  sollen  oberirdische  Gewässer,
Küstengewässer und das Grundwasser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des
Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut geschützt werden.

Es kann zunächst  zwischen Oberflächengewässern und dem Grundwasser unterscheiden werden.
Das Wasserhaushaltsgesetz53 definiert  oberirdische Gewässer als das “…ständig oder zeitweilig in
Betten fließende oder stehende oder aus Quellen wild abfließende Wasser…“ (§ 3 WHG). Die Oberflä-
chengewässerverordnung (OGewV)54 schließt mit Bezug auf das WHG die Übergangsgewässer55, so-

52  Amtsblatt der Europäischen Union, L 364/5; zuletzt geändert durch EU Nr. 420/2011 vom 29.04.2011; L 111/3, vgl. auch Ka-
pitel .

53  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG), 2009
54  Oberflächengewässerverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373)" Ersetzt V 753-13-3 v. 20.7.2011 I 1429 (OGewV)
55  Übergangsgewässer:  Die Oberflächenwasserkörper in der Nähe von Flussmündungen, die auf Grund ihrer Nähe zu den

Küstengewässern einen gewissen Salzgehalt aufweisen, aber im Wesentlichen von Süßwasserströmungen beeinflusst wer-
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wie Küstengewässer mit in die Definition oberirdischer Gewässer ein. Grundwasser bildet sich, wenn
Wasser durch den Boden versickert und sich in der Tiefe wieder anreichert. Es wird im WHG als „…
unterirdische(s) Wasser in der Sättigungszone, das in unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder
dem Untergrund steht…“ (§ 3 WHG) definiert. Durch die Bodenpassage wird das Wasser so gereinigt,
das es als Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung genutzt werden kann. Hierbei sind je nach Boden
und Grundwassertyp unterschiedliche Qualitäten der Reinigungsleistung zu verzeichnen. So haben
Porengrundwasser,  Kluftgrundwasser und Karstgrundwasser unterschiedliche Qualitäten,  sind aber
auch auf  verschiedene Weise anfällig  gegenüber der  Umwelt.  Die  Grundwasserneubildung erfolgt
durch Niederschlagswasser oder Seihwasser,  welches aus Flüssen oder Seen stammt und durch
Uferfiltration zur Grundwasserneubildung beiträgt. Die natürliche, geogen geprägte Grundwasserbe-
schaffenheit kann durch menschliche Aktivitäten an der Erdoberfläche, wie z.B. durch Stoffeinträge
aus diffusen Quellen (z.B. Landwirtschaft, Besiedlung), punktuelle Quellen (z.B. Deponien, Altlasten)
oder durch künstliche Eingriffe (z.B. Abgrabungen) unterschiedlich stark beeinflusst werden.

5.3.7.2 Gesundheitliche Wirkungen

Wasserbedingte Risiken für die menschliche Gesundheit resultieren aus folgenden Wirkpfaden:

 Überflutungen, Hochwasser, 

 chemische Belastungen, z.B. Nitrat (vgl. UBA, 2014), organische Schadstoffe, Schwermetalle

 biologische Belastungen durch Mikroorganismen aus der Gruppe der Bakterien, der Viren der
parasitischen Protozoen sowie der mehrzelligen Parasiten. 

Wirkpfad Überflutungen, Hochwasser

In  unregelmäßigen  Zeitabständen  führen  außergewöhnliche  Witterungsereignisse  zu  Hochwasser.
Diese gehören – wie die Jahreszeiten – zu den ständig wiederkehrenden Naturereignissen; Hochwas-
ser sind ein Bestandteil des Naturhaushaltes. Hochwasser lassen sich nach Entstehung und Erschei-
nungsform wie folgt unterscheiden (BMVBS, 2013):

 Starkniederschläge als Folge von Gewitterfronten,

 Hochwasser in Flüssen,

 Kanalrückstau als Folge von Starkniederschlägen oder Hochwasser, 

 Grundwasseranstieg ist die Folge langanhaltender Niederschläge, Nassperioden im Klimage-
schehen sowie ausgedehnten Hochwasserereignissen,

 Eisgang in Flüssen in Verbindung mit kleineren Hochwasserereignissen, 

 Sturmflut als Ereignis an der Nordseeküste.

Wirkpfad chemische Belastungen

Die Qualität des Trinkwassers muss in Deutschland hohen Anforderungen genügen. Die Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV), in der die EG-Trinkwasserrichtlinie aus dem Jahr 1998 in nationales Recht um-
gesetzt wurde, gibt diese verbindlich vor. Zu den Grundanforderungen gehört, dass Trinkwasser keine

den (OGewV § 2)
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Stoffe in gesundheitsschädigenden Konzentrationen enthalten darf und "rein und genusstauglich" ist
(§ 4 TrinkwV).

Schadstoffe in Konzentrationen, die unmittelbar zu Erkrankungssymptomen führen können, sind durch
die gesetzlich geregelte Trinkwasserüberwachung äußerst selten. Langzeitwirkungen von täglich in
geringen Mengen aufgenommenen Stoffen, die ebenfalls zu Erkrankungen und Todesfällen führen
können, sind dagegen nicht immer sicher auszuschließen. So sind möglicher Weise verursachte Ge-
sundheitsschäden schwer auf eine einzelne Ursache zurückführen. 

Dem aktuellen Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit und des Umweltbundesamtes über die
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch* (Trinkwasser) ist zu entnehmen, dass unter den
chemischen Parametern eine geringe Anzahl an Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffen
(PSM und Biozide) den jeweiligen geringfügig Grenzwert überschritt: Während die gemessenen Kon-
zentrationen nahezu sämtlicher überwachten Wirkstoffe und deren Metaboliten unter dem Grenzwert
von 0,0001 mg/l (= 0,1 μg/l) lagen, überschritten lediglich bei neun (von 266) Wirkstoffen oder Metabo-
liten (u. a. AMPA, Chloridazon-desphenyl und N,N-Dimethylsulfamid1) bis zu 1% der Proben diesen
Wert. Aus den gemessenen Konzentrationen resultiert keine Gesundheitsgefahr. Um Stoffe mit geziel-
ter Wirkung eines PSM oder Biozids grundsätzlich aus dem Trinkwasser fernzuhalten, liegt der Grenz-
wert für den einzelnen Wirkstoff weit unterhalb der Konzentration, die sich aus einer toxikologischen
Ableitung für den jeweiligen Wirkstoff ergeben würde (BMG, 2018).

Wirkpfad biologische Belastungen

Zu den Grundanforderungen an das das Trinkwasser gehört auch, dass es keine Krankheitserreger
enthalten darf. Krankheitserreger können neben der oralen Aufnahme auch durch inhalative und der-
male Aufnahme, bzw. durch Hautläsionen oder Wunden, in den Körper gelangen. 

Ein wesentliches gesundheitliches Risiko besteht in der Auslösung gastrointestinaler Erkrankungen in
Folge der Ingestion durch Trinken oder Verschlucken von mit Mikroorganismen kontaminiertem Was-
ser. Typische Symptome wie Fieber,  Durchfall  und Erbrechen können zum Teil  lebensbedrohliche
Auswirkungen haben.

Die Aufnahme über die Lunge erfolgt durch Inhalation, wodurch Mikroorganismen (bspw.  Legionella
pneumophila, Pseudomonas aeruginosa) in die tieferen Atemwege gelangen können und u.U. in den
Schleimhäuten des Atmungsapparates Entzündungsprozesse auslösen, die in Folge das Krankheits-
bild einer schwerwiegenden Lungenentzündung mit Sepsis (Blutvergiftung) hervorrufen können.

Bestehende Hautläsionen und Wunden bieten eine mögliche Eintrittspforte für Mikroorganismen aus
dem Wasser. Hierbei ist vor allem das Bakterium Pseudomonas aeruginosa relevant, welches neben
Wundinfektionen auch eine Gehörgangs-Infektion, die otitis externa, hervorrufen kann (vgl.  Tabelle
20).
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Tabelle 20 Wichtige Mikroorganismen im Wasserkreislauf und deren gesundheitlichen Auswirkun-
gen und Übertragungswege

Organismus Übertragung durch Wasser Erkrankungen 

Pseudomonas aerugino-
sa

Kontakt, Inhalation Dermatitis/Folliculitis, Otitis externa, Wundinfekti-
onen, Pneumonien 

Aeromonas spp. Kontakt, Ingestion (frgl.) Wundinfektionen, (Gastroenteritis) 

Campylobacter spp. Ingestion Enteritis (Durchfallerkrankungen)

Salmonellen (außer S. 
Typhi und S. Paratyphi)

Ingestion Enteritis (Durchfallerkrankungen)

Trichobilharzia Kontakt mit der Haut, Dermal Dermatitis

Rotavirus Ingestion Rotvirus enteritits

Norovirus Ingestion Norovirusenteritis

Protozoische Parasiten
Giardia lamblia
Cryptosporidium

Ingestion Enteritis (Durchfallerkrankungen)

Legionella pneumophila. Inhalation von Aerosolen Legionellose (Pneumonie, Pontiac Fieber)

Es ist zwischen den verschiedenen Aufnahmepfaden zu unterscheiden.

Trinkwassernutzung

Die Anforderungen an das Trinkwasser in Deutschland sind sehr hoch und werden durch die Einhal-
tung der Vorgaben der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) erfüllt. Trinkwasserbedingte Krankheitsaus-
brüche werden für Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr selten beschrie-
ben, was durch die hohe Qualität der Trinkwasserversorgung begründet ist. 

Dennoch sollten aber auch die Surveillance Strukturen in Deutschland bzgl. trinkwasserassoziierter
Krankheitsausbrüche kritisch hinterfragt  werden.  Die  direkte  orale  Aufnahme des Wassers ist  der
wichtigste Aufnahmepfad, welcher sich über den durchschnittlichen Trinkwasserverbrauch leicht quan-
tifizieren lässt. In Abhängigkeit vom jeweiligen Pathogen können schon minimale mikrobielle Verunrei-
nigungen eine große Bedeutung für die Gesundheit haben. So reicht bei den Parasiten schon eine
Oozyste aus, um eine gastrointestinale Erkrankung auszulösen. Ähnlich infektiös sind Noro- und Rota-
viren.

Komplexere Expositionsabschätzungen bestehen beim Kontakt  mit  Wasser,  welches bei  der Nah-
rungsmittelproduktion eingesetzt wird, und können im Einzelfall bei bestimmten Lebensmitteln erfol-
gen. Trinkwasser wird auch zur Körperpflege genutzt und kann z.B. beim Duschen oder Waschen am
Waschbecken durch inhalative Aufnahme nach Aerosolbildung in den Körper gelangen. In diesem Zu-
sammenhang sind vor allem Legionellen (Legionella pneumophila) von Bedeutung, die u.a. eine teils
schwerwiegende Lungenentzündung im Rahmen einer Legionellose hervorrufen können. 

Besonders in klinischen, aber auch in anderen öffentlichen Gebäuden ist das Vorkommen von Pseu-
domonas aeruginosa relevant. Dieses Bakterium ist im Allgemeinen als ubiquitär zu bezeichnen, findet
sich aber vor allem im Wasser Habitat wieder. Besonders im klinischen Bereich kann dieser Keim Lun-
genentzündungen durch inhalative Aufnahme aber auch Wundinfektionen nach Kontakt mit Wunden
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hervorrufen. Pseuomonas aeruginosa bildet sich in allen wässrigen Nischen und kann somit auch in
der Trinkwasserinstallation, besonders bei Neuanschlüssen von Neubauten, auftreten. 

Erholungsnutzung

Eine wesentliche Nutzung zu Erholungszwecken erfolgt durch das Baden oder dem Aufenthalt am
Wasser bzw. im Wasser mit direktem Wasserkontakt, wie z.B: das „Planschen“ von Kindern oder das
Waten durch einen Bach. Weitere Faktoren für Erholung sind das Wohlbefinden, welches Menschen
in der Nähe zu Wasserkörpern, wie z.B.: Seen oder Flüssen verspüren. 

Das Baden ist  u.U. mit  verschiedenen gesundheitlichen Risiken verbunden.  So unterscheiden die
WHO Guidelines for safe recreational water environments56 zwischen direkten (z. B. Unterkühlung, Er-
trinken) und indirekten Gefahren (Kontakt mit pathogenen Stoffen). So können beim Baden in einem
Oberflächengewässer durch Ingestion (orale Aufnahme) von Krankheitserregern Durchfallerkrankun-
gen entstehen. Ein weiterer Expositionspfad ist durch den Kontakt des Wassers mit der Haut (derma-
ler Kontakt) möglich. Dieser ist beispielsweise im Zuge der Bade- oder Zerkariendermatitis relevant,
welche durch den Kontakt mit den Larven (Zerkarien) der Vogelschistosomen der Gattung Trichobil-
harzia entsteht (Selbach et al., 2016). 

Auch die Otitis externa, eine Entzündung des äußeren Gehörgangs, kann häufig auf das Baden zu-
rückgeführt  werden,  da diese durch eine Infektion mit  dem im Wasser vorkommenden Bakterium
Pseudomonas aeruginosa verursacht werden kann. Eine inhalative Aufnahme von Krankheitserregern
wie  Legionella  pneumophila  beim Baden mit  gesundheitlichen Auswirkungen wird  in  der  Literatur
kaum beschrieben.57

5.3.7.3 Indikatoren zur Beschreibung, Datenquellen, Prognosetechniken

Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit unterscheidet die TrinkwV zwischen den Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten der Wasserversorgungsunternehmen und der unabhängigen gesundheitsbezogenen
Überwachung durch das Gesundheitsamt. 

Aufgabe der Wasserversorgungsunternehmen ist die Herstellung und Lieferung von einwandfreiem
und gesundheitlich unbedenklichem Trinkwasser. Die hierfür notwendige Eigenkontrolle ist fester Be-
stand  des  Überwachungskonzeptes.  Vom Wasserversorgungsunternehmen unabhängig  überwacht
das jeweilige örtliche Gesundheitsamt die Einhaltung der Trinkwasserqualitätsparameter. Die behördli-
che Überwachung bezieht sich auf die Gesamtheit des Trinkwasserversorgungssystems und schließt
die Auditierung, die Inspektion und die Entnahme und Untersuchung von Wasserproben ein. Gemäß
TrinkwV überwacht das zuständige Gesundheitsamt die Einhaltung der Trinkwasserqualitätsparameter
(Grenzwerte und sonstige Anforderungen). Nach der Definition des § 3 Nr. 5 der geltenden TrinkwV ist
das Gesundheitsamt die nach Landesrecht für die Durchführung der TrinkwV bestimmte und mit ei-
nem Amtsarzt besetzte Behörde (BMG, 2018).

Die TrinkwV enthält detaillierte Vorschriften zur Trinkwasserüberwachung.

Die Häufigkeit der Untersuchungen von Trinkwasser in einem Wasserversorgungsgebiet ist durch des-
sen Größe bestimmt. Die Mindesthäufigkeit der Trinkwasseranalysen liegt für ein berichtspflichtiges

56 WHO (World Health Organization), 2003. Guidelines for safe recreational water environments, Volume 1: Coastal and fresh
waters, Genf.

57 Vgl.: Sichere Ruhr 2016, Gemeinsamer Abschlussbericht aller Verbundprojektpartner Förderkennzeichen 02WRS1283A bis J
inkl. Ergänzungen zur Weiterförderung abrufbar unter: http://www.sichere-ruhr.de/index.php/category/ueber-das-projekt/pres-
se-downloads/publikationen/ 05.02.2017
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Versorgungsgebiet58 bei  mindestens neun Untersuchungen (7-mal routinemäßig plus 2-mal umfas-
send). In den größten Wasserversorgungsgebieten muss das Trinkwasser sogar ein- bis mehrmals
täglich untersucht werden. Die Behörden können vom Parameterumfang abweichen, wenn begründet
davon ausgegangen werden kann, dass in einem Wasserversorgungsgebiet ein Parameter nicht in
solchen Konzentrationen vorkommt, die die Einhaltung des entsprechenden Parameterwertes gefähr-
den könnten. Dies berücksichtigen die Gesundheitsämter bei der Entwicklung der Probennahmepläne,
die ab Berichtsjahr 2011 nach geltender TrinkwV gefordert sind (BMG, 2018).

Für den Parameter „Pestizide – einzeln“ können Gründe vorliegen, einen bestimmten Pflanzenschutz-
mittel- oder Biozidprodukt-Wirkstoff nur in ausgewählten Wasserversorgungsgebieten eines Landes
überwachen zu müssen (BMG, 2018).

Für  die quantitative  Abschätzung und Bewertung der humanpathogenen Mikroorganismen bedient
man sich in der Regel der Indikatorfunktion verschiedener Parameter. So werden für Trinkwasser die
Indikatorparameter Escherichia coli, coliforme Bakterien und Intestinale Enterokokken als Indikator für
fäkale Verunreinigungen gewertet.

Unter Betrachtung des Wasserkreislaufes ist es wichtig, den Ursprung der mikrobiellen Belastungen
des (Trink-) Wassers und auch eines (Oberflächen-) Gewässers zu kennen und zu verstehen. Die
Quellen stofflicher Einträge und hygienischer Verunreinigungen in ein Gewässer werden gemäß EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Punktquellen und diffuse Quellen unterteilt. So sind neben den na-
türlichen mikrobiellen Grundfrachten eines Gewässers die Belastungen eines Vorfluters je nach geo-
graphischer Lage bestimmt durch:

 Punktquellen

- Kläranlagen

- Mischwassereinleitungen

- Siedlungs-/Industrieabwässer.

 Diffuse Einträge (z.B. Abschwemmungen von Oberflächen im Fall eines Regenwetterereignis-
ses oder Einträge durch die Freizeitnutzung eines Gewässers).

Die Einflüsse sind jeweils von unterschiedlicher Relevanz und je nach betrachtetem Einzugsgebiet zu
bewerten. 

Einleitungen aus Abwasserreinigungsanlagen können in erheblichem Maß zur Belastung von Oberflä-
chengewässern mit humanpathogenen Mikroorganismen beitragen (vgl. u.a. Calderon et al. 1991, Kis-
temann et al. 2009; Schreiber et al. 2016). Abwasser findet im Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IFSG) § 41 Abschnitt 7 Erwäh-
nung. Das Gesetz fordert, dass Abwasser so zu beseitigen ist, „dass Gefahren für die menschliche
Gesundheit durch Krankheitserreger nicht entstehen“. Der mikrobielle Eintrag von Kläranlagen in ein
Fließgewässer ist abhängig von der Wetterlage. So kann der maßgebliche Anteil der mikrobiellen Be-
lastung des Gewässers bei Niedrigwasserverhältnissen und bei Trockenwetterzufluss von Kläranlage-
neinleitungen ausgehen (Kistemann et al. 2001, Sichere Ruhr 2016). Bei Regenwetter hingegen kann
der Anteil am Gesamtabfluss sehr gering sein, wenngleich hier die mikrobiologische Belastung erheb-
lich durch Mischwassereinträge aus Überlaufbecken und diffusen Einträge bestimmt wird. Die mikrobi-
elle Belastung eines Fließgewässers nach Starkregen kann so erhöht sein,  dass bei  der Nutzung
mischwasserbelasteter Fließgewässer gesundheitliche Risiken entstehen. 

58  Wasserversorgungsgebiet, in dem mehr als 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mehr als 5 000 Personen versorgt
werden  
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Im Vergleich zu den Einleitungen aus Kläranlagen kann davon ausgegangen werden, dass aus Misch-
wasserentlastungen innerhalb weniger Minuten ebenso viele Mikroorganismen eingeleitet werden wie
aus einer Kläranlage an einem ganzen Tag (vgl. Kistemann et al. 2001; 2004; 2009; Passerat et al.
2011). Die Bedeutung des Mischwassers für die mikrobielle Belastung ist dementsprechend als hoch
einzustufen (Kistemann et al. 2004, Sichere Ruhr 2016, Schreiber et al. 2016). Die konkrete mikrobiel-
le Zusammensetzung des Mischwassers ist naturgemäß von den Bedingungen im jeweiligen Einzugs-
gebiet abhängig; durch lokale Epidemien kann etwa die Belastung mit darmpathogenen Viren (Rotavi-
ren, Noroviren) zeitweilig stark erhöht sein. Auch die Abhängigkeit von der Art der landwirtschaftlichen
Nutzung auf den mikrobiellen Eintrag in ein Fließgewässer ist bekannt (Kistemann et al: 2009, Schrei -
ber et al. 2016). So ist je nach Wetterlage, Flächennutzung, Art der landwirtschaftlichen Nutzung der
Eintrag über diffuse Quellen in den Vorfluter in seiner Menge und seiner mikrobiellen Zusammenset-
zung variabel. 

Mit diesen Erkenntnissen können planerische Möglichkeiten ausgenutzt werden, um den Eintrag mi-
krobieller Frachten in ein Fließgewässer zu regulieren. So kann z.B. eine Erweiterung bzw. Einhaltung
der Gewässerrandstreifen einen erheblichen Einfluss haben. Eine wirkungsvolle Art zur Reinigung der
Mischwasserabschläge wird durch den Einsatz von Retentionsbodenfiltern (RBF) erzielt, die ursprüng-
lich zum Rückhalt von Feststoffen konzipiert wurden, aber auch mikrobielle und chemische Verunreini-
gungen entfernen können. (Waldhoff, 2008; Pinnekamp et al., 2013, Christoffels et al., 2014). Ein ent-
scheidender Nachteil von RBF ist deren Platzbedarf, der sich aus den Dimensionierungsvorgaben je
nach Einzugsgebiet und Entlastungshäufigkeit ergibt (DWA-M 178, 2005)59.

5.3.7.4 Bewertungsmaßstäbe

Trinkwassernutzung

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie reglementiert übergeordnet den Gewässerschutz und unter-
sagt  eine  Verschlechterung des  Wasserzustandes.  Es ist  definiert,  dass die  „Qualitätsnormen für
Trinkwasser“ durch geeignete Gewässerschutzmaßnahmen oder Aufbereitungsmaßnahmen erreicht
werden sollen. Die nationale Umsetzung dieser EU-Richtlinien erfolgt in Deutschland durch das WHG
zum Schutz der Gewässer und der Ressource Wasser durch nachhaltige Bewirtschaftung. Im Rah-
men der Nutzung als Trinkwasserressource unterliegt das Rohwasser der Überwachung gemäß Lan-
deswassergesetzen (LWG).

Die TrinkwV reglementiert  die „Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch“ und definiert
explizit den Schutz der menschlichen Gesundheit als Zweck der Verordnung (§ 1 TrinkwV). So sieht
der Paragraph § 4 der TrinkwV vor, dass „[…] das Trinkwasser so beschaffen sein muss, dass durch
seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit insbesondere durch
Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es muss rein und genusstauglich sein.“. Ähnlich werden die-
se Anforderungen an das Wasser für den menschlichen Gebrauch auch im Infektionsschutzgesetz ge-
stellt (§ 37 IFSG), welches in Kapitel 7 das Wasser explizit behandelt. 

Folgende mikrobiologische Anforderungen werden in der Anlage 1, Teil 1 vorgegeben (Tab 2).

59 DWA-M 178 (2005): Empfehlungen für Planung, Bau und Betrieb von Retentionsbodenfiltern zur weitergehenden Regenwas-
serbehandlung im Misch- und Trennsystem. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Hennef
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Tabelle 21 Allgemeine Anforderungen an das Trinkwasser, mikrobiologische Parameter, TrinkwV 
2001, Anlage 1, Teil 1

Parameter Grenzwert

Escherichia coli (E. coli) 0/100ml

Enterokokken 0/100ml

In Anlage 2 der TrinkwV werden ergänzend chemische Parameter, deren Konzentration sich im Ver-
teilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhöht (15 Parameter)
und chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasser-In-
stallation ansteigen kann (12 Parameter) mit einem Grenzwert belegt.

Im Rahmen der Trinkwasserüberwachung sind die Anforderungen regelmäßig zu überprüfen (§ 14
TrinkwV). Als mikrobiologische Indikatorparameter (§ 7 TrinkwV) sind hier routinemäßig die Kolonie-
zahlen bei 22 °C und 36 C und coliforme Bakterien sowie E. coli und Enterokokken (nach § 5 TrinkwV)
zu untersuchen. Unter bestimmten Umständen sind auch Clostridium perfringens60 zu analysieren (s.
Tab.3).  Für  die  routinemäßigen Untersuchungen von Wasser,  welches für  den menschlichen Ge-
brauch verwendet wird, werden folgende Indikatorparameter festgelegt:

Tabelle 22 Allgemeine Indikatorparameter, TrinkwV 2001, Anlage 3, Teil 1

Parameter Einheit Grenzwert

Clostridium perfringens
(einschließlich Sporen)

Anzahl/100 ml 0

Coliforme Bakterien Anzahl/ 100 ml 0

Koloniezahl bei 22 °C ohne anormale Veränderung

Koloniezahl bei 36 °C ohne anormale Veränderung

Die Grenzwerte bzw. Maßnahmenwerte für Legionellen im Trinkwasser beziehen sich ausschließlich
auf die Untersuchungen in Trinkwasserinstallationen (s. Tab.4).

Tabelle 23 Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation, TrinkwV 2001, 
Anlage 3, Teil 2

Parameter Technischer Maßnahmenwert

Legionella spec. 100/100 ml

Die TrinkwV bezieht sich in der Definition von „Krankheitserregern“ auf das IFSG. § 2 Nr. 1. Das IFSG
schreibt vor, dass das Trinkwasser frei von Krankheitserregern sein muss. Des Weiteren sollen die
„Konzentrationen von Mikroorganismen, die das Trinkwasser verunreinigen oder seine Beschaffenheit
nachteilig beeinflussen können, […] so niedrig gehalten werden, wie dies nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik mit vertretbarem Aufwand unter Berücksichtigung von Einzelfällen mög-

60  Dieser Parameter braucht nur bestimmt zu werden, wenn das Rohwasser von Oberflächenwasser stammt oder von Oberflä-
chenwasser beeinflusst wird. Anlage 3 Teil1 TrinkwV 2001
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lich ist“ (§ 5 Abs.4 TrinkwV). Die o.g. allgemein anerkannten Regeln der Technik werden in Deutsch-
land u.a. durch den deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) definiert. 

Das Rohwasser zur Trinkwassergewinnung wird in Deutschland zu ca. 2/3 aus Grundwasser gewon-
nen. Hierbei wird sich der natürlichen Reinigungswirkung des Bodens als Ökosystemleistung bedient
(Brenck et al. 2016). In erster Linie gilt deshalb der Schutz der Rohwasserressource, welcher neben
der bestmöglichen Aufbereitung der Abwässer (Abwasserschutzverordnung) primär durch die strikte
Einhaltung der Auflagen für die Wasserschutzzonen61 erfolgt.

Das sog. Water Safety Plan (WSP) Konzept, welches durch die WHO entwickelt wurde, sieht eine
Kontrolle diverser Kontrollpunkte in der Trinkwassergewinnung, von der Rohwasserbildung, zur Quel-
le, über die Aufbereitung bis hin zum Transport und Verteilung vor.  Der Rohwasserschutz, häufig
Grundwasser, ist dabei von zentraler Bedeutung. Die Festsetzung von Wasserschutzgebieten wird im
§ 51 des WHG geregelt. Die Umsetzung der Vorgaben des WHG finden sich in den jeweiligen Lan-
deswassergesetzen wieder. Die Festlegung und Bewirtschaftung der Trinkwasserschutzgebiete wer-
den in der Regel nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik -Arbeitsblatt W101 des DVGWs
durchgeführt (DVGW, 2006). Die TrinkwV fordert hierzu die regelmäßige Kontrolle der Schutzgebiete
durch den Wasserversorger im § 13 (Anzeigepflicht) und § 14 (Untersuchungspflicht) und durch das
zuständige Gesundheitsamt (jährlich) § 18. Dementsprechend erfolgen die Ausweisung und die Be-
wirtschaftung der Trinkwasserschutzgebiete auf der Grundlage des WHG, den allgemein anerkannten
Regeln der Technik und der TrinkwV. 

Wasser zu Erholungszwecken

Die Nutzung von Oberflächengewässern zum Baden ist im Allgemeinen über den § 25 WHG und
i.d.R. auch in den Landeswassergesetzen durch die jeweiligen Paragraphen62 über den Gemeinge-
brauch geregelt. Dieser Gemeingebrauch bezieht i.d.R. Baden in Oberflächengewässern ein. Durch
diverse Gesetze und Verordnungen kann der Gemeingebrauch jedoch eingeschränkt oder außer Kraft
gesetzt werden. Am 24. März 2006 trat die novellierte europäische Richtlinie über die Qualität der Ba-
degewässer und deren Bewirtschaftung in Kraft. In Deutschland wurde die Richtlinie in 16 Länderver-
ordnungen umgesetzt. 

Wird an einer öffentlichen Gewässerstelle eine große Anzahl badender Menschen (i.d.R. nicht genau-
er definiert) beobachtet, muss ein öffentliches Gewässer konform der EU-Badegewässerrichtlinie de-
klariert werden. Die EU-Richtlinie wird auf Landesebene in den entsprechenden Badegewässerverord-
nungen umgesetzt. 

In der Badgewässerrichtlinie wird explizit die menschliche Gesundheit als Schutzgut definiert und ist
auch in ihren Vorgaben auf diese ausgerichtet. Hier steht die mikrobielle Belastung des Gewässers im
Vordergrund. Die Badewasserqualität  ist  durch ein kompliziertes langfristiges Einstufungsverfahren
der Wasserbeschaffenheit gewährleistet. Es werden jeweils über einen Zeitraum von 4 Jahren die In-
dikatorbakterien E. coli und intestinale Enterokokken gemessen und zur Einstufung der Gewässerqua-
lität bewertet. 

Untenstehende  Werte  für  eine  Einstufung  der  Badegewässer  in  Binnengewässern  werden  in  der
Richtlinie und in den Landesverordnungen vorgegeben. Hierbei ist  zu beachten, dass diese Werte
über einen Messzeitraum von 4 Jahren ermittelt und nach den Vorgaben der EU-Richtlinie im Anhang
2 berechnet werden müssen. Es handelt sich also nicht um direkte Grenzwerte, sondern um Einstu-

61  DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Technisch-wissenschaftlicher Verein), 2008. DVGW Arbeitsblatt
W 1001: Sicherheit in der Trinkwasserversorgung - Risikomanagement im Normalbetrieb. Technisches Regelwerk. Bonn.

62 Z.B: Landeswassergesetz NRW, §33
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fungswerte für die Badegewässerqualität mit Konsequenz einer temporären Schließung des Badege-
wässers nach der Auswertung (vgl. Tabelle 24 und Tabelle 25).

Tabelle 24 Einstufungswerte zur Badegewässerqualität für Binnengewässer EU-Badegewässerricht-
linie Anhang 1

Parameter Ausgezeichnete
Qualität

Gute Qualität Ausreichende
Qualität

Intestinale Enterokokken (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**)

Escherichia coli (cfu/100ml) 500 (*) 1000 (*) 900 (**)

(*) Auf der Grundlage einer 95-perzentil-Bewertung. 
(**) Auf der Grundlage einer 90-Perzentil-Bewertung

Tabelle 25 Einstufungswerte zur Badegewässerqualität für Übergangs- und Küstengewässer EU-Ba-
degewässerrichtlinie Anhang 1

Parameter Ausgezeichnete
Qualität

Gute Qualität Ausreichende
Qualität

Intestinale Enterokokken
(cfu/100 ml)

100(*) 200 (*) 185 (**)

Escherichia coli (cfu/100ml) 250 (*) 500 (*) 500(**)

(*) Auf der Grundlage einer 95-perzentil-Bewertung. 
(**) Auf der Grundlage einer 90-Perzentil-Bewertung

Messwerte, die zu einem direkten Badeverbot führen würden, sind in der EU-Richtlinie nicht vorgese-
hen, werden aber in einigen Landesverordnungen festgelegt, wie z.B. im § 7 Abs. 2 der Landesverord-
nung für Badegewässer (NRW). Hier werden im Zuge der Bewirtschaftungsvorgaben eines Badege-
wässers bei kurzeitiger Verschmutzung Grenzwerte für die beiden Indikatorbakterien vorgegeben, die
zu einem zeitweiligen Badeverbot führen können (vgl.Tabelle 26).

Tabelle 26 Grenzwerte, die in NRW zu einem zeitweiligen Badeverbot führen können, Landesver-
ordnung für Badegewässer NRW, § 7 Abs. 2

Parameter Einheit Grenzwert

Escherichia coli KBE/100ml >1.800

Intestinale Enterokokken KBE/100ml >700

Des Weiteren wird das Vorkommen von Cyanobakterien sowohl bei der Deklarierung als auch bei der
Überwachung reglementiert. Um ein EU-Badegewässer ausweisen zu können, müssen neben den mi-
krobiellen Untersuchungen auch sog. Badegewässerprofile für die potentielle Badestelle erstellt wer-
den. Hier werden die „[…] relevanten physikalischen, geografischen und hydrologischen Eigenschaf-
ten des Badegewässers und anderer Oberflächengewässer im Einzugsgebiet des betreffenden Bade-
gewässers, die eine Verschmutzungsquelle sein könnten […]“63, beschrieben und eine Ermittlung und

63  EU-Badegewässerrichtlinie Artikel 6 und Anhang 3
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Bewertung aller Verschmutzungsursachen, die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden
beeinträchtigen könnten, erfasst.

Nutzung als Betriebswasser in der Landwirtschaft 

Die  durch  landwirtschaftliche  Aktivitäten  eingebrachten  hygienischen  relevanten  Mikroorganismen
werden unter anderem durch die DIN 1965064 und der Düngeverordnung (DüV)65 geregelt.  Im Ab-
schnitt 5 der DIN 19650 wird hier die „Gesundheitsgefährdung für Mensch und Tier“ als Schutzziel de-
finiert. Je nach landwirtschaftlicher Anwendung und Anforderungen stellt die DIN 19650 mikrobiologi-
sche Grenzwerte für das Bewässerungswasser auf. 

Im Sinne des Gewässerschutzes ist darauf zu achten, dass die Vorgaben des WHG bei der Bestellung
landwirtschaftlich genutzter Felder eingehalten werden. So hat § 38 WHG zur Einhaltung der Gewäs-
serrandstreifen in der Landwirtschaft eine hohe Bedeutung und wird in der § 3 DüV, in den Absätzen 6
bis 8 mit Bezug zum WHG aufgriffen. Hier werden sowohl der Gewässerschutz als auch die Gesund-
heit von Menschen und Tieren als Schutzgut definiert. Gewässerrandstreifen beanspruchen jedoch
Fläche (5 m Breite),  die für die landwirtschaftliche Nutzung notwendig ist.  Demnach können diese
nach WHG teilweise durch die Länderverordnungen in ihrem Umfang eingeschränkt werden (§ 38
Abs. 3 WHG). Ausnahmen und Einschränkungen für den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln auf diesen Gewässerrandstreifen können nach § 2 Abs. 2 WHG durch das Landesrecht geregelt
werden. 

Nutzung als Betriebswasser zur Kühlung

Die  Bewirtschaftung  von  großen Kühlsystemen unterliegt  seit  März  2017 der  42.  Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSch)66. Die Verordnung legt Mindestanfor-
derungen fest, die sich an erprobten technischen Regelwerken orientieren, u.a. an der Richtlinienreihe
VDI 2047 für Verdunstungskühlanlagen und Kühltürme sowie der Richtlinienreihe VDI 3679 für Nass-
abscheider67. Für die Überprüfung der Kühlanlagen werden in Anlage 1 (vgl.  Tabelle 27) Prüfwerte
und Maßnahmenwerte für Legionellen-Konzentrationen im Nutzwasser festgelegt, die in den § 4 – 9
der Verordnung Anwendung finden. Die VDI 2047 stellt damit den hygienegerechten Betrieb von Ver-
dunstungskühlanlagen sicher. Im Abschnitt 8 der VDI Richtlinie wird die Planung und die Inbetriebnah-
me aufgeführt und explizit im Abschnitt 8.2 auf die Wahl des Standortes bzw. des Aufstellortes einer
solchen Kühlanlage thematisiert.

Tabelle 27 Prüfwerte und Maßnahmenwerte für die Konzentration von Legionellen im Nutzwasser, 
42. BImSchV, Anlage 1

Art der Anlage Prüfwert 1 Prüfwert 2 Maßnahmenwert

Legionellenkonzentration [KBE Legionella spp. je 100 ml]

Verdunstungskühlanlagen 100 1 000 10 000

Nassabscheider 100 1 000 10 000

64  Deutsche Norm, DIN 19650 (1999): Bewässerung – Hygienische Belange von Bewässerungswasser. Berlin.
65  Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2007 (BGBl. I S. 221), die zuletzt durch Artikel 5

Absatz 36 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist (DüV)
66  Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG ), Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunrei-

nigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
67  Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider - 42. BImSchV
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Kühltürme 500 5 000 50 000

5.3.7.5 Weitere Hinweise und Empfehlungen

Die Indikatorfunktion von E. coli und intestinalen Enterokokken ist i.d.R. zutreffend für fäkale Verunrei-
nigungen. Sie gilt jedoch u.U. als unsicher für den Nachweis von Viren, Parasiten oder auch Legionel-
len im Gewässer. 

Das mögliche Vorkommen von Viren in Oberflächengewässern ist in den meisten Fällen durch das
Auftreten lokaler Epidemien in Wohngebieten bedingt. Die Viren gelangen hierbei oftmals über die
Kläranlagen in  die  Vorfluter.  Auch können Parasiten nicht  immer  über die  Indikatorparameter  der
TrinkwV oder EU-Richtlinie für Badegewässer ausreichend erfasst, bzw. mit abgedeckt werden. 

Um dennoch eine Abschätzung möglicher gesundheitlicher Risiken vornehmen zu können, bedient
man sich hierbei ähnlich wie bei der Risikobewertung des Bodens einer quantitativen mikrobiellen Ri-
sikobewertung (QMRA). Hierbei werden in einem ersten Schritt die möglichen mikrobiellen Gefahren
(Bakterien, Viren und Parasiten im Gewässer) durch repräsentative Wasseranalysen identifiziert. Im
zweiten Schritt wird eine Expositionsabschätzung vorgenommen. Es werden mögliche Szenarien der
oralen (Ingestion) und/oder inhalativen Wasseraufnahme angenommen, die die ggf. aufgenommene
Dosis des Mikroorganismus abschätzbar machen. 

Zur Ermittlung der Aufnahmemenge werden in der Regel anerkannte, wissenschaftlich fundierte Studi-
en herangezogen. Eine potentiell aufgenommene Dosis kann dann als Produkt aus der gemessenen
Konzentration im Wasser und der potentiell bei verschiedenen Aktivitäten aufgenommenen Wasser-
menge berechnet werden (vgl. Dufour et al. 2006; Man et al. 2014). Über bekannte Dosis-Wirkungsbe-
ziehungen können schließlich Infektions- und auch Erkrankungswahrscheinlichkeiten für die jeweiligen
Expositionen berechnet werden. Hierbei finden in der Regel Monte Carlo-Simulationen Anwendung. 

Grundsätzlich unterliegt eine Belastung des Gewässers mit pathogenen Mikroorganismen saisonalen
und epidemischen Schwankungen. So kann z.B. durch eine Epidemie die Virenlast eines Gewässers
zeitweise hoch sein, so dass die Erkrankungswahrscheinlichkeit für eine Virus-Enteritis durch einmali-
ges Baden (0-60 min.) bei bis zu 2-3% liegen kann. Eine weitere Charakterisierung des Risikos beruht
dann auf einer Quantifizierung des Schadensausmaßes, welches durch die Anwendung des Disability
adjusted life years (DALY) Konzeptes der WHO erfolgen kann (vgl. Malsch et al. 2006) und die „verlo-
renen gesunden Lebensjahre“ misst. Hierfür muss aber immer eine bestimmte Population betrachtet
werden, deren demographische Zusammensetzung bekannt ist. Diese Quantifizierung des Schadens-
ausmaßes kann in die Bewertungsverfahren des Health impact Assessment (vgl. Kap. 7.4) aufgenom-
men werden und Risiken in ein vergleichbares Maß zu anderen Risiken des täglichen Lebens setzen
(vgl. Timm et al. 2016).

Fazit

Die mikrobiologische Bedeutung von Wasser für die menschliche Gesundheit ist in Abhängigkeit zu
den unterschiedlichen Wirkungspfaden differenziert zu bewerten. Es entsteht durch konkurrierende
Nutzungsansprüche an ein Oberflächengewässer ein komplexes gesetzliches Regelwerk. Die mikrobi-
elle Bewertung erfolgt anhand von Indikatorparametern. 
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Alternative Bewertungsmethoden zum Umgang mit mikrobiologischen Risiken durch Wasser können
durch eine QMRA erfolgen. Die hierbei ermittelten Erkrankungswahrscheinlichkeiten gelten für einzel-
ne, exponierte Personen. Bei kleinräumigen (Kreise, kreisfreie Städte) Abschätzungen des Schadens-
ausmaßes muss die exponierte Population/Bevölkerung unter Berücksichtigung der demographischen
Zusammensetzung betrachtet werden, um die einzelnen Risiken in ein vergleichbares Maß (DALY)
umzuwandeln (vgl. Timm et al. 2016). Wichtig im Umgang mit den gesundheitlich relevanten mikrobio-
logischen Einflussgrößen ist aber vor allem der sorgsame Umgang mit der Ressource Wasser. So ha-
ben im Sinne des Rohwasserschutzes die Einhaltung von Schutzgebieten und die Einhaltung von Ge-
wässerrandstreifen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. Dieser Schutz der Ressource Wasser
benötigt immer Raum, der in Planungsverfahren zum Schutz der menschlichen Gesundheit berück-
sichtigt werden muss.

Dirk Heller (Stand: 2014)
5.3.8 Luft 

5.3.8.1 Einflussfaktoren und Wirkungsweise

Quellen  natürlich  bedingter  Luftverunreinigungen können  Staubabwehungen,  Emissionen  von  Be-
standteilen der Fauna und Flora, vulkanische Tätigkeiten oder Waldbrände darstellen.  Anthropogen
bedingte Emissionen von Luftverunreinigungen können durch die Verursachergruppen Hausbrand,
Gewerbe/Industrie und Verkehr sowie durch Aktivitäten in der Landwirtschaft oder der Nutzung von
Produkten u.a.m. erfolgen. 

Luftschadstoffe wirken nicht nur direkt über die Luft auf den Menschen ein, sondern beeinflussen nach
ihrer Ausbreitung und Ablagerung (Deposition) auch andere Umweltmedien bzw.  -komponenten wie
Boden, Pflanzen oder Oberflächenwasser. 

Sie werden gasförmig, als Partikel oder in Niederschlag und Luftfeuchtigkeit gelöst eingetragen. Dabei
wird im Wesentlichen unterschieden in nasse (durch Niederschlag getragene) und trockene Depositi-
on. Die Gesamtdeposition wird durch eine Kombination der räumlich interpolierten Messungen der
nassen Deposition mit der modellierten trockenen und okkulten Deposition (d.h. feuchten Deposition
z. B. über Nebel) ermittelt. Sie wird räumlich hoch aufgelöst (1 x 1 km²) und landnutzungsabhängig an-
gegeben (UBA 2011).

5.3.8.2 Gesundheitliche Wirkungen

Die Wirkungen von Luftverunreinigungen beim Menschen können von leichten Augen- und Schleim-
hautreizungen bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen reichen. Unter den Wirkendpunkten (Zielor-
ganen) der Luftschadstoffe steht insbesondere bei den anorganischen Gasen und Stäuben und deren
Inhaltsstoffen das Atmungssystem an erster Stelle. Die Orte der Wirkung beschränken sich aber nicht
nur auf den Atemtrakt, sondern betreffen die verschiedensten Organe im Körper. 

Hinsichtlich gesundheitsschädlicher Wirkungen sind insbesondere die folgenden Luftschadstoffe von
Bedeutung: Fein- und Feinststaub (PM10, PM2,5, PM0,1 oder ultrafeine Partikel), organische Substan-
zen, Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, gasförmige Fluor- und Chlorverbindungen, Quecksilber, Cadmi-
um, Thallium, Antimon, Arsen, Blei, Chrom bzw. Chrom(VI), Kobalt, Kupfer, Mangan, Nickel, Vanadi-
um, Zinn sowie Dioxine und Furane, dioxinähnliche PCB, Gesamt-PCB u.a.m.
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5.3.8.3 Indikatoren zur Beschreibung, Datenquellen, Prognosetechniken

Die Ist- und Plansituation in Bezug auf Luftschadstoffe wird durch die Kenngrößen Vorbelastung, Zu-
satzbelastung und Gesamtbelastung beschrieben.

Die Vorbelastung ist die vorhandene Belastung durch einen Schadstoff. Die Zusatzbelastung ist der
Immissionsbeitrag, der durch das geplante Vorhaben voraussichtlich oder tatsächlich hervorgerufen
wird. Die Gesamtbelastung ermittelt sich aus der Vor- und Zusatzbelastung. 

Vorbelastung

Zur Überwachung der vorhandenen Belastung bzw. Vorbelastung durch Luftschadstoffe werden übli-
cherweise Immissionen, d.h. auf Menschen, Tiere, Pflanzen und Boden einwirkende Luftverunreini-
gungen gemessen. Dazu werden Immissionsmessungen sowohl in kontinuierlich arbeitenden Mess-
einrichtungen als auch diskontinuierliche Messungen an ortsfesten und mobilen Stationen durchge-
führt. Bei der Auswahl der Lage der Messstellen zur Überprüfung der Luftqualität wird in der Regel der
Einfluss möglicher Belastungsquellen berücksichtigt,  so dass beispielsweise unterschieden werden
kann in die Messstationstypen Hintergrund, Verkehr und Industrie (LANUV 2011). Daten zur Vorbelas-
tung können unter anderem dem Messnetz des Bundes oder den Messnetzen der verschiedenen
Bundesländer entnommen werden (UBA 2012).

Zusatzbelastung

Der Transportpfad der Luftverunreinigungen von der Emission zur Immission kann mit numerischen
Ausbreitungsmodellen beschrieben werden. Mit Hilfe einer Ausbreitungsrechnung wird z. B. der zu-
sätzliche Eintrag (Immissionszusatzbelastung) von Luftschadstoffen bei geplanten Anlagen berechnet.
Falls die Emissionsdaten anderer relevanter Emittenten vorliegen, ist es auch möglich, die gesamte
Belastung zu ermitteln. 

Diese Immissionsprognosen werden in den meisten Fällen mit einem Ausbreitungsmodell nach TA
Luft durchgeführt. Die Auswirkungen von Hindernissen wie Gelände oder Gebäude auf die Luftströ-
mung werden berücksichtigt. Hinsichtlich der Durchführung von Ausbreitungsrechnungen kann sich
am Leitfaden Immissionsprognosen des LANUV NRW orientiert werden (LANUV NRW 2011). 

Gesamtbelastung

Für jeden Luftschadstoff ist aus der Zusatz- und Vorbelastung die Gesamtbelastung zu berechnen, um
eine adäquate Einschätzung über relevanten Umweltauswirkungen zu erhalten.

Vorgehensweise bei der Bewertung von Luftschadstoffen

Die ermittelte Gesamtbelastung eines Stoffes ist (sofern möglich) mit dem jeweiligen Bewertungsmaß-
stab für eine wirksame Umweltvorsorge nach Kap. 5.3.8.4 zu vergleichen. Bei Einhaltung dieses Be-
wertungsmaßstabes ist nicht von gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Menschen im Sinne einer
wirksamen Umweltvorsorge auszugehen. Ein Vergleich mit den Immissionswerten der TA Luft oder
anderen Beurteilungswerten mit Bezug zur Gefahrenabwehr genügt nicht den Anforderungen an eine
wirksame Umweltvorsorge. 
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Auch ein alleiniges Abarbeiten einzelner Prüfschritte gemäß fachgesetzlicher und untergesetzlicher
Vorgaben, wie sie beispielsweise in der TA Luft zu finden sind, ist für die Aufgabe einer Umweltver -
träglichkeitsprüfung als nicht zielführend anzusehen. Danach ist es nicht statthaft, analog zu Nr. 4.1
TA Luft die Ermittlung bestimmter Kenngrößen zu unterlassen, wenn eines der Kriterien wie geringer
Emissionsmassenstrom, geringe Vorbelastung oder irrelevante Zusatzbelastung (nach Nr. 4.1, Abs. 4,
Buchst. a) bis c) erfüllt ist. Es sollte grundsätzlich die Zusatzbelastung und die Vorbelastung ermittelt
und daraus die Gesamtbelastung errechnet werden. 

Die Irrelevanzprüfung nach TA Luft dient lediglich zur Beantwortung der Frage, ob weitere Kenngrö-
ßen zu ermitteln sind. Im Rahmen von Gesundheitsfolgenabschätzungen als Bestandteil von Umwelt-
verträglichkeitsuntersuchungen und Gesundheitsplänen ist daher die Durchführung einer Irrelevanzbe-
trachtung entbehrlich, da hier diese Frage nicht zu beantworten ist.

Die Vorbelastung für den zu betrachtenden Standort kann durch Messen oder Übertragung von Daten
ermittelt werden. Bei einer Übertragung von Daten ist eine Plausibilitätsprüfung obligatorisch. Bei die-
ser ist insbesondere zu beantworten, ob Daten für einen anderen Standort und/oder mit einem ande-
ren zeitlichen Bezug für den zu betrachtenden Standort als repräsentativ gelten können.

Neben dem Vergleich zwischen Gesamtbelastung und Bewertungsmaßstab soll zusätzlich der Anteil
der Zusatzbelastung an der Gesamtbelastung ermittelt werden. Dies dient dazu aufzuzeigen, welchen
Einfluss das durchzuführende Vorhaben (Plan, Projekt, Anlage) auf die Ist-Situation hat.

5.3.8.4 Bewertungsmaßstäbe

Zur Bewertung der gesundheitlichen Wirkungen durch Luftschadstoffe liegt eine Reihe von Bewer-
tungsmaßstäben vor. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer rechtlichen Verbindlichkeit und  be-
züglich des Schutzniveaus.  Nachfolgend werden die gängigsten Bewertungsmaßstäbe und, soweit
möglich, die dazugehörigen Schutzniveaus aufgeführt. Ferner wird beschrieben, inwieweit sich die ein-
zelnen Bewertungsmaßstäbe für eine Bewertung im Sinne einer wirksamen Umweltvorsorge eignen.
Abschließend wird eine Empfehlung für einen Bewertungsmaßstab mit Bezug zur wirksamen Umwelt-
vorsorge gegeben.

Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 

39. Bundes-Immissionsschutzverordnung (39. BImSchV)

Die Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen vom 2. August 2010 (39.
BImSchV) setzt die EU-Richtlinien 2008/50/EG, 2004/107/EG und 2001/81/EG in deutsches Recht
um. Sie enthält Immissionsgrenz- und Zielwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit oder Um-
welt (vgl.  Tabelle 28). Der  Immissionsgrenzwert ist ein Wert,  der auf Grund wissenschaftlicher Er-
kenntnisse mit dem Ziel festgelegt wird, schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
oder die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhüten oder zu verringern, und der innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums eingehalten werden muss und danach nicht überschritten werden darf. 
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Tabelle 28 Immissionsgrenz- und Zielwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit der 39. 
BImSchV

Stoff / Stoffgruppe Konzentrati-
on

Mittlungs-
zeitraum

Schutzobjekt Verbindlichkeit 

Arsen 6 ng/m³ Jahr menschliche Gesundheit 
und die Umwelt

Zielwert ab 1.1.2013

Benzo[a]pyren
(als Marker für PAH)

1 ng/m³ Jahr menschliche Gesundheit 
und die Umwelt

Zielwert ab 1.1.2013

Benzol 5 µg/m³ Jahr menschliche Gesundheit Immissionsgrenzwert

Blei 0,5 µg/m³ Jahr menschliche Gesundheit Immissionsgrenzwert

Cadmium 5 ng/m3 Jahr menschliche Gesundheit 
und die Umwelt

Zielwert ab 1.1.2013

Kohlenmonoxid 10 mg/m³ 8 Stunden menschliche Gesundheit Immissionsgrenzwert1 

Nickel 20 ng/m³ Jahr menschliche Gesundheit 
und die Umwelt

Zielwert ab 1.1.2013

Ozon 120 µg/m³ 8 Stunden menschliche Gesundheit Zielwert2

120 µg/m³ 8 Stunden menschliche Gesundheit langfristiges Ziel3 

Partikel (PM10) 40 µg/m³ Jahr menschliche Gesundheit Immissionsgrenzwert

50 µg/m³ 24 Stunden menschliche Gesundheit Immissionsgrenzwert4

Partikel 

(PM2,5)

25 µg/m³ Jahr menschliche Gesundheit Zielwert

25 µg/m³ Jahr menschliche Gesundheit Immissionsgrenzwert
ab 1.1.2015

20 µg/m³ Jahr menschliche Gesundheit Verpflichtung in Bezug 
auf die Expositionskon-
zentration ab 1.1.2015

Schwefeldioxid 

(SO2)

125 µg/m³ 24 Stunden menschliche Gesundheit Immissionsgrenzwert5

350 µg/m³ 1 Stunde menschliche Gesundheit Immissionsgrenzwert6

Stickstoffdioxid 
(NO2)

40 µg/m³ Jahr menschliche Gesundheit Immissionsgrenzwert

200 µg/m³ 1 Stunde menschliche Gesundheit Immissionsgrenzwert7

1 Höchster Achtstundenmittelwert pro Tag
2 Höchster Achtstundenmittelwert während eines Tages bei zugelassenen 25 Überschreitungen im Kalenderjahr
3 Höchster Achtstundenmittelwert während eines Tages
4 bei 35 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr
5 bei 3 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr
6 bei 24 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr
7 bei 18 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr

Der Zielwert ist ein Wert, der mit dem Ziel festgelegt wird, schädliche Auswirkungen auf die menschli -
che Gesundheit oder die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhindern oder zu verringern, und der
nach Möglichkeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums eingehalten werden muss.
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Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft 2002)

Die Immissionswerte der TA Luft dienen zur Sicherstellung des Schutzes vor Gefahren für die men-
schliche Gesundheit bzw. zum Schutz vor erheblichen Nachteilen und Belästigungen (vgl. Tabelle 29).
Sie wurden nicht rein wirkungsbezogen und nicht unter Vorsorgeaspekten abgeleitet. Die Immissions-
werte der TA Luft gelten nur in Verbindung mit den dort festgelegten Verfahren zur Ermittlung der Im-
missionskenngrößen.

Tabelle 29 Immissionswerte der TA Luft für Stoffe zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

Stoff / Stoffgruppe Konzentration Mittelungs-
zeitraum

Zulässige Überschrei-
tungshäufigkeit im Jahr

Benzol 5 µg/m³ Jahr -

Blei und seine anorganischen Verbin-
dungen als Bestandteile des Schweb-
staubes (PM10), angegeben als Pb

0,5 µg/m³ Jahr -

Schwebstaub 

(PM10)

40 µg/m³

50 µg/m³

Jahr

24 Stunden

-

35

Schwefeldioxid 50 µg/m³

125 µg/m³

350 µg/m³

Jahr

24 Stunden

1 Stunde

-

3

24

Stickstoffdioxid 40 µg/m³

200 µg/m³

Jahr

1 Stunde

-

18

Tetrachlorethen 10 µg/m³ Jahr -

Cadmium 0,02 µg/m³ Jahr -

Nicht verbindliche Regelwerke

Maximale Immissions-Konzentrationen nach VDI (Verein Deutscher Ingenieure) (VDI 2001, 2004)

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) legt in den VDI-Richtlinien 2310 Maximale Immissionskonzen-
trationen  (MIK-Werte) für verschiedene Luftschadstoffe fest (vgl.  Tabelle 30). Der MIK-Wert ist  ein
festgelegter Wert für eine bestimmte Luftverunreinigung. Bei Einhaltung der MIK-Werte ist der Schutz
von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sach-
gütern gewährleistet. Zu den Kriterien, die vor der Abschätzung von MIK-Werten feststehen müssen,
gehören die zu schützenden Objekte, die zu beachtenden Wirkungsarten und das geforderte Schutz-
niveau. MIK-Werte und ihre Begründungen stellen Entscheidungshilfen für die Ableitung gesetzlicher
Normen dar, ohne jedoch einen unmittelbaren Bezug zu immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen
aufzuweisen. Es handelt sich um Richtwerte, die zur Beurteilung von Belastungen durch Luftschads-
toffe dienen sollen.
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Tabelle 30 Maximale Immissions-Konzentrationen nach VDI-Richtlinie 2310

Stoff / Stoffgruppe Konzentration Mittlungszeitraum Bemerkung

Stickstoffdioxid 20 µg/m³ Jahr VDI 2310 Blatt 12
12/2004

50 µg/m³ 24 Stunden

Ozon 100 µg/m³ 8 Stunden VDI 2310 Blatt 15
12/2001

WHO Air Quality Guidelines (WHO 2000, 2006)

Die Luftqualitäts-Richtlinien von 2006 richten sich erstmals an alle Weltregionen und benennen ein-
heitliche Richtwerte für die Luftqualität (vgl. Tabelle 31). Diese Ziele sind weit strenger als die nationa-
len Standards, die derzeit in weiten Teilen der Welt gültig sind und kommen in einigen Städten einer
Verringerung des Schadstoffausstoßes um mehr als zwei Drittel gleich. Die WHO-Luftgüte-Leitlinien
wurden erstmals 1987 für Europa veröffentlicht und bieten eine einheitliche Basis für Strategien zur
Kontrolle von Luftverschmutzungen. Sie tragen dazu bei, die öffentliche Gesundheit zu fördern und
diese vor den Gefahren der Luftverschmutzung zu bewahren. Die Richtlinien informieren über die not-
wendige Beseitigung oder Verringerung von Schadstoffen, die nachweislich oder wahrscheinlich die
menschliche  Gesundheit  beeinträchtigen.  Sie  sollen  als  Grundlage  für  die  Entwicklung  nationaler
Standards dienen, indem sie Werte aufzeigen, unter denen für den Menschen bei durchschnittlicher
oder lebenslanger Belastung kein gesundheitliches Risiko besteht.

Luftqualitätsstandards zur Umweltvorsorge nach Kühling und Peters (1994)

In ihrer Publikation Die Bewertung der Luftqualität bei Umweltverträglichkeitsprüfungen geben Kühling
und Peters (1994) für eine ganze Reihe von Luftschadstoffen Bewertungsmaßstäbe und Standards
zur Konkretisierung einer wirksamen Umweltvorsorge an. Diese sollen nach den Autoren im Rahmen
von Umweltverträglichkeitsprüfungen insbesondere für Genehmigungsverfahren nach BImSchG ver-
wendet werden,  da die  fachgesetzlichen Grundlagen (BImSchG, TA Luft)  keine Beurteilungswerte
nach Maßgabe des UVP-Gesetzes im Sinne einer wirksamen Umweltvorsorge kennen, sondern dem
Schutz vor Gefahren dienen.

Dem Vorsorgeaspekt wurde bei der Ableitung der Luftqualitätsstandards dadurch Rechnung getragen,
indem für nicht-kanzerogene Stoffe ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor von 10 berücksichtigt wurde. Für
kanzerogene Stoffe wurde mit Hilfe des unit risk und einem als zulässig erachteten Krebsrisikos von
1 x 10-6 ein entsprechender Bewertungsmaßstab errechnet. Während die Verwendung eines zulässi-
gen Risikos von 1 x 10-6 bei der Ableitung von Vorsorgewerten für kanzerogene Stoffe üblich ist, ist die
starre Verwendung eines zusätzlichen Faktors von 10 für nicht-kanzerogene Stoffe nicht üblich, da
dies nicht als angemessen angesehen wird. Ferner wurden die Luftqualitätsstandards zur Umweltvor-
sorge bereits 1994 veröffentlicht, d. h. die fachlichen Grundlagen für deren Ableitung stammen aus
den frühen neunziger bzw. späten achtziger Jahren. Es ist daher davon auszugehen, dass die Luft -
qualitätsstandards heutzutage nicht mehr in jedem Fall als geeignet angesehen werden können. 
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Tabelle 31 WHO Air Quality Guidelines

Stoff / Stoffgruppe Konzentration Mittlungszeitraum Bemerkung

Blei 0,5 µg/m³ Jahr WHO Air Quality Guidelines 2000

Cadmium und Ver-
bindungen

5 ng/m3 Jahr WHO Air Quality Guidelines 2000

1,2 Dichlorethan 0,7 mg/m³ 24 Stunden WHO Air Quality Guidelines 2000

Dichlormethan 0,45 mg/m³

3 mg/m³

1 Woche

24 Stunden

WHO Air Quality Guidelines 2000

Formaldehyd 0,1 mg/m³ ½ Stunde WHO Air Quality Guidelines 2000

Kohlenmonoxid  10 mg/m³

 30 mg/m³

 60 mg/m³

100 mg/m³

8-Stunden

1-Stunde

½ Stunde

¼ Stunde

WHO Air Quality Guidelines 2000

Mangan 0,15 µg/m³ Jahr WHO Air Quality Guidelines 2000

Ozon 100µg/m³ 8 Stunden WHO Air Quality Guidelines 2006

160 µg/m3 8 Stunden WHO Zwischenziel 1

PM10 20 µg/m³

50 µg/m³

Jahr

24 Stunden (99. Per-
zentil: 3 Tage/Jahr)

WHO Air Quality Guidelines 2006

 70 µg/m³

150 µg/m³

Jahr

24 Stunden (99. Per-
zentil: 3 Tage/Jahr)

WHO Zwischenziel 1 

 50 µg/m³

100 µg/m³

Jahr

24 Stunden (99. Per-
zentil: 3 Tage/Jahr)

WHO Zwischenziel 2

30 µg/m³

75 µg/m³

Jahr

24 Stunden (99. Per-
zentil: 3 Tage/Jahr)

WHO Zwischenziel 3

PM2,5 10 µg/m³

25 µg/m³

Jahr20

24 Stunden21

WHO Air Quality Guidelines 2006

35 µg/m³

75 µg/m³

Jahr22

24 Stunden (99. Per-
zentil: 3 Tage/Jahr)

WHO Zwischenziel 1

25 µg/m³

50 µg/m³

Jahr24

24 Stunde (99. Per-
zentil: 3 Tage/Jahr)

WHO Zwischenziel 2

15 µg/m³

37,5 µg/m³

Jahr

24 Stunde (99. Per-
zentil: 3 Tage/Jahr)

WHO Zwischenziel 3

Quecksilber 1 µg/m³ Jahr WHO Air Quality Guidelines 2000

Schwefeldioxid 20 µg/m³ 24 Stunden WHO Air Quality Guidelines 2006

500 µg/m³ 10 Minuten
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Stoff / Stoffgruppe Konzentration Mittlungszeitraum Bemerkung

125 µg/m³ 24 Stunden WHO Zwischenziel 1

(Luftgüterichtwert 2000)

50 µg/m³ 24 Stunden WHO Zwischenziel 2

Schwefelkohlen-
stoff

100 µg/m³ 24 Stunden WHO Air Quality Guidelines 2000

Schwefelwasser-
stoff

150 µg/m³ 24 Stunden WHO Air Quality Guidelines 2000

Stickstoffdioxid 40 µg/m³ Jahr WHO Air Quality Guidelines 2006

200 µg/m³ 1 Stunde

Styrol 260 µg/m³ 1 Woche WHO Air Quality Guidelines 2000

Toluol 260 µg/m³ 1 Woche WHO Air Quality Guidelines 2000

Vanadium 1 µg/m³ 24 Stunden WHO Air Quality Guidelines 2000

Tetrachlorethen 250 µg/m³ Jahr WHO Air Quality Guidelines 2000

LAI-Orientierungswerte (LAI 2004, 2010, Koch 1998)

Der LAI-Bericht  Bewertung von Schadstoffen, für die keine Immissionswerte festgelegt sind enthält
Orientierungswerte für die Sonderfallprüfung nach Nr. 4.8 TA Luft und Zielwerte für die langfristige
Luftreinhalteplanung. Den Orientierungswerten für kanzerogene Luftschadstoffe liegt  ein  hinzuneh-
mendes Krebsrisiko je nach Stoff von 2 x 10-5 bis 9 x 10-5 zugrunde. Die Zielwerte für PCDD/F und dl-
PCB orientieren sich an der Neubewertung der WHO von 1998. Zudem enthält der LAI-Bericht für
kanzerogene Luftschadstoffe Beurteilungsmaßstäbe, welche mit einem Krebsrisiko von 10-5 bzw. 10-6

verknüpft sind.  Insbesondere ein Risiko von 10-6, welches als „praktisch sichere Dosis“ bezeichnet
wird (Derelanko & Hollinger 1995), lässt sich dem Schutzniveau Vorsorge zuordnen. Für die Stoffe To-
luol, Xylol und Vanadium und seine Verbindungen hat der LAI 1996 bzw. 1997 Zielwerte für die groß-
räumige Luftreinhalteplanung abgeleitet (Koch 1998). 
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Tabelle 32 Ziel- und Orientierungswerte der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz

Stoff/Stoffgruppe Konzentration Mittlungs-
zeitraum

Bemerkung

Arsen u. Verbin-
dungen

6 ng/m³ Jahr Orientierungswert für SFP nach TA Luft, LAI 2004

Asbest 220 Fasern/m³ Jahr Orientierungswert für SFP nach TA Luft, LAI 2004

Benzol 5 µg/m³ Jahr Orientierungswert für SFP, LAI 2004

Cadmium und Ver-
bindungen

5 ng/m3 Jahr Orientierungswert für SFP nach TA Luft 
LAI 2004

Chrom (IV) 1,7 ng/m³ Jahr Orientierungswert für SFP nach TA Luft, LAI 2004

Chrom (Gesamt) 17 ng/m³ Jahr Orientierungswert für SFP nach TA Luft, LAI 2004

Kohlenmonoxid 10 mg/m³

30 mg/m³

8-Stunden

½ Stunde

Orientierungswerte für SFP nach TA Luft 
LAI 2004

Nickel 20 ng/m³ Jahr Orientierungswert für SFP nach TA Luft , LAI 2004

PAH (BaP) 1 ng/m3 Jahr Orientierungswert für SFP nach TA Luft, LAI 2004

PCDD/F inkl. co-
planare PCB (Inha-
lationswert)

150 fg WHO-
TEQ/m3

Jahr Zielwert LAI 2004 (Inhalationswert)

PCDD/F inkl. co-
planare PCB (De-
positionswert)

9 pg WHO-TEQ/
(m² x d)

Jahr Orientierungswert für SFP nach TA Luft, LAI 2010

PCDD/F inkl. co-
planare PCB (De-
positionswert)

4 pg WHO-TEQ/
(m² x d)

Jahr Zielwert 
LAI 2004

Quecksilber und 
seine Verbindun-
gen

50 ng/m³ Jahr Orientierungswert für SFP nach TA Luft, LAI 2004

Styrol 60 µg/m³ Jahr und 
Kurzzeit-
wert

Orientierungswert für SFP nach TA Luft, LAI 2004

Tetrachlorethen 10 µg/m³

3,5 mg/m³7

Jahr

½ Stunde

Orientierungswerte für SFP nach TA Luft, LAI 2004

Toluol 30 µg/m³ Jahr Zielwert für die großräumige Luftreinhalteplanung LAI
1996 (Koch 1998)

Xylole (Summe der
3 Isomeren)

30 µg/m³ Jahr Zielwert für die großräumige Luftreinhalteplanung LAI
1996 (Koch 1998)

Vanadium und sei-
ne Verbindungen 
als Vanadium

20 ng/m³ Jahr Zielwert für die großräumige Luftreinhalteplanung LAI
1997 (Koch 1998)
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Gefährdungsabschätzung von Umweltschadstoffen – Toxikologische Basisdaten und ihre Bewertung,
Hrsg. Eikmann et al.

Hierbei handelt es sich um ein ergänzbares Handbuch zu toxikologischen Basisdaten für die Gefähr-
dungsabschätzung von Umweltschadstoffen. Die Gefährdungsabschätzung erfolgt hierbei mittels tole-
rierbarer resorbierter Dosis (TRD). 

Empfehlungen zur Verwendung von arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten 

Arbeitsplatzbezogene Grenzwerte wie z. B.  Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK-Werte) die-
nen dem Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz und gelten für gesunde Erwachsene bei einer befris -
teten Exposition von maximal 8 Stunden täglich (vgl. DFG 2012). AGW selbst sind nicht geeignet,
mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen der Allgemeinbevölkerung einschließlich empfindlicher
Personengruppen  zu begrenzen. 

Nach LAI-Bericht „Bewertung von Schadstoffen, für die keine Immissionswerte festgelegt sind“ (LAI
2004) ist es unter der Voraussetzung, dass keine anderen Beurteilungsmaßstäbe zur Verfügung ste-
hen, aber hilfsweise vertretbar, im Rahmen der Sonderfallprüfung nach Nr. 4.8 TA Luft 1/100 des je-
weiligen Arbeitsplatzgrenzwertes (MAK- und BAT-Werte-Liste (DFG 2012) bzw. Technische Regeln
für Gefahrstoffe (TRGS 900) heranzuziehen. Der Faktor 100 setzt sich aus zwei Einzelfaktoren von je-
weils 10 zusammen. Diese dienen zum einen zur Umrechnung der gegenüber Arbeitsplätzen erhöhten
Expositionsdauer für die Allgemeinbevölkerung, zum anderen zur Berücksichtigung von empfindlichen
Personen in der Allgemeinbevölkerung, welche an Arbeitsplätzen nicht zu finden sind.

Referenzkonzentrationen der  Environmental  Protection Agency (EPA) (Integrated Risk Information
Service, IRIS) 

Die US-amerikanische Umweltbehörde (EPA) hat für eine ganze Reihe von Stoffen sogenannte refe-
rence concentration (RfC) abgeleitet. Die Ableitungen dieser RfC erfolgten rein wirkungsbezogen und
beziehen sich auf die Wirkungen nach kurz- oder langfristiger inhalativer Aufnahme. Daneben finden
sich unit risk-Werte für krebserzeugende Stoffe sowie Referenzdosen (reference dose RfD), welche
zur Beurteilung der Effekte nach kurz- oder langfristiger oraler Aufnahme dienen. Die Referenzkon-
zentrationen und –dosen und unit risk sowie die entsprechenden Begründungen zu diesen können auf
der Internetseite der EPA abgerufen werden.68 

Minimal Risk Level der Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

MRL stellen nach Auskunft der ATSDR eine Abschätzung bezüglich derjenigen Exposition des Men-
schen gegenüber einen bestimmten Stoff dar, welche wahrscheinlich nicht mehr mit einem nennens-
werten Risiko für schädliche nicht-kanzerogene Wirkungen verbunden ist. Die MRL sollen laut ATSDR
als „screening level“ dienen, um Kontaminanten zu identifizieren und potenzielle Gesundheitseffekte
aufzuzeigen. MRL wurden von der ATSDR sowohl zur Beurteilung der Effekte nach inhalativer als
auch nach oraler Aufnahme festgelegt. Ferner leitete die ATSDR sowohl MRL für akute, subchroni-
sche und chronische Wirkungen ab. Informationen und eine Auflistung aller MRL finden sich auf der
Internetseite der ATSDR.69

68  Http://www.epa.gov/iris/index.html.
69  Http://www.atsdr.cdc.gov/mrls/index.asp.
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Fazit

Von den  dargestellten Bewertungsmaßstäben wurden lediglich die Luftqualitätsstandards von Kühling
& Peters (1994) ausdrücklich als Vorsorgewerte deklariert. Bei den übrigen Beurteilungswerten erfolg-
te die Ableitung zum einen unter dem Aspekt der Gefahrenabwehr (Immissionswerte TA Luft, LAI-Ori-
entierungswerte), zum anderen unter rein wirkungsbezogenen Aspekten. Bei ausschließlich wirkungs-
bezogen abgeleiteten Beurteilungswerten findet keine Abwägung von Wirkungsaspekten mit anderen
Aspekten wie Machbarkeit,  Wirtschaftlichkeit  usw. statt.  Eine gewisse Sonderrolle nehmen die Air
Quality Guidelines der WHO ein. Diese sind in der Regel strenger als vom Gesetzgeber abgeleitete
gefahrenbezogene Werte. Allerdings fanden auch hier oftmals sozioökonomische Aspekte Berücksich-
tigung.

Insgesamt ist die Aufstellung einer Rangfolge der angeführten Bewertungsmaßstäbe hinsichtlich der
Einbeziehung von Vorsorgeaspekten kaum möglich. Wie sich Vorsorge quantitativ auf den Beurtei-
lungswert auswirkt bzw. auswirken soll, ist unterschiedlich oder zum Teil auch überhaupt nicht defi-
niert. Tabelle 33 gibt einen Überblick über die verschiedenen Bewertungsmaßstäbe und deren Schutz-
niveau, sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es existiert noch eine Reihe von weiteren wir-
kungsbezogen abgeleiteten Beurteilungswerten, die hier nicht aufgeführt sind.

Tabelle 33 Übersicht Bewertungsmaßstäbe und Schutzniveau

Bewertungsmaßstab Quelle Schutzniveau

Immissionswert TA Luft Gefahrenabwehr

Immissionsgrenzwert 

Zielwert

39. BImSchV

39. BImSchV 

Gefahrenabwehr

schädliche Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit oder die Um-
welt sollen nach Möglichkeit vermie-
den werden.

Orientierungswert LAI Gefahrenabwehr

Zielwert LAI wirkungsbezogen

Beurteilungsmaßstäbe (zulässiges 
Krebsrisiko 10-6) 

LAI kann im Sinne der Vorsorge interpre-
tiert werden

Luftqualitätsstandard zur Umweltvorsor-
ge

Kühling und Peters Vom Autor als Vorsorgewert deklariert

Luftgüte-Richtlinie WHO wirkungsbezogen, aber Einhaltbarkeit 
und sozioökon. Aspekte berücksichtigt

TRD-Werte und korrespondierende Kon-
zentrationen in der Luft

Eikmann et al. wirkungsbezogen

Maximale Immissions-Konzentration VDI wirkungsbezogen

Referenzkonzentration EPA wirkungsbezogen 

Minimal Risk Level ATSDR wirkungsbezogen 

Hinsichtlich  der  Beantwortung der  Frage,  wann ein  Beurteilungswert  als  Vorsorgewert  angesehen
bzw. im Sinne eines Vorsorgewertes interpretiert werden kann, kann sich an der Definition von Vorsor -
gewerten aus anderen Umweltbereichen orientiert werden. 
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So hat beispielsweise die Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission Innenraumluft-
hygiene und der Obersten Landesgesundheitsbehörden in ihrem Basisschema für Richtwerte für die
Innenraumluft ihren Vorsorgewert (Richtwert I) folgendermaßen definiert (s. UBA 2012a: 280): 

„Der Richtwert I ist die Konzentration eines Stoffes in der Innenraumluft, bei der im Rahmen einer Einzel-
stoffbetrachtung nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch bei lebenslanger Exposition von empfindlichen
Personen keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Eine Überschreitung ist mit einer
über das übliche Maß hinausgehenden, hygienisch unerwünschten Belastung verbunden.“ 

Zur Ableitung des Richtwertes I geht die Ad-hoc-Arbeitsgruppe grundsätzlich von der NOAEC (no ob-
served adverse effect concentration)70 aus. Falls eine NOAEC nicht oder nicht hinreichend sicher er-
mittelt werden kann, ist eine NAEC (no adverse effect concentration)71 aus der LOAEC (lowest obser-
ved adverse effect concentration)72 abzuschätzen. Wenn BMD-Abschätzungen73 verfügbar sind, könne
als NOAEC von der BMDL5 ausgegangen werden. In epidemiologischen Studien werden nach Ad-hoc-
Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission Innenraumlufthygiene und der Obersten Landes-
gesundheitsbehörden  nicht selten deutlich größere Datensätze als bei tierexperimentellen Untersu-
chungen erhoben,  so dass auf  Basis  dieser  Studien die  Ableitung einer  BMDL1  möglich ist (UBA
2012a). 

Hieraus lässt sich folgern, dass grundsätzlich alle Beurteilungswerte, bei denen die NOAEC bzw. der
NOAEL oder die BMDL5 bzw. BMDL1 als Ausganspunkt für die Ableitung verwendet wurde, im Sinne
eines Vorsorgewertes interpretiert werden können.74  Dies dürfte z. B. bei den Referenzkonzentratio-
nen der EPA, den Minimal Risk Level der ATSDR, den MIK-Werten des VDI sowie den TRD-Werten
von Eikmann et al. der Fall sein. Es ist aber unbedingt für jeden Beurteilungswert im Detail zu prüfen,
ob tatsächlich die NOAEC bzw. der NOAEL oder eine entsprechende BMDL als Ausgangspunkt der
Ableitung zum Ansatz gebracht wurde.

Die Wirkmechanismen kanzerogener Stoffe sind vielfältig und komplex. Eine detaillierte Beschreibung
dieser findet sich z. B. in ECHA (2010). Krebserzeugende Stoffe lassen sich unterscheiden in Kanze-
rogene mit und ohne Wirkungsschwelle. Für letztere muss davon ausgegangen werden, dass keine
Schwelle bestimmbar ist, unterhalb derer eine krebserzeugende Wirkung „hinreichend sicher“ ausge-
schlossen werden könnte. Ist für einen solchen Stoff ein Bewertungsmaßstab erforderlich, ist dieser
als risikobasierter Wert festzulegen (Konietzka 2002). Für einen solchen muss die Ableitung unter Ver-
wendung einer stoffspezifischen Kennzahl, wie z. B. dem unit risk, und eines als hinnehmbar erachte-
ten (zusätzlichen) Krebsrisikos erfolgen. 

Bei der Festlegung eines zulässigen Krebsrisikos für Außenluftschadstoffe, welches den Anforderun-
gen an eine wirksame Umweltvorsorge im Sinne des UVPG entspricht, kann sich an den Empfehlun-
gen für Außenluftschadstoffe anderer Institutionen sowie an grundsätzlichen Empfehlungen zur Risi-
kobewertung orientiert  werden. Eine Übersicht  zur Ableitung von Bewertungsmaßstäben von u. a.
Kanzerogenen ohne bzw. mit Wirkungsschwelle sowie zulässigen Risiken findet sich im Bericht Ver-

70  NOAEC = No Observed Adverse Effect Concentration; höchste Konzentration, bei der noch keine adversen Effekte beob-
achtet werden (Kalberlah & Hassauer 2003).

71  NAEC = No Adverse Effect Concentration; höchste Konzentration, bei der noch keine adversen Effekte auftreten.
72  LOAEC = Lowest Observed Adverse Effect Concentration; niedrigste Konzentration, bei der adverse Effekte beobachtet wer-

den (Kalberlah & Hassauer 2003).
73  Das Benchmark-Verfahren ist eine statistikgestützte Methode, die angewendet wird, um Dosis-Wirkungsbeziehungen dahin-

gehend zu analysieren, dass auf ihnen basierend der gesamte Dosis-Wirkungsverlauf beschrieben werden kann. Dieses Ver-
fahren wird jeweils auf die Daten eines spezifischen Wirkendpunktes angewendet. Die Benchmarkdosis (BMD) beschreibt
hierbei diejenige Dosishöhe, bei der eine vorgegebene zusätzlich zum Hintergrund auftretende Wirkung eintritt. Diese Wir-
kung wird als „Benchmark response“ bezeichnet. Die Abkürzung BMDL („benchmark dose lower bound“) beschreibt die unte-
re Grenze des einseitigen (in der Regel) 95 %-gen Konfidenzintervalls der BMD.

74  Nach Schneider & Kaiser (2012) kann bei Vorliegen von quantalen Daten theoretisch auch von einer BMDL10 ausgegangen
werden, wie diese in ihrem Bericht „Anwendung des Benchmark-Verfahrens bei der Ableitung von HBM-Werten“ für den vor-
sorgeorientierten HBM-I-Wert ausführen.
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fahren umweltbezogener gesundheitlicher Stoffbewertungen des UBA (2011a). Nach diesen vom UBA
(2011a) durchgeführten Vergleich der Bewertungsverfahren werden bei der Angabe risikobasierter
Körperdosen oder Stoffkonzentrationen definierte Lebenszeitrisiken meist im Bereich von 10 -5 bis 10-6

angegeben.

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat für die Allgemeinbevölkerung ein akzeptables Risiko
für eine stufenförmige Senkung von Konzentrationswerten in Höhe der „international diskutierten Risi-
kogröße 1:100.000“, d. h. 1 x 10-5, genannt (SRU 1993). Die Gesundheitsministerkonferenz folgte dem
SRU und nennt das Lebenszeit-Risiko von 1:100.000 für Einzelsubstanzen als das Ziel einer stufen-
förmigen Senkung von Umweltkonzentrationen (AGLMB 1995).

Die US-amerikanische Umweltbehörde (EPA 1986) nennt bezüglich akzeptabler Krebsrisiken einen
Bereich von 1 x 10-4 bis 1 x 10-6. Der Zahlenwert von 1 x 10-6 bzw. die korrespondierende Dosis oder
Konzentration wird als  Virtually Safe Dose (VSD) bezeichnet (Hutt 1985). Im deutschen Sprachge-
brauch wird dieser Begriff mit  praktisch sichere Dosis übersetzt. Die VSD dürfte als ein zulässiger
Wert anzusehen sein, welcher dem Vorsorgeaspekt Rechnung trägt. 

Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI), jetzt Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissions-
schutz, hat 2004 für verschiedene krebserzeugende Außenluftschadstoffe neben den Orientierungs-
werten (Schutzniveau Gefahrenabwehr, Risikospanne 2 x 10-5 bis 9 x 10-5; mittlerer Wert 4,5 x 10-5)
Beurteilungswerte für Krebsrisiken von 1 x 10-5 und 1 x 10-6 abgeleitet (LAI 2004), welche dem Vorsor-
geaspekt entsprechen dürften bzw. sich diesem annähern.

Kühling & Peters (1995) haben u. a. für kanzerogene Außenluftschadstoffe „Bewertungsmaßstäbe und
Standards zur Konkretisierung einer wirksamen Umweltvorsorge“ abgeleitet, welche im Rahmen von
Umweltverträglichkeitsprüfungen verwendet werden sollen. Hierbei wurde von den Autoren ein zuläs-
siges (zusätzliches) Krebsrisiko für den Einzelstoff von 1 x 10-6 zugrunde gelegt. 

Folgendes lässt sich schlussfolgern:

Für das Schutzniveau Gefahrenabwehr bewegt sich das in den verschiedenen Regelwerken sowie in
der Literatur aufgeführte, als hinnehmbar erachtete Risiko zumeist im Bereich von 1 x 10 -4 bis 1 x 10-5,
wobei des Öfteren ein Wert von 5 x 10-5 (z. B. LAI 2004), Bundes-Bodenschutzverordnung (Bundesan-
zeiger 1999) angegeben wird. 

Für das Schutzniveau Vorsorge bewegt sich das in den verschiedenen Regelwerken sowie in der Lite-
ratur aufgeführte, als hinnehmbar erachtete Risiko in aller Regel im Bereich von 1 x 10-5 bis 1 x 10-6.
Oftmals wird der Wert von 1 x 10-6 angesetzt. 

Somit sollten auch Beurteilungswerte für eine wirksame Umweltvorsorge nach UVPG innerhalb der
o. g. Spanne von 1 x 10-5 und 1 x 10-6 zu liegen kommen. Hierbei wäre analog zur „Virtually Safe dose“
grundsätzlich ein zulässiges Risiko von 1 x 10-6 anzustreben, da dieses dem Vorsorgecharakter am
nächsten kommt.

Es wird daher empfohlen, bei Bewertungen unter Vorsorgeaspekten im Rahmen von Gesundheitsfol-
genabschätzungen wie Umweltverträglichkeitsuntersuchungen und Gesundheitsplänen Beurteilungs-
werte zu verwenden, welchen einem zulässigen Risiko von 1 x 10-6 entsprechen. Nur für den Fall,
dass keine Bewertungsmaßstäbe, welche mit einem Risiko von 1 x 10-6 verknüpft sind, vorliegen, kön-
nen hilfsweise Beurteilungswerte mit einem Risiko von bis zu 1 x 10-5 herangezogen werden. Beurtei-
lungswerte, welche mit einem höheren Risiko als 1 x  10-5 assoziiert sind, sind nicht zur Bewertung un-
ter Vorsorgeaspekten zu verwenden.
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Empfohlene Bewertungsmaßstäbe für eine wirksame Umweltvorsorge

Aus den o. g. Gründen wird empfohlen, insbesondere die nachfolgend aufgeführten Quellen im Rah-
men von Gesundheitsfolgenabschätzungen innerhalb von Umweltprüfungen und  Gesundheitsplänen
zur Bewertung für eine wirksame Umweltvorsorge heranzuziehen:

 WHO Air Quality Guidelines,

 LAI 2004 – Zielwerte sowie Beurteilungsmaßstäbe mit einem zulässigen Krebsrisiko von 10-6,

 Eikmann et al. – Gefährdungsabschätzung von Umweltschadstoffen – Toxikologische Basisda-
ten und ihre Bewertung,

 VDI – maximale Immissions-Konzentrationen,

 Kühling und Peters (1994),

 EPA – Referenzkonzentrationen,

 ATSDR – Minimal Risk Level.

Es ist demnach für einen bestimmten Stoff in vielen Fällen nicht mit einem einzelnen eindeutigen Wert
zu rechnen, sondern mit einem Intervall an Werten. Anhand einer Plausibilitätsprüfung ist allerdings zu
eruieren, welche der stoffbezogenen Beurteilungswerte aus den genannten Quellen als geeignet an-
gesehen werden können. Hierbei sind Kriterien wie die gute fachliche Praxis hinsichtlich der Ableitung
von Beurteilungswerten und die Aktualität der zugrunde liegenden Daten anzusetzen. Auch sind ins-
besondere die obigen Hinweise zur Wahl des Ausgangspunktes für die Ableitung eines Beurteilungs-
wertes sowie die Empfehlung zum zulässigen Risiko für krebserzeugende Stoffe zwingend zu beach-
ten. Nicht geeignete Beurteilungswerte sind nicht zu berücksichtigen. Auch ist insbesondere zu hinter-
fragen, inwieweit die einzelnen Beurteilungswerte tatsächlich dem Schutzniveau wirksame Umweltvor-
sorge entsprechen bzw. sich diesem zumindest annähern.

Dagmar Hildebrandt  (Stand: 2014)
5.3.8.5 Geruch

Die Messung von Geruch wird als Olfaktometrie bezeichnet. Die Olfaktometrie ist ein sensorisches
Messverfahren. Sie setzt die menschliche Nase als "Messgerät" ein. Mit der Olfaktometrie wird die
Geruchsstoffkonzentration für die zu untersuchende geruchbeladene Abluft ermittelt. Mit Hilfe des Ol-
faktometers werden die Verdünnungsfaktoren für die zu untersuchende Abluft bestimmt. Man ermittelt
also, mit wie vielen Teilen geruchsneutraler Luft man einen Teil der geruchbeladenen Abluft verdün-
nen muss, damit für das Gemisch gerade die Geruchsschwelle erreicht wird. Die Geruchsstoffkonzen-
tration der Abluft einer Quelle wird angegeben in GE/m³ (GE = Geruchseinheit). Die Geruchseinheiten
sind der Kehrwert des Verdünnungsverhältnisses.

Aus dieser Definition wird deutlich, dass der Geruchsschwelle 1 GE/m³ entspricht. Werden für eine
Quelle z. B. 100 GE/m³ ermittelt, so bedeutet dies, dass 1 Teil der Abluft mit 99 Teilen geruchsfreier
Luft vermischt werden muss, damit das Gemisch gerade noch riechbar ist (die Geruchsschwelle er-
reicht ist).  Die Geruchsstoffkonzentrationen sind unabhängig von den einzelnen Stoffkomponenten
des Emittenten. Sie berücksichtigen auch die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Komponen-
ten.
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5.3.8.5.1 Beschreibung und Ermittlung gesundheitsrelevanter Auswirkungen

Der Mensch wird an jedem Tag mit einer Vielzahl von Geruchseindrücken konfrontiert, die sowohl von
natürlichen Quellen wie der Natur und allen Lebewesen herrühren, als auch von künstlichen Quellen,
die Bestandteil der heutigen modernen Industriegesellschaft sind. Zu letzteren gehören die Verarbei-
tung und Verbrennung von Rohstoffen zur Gewinnung von Energie, die Herstellung und Weiterverar-
beitung von Produkten aller Art und die Beseitigung des nicht verwertbaren Abfalles. Einige Beispiele
für besonders geruchsintensive Prozesse sind die  Nutztierhaltung,  die  Lebensmittelproduktion,  die
chemische und petrochemische Industrie sowie die Abfallbeseitigung und die Abwasserreinigung. Die
bei diesen Vorgängen freigesetzten Geruchsstoffe können in die Umwelt gelangen und als Geruch
vom Menschen wahrgenommen werden (Mohr 2010).

Zu Problemen führt dies insbesondere dort, wo die vorgenannten Prozesse und der dauerhafte Auf -
enthalt von Menschen räumlich nah beieinander liegen, da anhaltender oder immer wieder auftreten-
der Geruch zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wohlbefindens führen kann. Ein als unange-
nehm empfundener Geruch kann Missstimmung, Aggressivität oder sogar einen Fluchtreflex auslö-
sen. Selbst ein zunächst als angenehm empfundener Geruch kann bei dauerhafter Einwirkung störend
wirken. 

Dass Geruchseinwirkungen auch zu Gesundheitsschäden führen, kann mangels ausreichender Da-
tengrundlage zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden. Nach verschiedenen Studien
scheint es aber nicht ausgeschlossen, dass eine Beeinträchtigung der Gesundheit allein aufgrund von
Geruchswahrnehmungen denkbar ist. So sind beispielsweise im Zusammenhang mit Geruchseinwir-
kungen von einer Großkompostierungsanlage von betroffenen Personen die Symptome Übelkeit, Er-
brechen, Appetitverlust,  schlechter Geschmack im Mund und Atemnot genannt worden. Allerdings
konnte in dieser Untersuchung keine eindeutige Aussage darüber getroffen werden, ob diese Sympto-
me tatsächlich unmittelbar und ausschließlich auf die Geruchseinwirkungen zurückzuführen sind.

Die Reaktion auf eine Geruchswahrnehmung ist dabei von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Dies
ist auf die Subjektivität der Geruchswahrnehmung und Geruchsinterpretation zurückzuführen. Wie wir
Geruch wahrnehmen und bewerten, wird von unserer Prägung und Erziehung, von der physischen
und psychischen Konstitution zum Zeitpunkt der Geruchswahrnehmung und auch von der Beziehung
zum Geruchsemittenten bestimmt. Die typische Reaktion des Menschen auf einen als unangenehm
empfundenen Geruch dürfte aber gemeinhin der Wunsch sein, sich diesem zu entziehen. Wo dies
nicht ohne weiteres möglich ist, wie am Wohnort oder am Arbeitsplatz, kann es zu Konflikten zwischen
dem Geruchsstoffemittenten und dem Geruchswahrnehmenden kommen (Mohr 2010).

5.3.8.5.2 Bewertung der Auswirkungen

Die einzige derzeit vorhandene Regelung, die ein Gesamtkonzept zur Bewertung von Geruchsimmis-
sionen festlegt, das auch Grenzwerte für Geruchsimmissionen umfasst, ist die Geruchsimmissions-
Richtlinie. Sie versucht die Lücke zu schließen, die sich aus der mangelnden gesetzlichen oder unter-
gesetzlichen Konkretisierung der Erheblichkeitsschwelle für Geruchsimmissionen ergibt. Die Geruchs-
immissions-Richtlinie (GIRL) wurde 1994 vom Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) herausge-
geben und zur Anwendung empfohlen. Die GIRL ist in nahezu allen Bundesländern im Erlasswege
eingeführt worden. Ausnahmen bilden Bremen und Hamburg. Dort wird sie aber als Erkenntnisquelle
und Entscheidungshilfe fallweise herangezogen. Im Laufe der Jahre wurde die GIRL mehrfach überar-
beitet. Es erfolgte insbesondere eine Anpassung an die TA Luft 2002 und die Festlegung auf das Pro-
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gramm AUSTAL2000G.75 Das Ziel der GIRL ist es, für den Zeitraum bis zum Erlass von bundesein-
heitlichen Verwaltungsvorschriften zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchs-
immissionen eine einheitliche Praxis bei der Bewertung von Geruchsimmissionen zu gewährleisten.
Damit soll sichergestellt werden, dass bei der Beurteilung von Geruchsimmissionen und bei den dar-
aus gegebenenfalls folgenden Anforderungen an Anlagen mit Geruchsemissionen im Interesse der
Gleichbehandlung  einheitliche  Maßstäbe  und  Beurteilungsverfahren  angewandt  werden  (vgl.  Nr. 1
Abs. 4 GIRL). So stellt die GIRL eine Konkretisierung der Erheblichkeitsschwelle für Geruchsimmissio-
nen dar (Mohr 2010).

Der GIRL liegt das sogenannte Geruchsstundenkonzept zugrunde, das die Erheblichkeit von Geruchs-
immissionen  nach  der  relativen  Häufigkeit  des  Auftretens  von  Geruch  über  der  Wahrnehmungs-
schwelle beurteilt. Nach der GIRL wird als Geruchsstunde im vorgenannten Sinne eine Zeitstunde
dann gewertet, wenn innerhalb eines bestimmten prozentualen Anteils der vollen Stunde die Geruchs-
schwelle überschritten wird. Die GIRL legt diesen Anteil bei zehn Prozent einer vollen Stunde fest
(Hansmann 1999). Wird somit an einem gegebenen Immissionsort für die relative Dauer von zehn
Prozent einer Stunde (d.h. mindestens sechs Minuten, wobei es sich hierbei nicht um einen durchgän-
gigen Zeitraum handeln muss) die Geruchsschwelle des durchschnittlichen Riechers überschritten,
stellt diese Stunde eine Geruchsstunde dar. In Abhängigkeit verschiedener Baugebietsarten legt die
GIRL nun Immissionswerte in Form von Jahresgeruchsstundenanteilen fest. Für die Gebietsart Wohn-
Mischgebiet gilt ein Wert von zehn Prozent. Für die Gebietsart Gewerbe-/Industriegebiet legt die GIRL
diesen Anteil auf fünfzehn Prozent fest. 

In Wohngebieten dürfen danach nicht mehr als zehn Prozent der Gesamtanzahl der Jahresstunden
als Geruchsstunden im oben genannten Sinne zu werten sein. Überschreitet die relative Geruchsbe-
lastungsdauer diesen Wert, ist der auftretende Geruch als erheblich und somit als schädliche Umwelt-
einwirkung im Sinne des BImSchG zu werten.

In Gewerbegebieten gilt dies entsprechend für 15% der Gesamtanzahl der Jahresstunden. Dabei wird
jedoch nur der eindeutig als Anlagengeruch auszumachende Geruch berücksichtigt. Andere Geruchs-
belastungen, wie etwa Gerüche aus dem Hausbrand oder dem Verkehr, finden keinen Eingang in die
Beurteilung der Gesamtbelastung.

Neben der relativen Häufigkeit kann nach der GIRL im Rahmen der Beurteilung im Einzelfall auch die
Hedonik (angenehm/unangenehm) eines Geruchs berücksichtigt werden, wenn bestimmte Vorausset-
zungen dies als erforderlich erscheinen lassen. Seit Verabschiedung der GIRL 2008 wird außerdem
bei der Beurteilung von Geruch aus Tierhaltungsanlagen berücksichtigt, welche Geruchsqualität auf-
tritt (differenziert nach Geflügel, Schweine und Rinder).

Berechnung der Geruchsimmissionen

Die Geruchsemissionen werden als Eingangsgrößen zur Berechnung der Geruchsimmissionen mit ei-
nem speziellen Ausbreitungsmodell für geruchsbeladene Abluft verwendet. Im Anhang 3 der TA Luft
ist das Verfahren für die Ausbreitungsrechnung für Gase und Stäube beschrieben. Mit dem Modell
können immissionszeitbewertete Geruchswahrnehmungshäufigkeiten berechnet werden. Die Ausbrei-
tungsrechnung ist als Zeitreihenrechnung über jeweils ein Jahr oder auf der Basis einer mehrjährigen
Häufigkeitsverteilung von Ausbreitungssituationen, unter Verwendung des Partikelmodells der Richtli-
nie VDI 3945 Blatt 3 (Ausgabe September 2000) und unter Berücksichtigung weiterer Randbedingun-

75  Das Programm modelliert die Geruchsverteilung auf Grundlage des Lagrange'schen Ausbreitungsmodells. Http://www.aus–
tal2000g.de.
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gen, durchzuführen. Mit Hilfe meteorologischer Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lassen
sich auf diese Weise die Geruchsimmissionen prognostizieren. 

Die vom Partikelmodell  benötigten meteorologischen Grenzschichtprofile und die hierzu benötigten
Größen 

 Windrichtung in Anemometerhöhe,

 Monin-Obukhov-Länge,

 Mischungsschichthöhe,

 Rauhigkeitslänge und

 Verdrängungshöhe

werden gemäß entsprechend den im Anhang 3 der TA Luft festgelegten Konventionen bestimmt.

Die Geruchsimmissionen werden in der Regel als Kenngrößen für Beurteilungsflächen ermittelt. Die
Beurteilungsflächen sind quadratisch und haben im Allgemeinen eine Seitenlänge von 250 m. Die Sei-
tenlänge kann bis auf 50 m reduziert werden.

Die Bewertung von Geruchsimmissionen erfolgt grundsätzlich anhand der Geruchs-Gesamtbelastung.
Diese setzt sich aus der Vorbelastung (derzeitige Belastung durch bereits vorhandene Anlagen) und
der Zusatzbelastung (Belastung durch die zu genehmigende Anlage) zusammen.

Die Geruchsimmission wird durch die Kenngröße I beschrieben. Es bedeuten:

 IV - Vorbelastung,

 IZ - Zusatzbelastung,

 IG - Gesamtbelastung.

Die Kenngröße IG wird anhand der o.g. Erheblichkeitsschwellen (Immissions(grenz)werten (IW)) be-
wertet (siehe Tabelle 34).

Tabelle 34 Erheblichkeitsschwellen (Immissionswerte) für verschiedene Nutzungsgebiete

Erheblichkeitsschwellen 
- Immissionswerte (Kenngröße der Geruchsbelastung)

Nutzung der Flächen Wohn-/Mischgebiete Gewerbe-/Industriegebiete Dorfgebiete

Gesamtbelastung 0,10 0,15 0,15*

* bei Gerüchen aus Tierhaltungsanlagen

Bei der Ermittlung der Gesamtbelastung durch Geruchsimmissionen, die durch Tierhaltungsanlagen
verursacht werden, erhält jede einzelne Tierart einen Gewichtungsfaktor, anhand dessen die Gesamt-
belastung ermittelt wird. Bei der Beurteilung von Geruchsimmissionen aus industriellen Quellen erfolgt
im Gegensatz hierzu keine Berücksichtigung eines besonderen Faktors. Die Intensität eines Geruchs
wird im Rahmen der Beurteilung von Geruchsimmissionen nach der GIRL nicht berücksichtigt. Ver-
schiedene Untersuchungen haben ergeben, dass sich die Berücksichtigung der Intensität eines Ge-
ruchs als nicht oder nur marginal wirkungsrelevant erweist (Steinheider, Winneke 1992). 
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Monika Machtolf (Stand: 2014)

5.3.9 Pflanze/Nahrung 

Einflüsse auf Pflanzen bzw. Nahrung können sowohl über den Boden als auch über die Luft (Immissi -
onen) oder Wasser (Grundwasser, Bewässerung) erfolgen und vielfältiger Natur sein. Im Bodenschutz
wird der Wirkungspfad Boden – Nutzpflanze berücksichtigt und quantifiziert. Einflüsse über die ande-
ren Umweltmedien können dagegen weniger klar quantifiziert werden. 

Wird angenommen, dass im Rahmen eines Planungsverfahrens Schadstoffgehalte in Pflanzen Bedeu-
tung  erlangen,  besteht  die  Möglichkeit,  Pflanzenaufwuchsuntersuchungen  durchzuführen  oder  am
Standort vorhandene Nutzpflanzen zu untersuchen. Dabei kommt jedoch der Pflanzenprobennahme
eine bedeutende Rolle bei der Gewährleistung der Repräsentativität für eine Beprobungsstelle zu.
Schadstoffgehalte in Pflanzen hängen von verschiedenen Rahmenbedingungen (Witterung, etc.) so-
wie auch von Pflanzenarten und Pflege ab und können stark variieren. Daher sollte immer eine ausrei -
chende Anzahl von Einzelproben entnommen werden, und die Probennahme sollte möglichst zum
Zeitpunkt der Erntereife erfolgen (vgl. Delschen & König 1998).

Die Vorbereitung von Gemüsepflanzen ist gemäß § 64 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und
Futtermittelgesetzbuches (LFGB) geregelt und umfasst das verzehrstechnische Aufbereiten, wie bei-
spielsweise:

 das Entfernen äußerer und schadhafter Pflanzenteile,

 ggf. das Schälen (z. B. bei Möhren, Kartoffeln) und

 das gründliche Waschen mit anschließendem Trockenschleudern.

Verfahren zur Analytik (wie beispielsweise BVL L 00.00-19/1, BVL L 00.00-19/E) finden sich ebenfalls
in der Methodensammlung-BVL Lebensmittel, der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren
nach § 35 LMBG, Verfahren zur Probenahme und Untersuchung von Lebensmitteln.

Weitere Details zur Probenauswahl und Probenvorbereitung von Nutzpflanzen sowie der Aussagefä-
higkeit und Belastbarkeit von Pflanzendaten sind im LANUV-Merkblatt 22 (LANUV 2014) zu finden.

Zur Bewertung entsprechender Daten oder Untersuchungen ist auf den lebensmittelrechtlichen Be-
reich zu verweisen, der beispielsweise für ausgewählte Stoffe Höchstgehalte vorgibt.76 

76  Dem Bereich Nutzpflanzen/Nahrung wäre damit an dieser Stelle ein gesondertes Kapitel zu widmen, das jedoch kurzfristig
nicht geleistet werden kann und daher als eine Aufgabe der ersten Fortschreibung dieser Leitlinien angesehen wird.
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5.4 Physikalische Determinanten

Inge Schmitz-Feuerhake (Stand: 2014)
5.4.1 Ionisierende Strahlung 

5.4.1.1 Einleitung

Die „ionisierende“ Strahlung wird vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wie folgt beschrieben:77

"Zur ionisierenden Strahlung zählen sowohl elektromagnetische Strahlen – wie Röntgen- und Gamma-
strahlung – als auch Teilchenstrahlung – wie Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung. Sie ist dadurch cha-
rakterisiert, dass sie genügend Energie besitzt, um Atome und Moleküle zu ionisieren, das heißt aus elek-
trisch neutralen Atomen und Molekülen positiv und negativ geladene Teilchen zu erzeugen. Beim Durch-
gang durch Materie – zum Beispiel durch eine Zelle oder einen Organismus – gibt die ionisierende Strah-
lung Energie ab. Ist diese hoch genug, kann es zu schweren Strahlenschäden kommen.

Ionisierende Strahlung ist sowohl Teil der Natur als auch das Resultat menschlicher Tätigkeit. Natürliche
radioaktive Stoffe sind im Menschen sowie in den Böden und Gesteinen der Erdkruste vorhanden. In der
Medizin, Forschung, Technik und durch Nutzung der Atomenergie werden radioaktive Stoffe gezielt ver-
wendet und künstlich erzeugt."

Über das Ausmaß an gesundheitlichen Schäden durch Bestrahlung, d. h. Art, Schwere und Häufigkeit
von Erkrankungen, gibt es seit Jahrzehnten wissenschaftliche Kontroversen. Bereits nach der Entde-
ckung der Röntgenstrahlen und der Radioaktivät zu Beginn des 20. Jahrhunderts ergab sich ange-
sichts der segensreichen Anwendungen in der Medizin ein Anwenderinteresse, dass die zügige Erfor-
schung der Nebenwirkungen und die Einführung rigoroser Schutzmaßnahmen behinderte. Die interna-
tionale Strahlenschutzkommission ICRP,78 deren Empfehlungen die Grundlage der offiziellen Bewer-
tung des Strahlenrisikos bei uns bilden, ging aus einer 1928 von Radiologen gegründeten Kommission
hervor und wird noch heute nominell von Radiologischen Gesellschaften der verschiedenen Nationen
in West und Ost beschickt.

Die folgenreichsten Schäden durch ionisierende Strahlen – genetische Veränderungen bei den Nach-
kommen bestrahlter Eltern – wurden in den 1920-er Jahren durch den späteren Nobelpreisträger Her-
man Joseph Muller entdeckt. Er schloss aus seinen Beobachtungen bei der Taufliege, dass auch ge-
ringe Strahlendosen und somit auch die natürliche Umgebungsstrahlung mutagen sind. In den 1930-er
Jahren entwickelte sich bereits die Auffassung, dass Krebs infolge einer Zellmutation entsteht, einer
somatischen Mutation, und von einer einzigen derart transformierten Zelle ausgeht. Daher schloss
Muller,  dass es auch für strahleninduzierten Krebs keinen unschädlichen Dosisbereich gibt (Muller
1936).

Die ICRP entwickelte daraus später den Begriff des stochastischen Strahlenschadens. Wird ein gro-
ßes Kollektiv mit einer geringen Dosis bestrahlt, lässt sich nicht vorhersagen, bei welchem Individuum
der Schaden eintritt, nur eine Wahrscheinlichkeit lässt sich angeben. Die Anzahl der Schadensfälle
steigt mit  der Gesamtdosis, jedoch bei jeweils der halben Dosis gibt es immer noch eine erhöhte
Schadensrate. Daher besteht kein „Schwellenwert“, d.h. ein unschädlicher Dosisbereich, die Dosiswir-
kungskurve beginnt ab der Dosis Null zu steigen. Strahlenbedingte Krebserkrankungen sowie geneti-
sche Krankheiten bei den Nachkommen bestrahlter Eltern werden zu den stochastischen Schäden ge-
rechnet.

Diese Annahme wurde lange Zeit von offizieller Seite als ein hypothetisches Risiko dargestellt: es han-
dele sich um eine im Sinne des Schutzes der Bürger äußerst vorsichtige Hypothese, da bei niedriger

77  Http://www.bfs.de/de/ion, Zugriff am 21.1.2014.
78  International Commission on Radiological Protection

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



6.5  Planfeststellungsverfahren 127

Dosis die Effekte so selten seien, dass man sie statistisch gar nicht erfassen könne. Diese Einschät-
zung musste jedoch durch zwei lange umstrittene Effekte aufgegeben werden, die in neuerer Zeit als
real erkannt worden sind: Erstens die Erhöhung der Lungenkrebsrate in der Bevölkerung durch die
normalen Pegel des radioaktiven Gases Radon in der Atemluft von Wohnhäusern, zweitens die Bestä-
tigung der in den 1950-er Jahren von der englischen Medizinerin Alice Stewart entdeckten Verursa-
chung kindlicher Krebserkrankungen durch diagnostisches Röntgen bei Schwangeren. Ferner ist es
inzwischen Konsens in der Strahlenforschung, dass beruflich strahlenexponierte Kohorten innerhalb
der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte signifikant erhöhte Spätschäden zeigen.

Die Zulassung oder Eröffnung von Strahlenquellen durch industrielle oder gewerbliche Maßnahmen
oder in Forschung oder Medizin, die unbeteiligte Bürger auch nur mit geringer Dosis exponieren, be-
deutet daher die Inkaufnahme einer gewissen Anzahl dadurch bedingter realer und konkreter Todes-
fälle in der Bevölkerung. 

5.4.1.2 Beurteilungskriterien und ableitbare Messgrößen für das Schutzgut 

'menschliche Gesundheit' nach ICRP

Ausgehend von der Vorstellung, dass bei einer geringen Dosis nur wenige Zellen in einem Gewebe
zerstört oder mutiert werden, hat man im Strahlenschutz bisher nur drei schädigende Effekte als rele -
vant angesehen:

1. die Schädigung der Frucht nach Mutation einer Keimzelle (genetisch),

2. die Tumorentwicklung (somatisch),

3. die Schädigung von Embryonen und Föten durch Bestrahlung in utero.

Letzteres kann zum Absterben der Frucht oder frühem Kindestod sowie zu Fehlbildungen, Funktions-
störungen und genetischen Defekten beim Neugeborenen führen. Diese Effekte werden nicht zu den
stochastischen gerechnet. Sie sind sehr stark vom Entwicklungsstadium bei Exposition abhängig.

Als Schadensmaß hat die ICRP die  Äquivalentdosis in der Dosiseinheit Sv (Sievert) eingeführt. Sie
soll jeweils die Anzahl der stochastischen Schäden in einem Organ oder Gewebe bestimmen oder
auch die Schwere der Schädigung bei Bestrahlung in utero. Sie baut auf einer physikalischen Größe
auf, der Energiedosis. Diese ist definiert als eine absorbierte Energie pro kg Gewebe. Sie wird in der
Einheit Gy (Gray) gemessen. 1 Gy entspricht 1 Joule/kg. 

Die verschiedenen ionisierenden Strahlen haben jedoch bei gleicher Energiedosis verschieden starke
biologische Wirkungen. Man unterscheidet  locker ionisierende Strahlung, zu der Röntgen-, Gamma-
und Betastrahlung gezählt werden, und dicht ionisierende Strahlung, zu der Alphastrahlen und Neutro-
nen gehören. Diese hat aufgrund einer sehr viel höheren Energieabgabe pro Wegstrecke in Zellen
eine viel höhere Wirkung.

Daher wird die Energiedosis mit einem Strahlungswichtungsfaktor wR versehen, um die Äquivalentdo-
sis zu erhalten. Für Alphastrahlen hat dieser nach ICRP den Wert 20, für Neutronen je nach kineti-
scher Energie Werte zwischen 5 und 20. Allgemein wird angesetzt:

Äquivalentdosis in Sv = wR x Energiedosis in Gy

Die Referenzstrahlung ist Röntgenstrahlung von 250 kVp Erzeugerspannung. Für sie wird  wR=1 ge-
setzt. Aber auch für alle anderen locker ionisierenden Strahlen nimmt die ICRP wR=1 an, bei diesen
soll die Äquivalentdosis also gleich der Energiedosis sein.
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Die Dosis als Schadensmaß ist in diesem Schema eine zeitunabhängige Größe. Sie kann sich mit ho-
her Dosisleistung (Dosis pro Zeiteinheit) ergeben wie bei einer Röntgenaufnahme oder sich über län-
gere Zeit akkumulieren wie bei einer Umweltkontamination durch Radioaktivität. Auch können radioak-
tive Stoffe, die in den Körper gelangen, sich dort sehr lange aufhalten. Man spricht von chronischer
Exposition.

Die Dosis bezieht sich nur auf die absorbierte Energie pro Gewebemasse, daher muss zur Schadens-
abschätzung bei einem exponierten Menschen noch die Art und Ausdehnung der durchstrahlten Kör-
perteile angegeben werden,

Natürliche und zivilisationsbedingte Strahlenexpositionen im System der so definierten Äquivalentdo-
sis sind in Tabelle 35 angegeben.

Tabelle 35 Exposition durch natürliche und zivilisatorische Strahlenquellen

Quelle Dosis Bemerkungen

Natürlicher Untergrund*

Höhenstrahlungsanstieg in 1500 m

Radon in Häusern

Konventionelles Röntgen

Computertomographie

Strahlentherapie

Grenzwert für die Bevölkerung

Grenzwert für berufliche Exposition

ca. 1 mSv/Jahr

0,3 mSv/Jahr

5-50 mSv

 einige mSv

10-100 mSv

einige 10 Sv

1 mSv/Jahr

20 mSv/Jahr***

Ganzkörperdosis

Ganzkörperdosis

Mittl. Lungendosis

Mittl. Gewebsdosis

Mittl. Gewebsdosis

Mittl. Gewebsdosis

Effektive Dosis**

Effektive Dosis

* ohne Radon in der Atemluft    ** siehe unten    *** genauer: 100 mSv in 5 Jahren

Die in der Strahlenschutzverordnung festgelegten Dosisgrenzwerte werden als effektive Dosis in Sie-
vert (Sv) bzw. Millisievert (mSv) angegeben. Diese wurde von der ICRP definiert, um den Schaden für
alle Arten von Teilkörperbestrahlung vergleichbar zu machen. Sie ist die Summe aller Teilkörperdo-
sen, jeweils nach Wichtung entsprechend der Strahlenempfindlichkeit des Organs oder Gewebes. Bei
homogener Bestrahlung des Körpers ist sie gleich der Ganzkörperdosis.

Die derzeitige quantitative Einschätzung der ICRP über Strahlenfolgen im Niederdosisbereich ist in
Tabelle 36 aufgeführt. Die ICRP hat ihre Risikoangaben von den japanischen Atombombenüberleben-
den abgeleitet, die bis heute in einem Forschungsinstitut in Hiroshima untersucht werden, der RERF
(Radiation Effects Research Foundation). Dieses wurde von den USA eingerichtet und nahm seine
Studien 1950 auf, fünf Jahre nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki.

Die Strahlenschäden, die als Risiko in Betracht gezogen und quantitativ bewertet werden, sind Kreb-
stod und Erbkrankheit in der ersten Generation. Für diese stochastischen Schäden wird Dosisproporti-
onalität angesetzt. Die Risikozahl für Krebstod (Spalte 2) bedeutet, dass bei Bestrahlung einer Bevöl-
kerung von 10 000 Personen mit 1 Sv (oder von 100.000 Personen mit 0,1 Sv) davon 550 Personen
dadurch einen Krebstod erleiden werden. Als Individualrisiko ausgedrückt bedeutet dies: das Risiko
nach einer Bestrahlung mit 1 Sv (effektiv), einen Krebstod zu erleiden, beträgt 5,5 Prozent, bei 0,1 Sv
5,5 Promille usw.
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Tabelle 36 Gesundheitsschäden durch chronische Niederdosisexposition einer Bevölkerung

Krebsmortalität Genetische 
Erkrankungen

Effekte nach Exposition 
in utero

Erkrankungen
außer Krebs 
und Tumoren

ICRP 2007
und 2012 
Risikoangaben 

550 Todesfälle
pro 104 Sv
(5,5% pro Sv)

20 Fälle
pro 104 Sv
(0,2% pro Sv)

kein Effekt unter
100 mSv

kein Effekt
unter
500 mSv

Bemerkungen Unterschätzung 
um Faktor 5 auf-
grund DDREF=2
sowie neuer Hiro-
shimadaten und 
Ergebnissen nach 
beruflicher Exposi-
tion

Bewertung unvoll-
ständig und um
Größenordnungen 
zu niedrig

nicht berücksichtigt:
Aborte
Geringes Geburtsgewicht
Totgeburten
Säuglingssterblichkeit
Fehlbildungen
Geistige Behinderung
Geisteskrankheiten 
Downsyndrom
Kinderkrankheiten

Daten über be-
nigne Tumore 
(Hirn etc.); Hi-
roshimadaten; 
zahlreichen 
Be-funden 
nach Strahlen-
therapie, beruf-
licher Ex-positi-
on, bei Tscher-
nobylop-fern

Die Dosisangabe für Krebs ist die effektive Dosis, für genetische Erkrankungen die Gonadendosis, für Effekte in utero die Ute-
rusdosis.

Das abgeleitete Risiko ist ein Mittelwert für eine Bevölkerung unterschiedlichen Alters. Im Individualfall
muss die höhere Strahlenempfindlichkeit  im vorgeburtlichen Stadium, Kindes- und Jugendalter be-
rücksichtigt werden. 

Das Krebsrisiko nach Exposition in utero wird von der ICRP (2007) als gleich hoch angegeben, wie
dasjenige nach Exposition im frühen Kindesalter und das wiederum als etwa dreimal so hoch wie in
der Bevölkerung insgesamt.

Das Schema der ICRP kann natürlich nur eine Art Näherungslösung sein in dem Bemühen, ein ein-
heitliches Schadensmaß für alle Strahlenarten zu haben und die Folgen einer zusätzlichen Exposition
einfach und übersichtlich zu benennen. Aufgrund seiner komplexen Konstruktion, deren Parameter
sich seit seiner Einführung schon wieder geändert haben und die sicherlich in der jetzigen Form nicht
langfristig bestehen bleiben können, ist es als Maßstab für die Bewertung im Rahmen von Umweltprü-
fungen unzureichend.

5.4.1.3 Die Unvollständigkeit der berücksichtigten Effekte im derzeit gültigen 

Strahlenschutzregelwerk

5.4.1.3.1 Somatisches Strahlenrisiko

Die Beschränkung der Risikobetrachtung nach ICRP auf die Krebsmortalität (wobei ein gewisser An-
teil von nicht zum Tode führenden Krebserkrankungen in die Risikozahl eingerechnet wird) bedeutet
eine Unschärfe in der Vorgehensweise, weil sie sich bei zunehmenden Therapieerfolgen verändert
und weil ihre Übertragbarkeit auf beliebige Bestrahlungssituationen bezweifelt werden muss.

Seit den 1980-er Jahren haben Kritiker auf zahlreiche Einschränkungen hingewiesen, die die Benut-
zung der japanischen Daten als Referenz für andere bestrahlte Kohorten mit sich bringt. Bei der Bom-
benexplosion handelte es sich um eine Blitzbestrahlung, also um eine extreme Kurzzeitexposition, die
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von der ICRP als 2-fach wirksamer eingestuft wird als eine chronische Exposition (ein Dosis- und Do-
sisrateneffektivfaktor DDREF=2 wird benutzt). Dieses hat sich aufgrund von zahlreichen Untersuchun-
gen an beruflich Strahlenexponierten als unzulässig herausgestellt und wird daher bei uns von der
Strahlenschutzkommission79 und dem Bundesamt für Strahlenforschung (BfS) abgelehnt. Beide Insti-
tutionen bewerten das Strahlenrisiko doppelt so hoch wie die ICRP (vgl. Tabelle 36, Spalte 2).80

Ferner war die Bombenstrahlung extrem hochenergetisch, so dass sie strahlenbiologisch als weniger
wirksam eingeschätzt werden muss (Straume 1995). Somit sind die Risikoangaben der ICRP auch
aus physikalischen Gründen zu klein. 

Höhere Werte  als  nach ICRP ergeben sich auch aus neueren Ergebnissen von den japanischen
Atombombenüberlebenden (Ozasa 2012). Die Krebsmortalität ohne Leukämie und Lymphome als ab-
solutes Lebenszeitrisiko wird dort zu 24 % pro Sv angegeben (dort Tabelle 9), das ist 4,4 mal so hoch
wie die Angabe in Tabelle 2. Das absolute Risiko für Erwachsene (Alter bei Exposition 30 J.) wird mit
26,4 % pro Sv für solide Tumore angegeben (ohne Leukämie und Lymphome), das ist 6,4 mal so hoch
wie der Wert 4,1 % pro Sv für Erwachsene nach ICRP 103.

Eine Studie an 308.000 strahlenexponierten Beschäftigten aus 3 Ländern von Richardson et al. (2015)
INWORKS ergab ein Überschuss-Relatives-Risiko ERR (RR-1)=51 % pro Sv. Bei 25% „spontaner“
Krebssterblichkeit ergibt das ein absolutes Risiko für Erwachsene von 12,8 % pro Gy, das entspricht
dem 3,1-fachen des ICRP-Werts für Erwachsene.

Ein Problem ist außerdem, dass die ICRP nur maligne Tumore betrachtet, während durch ionisierende
Strahlen  auch  gutartige  Tumore  in  den  verschiedenen  Körpergeweben  induziert  werden  können
(Schmitz-Feuerhake 2009). Dabei sind besonders die gutartigen Hirntumore und sonstigen Tumore
des Zentralnervensystems sehr schwerwiegend, die in den Hüll- und Stützgeweben der Nerven mit
vergleichsweise großer Empfindlichkeit ausgelöst werden, insbesondere die überwiegend gutartigen
Meningiome (Schmitz-Feuerhake 2010).

Nach dem Tschernobylunfall 1986 wurde ein Anstieg zahlreicher Nicht-Tumor-Erkrankungen beobach-
tet, die offensichtlich als Folge der chronischen Radioaktivitätsbelastung in den Anrainerstaaten aufge-
treten sind. Diese Ergebnisse wurden bislang von der ICRP nicht beachtet, wohl aber die Tatsache,
dass auch in ihrem bevorzugten Referenzkollektiv, den japanischen Atombombenüberlebenden, strah-
lenbedingte Krankheitsformen außer Krebs festgestellt wurden (Preston 2003; Yamada 2004). Diese
betreffen  vornehmlich  Herz-Kreislaufleiden  sowie  Erkrankungen  des  Magen/Darm-Trakts  und  des
Atemtrakts (Shimizu 2010; Ozasa 2012). Da es im Jahr 2007 nicht als gesichert erschien, dass diese
Erkrankungen unterhalb von 0,5 Sv auftreten, wurden die Ergebnisse in die Risikoberechnungen nicht
einbezogen (ICRP 2007).

Im Jahr 2012 hat die ICRP sich wiederum zu der Frage der Wirkungsmechanismen der Strahlung im
Gewebe geäußert und die Abhängigkeit nicht-karzinogener Effekte von der Dosisleistung (Dosis pro
Zeiteinheit)  untersucht  (ICRP 2012).  Für  Katarakte  und Kreislauferkrankungen kommt sie  zu dem
Schluss, dass die Folgen bei niedriger Dosis unabhängig von der Dosisleistung sind und daher auf ir-
reparable „Eintreffer“-Schäden zurückzuführen sind wie bei der Krebsentstehung. D.h. eigentlich wä-
ren sie den stochastischen Schäden zuzurechnen. Da sie aber - angeblich – sehr selten auftreten, de-
finiert die ICRP einen praktischen Schwellenwert für diese Fälle von 0,5 Sv. Diese Beurteilung ist für
Katarakte überholt, da zahlreiche Befunde bei radioaktiv kontaminierten Bevölkerungen und Flugper-
sonal vorliegen (Schmitz-Feuerhake 2006). Die SSK hat sich ebenfalls bereits von der Schwellendosis
für Katarakte verabschiedet (SSK 2009).

79 Die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) ist eine Beraterkommission des Bundesumweltministeriums.
80  Vgl. SSK 2007; BfS 2005.
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Bezüglich der Kreislauferkrankungen hat sich in weiten Kreisen der übrigen Fachwelt die Erkenntnis
durchgesetzt, dass die Auswirkungen niedriger Dosen unterhalb von 0,5 Sv ebenfalls relevant sind. Im
November 2012 haben Little und 26 weitere Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern eine Über-
sichtsarbeit dazu veröffentlicht. Ihr vorläufiges Ergebnis ist, dass die strahlenbedingte Mortalität an
Herz-Kreislauferkrankungen etwa so hoch ist wie diejenige durch strahlenbedingten Krebs (Tabelle
36, Spalte 5). Man kann zeigen, dass diese Einschätzung nicht konservativ ist. Außerdem müssen
weitere Organkrankheiten in den Katalog der Strahlenschäden aufgenommen werden (Schmitz-Feuer-
hake 2013a).

5.4.1.3.2 Genetisches Strahlenrisiko

Aufgrund von Forschungsergebnissen aus Tierversuchen und Beobachtungen beim Menschen muss
mit folgenden Erbschäden bei den Nachkommen bestrahlter Eltern durch ionisierende Strahlung ge-
rechnet werden: 

1. schwerwiegende Entwicklungsstörungen (Aborte,  geringes Geburtsgewicht,  perinatale  Sterb-
lichkeit,  früher  Kindstod,  Fehlbildungen,  Unfruchtbarkeit,  durch gravierende Chromosomen-  
oder Genanomalien bedingte Krankheiten), 

2. Krebs im Kindes- oder Erwachsenenalter, 

3. Immunschwäche und multiple Degenerationserscheinungen.

Die ICRP betrachtet ausschließlich dominante Effekte in der 1. Generation und leitet ihre Risikozahl
von Experimenten an Mäusen ab. Sie behauptet, es gäbe keinen direkten wissenschaftlichen Nach-
weis dafür, dass Kinder von bestrahlten Eltern Erbkrankheiten haben (ICRP 2007). Bei den japani-
schen Atombombenüberlebenden seien keine signifikant erhöhten Erbschäden gefunden worden. Da-
gegen haben Kritiker immer wieder darauf hingewiesen, dass dort nur eine begrenzte Auswahl an ge-
netischen Merkmalen untersucht werden konnte, da bis heute das gesamte Spektrum mutationsbe-
dingter Schädigungen nicht bekannt ist. Außerdem war die Datenerhebung in Bezug auf die Nach-
kommen der Bestrahlten besonders unzuverlässig, weil  letztere eine gesellschaftlich ausgestoßene
und geächtete Population darstellten. Um die Heiratschancen ihrer Kinder nicht zu gefährden, wurde
ihre Herkunft möglichst verschwiegen und die potenziellen Schädigungen wurden von den Eltern nicht
angegeben (Yamasaki 1990).

Alle oben genannten Arten von Schädigungen wurden in Bevölkerungen festgestellt, die durch den
Tschernobylfallout betroffen waren, sowie bei den Kindern der Liquidatoren81 (Scherb 2003, 2004; Ya-
blokov 2009). Damit erweisen sich die Annahmen der ICRP als grobe Unterschätzung (Schmitz-Feu-
erhake 2013b).

5.4.1.3.3 Strahlenrisiko bei Exposition in utero

Bereits zu Zeiten Mullers war bekannt, dass Embryonen und Föten bei Bestrahlung im Mutterleib ge-
schädigt werden können. Neben Krebserkrankungen, die auf diese Weise empfindlich induziert wer-
den, kommt es zum Absterben der Frucht oder zu Fehlbildungen oder Funktionsstörungen, deren Art
und Häufigkeit vom Entwicklungsstadium abhängen (Fritz-Niggli 1997). Das ungeborene Leben wurde

81  Als „Liquidatoren“ wurden Soldaten und andere (überwiegend junge) Männer eingesetzt, um Strahlenschutzmaßnahmen und
Aufräumarbeiten am Katastrophenort vorzunehmen.
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in früheren Zeiten der Strahlenforschung als das strahlenempfindlichste System angesehen. Dieses
wird durch zahlreiche Befunde nach Tschernobyl in den benachbarten Ländern sowie auch weit ent-
fernt in Westeuropa bestätigt (Körblein 1997, 2003; Küchenhoff 2006; Busby 2009; Yablokov 2009).

Die Einführung eines Schwellenwertes durch die ICRP (2003) für Effekte nach vorgeburtlicher Exposi -
tion in Höhe von 100 mSv (Tabelle 36, Spalte 4) ist wissenschaftlich weder aus der Forschung vor der
Auswertung der japanischen Daten noch durch diese zu rechtfertigen (Busby 2009).

5.4.1.4 Defizite und Widersprüche bei den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren 

zur Dosisbestimmung bei Umgebungskontaminationen

Tabelle 37 enthält eine Zusammenstellung von Befunden über kindliche Krebserkrankungen bei kern-
technischen Anlagen in Europa durch das 1998 gegründete European Committee on Radiation Risk
(ECRR), das sich als Alternative zur ICRP versteht. Es gab schon vor 1983 derartige Beobachtungen
(z. B. AKWs Lingen, Würgassen). Die Leukämieerhöhung bei der britischen Wiederaufarbeitungsanla-
ge für Kernbrennstoffe Sellafield war jedoch die erste, die offiziell behördlich als eine statistisch hoch-
signifikante und eben nicht als zufällig zu erklärende Häufung von Krankheitsfällen anerkannt wurde.

Tabelle 37 Erhöhte Leukämie- und Krebsraten bei Kindern in der Umgebung europäischer kerntech-
nischer Anlagen

Kerntechnische Anlage Jahr Bemerkungen

Sellafield/Windscale, UKa 1983 Untersucht durch fCOMARE: hohe Emissionen in Luft und Meer

Dounreay, UKa 1986 Untersucht durch fCOMARE: Partikelemissionen in Luft und Meer

La Hague, Frankreicha 1993 Partikelemissionen in Luft und Meer: ökol. u. Fall-Kontrollstudien

Aldermaston/Burghfield, UKc 1987 Untersucht durch fCOMARE: hohe Emissionen in Luft und Flüsse

Hinkley Point, UKb 1988 Ableitungen offshore und Ufer

Harwell, UKd 1997 Ableitungen in Luft und Fluss

Birkenfeld, Deutschlande 1990 Ableitungen in Luft und Trinkwasser

Geesthacht, Deutschlandb,d 1992 Ableitungen in Luft und Elbe

Jülich, Deutschlandd 1996 Ableitungen in Luft und Fluss

Barsebaeck, Schwedenb 1998 Ableitungen in Luft und Meer
aWiederaufarbeitungsanlagen mit Ableitungen in das Meer;
bKernkraftwerke mit Abgaben über den Wasserpfad; 
cAtomwaffen- und Kernbrennstofffabriken; 
dAtomforschungsanlagen mit Abgaben an örtliche Flüsse, 
eUranabraumhalden, fCommittee on Medical Aspects of Radiation in the Environment U.K.

Zusammengestellt nach Angaben aus dem ECRR-Report 2003 sowie Hoffmann 1990, Kuni 1998

Die zweite besonders auffällige Leukämiehäufung trat 1990/91 konzentriert beim Atomkraftwerk Krüm-
mel auf. Der Ortsteil Krümmel gehört zur Stadt Geesthacht, die sich etwa 30 km südlich von Hamburg
befindet. Allein 6 Fälle erschienen in diesen 2 Jahren in der Gemeinde Elbmarsch mit 1500 Einwoh-
nern, am südlichen Elbufer gelegen, eine ca. 14-fache Erhöhung gegenüber normal. Benachbart zum
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Atomkraftwerk 1,5 km elbaufwärts liegt die ehemalige Kernforschungsanlage GKSS82. Diese hat zwei
Forschungsreaktoren betrieben.

In den folgenden Jahren traten weitere Fälle auch auf der anderen Elbseite auf. Die ungewöhnliche
Häufung wurde von den Behörden auch bald nicht mehr bestritten, wohl aber ein möglicher Zusam-
menhang mit den radioaktiven Emissionen der Anlagen. 

Da sich in den Daten des Deutschen Kinderkrebsregisters jedoch auch bei den anderen deutschen
Atomkraftwerken erhöhte Leukämieraten bei Kleinkindern zeigten, wurde auf Druck von Umweltver-
bänden eine systematische Untersuchung bei allen durchgeführt, die sog. KiKK-Studie.83 Ende 2007
ergab diese, dass für Kleinkinder das Erkrankungsrisiko an Krebsleiden und Leukämie mit zunehmen-
der Nähe des Wohnorts zum Kernkraftwerk signifikant und stetig ansteigt. Der Untersuchungszeitraum
umfasste die Jahre 1980 bis 2003 (Kaatsch 2007). Die Leukämierate für Kinder bis zu 5 Jahren war im
Umkreis von 5 km zu den Anlagen mehr als verdoppelt. Der Effekt blieb bestehen, auch wenn die Da-
ten für das AKW Krümmel nicht mit berücksichtigt wurden.

Die KiKK-Studie löste in anderen europäischen Ländern ebenfalls Untersuchungen aus, u.a. in Frank-
reich (Sermage-Faure 2012). Dort wurden die Inzidenzen im Nahbereich (5 km-Umkreis) und in drei
weiteren Entfernungszonen (5-10, 10-15, 15-20 km) mit dem französischen Mittelwert der Leukämiein-
zidenz verglichen. Die Autoren behaupten, sie hätten kein erhöhtes Leukämierisiko festgestellt. Bei
näherem Hinsehen zeigt sich aber eine Erhöhung, die lediglich nicht signifikant ist. Körblein (2012) hat
die Ergebnisse bei Kindern unter 5 Jahren zusammen mit entsprechenden Studien aus Deutschland,
Großbritannien und der Schweiz ausgewertet, die ebenfalls Erhöhungen zeigen, die im einzelnen nicht
signifikant sind. Diese Analyse ergibt eine signifikante Erhöhung im Nahbereich und zeigt eine er-
staunliche Übereinstimmung der Einzelwerte (s. Tabelle 38).

Tabelle 38 Relatives Leukämierisiko (RR) im Nahbereich von Kernkraftwerken für Kinder bis 5 Jahre

Zeitraum RR p-Wert Referenz

Deutschland (D) 1980-2003 1,45 0,058 Kaatsch et al. 2008

Großbritannien (UK) 1966-1993 1,39 0,197 COMARE 2011

Schweiz (CH) 1985-2009 1,46 0,334 Spycher et al. 2011

Frankreich (F) 1990-2007 1,48 0,225 Sermage-Faure 2012

D + UK + CH + F 1,44 0,003

Quelle: Nach Körblein 2012

Wenn man weiß, dass Leukämie eine typische Strahlenfolge ist und bei einer Umweltkontamination
wegen ihrer höheren Strahlenempfindlichkeit vorzugsweise kleine Kinder betroffen sind, erkennt man
europaweit ein sich selbsterklärendes Phänomen. Denn die einzige Gemeinsamkeit von allen unter-
suchten kerntechnischen Anlagen ist die Tatsache, dass sie radioaktive Stoffe in die Umgebung frei-
setzen. Die jeweiligen Regierungen behaupten jedoch, dass die Dosis durch die Emissionen der Anla-
gen viel zu klein sei, um statistisch erkennbare Erkrankungen zu erzeugen. Die Autoren der KiKK-Stu-
die und die SSK erklärten, es fehle ein Faktor 1.000. Auf die Kritik an dem unterstellten Dosiswir-
kungszusammenhang gehen sie nicht ein.

82  Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schifffahrt
83  Kinderkrebs bei Kernkraftwerken
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Dazu würde gehören - entgegen der Annahmen der ICRP - einzuräumen, dass es bei chronischer Be-
strahlung einer Bevölkerung folgende Induktionspfade für kindliche Krebserkrankungen gibt: 

1. die Exposition der Kinder selbst, 

2. die Exposition im Mutterleib und

3. die genetische Erzeugung über die Exposition von Vater oder Mutter.

Hinzu kommt das Problem der Dosisbestimmung. Die Bevölkerungsdosis kann nicht direkt gemessen
werden. Sie muss anhand der Radioaktivitätsabgaben über den Schornstein und in das Abwasser
durch eine Modellrechnung mit sehr vielen Parametern ermittelt werden. Zweifel an der Zuverlässig-
keit der Ergebnisse bestehen aus folgenden Gründen:

 Die radioaktiven Abgaben der Atomkraftwerke über den Schornstein und in das Abwasser sind
nur von den Betreibern kontinuierlich und vollständig zu messen. Die Umgebungsüberwachung
ist lückenhaft, die besonders wirksamen Alphastrahler (wie Plutonium) werden dabei zum Bei-
spiel nicht kontrolliert (Schmitz-Feuerhake 2005).

 Die Behauptung der Behörden, die Dosisermittlung sei „konservativ“, d.h. auf der sicheren Seite
liegend, trifft nicht zu. Die Unsicherheiten bei der Berechnung der Ausbreitung der radioaktiven
Stoffe über den Luft- und Abwasserpfad, des Stofftransports in der Umwelt bis zu den Nah-
rungsmitteln und des Stoffwechsels der Nuklide im menschlichen Körper können Zehnerpoten-
zen betragen (Dannheim 2000).

 Die Dosisbestimmung im Fall inkorporierter Radioaktivität ist gerade beim Kleinkind wegen des
intensiven Wachstums besonders schwierig. Noch mehr gilt das für die vorgeburtliche Expositi-
on. Englische Forscher haben in Tierversuchen, die sie im Zusammenhang mit den Leukämien
bei der Anlage Sellafield unternahmen, extreme Wirkungen von Alphastrahlern auf das blutbil-
dende Zellsystem im Vorstadium der Organentwicklung festgestellt (Lord 1992).

Im Fall Krümmel wurde diesen Fragen im Detail nachgegangen. Die betroffenen Länder Schleswig-
Holstein und Niedersachsen hatten Leukämiekommissionen gebildet,  in  denen alternative Wissen-
schaftler und Mitglieder der Bürgerinitiative Elbmarsch beteiligt waren. Diese führten eigene Untersu-
chungen durch und zogen externe Gutachter zu. Die Finanzierung erfolgte teils durch öffentliche Mit-
tel, im späteren Verlauf vornehmlich aus Mitteln der Bürgerinitiative und der IPPNW.84 Außerdem fi-
nanzierte das Land Schleswig-Holstein ein Strahlenbiologisches Gutachten, das den Fragen des Do-
siswirkungszusammenhangs nachging (Stevenson 2001).

Anhand von Chromosomenaberrationen an zehn Kindern und zwanzig Erwachsenen aus der Umge-
bung ergab sich, dass die Bevölkerung tatsächlich verstrahlt worden war. Es ließen sich zahlreiche
ungenehmigte Radioaktivitätseinträge in der Umgebung nachweisen (Dersee 2007). Der Hauptbeitrag
der Kontaminationen wurde auf einen kerntechnischen Unfall am 12.9.1986 in der GKSS zurückge-
führt, bei dem bestrahlte Kernbrennstoffe in die Umgebung gelangten. Behörden und Regierungen
verweigerten jedoch einen öffentlichen Diskurs mit den Aufklärern und behaupteten, die Ursache der
Leukämieerscheinung sei derzeit nicht feststellbar (Wassermann 2004).

Die Erkenntnis anhand der Krümmel-Untersuchungen, dass die Bestimmung der Bevölkerungsdosis
aus den radioaktiven Emissionen der Anlagen gar nicht möglich ist, weil man die Fehlergrenzen dieser
Berechnung nicht kennt, wird durch gutachterliche Stellungnahmen von Hinrichsen und Schumacher
im Strahlenbiologischen Gutachten gestützt. Sie betreffen die in der Strahlenschutzverordnung vorge-

84  Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.
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schriebene Berechnungsmethode zur Ausbreitung der radioaktiven Emissionen in der Umwelt. Diese
liefert - wie erwähnt – ein Ergebnis ohne Vertrauensbereich. Es ist deshalb nicht konservativ, weil die
darin benutzten Parameter nicht konservativ sind, sondern vornehmlich Median-, Mittel- oder Schätz-
werte.

Ähnlich ist die Herkunft der vorgeschriebenen Dosisfaktoren zu bewerten. Sie geben an, welche Or-
gandosis in Sv durch eine zugeführte Menge eines radioaktiven Nuklids in Bq entweder durch Inhalati -
on oder Ingestion entstehen soll. Eine umfangreiche Kritik in der wissenschaftlichen Literatur dazu
setzte in den 90-er Jahren ein (Fairlie 2005; Dannheim 2000; Schmitz-Feuerhake 2001), führte aber
noch nicht zu Konsequenzen in der Praxis.

5.4.1.5 Beurteilungskriterien und Messgrößen für einen zeitgemäßen 

Strahlenschutz

5.4.1.5.1 Ungeeignetheit der 'effektiven Dosis' als Schadensmaß

Im deutschen Strahlenschutzregelwerk wird als Schadensmaß für alle Anwendungsgebiete durchgän-
gig die effektive Dosis eingesetzt. Diese ist bezüglich der Gewebswichtungsfaktoren auf die Strahlen-
empfindlichkeit erwachsener Bürger abgestimmt. Innerhalb der Risikobewertung nach ICRP müsste
aber die zu erwartende Krebsmortalität bei Expositionen von Embryonen, Föten und Kleinkindern ge-
sondert betrachtet werden, weil dafür die Uterusdosen der Mütter und die anders zu wichtenden Or-
gandosen von Kleinkindern ursächlich sind.

Die effektive Dosis bei einer Kontamination der Umgebung sagt auch nichts über das genetische Risi -
ko aus, das auch nach ICRP als stochastischer Effekt anzunehmen ist, d.  h. bei jeglicher Zunahme
der Exposition einer größeren Bevölkerung zusätzliche Erkrankungsfälle bedeutet.

Es zeichnet sich ab, dass Nicht-Krebserkrankungen sehr bald in die Risikoangaben aufgenommen
werden. Daher wird man in Zukunft zu den jeweiligen Organ- und Gewebsdosen zurückkehren müs-
sen.

Die Grenzwertempfehlungen der ICRP heben auf den gesellschaftlichen Nutzen ab, der die zusätzli -
chen Schadensfälle rechtfertigen soll. Bei dem relativ zur übrigen Bevölkerung hohen Dosisgrenzwert
für beruflich Strahlenexponierte in Kontrollbereichen (100 mSv in 5 Jahren) wird ein Vergleich mit dem
Todesrisiko für andere Berufe gezogen. Es wird behauptet, letzteres sei „gesellschaftlich“ toleriert. Da-
her sei der Grenzwert geeignet, denn er führe zu einem niedrigeren Risiko als in anderen Berufen.

Diese Sichtweise ist nicht nur deshalb abzulehnen, weil die Gesellschaft zu dem Problem nicht gefragt
worden ist. Vielmehr zeigen die Debatten um die Präimplantationsdiagnostik, um die legalisierte Ab-
treibung sowie die Bemühungen um krebskranke Kinder, dass das gesellschaftliche Interesse in erster
Linie auf die Unversehrtheit und das Wohlergehen der Nachkommen und Kinder gerichtet ist, und da-
nach erst auf die Gesundheit von Erwachsenen.

Ein Krebstod in frühen Lebensjahren ist somit nicht gleichbedeutend mit einem in späteren Jahren.
Eine reine Dosisangabe ist daher nicht ausreichend, weil sie darüber keine Auskunft gibt. Aus diesem
Grund wird zusätzlich häufig die „Anzahl verlorener Lebensjahre“ als Schadensmaß betrachtet. Als
kollektive Größe ist sie ebenfalls wenig aussagekräftig, wenn sie unabhängig vom individuellen Alter
der Betroffenen angewendet wird.
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5.4.1.5.2 Schutz der Bevölkerung

Der Dosisgrenzwert für die Bevölkerung durch zivilisatorische Maßnahmen (Tabelle 35) orientiert sich
nach ICRP an dem natürlichen Untergrund. Eine Exposition vom Doppelten der natürlichen Strahlen-
dosis im Einzelfall hält man für akzeptabel bei entsprechenden gesellschaftlichen Nutzen.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass in der gültigen deutschen Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)
nicht nur die Einhaltung der Dosisgrenzwerte vorgeschrieben wird, sondern dazu das Minimierungsge-
bot  nach § 6 besteht.  Danach muss ein Betreiber  einer Anlage oder Maßnahme, die ionisierende
Strahlung freisetzt „jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt unter Beach-
tung des Standes von Wissenschaft und Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich“ halten.

Nach ICRP (vgl. Tabelle 36) ist das Strahlenrisiko bei Kontaminationen der Umwelt und niedriger Do-
sis  mit  5,7% pro Sv anzusetzen (Krebstode plus dominante Erbkrankheiten).  Bei Ausnutzung des
Grenzwerts von 1 mSv pro Jahr ergäben sich für 70 Jahre Lebensdauer einer Generation damit 70 x
5,7 x 10-5 = 0,004 Schadensfälle, auf 1000 Personen also 4 Schadensfälle (Lebensdauerrisiko: 4 x10 -3

bei 1 mSv pro Jahr). 

Man sieht, dass auch innerhalb des Systems der ICRP durch diese Grenzwertsetzung nicht garantiert
werden kann, dass nicht mehr als eine geschädigte Person auf eine Million Einwohner verursacht
wird. Ein Lebenszeitrisiko von 1 x 10-6 wird als ein noch tolerables Maß für die einzeln betrachtete
Noxe angesehen (virtuell sichere Dosis – VSD, vgl. Kap. 5.3.8.4). Setzt man dieses als noch tolerabel
angesehene Risiko zur Ermittlung einer Einwirkung für den Strahlenfaktor von 4 x 10 -3 bei 1 mSv pro
Jahr an, so ergibt sich ein Immissionswert zur Vorsorge in Höhe von 0,00025 mSv = 0,25 μSv pro
Jahr als effektive Dosis und als Gonadendosis.

Auch aus einem anderen Grund kann die Strahlenschutzverordnung in der derzeit gültigen Fassung
das zur Vorsorge notwendige Höchstrisiko 1 : 1 Million nicht garantieren. Aufsichtsbehörden und Be-
treiber von deutschen Atomkraftwerken haben versichert, dass die Bevölkerungsdosen durch die An-
lagen stets viel niedriger konzipiert waren als der Grenzwert und in der Realität noch weit mehr darun -
ter lagen. Wegen der gesundheitlichen Erscheinungen in der Umgebung (Kap 5.4.1.4) kann das je-
doch nicht möglich sein.

Die berechnete Dosis nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (StrlSchV) ist eine Maximaldosis
am exponiertesten Aufpunkt in der Umgebung. Sie gibt keine Auskunft darüber, wie viele Personen
von der Kontamination betroffen sind, daher lässt sich daraus keine Angabe über die Höhe der Scha-
densfälle gewinnen.

Ein genauerer Parameter dazu wäre die sog. Kollektivdosis, d.h. die Summe aller Einzeldosen, die die
betroffenen Anwohner erhalten.  Kritiker  haben stets  gefordert,  dass die Begrenzung der Schäden
durch eine Begrenzung der Kollektivdosis zu erfolgen habe, die bei Unterstellung von dosisproportio-
nalen Effekten nach ICRP direkt proportional zur Anzahl der erzeugten Toten und geschädigten Nach-
kommen ist. Die Ermittlung der Kollektivdosis wäre allerdings wiederum nur durch ein Näherungsver-
fahren möglich, das im Gegensatz zu der bisher gebräuchlichen Methode nachweislich konservativ
sein müsste.

ICRP und andere internationale Gremien haben jedoch in den vergangenen Jahrzehnten durchge-
setzt, dass allein das individuelle Strahlenrisiko von Interesse sei.

Der oben abgeleitete Grenzwert von 0,25 μSv pro Jahr berücksichtigt nicht, dass die ICRP-Risikoan-
gaben erheblich unterschätzt sind und dass verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedlich strah-
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lenempfindlich sind. Er wäre jedoch möglicherweise zu rechtfertigen, weil er einen Maximalwert dar-
stellt, der individuell nicht überschritten werden darf. Zu fragen ist, ob er einen ausreichenden Schutz
für die Unversehrtheit der Nachkommen darstellt. 

Als Referenz und Äquivalentdosis kann in erster Näherung die natürliche Hintergrundstrahlung dienen,
in dem man annimmt, dass alle kindlichen Krebserkrankungen, bekannten und abzuschätzenden Erb-
schäden und teratogenen Schäden vor der Epoche des Anstiegs in den letzten Jahrzehnten auf die
natürliche Exposition zurückzuführen sind. Zur Schadensbegrenzung darf daher nur eine zusätzliche
Strahlendosis genehmigt werden, die einem geringen Bruchteil der Hintergrunddosis entspricht, wie es
bei einer Jahresdosis von 0,25 μSv der Fall wäre.

Wenn man nur strahlenbedingte dominante Erbkrankheiten als besonders gravierend ansieht, lässt
sich die Spontanrate einschließlich der X-chromosomal bedingten Schäden nach UNSCEAR auf einen
Wert von 1,65% aller Geburten beziffern.85 Diese als durch natürliche Strahlenexposition erzeugt an-
genommen, würde bedeuten, dass bei zusätzlichen 0,25 μSv pro Jahr maximal ein weiterer Anteil von
1,65 x 0,25 x 10-5 = 0,41 x 10-5 aller Geburten hinzukäme. Bei einer konstant bleibenden Bevölkerung
mit einer mittleren Lebenserwartung von 70 Jahren betrüge der Anteil der Neugeborenen in der Bevöl-
kerung 1/70 = 1,4 x 10-2, der Zuwachs also 0,57 x 10-7, d.h. etwa 0,06 : 1 Million.

Diese Gleichgewichtung von Neugeborenen mit anderen potentiell geschädigten Personen in der Be-
völkerung entspricht zwar nicht dem Ziel eines bevorzugten Schutzes der Nachkommen, aber dem
Kriterium der virtuell sicheren Dosis. Sie erscheint vertretbar, weil die Basis – die Zurückführung der
Spontanraten auf die Strahlenbelastung – eine Worst-Case-Annahme ist.

5.4.1.6 Schlussfolgerungen

Die in der bisherigen Strahlenschutzgesetzgebung verwendete „effektive Dosis“ ist als Schadensmaß
ungeeignet,  der  Dosisgrenzwert  für  die  Bevölkerung  in  der  gültigen  Strahlenschutzverordnung  zu
hoch. Empfohlen wird daher eine maximale Jahresdosis von 0,25 μSv als effektive und als Gonaden-
dosis, damit eine virtuell sichere Dosis für ein Kollektiv mit Risiko 10-6 eingehalten werden kann.

Wilfried Kühling, Claudia Hornberg (Stand: 2014)
5.4.2 Nichtionisierende Strahlung 

5.4.2.1 Einleitung

Die Exposition mit elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern (EMF)86 nimmt infol-
ge der Nutzung moderner Technologien seit Jahren zu. Neben dem Mobil- und Kommunikationsfunk
auf Basis hochfrequenter EMF sind alle Anwendungsbereiche elektrischer Energie, auch die Strom-
übertragung, mit niederfrequenten elektrischen und magnetischen Feldern verbunden (BMU 2013). 

85  Vgl. UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) 2001.
86  EMF wird oft als Abkürzung für die Gesamtheit aller elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Felder (elektroma-

gnetisches Spektrum) verwendet. 
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Fachgesetzliche Grundlage für EMF bildet die 26. BImSchV.87 Die Änderungsverordnung vom 14. Au-
gust 2013 flankiert den Ausbau der Übertragungsnetze im Hoch- und Höchstspannungsbereich durch

eine Regelung zum Schutz und zur Vorsorge vor gesundheitlichen Auswirkungen nichtionisierender
Strahlung (BMU 2013). So wird beim Bau neuer Stromtrassen künftig die Überspannung von Wohnge-
bäuden untersagt, zudem sind beim Ausbau der Stromnetze elektrische und magnetische Felder zu
minimieren. Im Hinblick auf Hochfrequenzanlagen werden private und hoheitlich betriebene Funkanla-
gen vom Anwendungsbereich der Verordnung erfasst (BMU 2013).

Die Maßgaben sehen u.a. vor, dass geänderte Anforderungen beim Bau neuer Niederfrequenzanla-
gen  sowie  das  Überspannungsverbot  für  Stromübertragungsleitungen  schneller  als  nach  der  ur-
sprünglichen Regierungsvorlage gelten, um zügig einen dem heutigen technischen und wissenschaftli-
chen Stand entsprechenden Rechtsrahmen zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern zu schaffen
(BMU 2013).Die Bedeutung der nichtionisierenden Strahlen und Felder ergibt sich im Rahmen der
Umweltverträglichkeitsprüfung insbesondere bei folgenden Plänen und Vorhaben: 

 SUP zu Raumordnungs- und Bauleitplänen, zum Bundesbedarfsplan nach § 12e des EnWG,
zum Bundesfachplan nach den §§ 4 und 5 des NABEG Übertragungsnetzausbau oder bei an-
deren rahmensetzenden Plänen und Programmen, z. B. bei der Frequenzbereichszuweisungs-
planverordnung (FreqBZPV) nach § 53 Telekommunikationsgesetz,  wenn Bereiche der Fre-
quenznutzung elektromagnetischer Strahlung neu zu regeln sind,

 UVP von Standorten der Telekommunikation oder bei der Planfeststellung von Trassen zum
Netzausbau oder -umbau.

Eine Beurteilung der gesundheitlichen Auswirkungen von nichtionisierender Strahlung gestaltet sich
derzeit schwierig, da die Wissenslage auch auf Grund fehlender Daten zu gesundheitlichen Wirkun-
gen derzeit nicht gefestigt und z. T. widersprüchlich ist. Dies wirkt sich insbesondere bei der Normie-
rung eines rechtlich verbindlichen Schutzes vor Gefahren durch die 26. BImSchV aus. So beruhen die
Immissionsgrenzwerte nach § 2 der 26. BImSchV bisher auf evidenzbasierten Ableitungen/Begrün-
dungen, die auch dem wissenschaftlichen Nachweis kausaler Wirkungsbeziehungen standhalten.88

Der damit erreichte Gefahrenschutz bezieht sich hauptsächlich auf den Schutz vor thermischen Wir-
kungen durch hochfrequente elektromagnetische Felder (HF-EMF) und vor Reizwirkungen bei hohen
Dosen niederfrequenter elektromagnetischer Felder (NF-EMF). Es werden aber nicht alle beobachte-
ten weiteren organbezogenen Effekte unterhalb der thermischen oder Reizwirkungen berücksichtigt.
In jüngster Zeit ist hierzu eine intensive juristische Diskussion entbrannt (Budzinski 2013; Buchner &
Schwab 2013).

Für die UVP reicht daher eine Betrachtung und Bewertung anhand des rechtlich normierten Gefahren-
schutzes nicht aus. Es ist in der Regel erforderlich, die gesetzlichen Bewertungsmaßstäbe im Hinblick
auf eine wirksame Umwelt- und Gesundheitsvorsorge auszulegen und zu konkretisieren (UBA 2008:
35). Dies ergibt sich auch aus dem immissionsschutzrechtlichen Vorsorgegrundsatz, der über die UVP
in Verfahren einzubringen ist. Gesundheitliche Wirkungen von EMF im Rahmen der UVP sind mit dem
Ziel einer wirksamen Umweltvorsorge (im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes) zu betrach-
ten (vgl. Kap. 3). Die Umweltvorsorge zieht danach auch solche Schadensmöglichkeiten in Betracht,
für die noch keine Gefahr, sondern nur ein Gefahrenverdacht oder ein Besorgnispotenzial besteht.89

Das bedeutet, dass bei einer rechtlichen Definition der Vorsorge nicht nur gegen konkrete Gefahren,

87  Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektroma-
gnetische Felder - 26. BImSchV), Neufassung vom 14. August 2013 (BGBl. I 2013, Nr. 50, S. 3266), berichtigt am 5. Novem -
ber 2013 (BGBl. I 2013, Nr. 66, S. 3942).

88  Hier sind insbesondere die ICNIRP-Guidelines berücksichtigt (ICNIRP 1998 und ICNIRP 2010).
89  BVerwG Urteil v. 19. Dezember 1985, – 7 C 65.82.
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sondern auch gegen ein noch verbleibendes Besorgnispotential Vorsorge zu treffen ist. 90 Hierzu soll
die vorliegende Leitlinie Argumentations- und Interpretationshilfe bieten. 

Der Begriff  Vorsorge findet sich zwar ausdrücklich in § 1 Abs. 1 der 26. BImSchV (Anwendungsbe-
reich), benennt die Vorsorge aber lediglich in § 4 für Niederfrequenzanlagen. Gemäß Begründung zur
26. BImSchV hat der Gesetzgeber darauf verzichtet, Anforderungen zur Vorsorge und zum Schutz vor
nichtthermischen Wirkungen durch nichtionisierende Strahlung aufzunehmen. Die 2013 novellierte 26.
BImSchV begrenzt zur Vorsorge bei Niederfrequenzanlagen in der Nähe von empfindlichen Einrich-
tungen die elektrische Feldstärke und magnetische Flussdichte, führt auch bei Gleichstromanlagen
eine Minimierung nach dem Stand der Technik ein und verbietet die Überspannung von Gebäuden bei
neuen Trassen. Bei Hochfrequenzanlagen wird bislang von Anforderungen zur Vorsorge gänzlich ab-
gesehen. 

Mangels konkreter rechtlicher Vorgaben wird daher hier versucht, die wirksame Umweltvorsorge vor
EMF soweit zu konkretisieren, dass bei Umweltprüfungen eine Beurteilung im Hinblick auf das Schutz-
gut menschliche Gesundheit möglich wird. Dabei werden Bewertungsmaßstäbe sowohl im niederfre-
quenten Bereich als auch im Hochfrequenzbereich jeweils frequenzabhängig betrachtet. 

Dem Konzept des vorsorgenden Gesundheitsschutzes im Bereich der elektromagnetischen Felder be-
kommt eine besondere Bedeutung zu, da der aktuelle Forschungsstand wegen der recht jungen Ent-
wicklung vor allem im Bereich des Mobilfunks wenige evidenzbasierte Ergebnisse aus epidemiologi-
schen Langzeitstudien zeigt bzw. zeigen kann. Hier greift sowohl das deutsche als auch das EU-seiti-
ge Vorsorgeprinzip (EU 2000: 9, 20f), welches nicht nur in Fällen von Bedeutung ist, in denen es um
Risiken geht, mit denen kurz- oder mittelfristig zu rechnen ist. Es ist auch dann relevant, wenn eher
langfristig geplant werden muss. Es kann auch Maßnahmen auslösen trotz Fehlen wissenschaftlicher
Beweise  für  einen  Kausalzusammenhang  (Nichtvorhandensein  einer  quantifizierbaren  Dosis-Wir-
kungs-Relation) oder bei einer quantitativen Bewertung der Wahrscheinlichkeit des Eintritts nachteili -
ger Wirkungen nach einer Exposition. Der Anspruch des UVPG an eine wirksame Umweltvorsorge er-
hält daher hier die Aufgabe einer weitreichenden und möglichst verlässlichen Beurteilung von Risiken.
Diese Problematik soll nachfolgend kurz angerissen werden.  

Zur Reichweite der gesundheitlichen Vorsorge 

Eine Bewertung gesundheitlicher Wirkungen ist – vereinfacht ausgedrückt, neben anderem – einer-
seits abhängig von einer Wirkungsschwelle in Form eines definierten Risikos und zum anderen von
der Definition der gesundheitlichen Wirkung. 

Risiken lassen sich weder direkt beobachten noch messen, sondern nur indirekt mit Hilfe von messba-
ren Indikatoren abbilden. Indikatoren der Exposition (als messbare Größen) sind somit nicht identisch
mit dem Risiko. Sie geben aber anhand beobachtbarer Sachverhalte Hinweise auf das jeweils zugrun-
deliegende Risiko. Beeinflussen viele Faktoren das Risiko, so können einzelne Expositionsindikatoren
das gesundheitliche Risiko jeweils nur partiell vorhersagen. Die Abgrenzung der nicht wissenschaftlich
erklärbaren Gesundheitseffekte von solchen Effekten, die durch die jeweils betrachtete Umweltnoxe
bedingt werden, ist eines der Kernprobleme jeder Risikoschätzung. Werden bei der Auswahl und Fest-
legung von Indikatoren der Exposition und/oder der gesundheitlichen Effekte wichtige Einflussgrößen
nicht oder falsch berücksichtigt, stellt dies die Zuverlässigkeit von Risikoaussagen und damit ihre Ver-
gleichbarkeit in Frage (Tischer & Poppek 2007). Bei der Beurteilung adverser Effekte müssen daher
aktuelle toxikologische und epidemiologische Ergebnisse zusammengeführt werden, um zu einer an-
gemessenen Bewertung aus Sicht des präventiven Gesundheitsschutzes zu gelangen. Hinzu kommt,

90  BVerwG, Urteil v. 9.9.1988 - 7 C 3.86 - BVerwGE 80, 207, 216. 
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dass entsprechende Einschätzungen letztlich auch Fragen einer gesellschaftlichen Güterabwägung
beinhalten, wenn es um die noch zu tolerierenden Folgen oder Risiken geht. Zu solchen Fragen und
Antworten sei auf die Ergebnisse der Risikokommission (2003) verwiesen.

Auch aufgrund der z.T. nicht linear verlaufenden Dosis-Wirkungs-Beziehungen wird die Ableitung ei-
ner klaren Beurteilungsgröße problematisch. Gleichwohl verwendet unser rechtlich-gesellschaftliches
System vielfach einfache Wertsetzungen und quantitative Standards, um nachprüfbare und rechtssi-
chere Entscheidungen treffen zu können.  Dies trifft  letztlich  auch auf  die  Bewertung gemäß § 12
UVPG zu, wenn die vielfältigen und z. T. nur schwer einschätzbaren Effekte nieder- und hochfrequen-
ter Felder hinsichtlich ihrer Wirkung zu bewerten sind. Da es bei der UVP um Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit geht, ist insbesondere die Betrachtung einer Immission im Hinblick auf einen
ausreichenden Schutz und eine ausreichende Vorsorge vor Wirkungen bei Betroffenen erforderlich. 

Das BImSchG unterscheidet zwischen dem Schutz und der Vorsorge vor Gefahren (vgl. Kap. 3). Als
Ausgangspunkt zur Begründung einer Schadwirkung beim Schutz vor Gefahren gilt der so genannte
adverse Effekt. Zu klären ist jeweils, ob die expositionsassoziierten Veränderungen in ihrer Größen-
ordnung als klinisch bedeutsam bzw. als advers eingestuft werden.91 Durch entsprechende Maßnah-
men müssen nachteilige adverse Effekte ausgeschlossen werden. Insbesondere bei langfristig einwir-
kenden, nicht akut toxisch wirkenden Noxen ist aber eine entsprechende Beweisführung oft schwierig,
so auch bei den nichtthermischen Effekten nichtionisierender Strahlung. Für die hier zu begründenden
Bewertungsmaßstäbe ist die VDI-Definition zur Adversität hilfreich. Sie erlaubt es, eine größere Band-
breite von Beurteilungsgrundlagen zu berücksichtigen (vgl. Abb. 8). 

Quelle: Eigene Darstellung nach: VDI 2308 Bl. 1, Abschätzung des gesundheitlichen Risikos im Immissionsschutz, Juni 2009

Abb. 8 VDI-Modell zur Begrifflichkeit der Adversität

Zur Vorsorge vor Gefahren (und damit auch zur wirksamen Umweltvorsorge gemäß UVPG) können –
wie oben dargestellt – auch wahrscheinliche und mögliche Effekte, wissenschaftlich begründete Ver-
dachtsmomente oder wissenschaftliche Hinweise, die eine lediglich schwache Evidenz besitzen sowie
Aussagen wie "möglicherweise krebserregend für Menschen" (2b) (WHO 2007; 2011) bei EMF be-
rücksichtigt werden. Im Sinne der VDI-Definition zur Adversität können diese Effekte auch dahinge-
hend interpretiert werden, dass sie bereits unter dem Gesichtspunkt des Gefahrenschutzes eine Rolle

91  WHO (1995): Environmental Health Criteria. IPCS, EHC 170 (1995)
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spielen sollten. Im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen sollten daher auch begründet vermu-
tete Effekte sowie wissenschaftliche Hinweise in Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge vor Ge-
sundheitsgefahren verwendet werden.

Räumliche Einordnung

Nichtionisierende Strahlung tritt  sowohl  im häuslichen Umfeld  (bei  Benutzung eines Mobiltelefons,
durch Elektrogeräte etc.) als auch im öffentlichen Raum außerhalb von Wohnungen und Häusern auf.
Eine Betrachtung des Schutzgutes  Menschen,  einschließlich der  menschlichen Gesundheit in  der
UVP bezieht sich zunächst auf die von außen auf Gebäude und Wohnungen einwirkenden Immissio-
nen (ähnlich Luftverunreinigungen oder Lärm). Dabei stehen Räume zum Aufenthalt von Menschen im
Vordergrund,  also  insbesondere  der  Innenraum,  da  – im  Unterschied  zu  anderen  Immissionen –
schützende Barrieren wie z. B. Wände bei magnetischen und elektromagnetischen Feldern durchdrun-
gen werden. Eine Bewertung von einwirkenden EMF unter dem Gesichtspunkt der wirksamen Um-
welt- und Gesundheitsvorsorge ist im Rahmen der Umweltprüfung auch deshalb  erforderlich, da die
24-Stunden-Dauereinwirkung von hochfrequenten Feldern in Wohnungen bisher ohne (ausreichende)
Rechtsgrundlage erfolgt.92 

5.4.2.2 Einflussfaktoren und Wirkungsweise

5.4.2.2.1 Grundlagen und Vorbemerkungen

Auf der Expositionsseite existieren unterschiedliche Frequenzen der nichtionisierenden EMF. Zudem
müssen auf der Wirkungsseite unterschiedliche Symptome und (potentielle) Gesundheitsstörungen in
den Blick genommen werden (vgl. Berg-Beckhoff & Schüz 2013). Aufgrund vielfach inkonsistenter Stu-
dienergebnisse zur gesundheitlichen Bedeutung nichtionisierender EMF fordern Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, aber auch internationale Empfehlungen weitergehende Studien (vgl. SCENHIR
2009; EHFRAN 2012). 

Die natürlich vorkommenden EMF gehören zu den natürlichen Lebensgrundlagen und Umweltbedin-
gungen, die in Deutschland verfassungsgemäß geschützt werden müssen (Art. 20a GG). In geringer
Intensität ermöglichen sie erst lebende Systeme, wenn beispielsweise die menschlichen Nervenzellen
im Gehirn und Rückenmark Informationen verarbeiten und die Muskeln zu Aktivitäten anregen. Insbe-
sondere in den letzten zwei Jahrzehnten kamen zu den natürlichen Feldern93 künstliche Felder hinzu.
Vor allem in bewohnten Gebieten treten künstliche Felder heute großräumig und dauerhaft auf. Im Be-
reich Hochfrequenz wird in nur wenigen Jahren ein deutlicher Anstieg beobachtet (Urbinello et al.
2013; LfU 2008). Die Feldstärken liegen teilweise mehr als zehntausend- bis millionenfach höher als
die natürliche elektromagnetische Strahlung (Bornkessel et al. 2002). Messergebnisse an stärker ex-
ponierten Stellen,  z. B.  in Stuttgart-West,  liegen im Bereich von 430 und 543.000 μW/m2 (Nießen
2011).

Bei den hier in Betracht kommenden Feldquellen unterscheidet man generell in 

92  Siehe Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), sowie Budzinski (2011)
93  Natürliche elektromagnetische Felder existieren in der Natur fast ausschließlich in Form von Wärmestrahlung, Licht und ioni-

sierender Strahlung, also im Bereich sehr hoher Frequenzen im elektromagnetischen Spektrum. Die bedeutendste natürliche
Quelle ist die Sonne.
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 Anlagen mit niederfrequenten Wechselfeldern, zum Beispiel solche zur Hochspannungs-Wech-
selstrom-Übertragung (HWÜ) als 50-Hz-Hochspannungs-Freileitungen sowie Bahnstromleitun-
gen mit 16,7-Hz,

 Anlagen zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) und

 Anlagen, die hochfrequente Felder ausstrahlen (z. B. Anlagen des Mobilfunks). 

Bei den beiden erstgenannten Quellen handelt es sich um ungewünschte Abstrahlung, bei der letztge-
nannten Quelle um eine gewünschte, gezielte Abstrahlung auch in die Aufenthaltsbereiche der Men-
schen hinein.

Niederfrequente Wechselfelder 

Zu den Quellen niederfrequenter Wechselfelder, die mit Netzstrom betrieben werden und von außen
auf Aufenthaltsbereiche des Menschen einwirken, zählen insbesondere Hochspannungsfreileitungen
und Erdkabel mit 110 – 380 Kilovolt (kV), Trafostationen und Umspannwerke. Die Felder werden un-
terschieden in elektrische und magnetische Felder:

 Ein elektrisches Feld (Maßeinheit „Volt pro Meter“ (V/m)) beschreibt den Zustand eines Rau-
mes, in dem physikalische Kräfte zwischen elektrischen Ladungen wirken. Grundbelastungen
innerhalb von Häusern rangieren zwischen 5 und 50 V/m. Elektrische Felder  stehen bisher
meist nicht im Fokus der Betrachtung, da sich Orte zum Aufenthalt von Menschen meist in Ge-
bäuden befinden, die i.d.R. eine ausreichende Abschirmung gewährleisten.

 Jeder von Strom durchflossene Leiter ist von einem Magnetfeld umgeben. Die magnetischen
Wechselfelder besitzen die Eigenschaft, Körper zu durchdringen und können im Unterschied
zum elektrischen Feld nicht ohne weiteres abgeschirmt werden. Als Indikator zur Beurteilung
wird die magnetische Flussdichte mit der Maßeinheit „Tesla“ (T) angegeben. Die Grundbelas-
tungen innerhalb von Wohnungen liegen etwa zwischen 0,02 und 0,2 Mikrotesla (µT) in ländli-
chen Bereichen, in städtischen Bereichen zwischen 0,1 und 1 µT (Neitzke et al. 2010).

Gleichfelder

Ein natürliches statisches elektrisches Feld weist je nach Jahreszeit und Wetter eine Feldstärke von
ca. 130 bis 270 Volt pro Meter (V/m) auf, bei Gewittern können noch wesentlich höhere Feldstärken
auftreten. Im Zuge der Umsetzung des Bundesbedarfsplans Netze sollen neue HGÜ- Anlagen zum
Einsatz kommen, deren elektrische und magnetische Gleichfelder hinsichtlich der Wirkung auf den
Menschen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung zu beurteilen sind. Es sind bereits Leitungen
mit Spannungen von etwa 800 - 1.600 kV in Betrieb. Bei Neuinstallationen wird zukünftig mit noch hö-
heren Spannungen gerechnet (SSK 2013).

Im Unterschied zu HWÜ ändert sich die Polarität am Leiterseil nicht, so dass sich die aufgrund der ho -
hen elektrischen Feldstärke zu erwartenden Mikroentladungen (Koronaentladungen) nicht immer wie-
der ausgleichen können und ständig erfolgen. Daher kann sich um die Leiter eine größere Raumla-
dungswolke geladener Teilchen ausbilden, die zur Ionisation der Luft führt und chemische Verbindun-
gen wie Ozon und Stickoxide entstehen lässt. Bei HGÜ treten im Vergleich zu HWÜ deutlich höhere
elektrische Bodenfeldstärken auf und die elektrischen Felder können sich durch Windverfrachtungen
der Ladungswolke über größere Bereiche erstrecken (SSK 2013). Die elektrische Feldstärke kann in
seitlicher Entfernung deutlich langsamer abnehmen als bei einer HWÜ und beträgt bei einer 500 kV
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HGÜ in 400 m Abstand noch etwa das 200-fache einer HWÜ (Leitgeb 2000). Im schienengebundenen
Nahverkehr bestehen üblicherweise geringere Spannungen. Die elektrischen Feldstärken dort liegen
im Bereich des natürlichen elektrischen Gleichfelds.

Natürlich vorkommende magnetische Gleichfelder (z. B. das Erdmagnetfeld) sind örtlich und zeitlich
variabel und liegen im Mittel in Deutschland bei etwa 45 µT. Einige Spezies verwenden das magneti-
sche Gleichfeld zur Orientierung. Die magnetischen Gleichfelder unter HGÜ-Leitungen hängen von
der Stromstärke, der Betriebsart (monopolar oder bipolar), dem Mastbild, der Leiterkonfiguration und
dem Bodenabstand der Leiterseile ab. Zukünftig vorgesehene Hybrid-Leitungen (gleichzeitig geführte
Gleich- und Wechselspannungssysteme) lassen maximal auftretende magnetische Flussdichten im
Variationsbereich des Erdmagnetfelds erwarten (SSK 2013). 

Werden HGÜ-Leitungen im Erdboden verlegt, entstehen lediglich magnetische Gleichfelder, aber kei-
ne elektrischen Felder außerhalb und keine Koronaentladungen. Die Gleichfelder nehmen im seitli-
chen Abstand zu Trasse schneller ab als bei Freileitungen.

Wegen noch offener Fragen auch hinsichtlich möglicher Expositionen können derzeit die Probleme
durch Gleichfelder hier noch nicht vollständig angesprochen werden. 

Hochfrequente Felder 

Für die mobile Kommunikation bzw. Datenübertragung werden überwiegend Sendeanlagen verwen-
det,  die dauerhaft  hochfrequente Felder  ausstrahlen.  Daneben gibt  es weitere Anlagen für Radar
(Flugverkehr, Schiffsverkehr, Wetterbeobachtung, Bundeswehr, Verkehrsüberwachung), Amateurfunk,
Behörden- und Betriebsfunk sowie Sendeantennen für Radio und Fernsehen. In Hotels, Bahnhöfen,
Messehallen usw. strahlen öffentliche WLAN-Sender. 

Elektromagnetische Strahlung ist  charakterisiert  durch ihre Wellenlänge bzw.  durch ihre  Frequenz
(Anzahl Schwingungen pro Sekunde). Sie breitet sich von der Quelle (Hochfrequenzerzeuger) durch
Leitungen oder von Antennen ausgehend in den Raum mit Lichtgeschwindigkeit aus. Mit zunehmen-
der Entfernung wird die Strahlung schwächer. Kurzwellen und modulierte Ultrakurzwellen werden z.B.
für die Rundfunkübertragung genutzt,  Mikrowellen für die Mobilkommunikation. Die Intensität eines
hochfrequenten elektromagnetischen Felds wird entweder über die Stärke des elektrischen Feldanteils
in V/m (Feldstärke) oder durch die sog. Leistungsdichte in Watt pro Quadratmeter (W/m²) bzw. bei ge-
ringeren Intensitäten in Mikrowatt pro Quadratmeter (µW/m²) angegeben. Feldstärke und Leistungs-
dichte stehen in einem festen Verhältnis zueinander. Angaben zu den Wirkungen auf den Organismus
erfolgen üblicherweise über die spezifische Absorptionsrate (SAR). Sie beschreibt die Energie, die im
Hochfrequenzfeld pro Kilogramm Körpergewicht in einer bestimmten Zeit vom Körper aufgenommen
und vor allem in Wärme umgewandelt wird. Damit ist dieses Maß für die hier zu betrachtenden mögli-
chen gesundheitlichen Effekte außerhalb der thermischen Wirkungen weniger geeignet. 

5.4.2.2.2 Gesundheitliche Effekte niederfrequenter magnetischer Wechselfelder 

Im Bereich Niederfrequenz und untere Hochfrequenz (0 bis 30 kHz) können hohe Feldstärken zur In-
duktion starker Körperströme führen. Diese Wirkungen auf den Organismus sind gut untersucht; mit
dem vor Gefahren schützenden Grenzwert der 26. BImSchV in Höhe von 100 µT werden akute Ge-
sundheitsschäden im Sinne des Gefahrenschutzes weitgehend begrenzt. 
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Zur Konkretisierung der Vorsorge sind - neben dem mit der Novellierung der 26. BImSchV eingeführ-
ten Minimierungsgebot nach dem Stand der Technik und dem Überspannungsverbot von Gebäuden
bei neuen Trassen – auch wirkungsseitige Betrachtungen unterhalb der Gefahrenschwelle im Niedrig-
dosisbereich erforderlich. Dabei ist es für die praktische Durchführung einer UVP hilfreich, insbeson-
dere von räumlichen Schutzabständen (beispielsweise für Wohnflächen) zu den genannten Anlagen
auszugehen. Solche Abstände können anhand der entfernungsabhängig auftretenden magnetischen
Flussdichte zu räumlichen Konkretisierung einer wirksamen Umweltvorsorge ermittelt werden (Kühling
2011). 

Aus der Vielzahl vorliegender Untersuchungen und Studien können folgende zentrale Aussagen her-
angezogen werden, um den im Sinne der Vorsorge geltenden Gefahrenverdacht oder das Besorgnis-
potenzial zu belegen: 

 Verschiedene Metaanalysen auf Basis der Originaldaten (Ahlbom et al. 2000, Kheifets et al.
2010) und Reviews (Schüz 2011, Schüz & Ahlbom 2008) liefern konsistente Ergebnisse, die
eine mögliche Assoziation zwischen Magnetfeldern und kindlichen Leukämien bestätigen (Berg-
Beckhoff & Schüz 2013). Erreichen Magnetfeldbelastungen einen Wert von 0,3 - 0,4 Mikrotesla
unter Hochspannungstrassen, so bestehen Assoziationen zu einer bestimmten Form der Leuk-
ämie (Akute Lymphatische Leukämie – ALL) bei Kindern (Geschwentner & Pölzl 2011: 6). Luuk-
konen et al. (2014) konnten in einem Zellkulturexperiment zeigen, dass in einem 50 Hz-Magnet-
feld das oxidative/ antioxidative Gleichgewicht der untersuchten Zellen gestört ist und eine ge-
nomische Instabilität in der nächsten Zellgeneration festzustellen ist. 

 Auch wenn unterschiedliche Fragen hinsichtlich der möglicherweise ergebnisbeeinflussenden
Untersuchungsdesigns bestehen (Berg-Beckhoff & Schüz 2013; Schüz 2007), kann im Sinne ei-
ner wirksamen Umweltvorsorge hier ein Bewertungsmaßstab ansetzen. Dies folgt auch der be-
reits seit 2002 bestehenden IARC–Einstufung der niederfrequenten magnetischen Wechselfel-
der  als  möglicherweise  Krebs  erregend  (Gruppe  2B)  (WHO 2001).  Gemäß des  SCENIHR
(2009) der Europäischen Kommission hat sich die Evidenz für diese Klassifikation seitdem we-
der nach oben noch nach untern verändert. In der Schweiz wurde bereits ein so genannter An-
lagegrenzwert in Höhe von 1 µT (bei voller Anlagenauslastung) zur Verringerung der Magnetfel-
der in der Umgebung von Hochspannungsleitungen und Transformatorenstationen festgelegt.
Er muss an Orten mit empfindlicher Nutzung eingehalten werden (BAFU 2009). Dort werden
auch verschiedene Anlässe genannt, aus Gründen der Vorsorge die Exposition gegenüber nie-
derfrequenten Magnetfeldern zu verringern. 

 Infolge berufsbedingter Expositionen wird der Verdacht auf ein erhöhtes Risiko für neurodege-
nerative Erkrankungen (Alzheimer-Krankheit, Amyotrophische Lateralsklerose (ALS)) sowie an-
dere Formen degenerativer und dementieller Erkrankungen) durch niederfrequente Magnetfel-
der formuliert (Kheifets et al. 2009). Für Expositionen über 0,2 µT wurden in epidemiologischen
Untersuchungen statistisch signifikant erhöhte relative Risiken für eine Erkrankung an ALS be-
ruflich hoch Exponierter, weniger deutlich auch für die Alzheimer-Krankheit bei Wohnortnähe zu
Höchstspannungsleitungen (Huss et al. 2009) aufgezeigt. Grundsätzlich spielen bei den neuro-
degenerativen Erkrankungen neben der Expositionserfassung die exakten Falldefinitionen eine
zentrale Rolle.

Niederfrequente Magnetfelder führten an Zellkulturen zu Veränderungen am Erbmaterial, zur vermehr-
ten  Produktion  von  Zell-Stress-Proteinen  und  zu  Beeinträchtigungen  bestimmter  Zellfunktionen
(Schweizerischer Nationalfonds 2011; Mihai et al. 2014). Die Übertragbarkeit der Ergebnisse der in-Vi-
tro-in-vivo-Experimente auf den menschlichen Organismus gilt es ausdrücklich zu prüfen.
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Einen allgemeinen Überblick über verschiedene wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse zu (po-
tentiellen) gesundheitlichen Auswirkungen und biologischen Effekten durch niederfrequente Magnet-
felder gibt Neitzke (2006). Dabei wird nach Validität der jeweiligen Untersuchungen unterschieden.
Auch seine Einschätzungen deuten auf bestimmte Effekte bei magnetischen Flussdichten von deutlich
weniger als 1 µT hin. 

5.4.2.2.3 Gesundheitliche Effekte von Gleichfeldern

Elektrische Gleichfelder

Bei  der  Einwirkung  von  elektrischen  Gleichfeldern  gibt  es  Wahrnehmungs-,  Belästigungs-  und
Schmerzschwellen. Die Datenlage zu biologischen Wirkungen wird allerdings als nicht ausreichend
betrachtet, um belastbare Werte für gesundheitlich relevante Wirkungsschwellen ableiten zu können. 

Indirekte Wirkungen, wie Wahrnehmungen und Belästigungen bei Feldstärken, wie sie im Trassenbe-
reich von HWÜ zu erwarten sind, können auch für HGÜ mit hoher Evidenz nicht ausgeschlossen wer-
den (SSK 2013). Die SSK (2013) empfiehlt daher, die elektrischen Gleichfelder zur Vermeidung ge-
sundheitlicher Beeinträchtigungen oder erheblicher Belästigungen zu begrenzen. Solange keine kla-
ren Aussagen zur Gefährdungssituation durch elektrische Gleichfelder vorliegen, sollte die wirksame
Umweltvorsorge im Ansatz dadurch erreicht werden, dass

 gemäß § 4 der 26. BImSchV die Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die von der jeweiligen An-
lage  ausgehenden  elektrischen,  magnetischen  und  elektromagnetischen  Felder  nach  dem
Stand der Technik unter Berücksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich zu mini-
mieren,

 sich die möglichen Sicherheitsabstände zur Vorsorge auch bei HGÜ an den Empfehlungen zur
HWÜ orientieren, da bisher niederfrequente Anteile auch bei der HGÜ nicht ausgeschlossen
werden.

Magnetische Gleichfelder

Bei starken magnetischen Gleichfeldern wird ein Wirkmechanismus postuliert, der die chemischen Re-
aktionsgleichgewichte  und biologische  Wirkmechanismen im Organismus  beeinflussen  kann (SSK
2013). Insbesondere bei schwächeren magnetischen Gleichfeldern sind Einschätzungen zu biologi-
schen Wirkungen noch wenig evident, die Humanstudien sind nicht ausreichend (vgl. SSK 2013). Die
durch HGÜ zu erwartende magnetische Gleichfeldbelastung liegt im Variationsbereich des Erdma-
gnetfeldes. Relevante indirekte Wirkungen auf Herzschrittmacher dürften aufgrund der geringen Stär-
ke magnetischer Gleichfelder unter HGÜ-Freileitungen vernachlässigt werden können.

Ozon, Stickstoffoxide

Die bei hohen elektrischen Feldstärken entstehende Ionisierung der Luft erzeugt Ozon und Stickoxide.
Experimentell ermittelte Ozonwerte zeigen Werte unter 20 µg/m3 in Bodennähe bei Freileitungen. Die

bodennahe Schadstoffzusatzbelastung in der Umgebung von HGÜ-Leitungen lässt sich mit der Kennt-
nis der Produktionsrate pro Streckenlänge errechnen (BfS 2013, Anhang B). Je nach meteorologi-
schen Ausbreitungsbedingungen klingen die Immissionen in einigen 100 m bis zur Hintergrundbelas-
tung  ab.  Bei  parallel  verlaufender  Verfrachtung  kann  eine  Konzentrationsanreicherung  (bei  dann
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schmalen Einflussstreifen) erreicht  werden. Ein Konzentrationszuwachs durch Stickstoffoxide sollte
wegen der im Vergleich zu Ozon 10-fach geringeren Quellstärke vernachlässigt werden können (BfS
2013). Auch wenn das BfS (2013) davon ausgeht, dass von HGÜ-Leitungen keine gesundheitsrele-
vante bodennahe Zusatzbelastung durch Ozon und Stickoxide ausgeht, dürfte erst eine standortbezo-
gene Ermittlung und Analyse der zu erwartenden Vor- und Zusatzbelastung für Ozon eine verlässliche
Abschätzung der wirksamen Umweltvorsorge ermöglichen. Hierzu wird auf das Kapitel  5.3.8 verwie-
sen.

5.4.2.2.4 Gesundheitliche Effekte hochfrequenter Felder 

Bisher werden vom Gesetzgeber die direkten oder Wärme-Effekte durch die nichtionisierende Strah-
lung als gesundheitliche Gefahren anerkannt und geregelt. Zur Vermeidung entsprechender Wirkun-
gen sind verbindliche Grenzwerte in der 26. BImSchV für die Feldstärke frequenzabhängig festgelegt.
Sie beruhen maßgeblich auf den ICNIRP-Guidelines (ICNIRP 1998).94 Daneben gilt es, die nichtther-
mischen Wirkungen zu betrachten. Art. 2 der EU-Richtlinie 2013/35/EU zum Schutz der Arbeitnehmer
vor elektromagnetischen Feldern zählt die nichtthermischen Wirkungen zu den "direkten biophysikali-
schen Wirkungen“, die die Gesundheit möglicherweise nachteilig beeinflussen können. Im Hinblick auf
die bei der UVP zu betrachtende wirksame Umweltvorsorge werden diese bisher rechtlich nicht nor-
mierten Effekte berücksichtigt werden müssen: 

 Ein tragfähiger Ansatz, die HF-EMF unter dem Blickwinkel der Umweltvorsorge zu betrachten,
liegt in der Einstufung dieser Felder als möglicherweise Krebs erregend (Gruppe 2B) (Baan et
al. 2011; WHO 2011). Nutzungszeiten von mehr als 20 Jahren konnten inzwischen in Schwe-
den untersucht werden (Hardell et al. (2013) und eine Assoziation zwischen der Nutzung von
mobilen Telefonen und bösartigen Hirntumoren zeigen. Ein Hirntumorrisiko durch Handynut-
zung innerhalb von zehn Jahren konnte nicht valide nachgewiesen werden, allerdings wird auf
die Notwendigkeit einer Langzeitbeobachtung verwiesen (Repacholi et al. 2012). Die EU-Richt-
linie 2013/35/EU nimmt mögliche Langzeitwirkungen an. Auch das BfS (2013a) stellt als Ergeb-
nis des Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramms fest, dass die Frage der Langzeitwirkun-
gen über einen Zeithorizont von mehr als zehn Jahren hinaus weiterhin offen ist. Die derzeit of -
fenen Fragen und Erkenntnisse veranlassten die internationale Expertengruppe „BioInitiative
Working Group“ (2007) in einer umfangreichen Zusammenstellung Vorsorgemaßnahmen zum
Schutz vor EMF zu fordern. Das vierjährige Schweizer Mobilfunkforschungsprogramm (Schwei-
zerischer Nationalfonds 2011) ermittelte in Laborstudien, dass nichtionisierende Strahlung auf
biologische Prozesse in menschlichen Fibroblasten wirkt. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse
der in-Vitro-in-vivo-Experimente auf den menschlichen Organismus gilt es zu prüfen.

 Der  kindliche  und  jugendliche  Organismus  reagiert  offensichtlich  empfindlicher  auf  die  HF-
Strahlung. Dies wird auch durch ein Ergebnis des Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramms
gestützt (BfS 2013a). Der besonders empfindlichen Gruppe der Kinder  kommt hinsichtlich einer
Vorsorgebetrachtung eine besondere Bedeutung zu (UBA et  al.  2013; EU 2009).  So erließ
Frankreich bereits 2010 per Gesetz ein Maßnahmenpaket zum Schutz vor nichtionisierender
Strahlung mit dem besonderen Augenmerk auf Kinder. Den besonderen Schutz der Kinder, die
von Anbeginn ihres Lebens nichtionisierender Strahlung ausgesetzt sind, sehen auch das Euro-
päische Parlament (2009) und der Europarat (2011). 

94  Zum Kenntnisstand bzgl.  der  gesundheitlichen Auswirkungen von EMF wurde ein umfangreiches Review vom Scientific
Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks verfasst (SCENIHR 2009)
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 Bereits seit langer Zeit werden vielfältige subjektive und objektive gesundheitliche Auswirkun-
gen hochfrequenter Strahlen im Niedrigdosisbereich beobachtet und untersucht. So werden ver-
schiedene Befindlichkeits- bzw. Schlafstörungen etc. (z. B. bei Neitzke 2006) in einen örtlichen
und zeitlichen Zusammenhang mit der subjektiven Belastung durch EMF gebracht. Die Österrei-
chische Ärztekammer reagiert darauf mit ihrer Leitlinie (ÖÄK 2012) zur Abklärung und Therapie
EMF-bezogener Beschwerden und Krankheiten. 

Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  trotz  einiger  Erklärungsansätze  (Desai  et  al.
2009) kein evidenter kausaler Wirkungsmechanismus für gesundheitliche Effekte und Schädigungen
bekannt ist. Bei aller Vorsicht in der Beurteilung rechtfertigen die beschriebenen Effekte allerdings,
Maßnahmen im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes zu ergreifen (Budzinski 2013). Dies ist
auch die Sichtweise der schweizerischen Behörden (BUWAL 2009) sowie der zuständigen Bundes-
oberbehörde in Deutschland, wenn diese feststellt, dass „beim Betrieb der bestehenden sowie bei der
Entwicklung neuer drahtloser Kommunikationstechniken weiterhin auf eine vorsorgliche Minimierung
der Exposition der Nutzer und der Bevölkerung zu achten“ ist bzw. sicherzustellen ist, dass u.a. Bür-
gerinnen und Bürger möglichst geringen Intensitäten hochfrequenter elektromagnetischer Felder aus-
gesetzt sind (BfS 2013b).

Aufgrund der noch unklaren Wirkungen auf biologische Systeme zeigt sich ein deutlicher Forschungs-
bedarf, damit Schutz und Vorsorge langfristig auf eine  abgesicherte Basis gestellt werden und opera-
tionalisiert werden können. 

5.4.2.3 Indikatoren zur Beschreibung von EMF, Datenquellen, Prognosetechniken

Niederfrequente Wechselfelder (Indikator: magnetische Flussdichte in µT bzw. Abstände zu 
Wohnbebauung) 

Eine Übertragungsleitung besteht aus mehreren Phasenleitern. Meist wird Drehstrom übertragen, d.h.
es sind drei Phasen vorhanden und die Felder überlagern einander. Im Umfeld einer Hochspannungs-
freileitung sind verschiedene Faktoren hinsichtlich Stärke und Verteilung der elektrischen und magne-
tischen Felder maßgebend, sodass unter einer 380 Kilovolt-Leitung in einem Meter über dem Erdbo-
den eine magnetische Feldstärke in Höhe von mindestens vier Mikrotesla entstehen kann. Konkrete
Daten sind in erster Linie von den Betreibern der jeweiligen Anlagen zu erhalten. Zur Übersicht kann
auf einige typische Messwerte zurückgegriffen werden95. 

Im Unterschied zum elektrischen Feld ändert sich die magnetische Feldstärke mit den tageszeitlichen
Schwankungen  des  Strombedarfs.  So  kann  die  Stromstärke  im  Tagesverlauf  um  den  Faktor  3
schwanken. Zur konkreten Ermittlung einer möglichen Belastung sollten die folgenden Fragen beant-
wortet werden:

 Wie groß ist die maximal mögliche Stärke der elektrischen und magnetischen Wechselfelder im
Abstand von x Metern Entfernung von der Trassenmitte? 

 Wie ist der zeitliche Verlauf der elektrischen und magnetischen Wechselfelder?

 Welche maximalen Stromstärken sind für die Leitungen insgesamt zugelassen?

95  Siehe Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LfU) zu Hochspannungsleitungen: http://
www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/6514, Zugriff am 19.12.2010.
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 Welche  technischen  Maßnahmen  sind  vorgesehen,  um  die  Belastung  durch  magnetische
Wechselfelder zu minimieren?96 

Hochfrequente Felder (Indikator: Leistungsdichte in W/m²)

Zunächst gilt, dass die Intensität einer Immission mit dem Quadrat der Entfernung von der Quelle ab-
nimmt.  Darüber hinaus hängt die Intensität  von der Strahlungscharakteristik  der Antenne ab,  d.h.
davon, wie die Strahlung im Raum verteilt wird (Bornkessel et al. 2002). Heute werden beim Mobilfunk
überwiegend Hochleistungsantennen zur Erfassung großer Räume verwendet, die wegen der vertika-
len Ausrichtung der Strahler eine breitgedrückte, leicht schräg nach vorn unten geneigte sog. Haupt-
keule (Strahlungszunge) ergeben. In ihr ist die Feldintensität am höchsten. Konstruktionsbedingt gibt
es bei diesen Antennen auch sog. Nebenkeulen, die schräg nach unten und oben strahlen (s. Abb. 9).
Allerdings variiert die Feldintensität im Umfeld bei fester Höhendifferenz stark, ein stetiger Abfall der
Feldintensität mit dem Abstand von der Antenne tritt also nicht auf. Auch unterhalb der Antenne findet
sich Strahlung. Die bestimmende Größe für eine Belastung ist also nicht nur der Abstand von der
Quelle, sondern auch die Höhenexposition. 

Quelle: BUWAL 2005, S. 42

Abb. 9 Strahlungsprinzip in der Umgebung einer Mobilfunkantenne

Durch Bündelung verschiedener Antennen an einem Standort, Reflexionen an und in Gebäuden ent -
stehen unterschiedliche Feldintensitäten bzw. ein komplexer Feldverlauf. Pauschale Einschätzungen
zu einer möglichen Exposition für einen bestimmten Aufenthaltsort sind daher schwierig, genauere
Daten sind nur über Messungen zu erhalten.

Zuständig für die Bereitstellung entsprechender Daten sind  in erster Linie die Betreiber der jeweiligen
Anlagen. Eine Übersicht enthält die öffentlich zugängliche Datenbank der Bundesnetzagentur . Sie er-
fasst alle genehmigungspflichtigen Hochfrequenzanlagen mit einer Standortbescheinigung. Konkrete
Anfragen sollten folgende Angaben ergeben:

 horizontale und vertikale Sicherheitsabstände,

 horizontale und vertikale Öffnungswinkel der einzelnen Antennen mit ihren Hauptstrahlrichtun-
gen (u. U. Angaben über weitere Vorbelastungen durch andere Sendeanlagen),

96  Hinweis: Durch die geeignete Anordnung der Phasenleiter kann eine erhebliche Reduzierung der magnetischen Flussdichte
erreicht werden.
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 erwartete Leistungsdichten an kritischen Aufenthaltsorten (z. B. nächstgelegene Wohnbebau-
ung bzw. sonstige sensible Einrichtungen).

Sollte mehr als eine Sendeanlage installiert sein, sind die obigen Angaben für jede Einzelanlage ge-
trennt erforderlich. Zusätzlich muss eine Gesamtbewertung aller Anlagen vorliegen.

Mangels einheitlicher Mess- und Erhebungsvorschriften über Feldstärken und Leistungsdichten für flä-
chenbezogene  Erfassungen  ergeben die  Messprogramme verschiedener  Länder  und  Institutionen
Größen, die kaum miteinander vergleichbar sind. So reichen mittlere Werte der Leistungsdichte von
etwa 1.000 µW/qm in der Nähe von Mobilfunkstationen bis in den Bereich von 20.000 µW/qm, Spit-
zenwerte können deutlich höher liegen.

5.4.2.4 Bewertungsmaßstäbe für niederfrequente magnetische Wechselfelder

Aus dem Spektrum der niederfrequenten Felder kann der Bereich des Haushaltsstroms (50 Hz) und
dabei die magnetische Flussdichte der Wechselfelder als wesentlicher Indikator für eine Bewertung
der wirksamen Umweltvorsorge herausgestellt werden. Unter dem Begriff der Adversität von Wirkun-
gen (s.  Abb. 8) ist  eine breit  gefächerte fachliche Einstufung für einen Wirkungsschwellenwert als
Grundlage eines Standards zur wirksamen Umweltvorsorge möglich. Anhand der rechtlichen Definiti-
on einer wirksamen Umweltvorsorge (Besorgnispotenzial) lässt sich so eine Bewertung magnetischer
Wechselfelder in der UVP insbesondere bei Stromtrassen/Hochspannungsleitungen vornehmen. Bei
Bahnstromanlagen wäre dies frequenzabhängig anzupassen. 

Kühling & Müller (2002) sowie Kühling (2011) haben auf dieser Grundlage einen Standard zur wirksa-
men Umweltvorsorge vor gesundheitlichen Effekten und Risiken in Höhe von 0,01 μT als zu unter-
schreitende Zusatzbelastung durch das magnetische Wechselfeld konkretisiert. Sie begründen dies
mit einem eher niedrig angesetzten Unsicherheitsfaktor von 20 zur genannten Wirkungsschwelle bei
0,2 µT. Dabei ist eingeflossen, dass bei kanzerogenen Wirkungen eigentlich kein Schwellenwert ange-
geben werden kann. Auch ein Schutz empfindlicher Bevölkerungsgruppen wird mit  dem Unsicher-
heitsfaktor berücksichtigt (für Kinder, Kranke, Schwangere, Ältere). Am Beispiel einer 380 kV-Leitung
wird anhand dieses Standards ein erforderlicher Abstand für die dem Aufenthalt von Menschen die-
nenden Bereiche von 600 m ermittelt (horizontaler Abstand von der Trassenmitte aus gerechnet). 

Dieser Abstandsbereich von 600 m kann eine wirksame Umweltvorsorge markieren. Aus der Diskussi-
on um die Tatsache, dass die oft vorzufindende Grundbelastung in Wohngebieten bzw. Häusern auf-
grund vorhandener Versorgungsleitungen, Ausstattung mit elektrischen Geräten etc. i. d. R. höher als
0,01 μT liegt und damit möglicherweise in den Bereich biologischer organbezogener Effekte hinein-
reicht, kann mit diesem Abstandswert auch das Minimierungsgebot der 26. BImSchV zur Verringerung
der Magnetfeldbelastung erfüllt werden. Entsprechend kann für Erdkabel mit 110 - 380 kV ein Abstand
von 30 bis 150 m empfohlen werden, der ebenfalls einer magnetischen Flussdichte von 0,01 µT ent-
spricht.

In Tabelle 39 werden zum Vergleich einige Bewertungsmaßstäbe für magnetische Wechselfelder auf-
geführt.
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Tabelle 39 Ausgewählte Standards und resultierende Abstände zum Schutz vor magnetischen Fel-
dern der elektrischen Energieversorgung und –anwendung

Quelle Magnet. 
Flussdichte

Abstand zur 
Trassenmitte

Geltungsbereich, Verbindlichkeit 

26. BImSchV 100 µT Grenzwert (Gesamtimmission für bestehende Anla-
gen mit 50 Hz) für Orte, die zum nicht nur vorüber-
gehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt (Kurz-
zeitige Überschreitungen bis 100 % in 5 % des Beur-
teilungszeitraums; kleinräumige Überschreitungen 
bis 100 % außerhalb von Gebäuden).

26. BImSchV 100 µT Grenzwert (Gesamtimmission für neue Anlagen mit 
50 Hz) für Orte, die zum nicht nur vorübergehenden 
Aufenthalt von Menschen bestimmt

26. BImSchV 100 µT Vorsorge bei wesentlichen Änderungen von Nieder-
frequenzanlagen in der Nähe von sensiblen Nutzun-
gen (z. B. (Wohnungen, Schulen, Kindergärten): Kei-
ne Überschreitungen erlaubt

26. BImSchV 300 µT Grenzwert (Anlagen Bahnstrom 16,7 Hz)

LAI 2012 97 0,1 µT (470 m) 99 Vorsorge gemäß zivilisatorischer Hintergrundbelas-
tung

Abstandserlass 
NRW 98 (in eini-
gen Bundeslän-
dern gelten ab-
weichende Werte)

(10 µT) 99

(8 µT) 99

(3 µT) 99

40 m
20 m
10 m
5 m

50 Hz, 380 kV
50 Hz, 220 kV
50 Hz, 110 kV
16,7 Hz, 110 kV

ENLAG 100 (0,15 µT) 99

(0,2 µT) 99

400 m

200 m

Bei Unterschreitung des Abstands zu Wohngebäu-
den im B-Plan sollen Erdkabel verwendet werden.
Bei Unterschreitung des Abstands zu Wohngebäu-
den im Außenbereich sollen Erdkabel verwendet 
werden

Planungsziel Lan-
desentwicklungs-
plan NRW, Ent-
wurf 2013

(0,15 µT) 99

(0,2 µT) 99

400 m

200 m

Abstand zu Wohngebäuden und Gebäuden ver-
gleichbarer Sensibilität (Geltungsbereich B-Plan 
oder unbeplanter Innenbereich) für neu zu errichten-
de Trassen ab 220 kV.
Abstand zu Wohngebäuden (Außenbereich § 35 
BauGB) für neu zu errichtende Trassen ab 220 kV.

97  Ergebnisprotokoll zu TOP 23 der 78. Umweltministerkonferenz am 22. Juni 2012 in Schleswig (http://www.umweltminister-
konferenz.de/documents/Endgueltiges_Protokoll_UMK_Schleswig1.pdf)

98  Die genannten Abstände sollen dazu dienen, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB
zu gewährleisten. Die Bemessung der Abstände basiert auf dem von der SSK in ihren Empfehlungen zum Schutz vor nieder-
frequenten elektrischen und magnetischen Feldern der Energieversorgung und -anwendung vom 16./17. Februar 1995 ge-
nannten Ermessungsspielraum für die magnetische Flussdichte von 10 µT zur Berücksichtigung des Vorsorgegesichtspunk-
tes und auf den Erläuterungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu § 4 der Verord-
nung über elektromagnetische Felder (26. BImSchV).

99  Die grau in Klammern angegebenen Werte der magnetischen Flussdichte und der Abstände sind überschlägige, modellhafte
Schätzungen (angenommen sind ungünstige Verhältnisse und eine Auslegung auf 380 kV, sofern keine andere Nennspan-
nung angegeben ist).

100  Energieleitungsausbaugesetz vom 21.8.2009 (BGBl. I S. 2870), geänd. durch Artikel 5 d. G. vom 7.3.2011 (BGBl. I S. 338).
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Quelle Magnet. 
Flussdichte

Abstand zur 
Trassenmitte

Geltungsbereich, Verbindlichkeit 

Schweiz 101 1 µT Anlagegrenzwert zur Übertragung (Frei- und Kabel-
leitungen), Fahrleitungen (Schienenbahnen mit 
Wechselstrom), Anlagen zur Transformation. Be-
rücksichtigung des Vorsorgeprinzips, Langzeitwir-
kungen, biologische Wirkungen im Dosisbereich un-
terhalb der Immissionsgrenzwerte.

Bremen 0,3 µT (180 m) 99 Planungsempfehlung

5.4.2.5 Bewertungsmaßstäbe für hochfrequente Felder

Zusätzliche, anthropogen erzeugte hochfrequente EMF können möglicherweise zu Beeinträchtigun-
gen der menschlichen Gesundheit und der Umwelt auch im nichtthermischen Wirkungsbereich führen.
Dem trägt Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 2013/35/EU Rechnung. Insbesondere die aus dem Mobilfunk-
Forschungsprogramm noch lückenhaften Erkenntnisse hinsichtlich Langzeitbeobachtungen und aus-
reichendem Schutz der Kinder (BfS 2013a) sowie die Einstufung der hochfrequenten Felder als „mög-
licherweise Krebs erregend“ (WHO 2011) erfordern im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen
eine angemessene und objektive Bewertung. Die vielfältigen, z. T. auch subjektiv beklagten Belastun-
gen durch betroffene Bürgerinnen und Bürger über gesundheitlichen Auswirkungen deuten ebenfalls
auf ein Besorgnispotenzial hin, welches nicht außer Acht bleiben darf. Insgesamt weisen die vielfälti -
gen wissenschaftlichen Hinweise, Studien etc. – auch wenn sie zum Teil widersprüchliche Erkenntnis-
se liefern – auf eine notwendige Konkretisierung der wirksamen Umweltvorsorge hin. 

Folgt man als Ausgangspunkt für eine Bewertung im Rahmen der UVP den in Kapitel  3 genannten
Zielen des Umweltschutzes, so legen die objektivierbaren bisherigen Erkenntnisse und noch offene
Fragen nahe, den Bereich der natürlich auftretenden Feldstärken nicht zu verlassen. Dies kann einer -
seits auch aus dem Verfassungsgrundsatz zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen abgeleitet
werden und folgt andererseits auch dem „hohen Umweltschutzniveau“, wie es europa- und national-
rechtlich gefordert ist. Auch die vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS 2013b) geforderte Sicherstel -
lung möglichst geringer Intensitäten zur Vorsorge bei HF-EMF weist in diese Richtung. Als Konzept für
möglichst niedrige Feldintensitäten bietet sich das ALARA-Prinzip an („As Low As Reasonably Achie-
vable“, so gering, wie dies mit vernünftigen Mitteln machbar ist). Auch unter dem Gesichtspunkt der
zum Teil stetig steigenden Feldintensitäten verschiedener hochfrequenter Strahlungsquellen erhält ein
generelles Minimierungsgebot seine Bedeutung im vorsorgenden Gesundheitsschutz.

Die  Benennung  einer  konkreteren  Feldintensität  als  Bewertungsmaßstab  erfordert  allerdings  eine
Festlegung von Mess- und Beurteilungsverfahren, die auch empfindlichen Personengruppen gerecht
werden. Bekannt ist, dass aufgrund der unterschiedlichen biologischen Wirkungen zwischen dauerhaft
gleichförmigen Einwirkungen und temporären Belastungsänderungen (Pulsung) unterschieden werden
muss. Auch die Definition von kurzzeitigen bzw. Maximalwerten und Mittelwerten zum Vergleich mit
Wirkungen ist erforderlich. Darüber hinaus sind zukünftig noch weitere Vorgaben zu kritischen Signal-
formen und Frequenzbereichen zu entwickeln. 

Als Größenordnung für einen Immissionswert zur wirksamen Umweltvorsorge kann zumindest von ei-
nem Wert in Höhe von 100 µW/m2 (0,2 V/m) ausgegangen werden, wie er in der Empfehlung für die

101  Schweizerische Verordnung über den Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (NISV) vom 23. Dezember 1999, SR 814.710;
sowie BUWAL (Bundesamt für Umwelt,  Wald und Landschaft)  1999: Verordnung über den Schutz  vor nichtionisierender
Strahlung (NISV), Erläuternder Bericht.
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Europäische Kommission zur Begrenzung der Langzeitbelastung (Europäisches Parlament 2001: 2)
angesetzt wird. 

Wilfried Kühling (Stand: 2014)
5.4.3 Schallimmissionen 

5.4.3.1 Einflussfaktoren und Wirkungsweise 

Zunächst muss zwischen den physikalisch messbaren Eigenschaften von Schallereignissen bzw. Ge-
räuschen einerseits und der spezifischen, von Betroffenen bewerteten Wahrnehmung der Geräusche
(als Störung und/oder Belästigung) andererseits unterschieden werden. Zwei Geräusche, die sich phy-
sikalisch (z. B. in der Schallleistung) nur wenig unterscheiden, werden subjektiv oft sehr verschieden
im Hinblick darauf bewertet, ob ein Geräusch erwünscht oder unerwünscht ist. Daher kann ein großer
Unterschied zwischen gewohnten (oft  erwünschten)  natürlichen  Geräuschen (z. B. Blätterrauschen,
Gebirgsbach) und Geräuschen aus technischen Quellen bestehen.  Unerwünschter  Schall  wird  als
Lärm bezeichnet. 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schäden durch Lärm betreffen zum einen das Gehör, das
durch kurzzeitige hohe Schallspitzen oder Dauerschall bleibende Schäden davontragen kann. Selbst
häufigere Geräuscheinwirkung kann bereits bei Lautstärken, die noch als "stimmungsfördernd" gelten,
zu Hörverlusten oder dauernden Ohrgeräuschen (Tinnitus) führen. Schall bzw. Lärm wirken auch auf
den gesamten Organismus, indem körperliche Stressreaktionen ausgelöst werden. Dies kann auch
schon bei niedrigeren, nicht-gehörschädigenden Schallpegeln geschehen, wie sie zum Beispiel beim
Verkehrslärm vorkommen.

Durch die Aktivierung des autonomen Nervensystems und des hormonellen Systems verändern sich
Blutdruck, Herzfrequenz und andere Kreislauffaktoren. Der Körper schüttet vermehrt Stresshormone
aus, die ihrerseits in Stoffwechselvorgänge des Körpers eingreifen. Die Kreislauf- und Stoffwechselre-
gulierung wird weitgehend unbewusst über das autonome Nervensystem vermittelt. Die autonomen
Reaktionen treten deshalb auch im Schlaf und bei Personen auf, die meinen, sich an Lärm gewöhnt
zu haben. Zu den möglichen Langzeitfolgen chronischer Lärmbelastung gehören neben den Gehör-
schäden auch Änderungen bei biologischen Risikofaktoren (zum Beispiel Blutfette, Blutzucker, Gerin-
nungsfaktoren) und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie arteriosklerotische Veränderungen „Arterienver-
kalkung”,  Bluthochdruck  und  bestimmte  Herzkrankheiten  einschließlich  Herzinfarkt  (z. B.  Babisch
2011, Bonacker et al. 2008). Darüber hinaus stellen aber auch die chronische Belästigung sowie lär-
minduzierte Schlafstörungen aufgrund ihrer tiefgreifenden Einflussnahme auf das Wohlbefinden und
die  Leistungsfähigkeit  betroffener  Bevölkerungsgruppen  bereits  wesentliche  gesundheitsrelevante
Lärmwirkungen dar (vgl. Claßen 2013).

Das bestehende gesetzliche Regelungssystem für den hier betrachteten Außenlärm (insbesondere für
den Straßen-, Schienen- und Luftverkehr) ist in mehrfacher Hinsicht unzureichend, um für einen aus-
reichenden Schutz vor Lärm zu sorgen und zum Schutz der Ruhe oder auch einer ausreichenden Vor-
sorge beizutragen. Erstens gibt es praktisch keinen Rechtsanspruch auf Schutz vor gesundheitsge-
fährdendem Lärm an bestehenden Verkehrswegen. Zweitens werden die besonders wirksamen Maß-
nahmen an der Quelle der Lärmentstehung nur unzureichend verfolgt. Drittens erlaubt das geltende
Recht generell ein Auffüllen bisher noch ruhiger Orte und Zeiten, bis auch dort die Richt- bzw. Grenz-
werte erreicht sind. Viertens können die bestehenden Grenzwerte dann nicht ausreichend vor Schä-
den schützen, wenn sie nicht die Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung, sondern eher politische
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Kompromisse widerspiegeln. Eine Betrachtung und Beurteilung der Wirkungen gemäß den Anforde-
rungen des UVP-Gesetzes im Sinne einer wirksamen Umweltvorsorge ist daher erforderlich.

5.4.3.2 Indikatoren zur Beschreibung, Datenquellen, Prognosetechniken 

dB(A) als Indikator für verschiedene Beurteilungsorte und -zeiten

Die physikalisch messbare Schallleistung wird üblicherweise bei der Lärmmessung als Messgröße in
dB(A) angegeben. Dadurch entstehen oft Fehleinschätzungen, die die tatsächliche Lärmsituation nicht
angemessen widerspiegeln. Dies gilt auch für den auf einen definierten Zeitraum bezogenen  Mitte-
lungspegel, der in vielen Fällen als alleinige Beurteilungsgrundlage versagt. Die wesentlichen Pro-
blempunkte sind nachfolgend kurz angerissen.

 Der A-bewertete Schalldruckpegel – gemessen in dB(A) – soll die von der Frequenz abhängige
Empfindlichkeit des Gehörs (Lautstärkeempfindung) nachbilden, wodurch tiefe und hohe Fre-
quenzen abgeschwächt werden. Um die Lautheit und die belästigende Wirkung eines Schaller-
eignisses angemessener beurteilen zu können, sollten künftig Messverfahren angewendet wer-
den, die Maßzahlen für die Lautheit (z. B. in Sone), die Rauigkeit, die Schärfe, die Häufigkeit/
den Wiederholungscharakter und den tonalen Charakter eines Schallereignisses liefern (Zwi-
cker & Fastl 1999). 

 Die Darstellung der Schallleistung erfolgt heute auf einer logarithmischen Skala (ein Schritt von
10 dB(A) bedeutet also eine Verzehnfachung der Schallleistung). Grenzwerte werden im Allge-
meinen nur für Mittelungspegel (insbesondere den sog. äquivalenten Dauerschallpegel Leq) über
einen Zeitraum von z. B. 8 oder 16 Stunden festgesetzt. Kurzzeitige, hohe Einzelpegel fallen bei
der Mittelung aufgrund der logarithmischen Skalierung jedoch kaum ins Gewicht (s.  Abb. 10).
Hohe Einzelpegel wirken so bei den meisten Menschen lästiger als ein gleichförmigeres Ge-
räusch, selbst wenn dieses eine erhebliche Lautstärke aufweist. Hinzu kommt, dass diese Form
der Lärmbewertung ein  Auffüllen bisher noch ruhiger Orte und Zeiten zulässt. Die logarithmi-
sche Basis der Mittelung führt in Verbindung mit Richt- bzw. Grenzwerten regelmäßig zu einer
Erhöhung vorhandener Lärmniveaus bis an die Grenzwerte heran. Ruhezeiten und ruhige Orte
werden dadurch seltener. 
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Bewertung einzelner Schallereignisse bei der Mittelung

Ein äquivalenter Dauerschallpegel von 50 dB(A) ergibt sich bei Geräuschen mit 
folgenden Schallpegeln und Einwirkungszeiten:
50 dB(A) – 960 Minuten Dauer
60 dB(A) – 96 Minuten Dauer
70 dB(A) – 9,6 Minuten Dauer
80 dB(A) – 0,96 Minuten Dauer

t22:00

Abb. 10 Bewertung einzelner Schallereignisse bei der Mittelung

Die schematische Mittelung über lange Zeiten ist daher um Grenzen für kurzzeitig tolerable Schaller -
eignisse zu ergänzen. Insbesondere für den Nachtlärm sollte die lauteste Stunde als Beurteilungszeit -
raum zählen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Mensch - je nach ausgeübter Tätigkeit - auf
Lärm unterschiedlich empfindlich reagiert (relative Toleranz z. B. während handwerklichen Arbeiten
oder sportlichen Aktivitäten;  relativ hohe Sensibilität  während kreativer wissenschaftlicher  Tätigkeit
oder beim Schlaf). In diesem Zusammenhang sind auch die Nutzungskategorien nach der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) zu betrachten. Die dort gestufte Lärmempfindlichkeit (reine Wohngebiete
sind stärker geschützt als allgemeine Wohngebiete, diese wiederum sind stärker geschützt als Misch-
gebiete) ist aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht immer nachvollziehbar, wenn die Nachtruhe
beispielsweise nach TA Lärm im reinen Wohngebiet mit 35 dB(A), im Mischgebiet dagegen lediglich
mit 45 dB(A) geschützt werden soll. Zum Schutz der Gesundheit (hier nimmt die Nachtruhe einen ho-
hen Stellenwert ein) wird ein Mindestmaß an Ruhe für alle Gebiete erforderlich, in denen Menschen
wohnen, unabhängig von der jeweiligen Nutzungsart eines Gebiets. 

Die Lästigkeit von Geräuschen folgt - entgegen der allgemeinen Erwartung – nicht stetig der Intensität
der Lautstärke. Sie hängt wesentlich auch von der sog. Stördynamik ab, d. h. dem Pegelabstand des
jeweiligen Störgeräuschs vom aktuellen Grundgeräusch (akustischer Background). Auch schwächere
Schallereignisse können ab etwa 10 dB Abstand durchaus als sehr lästig empfunden werden. Vor al-
lem bei der Begrenzung von Anlagengeräuschen wird dem nicht ausreichend Rechnung getragen. Da-
gegen ist die Mittelwertbildung tags/nachts beim Straßenverkehr als weniger problematisch anzuse-
hen, da häufig ein relativ gleichmäßiger Geräuschpegel vorliegt. Beim Schienenverkehr sollte der Bo-
nus ggf. herausgerechnet werden. Die Aussagefähigkeit des Lden erscheint im Hinblick auf gesundheit-
liche Wirkungen wegen eines 24-h-Mittels kaum gegeben. Bei gewerblich-industriellen Anlagen ist ggf.
die Berücksichtigung von Spitzenpegeln zu prüfen.
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Begrenzung von Gesamtlärm 

Das derzeitige Regelungssystem zum Schutz vor Lärm setzt ausschließlich isoliert an den jeweiligen
Quellen an, d. h. Lärm wird für die verschiedenen Verursachergruppen jeweils separat beurteilt und
begrenzt. Es findet also i.d.R. keine Summation und Beurteilung des beim Empfänger insgesamt ein-
wirkenden Lärms aufgrund mehrerer, gleichzeitig einwirkender Geräusche statt. 

Die verschiedenen Rechtsvorschriften zum Lärmschutz (z. B. TA Lärm (Gewerbelärm), 16. BImSchV
(Straßen- und Schienenlärm), 18. BImSchV (Freizeitlärm)) stehen damit in Widerspruch zur Zweckbe-
stimmung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und zur Schutzpflicht des Staates. Die
jeweiligen Verordnungen sehen vor, dass der Schutzanspruch vor schädlichen Umwelteinwirkungen
allein auf die Immissionswirkungen der jeweiligen Lärmart begrenzt wird und ein Überschreiten der
Schädlichkeitsgrenze durch mehrere Verursacher infolge der Summierung unterschiedlicher Lärmar-
ten (z. B. Straßen- und Schienenlärm) praktisch geduldet wird. Das BImSchG soll allerdings sicher-
stellen,  dass  keine  schädlichen  Umwelteinwirkungen hervorgerufen  werden  können.  Daraus  folgt,
dass sich ein Immissionswert für schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf die Summe
der beim Betroffenen einwirkenden Geräusche beziehen sollte. Dem ist der Länderausschuss für Im-
missionsschutz in der Musterverwaltungsvorschrift zur Ermittlung, Beurteilung und Verminderung von
Geräuschimmissionen bereits 1995 gefolgt.

Allein durch die rechnerische Addition der zulässigen Teilgefahren wie Lärm durch Straßenverkehr
59 dB(A),  Schienenverkehr 59 dB(A),  gewerblich-industrielle  Anlagen 55 dB(A) und Freizeitanlagen
55 dB(A) ergibt sich eine Gesamtlärmeinwirkung von 63,4 dB(A). Bereits 62 dB(A) müssen gegenüber
59 dB(A) als erheblicher Lärmanstieg gewertet werden. Es kann sich so eine Gesamtwirkung ergeben,
die die jeweils definierte Grenze der Gesundheitsgefahr eindeutig überschreitet. Hinzu kommen noch
weitere verstärkende Faktoren, ein Beispiel sind unterschiedliche Frequenzspektren. Gerade in kriti-
schen Belastungssituationen durch Lärm kann es daher wichtig sein, die Gesamtlärmeinwirkung zu er-
mitteln (z. B. gemäß VDI 3722 oder DIN 18005).

Datenquellen und deren Verwendung 

Die nähere Betrachtung von Lärm verlangt nach einer Unterscheidungen der Lärmquellen:

 Baulärm,

 Industrie- und Gewerbelärm,

 Luftverkehrslärm,

 Nachbarschaftslärm,

 Schienenverkehrslärm,

 Sport- und Freizeitlärm und

 Straßenverkehrslärm.

Die rechtlich unterschiedlich geregelten Lärmquellen erfordern auch hinsichtlich der verwendeten Da-
tengrundlagen eine jeweils getrennte Betrachtung. 102 

In einer konkret bestehenden Lärmsituation wird es oft sinnvoll sein, neben einer orientierenden Be-
rechnung konkrete Messungen durchzuführen. Damit lassen sich auch spezielle Besonderheiten zur

102  Vgl. http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/gesetze.html, Zugriff am 22.12.2010.
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treffenden  Bewertung  erfassen  (z. B.  impulshaltiger,  tieffrequenter  oder  tonhaltiger  Lärm).  Häufig
kommt es darauf an, verschiedene Lärmeinwirkungen hinsichtlich ihrer Überlagerung zu prüfen.

Im langjährig verwendeten deutschen Regelwerk ist meist die Unterscheidung in Taglärm (6–22 Uhr)
und Nachtlärm (22–6 Uhr) eingeführt, die sich nur zum Teil mit den neueren Anforderungen der EU-
Richtlinie zum Umgebungslärm deckt.

Umgebungslärm nach EU-Richtlinie

Am 18. Juli 2002 trat die „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung
und die Bekämpfung von Umgebungslärm” (EU 2002) in Kraft. Neben der Vorsorge und der Minde-
rung des Umgebungslärms ist die Erhaltung bisher ruhiger Gebiete gemäß Art. 1 von Bedeutung. 

Die Umgebungslärmrichtlinie führt einen Lärmindex Lden ein, der – im Gegensatz zur deutschen Zwei-
teilung Tag/Nacht – nun eine  Dreiteilung in Tag/Abend/Nacht vorsieht. Zwar werden die Abendstun-
den nun explizit in die Bewertung eingefügt, aber am unzureichenden Mittelungspegel wird insgesamt
festgehalten. Durch die nun insgesamt längere Mittelungszeit (Tag/Abend/Nacht) wird ein erhöhter Ta-
gespegel bei ruhiger Nacht ebenso nivelliert wie ein erhöhter Nachtpegel bei einem ruhigen Tages-
wert. Für die Betroffenen kann diese „Verrechnung“ Nachteile bringen. Die detaillierten Ergebnisse so-
wie die grafische Darstellung der umfangreichen kartierten Lärmbelastung sind über die Internetporta-
le des UBA, der Bundesländer bzw. des Eisenbahn-Bundesamt verfügbar.103

5.4.3.3 Bewertungsmaßstäbe 

Zur Beschreibung und Beurteilung von Immissionssituationen wird häufig auf den oben bereits darge-
stellten Mittelungspegel zurückgegriffen, der über einen definierten Bezugszeitraum aus den frequenz-
und zeitbewerteten Einzelpegeln durch energetische Mittelung gebildet wird. Um die Beurteilung un-
terschiedlicher Situationen zu erleichtern, kann der Mittelungspegel durch zusätzliche Korrektursum-
manden, wie etwa Zuschläge für Ton- oder Impulshaltigkeit, ergänzt werden. In diesen Fällen spricht
man von sogenannten Beurteilungspegeln, die das Ziel verfolgen, wirkungsrelevante Geräuscheigen-
schaften besser abzubilden.

Der bisher praktizierte Lärmschutz folgt dem Ziel „Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Lärm“ als Gefahrengrenze (gesundheitliche Schäden bzw. Gefahren oder auch erhebliche Belästigun-
gen im Sinne des § 3 BImSchG). Ein Schutz vor unerwünschten Lärmwirkungen im Sinne der Vorsor-
ge ist damit nicht gewährleistet. Gleiches gilt für die gesundheitlich notwendige Ruhe. Zwar gibt es be-
reits seit langer Zeit recht anspruchsvolle Orientierungswerte der DIN 18005 für einen angemessenen
Schutz vor Außenlärm in der städtebaulichen Planung, die unter Wirkungsgesichtspunkten aufgestellt
wurden. Bei umweltprüfungspflichtigen Vorhaben bleiben diese nicht verbindlichen Werte regelmäßig
unberücksichtigt. 

Zur direkten Handhabung und Bewertung können nachfolgend Beurteilungsmaßstäbe in dB(A) defi-
niert werden. Sie stellen einen Mindestanspruch auf Schutz vor Lärm dar. Folgende Konkretisierungen
sollten dabei geleistet werden:

 Zur Gewährleistung des hohen Schutzniveaus, wie es z. B. auch mit dem Prüfmaßstab der
„wirksamen Umweltvorsorge“ und analog den „menschenwürdigen Umweltbedingungen“ und
dementsprechend gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen (z. B. gemäß § 1 Abs. 5 BauGB)

103  Vgl. http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/ulr.html, Zugriff am 22.12.2010.
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bezeichnet werden kann, sind Qualitätsziele und konkrete Standards in verdichteten Räumen
erforderlich. Als Beurteilungsmaßstab sollten die langzeitige Lärmeinwirkung (Mittelungspegel
tags/nachts) und Schallpegelanstiege gleichgewichtig eingehalten werden. Es sollten Außen-
lärmpegeln eingehalten werden (analog zu den WHO-Guidelines, vgl. Tabelle 40), die:

– den nächtlichen, erholsamen Schlaf auch bei einem zur Lüftung geöffnetem Fenster ermögli-

chen  (< 30 dB(A)  Mittelungspegel;  Anstiegsgeschwindigkeit  < 10 dB/s;  Spitzenpegel
< 45 dB(A) am Ohr des Schlafenden; Beurteilungsstunde ist die lauteste Nachtstunde). Dies
entspricht etwa dem Orientierungswert (nachts) der DIN 18005 für WR (Reines Wohngebiet:
40 dB(A), Straßenverkehrslärm),

– bei Tage die Kommunikation im Wohn-Außen- und Innenbereich nicht stören (< 45 dB(A)

Mittelungspegel außen), 

– die Konzentrationsfähigkeit bei entsprechenden Arbeiten erlauben (Mittelungspegel in Schu-

len etc. innen < 35 dB(A)/ Anstiegsgeschwindigkeit < 20 dB/s). 

– Im  Bereich der freien Landschaft  sind zum Schutz der Erholungsfunktion des Menschen

Qualitätsziele und konkrete Standards für technisch-anthropogene Lärmeinwirkungen erfor-
derlich, die die Aufenthalts- und Erlebnisqualität der freien Landschaft und der Natur nicht
wesentlich beeinträchtigen (etwa < 40 dB(A)).

 Beim Auftreten neuer Geräuschquellen dürfen sich die vorhandenen bedeutsamen Ruhezeitan-
teile nicht verringern.

In den Community Noise Guidelines der WHO (1999) wurden mittlere Immissionspegel von 45 dB(A)
außerhalb der Wohnungen und 30 dB(A) innerhalb als Zielwerte zur Vermeidung von Schlafstörungen
genannt, die nicht überschritten werden sollten. Das  European Centre for Environment and Health,
Bonn Office der WHO hat im Auftrag der Europäischen Kommission durch berufene Experten den ak-
tuellen Wissensstand zum Thema Lärm und Schlafstörungen zusammentragen lassen und neue Qua-
litätsziele für nächtliche Geräuschbelastungen abgeleitet. Diese Night Noise Guidelines for Europe lö-
sen teilweise die alten  Community Noise Guidelines ab und stehen als offizielles (approved) Doku-
ment der WHO (2009) auf deren Website zur Verfügung. Tabelle 40 zeigt die Werte in einer Übersicht.

Der hier genannte Schallpegel (Lnight,  outside) ist der mittlere Schalldruckpegel über den Nachtzeitraum
(üblicherweise von 22 bis 6 Uhr), der gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie als Jahresmittelwert in 4 m
Höhe vor den Wohngebäuden bestimmt wird.

5.4.3.4 Weitere Hinweise 

Die dargestellten Bewertungsmaßstäbe machen deutlich,  dass das bestehende gesetzliche Rege-
lungssystem für den hier betrachteten Außenlärm (insbesondere für den Straßen-, Schienen- und Luft-
verkehr) keinen ausreichenden Schutz vor Lärm bietet und nicht zum Schutz der Ruhe beiträgt. Wie
dargelegt, gibt es im deutschen Umweltrecht einen Bestandsschutz für Verkehrsanlagen, von denen
gesundheitsschädliche Immissionen ausgehen. Die lediglich für wesentliche Änderungen oder den
Ausbau an Straßen und Schienenwegen geltenden Regeln führen zu einer signifikanten Ungleich-
behandlung gegenüber den Lärmbetroffenen an bestehenden Trassen. Es sollte daher für Betroffene
einen generellen Rechtsanspruch auf Lärmsanierung geben. 
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Tabelle 40 Wirkungen durch Nachtlärm 

Average night noise
level over a year

Lnight,outside 

Health effects observed in the population

Up to 30 dB Although individual sensitivities and circumstances may differ, it appears that up to 
this level no substantial biological effects are observed. Lnight,outside of 30 dB is equiva-
lent to the no observed effect level (NOEL) for night noise.

30 to 40 dB A number of effects on sleep are observed from this range: body movements, awak-
ening, self-reported sleep disturbance, arousals. The intensity of the effect depends 
on the nature of the source and the number of events. Vulnerable groups (for exam-
ple children, the chronically ill and the elderly) are more susceptible. However, even
in the worst cases the effects seem modest. Lnight,outside of 40 dB is equivalent to the 
lowest observed adverse effect level (LOAEL) for night noise.

40 to 55 dB Adverse health effects are observed among the exposed population. Many people 
have to adapt their lives to cope with the noise at night. Vulnerable groups are more
severely affected.

Above 55 dB The situation is considered increasingly dangerous for public health. Adverse health
effects occur frequently, a sizeable proportion of the population is highly annoyed 
and sleep-disturbed. There is evidence that the risk of cardiovascular disease in-
creases.

Quelle: WHO 2009

Claudia Hornberg (Stand: 2014)

5.4.4 Infraschall und tieffrequenter Schall

5.4.4.1 Beschreibung und Ermittlung gesundheitsrelevanter Auswirkungen

Definition und Wahrnehmung 

Auf der internationalen Konferenz Infrasound in Paris (1973) wurde der untere Bereich von Infraschall
mit 0,1 Hertz (Hz) bestimmt. In der Norm ISO 7196 (1995) ist der Infraschallbereich auf 0,2 bis 200  Hz
als internationaler Standard festgelegt und mit einer eigenen Frequenzbewertung „G“ versehen (Be-
cker & Schust 1996), womit der tieffrequente Hörschallbereich mit erfasst ist. Diese Definition hat sich
jedoch in Literatur und Forschungspraxis nicht etabliert, da Infraschall in der Regel durch das Merkmal
der Nicht-Hörbarkeit vom hörbaren tieffrequenten Schall getrennt betrachtet wird. Diese klare sprachli-
che Trennung lässt sich inhaltlich nicht aufrechterhalten: Infraschall wird durchaus wahrgenommen, le-
diglich eingeschränkt durch eine fehlende Tonwahrnehmung (RKI 2007). Für den umweltbezogenen
Gesundheitsschutz wird daher empfohlen, auf eine Trennung in hörbaren und nicht hörbaren Schall zu
verzichten, sondern einen einheitlichen Frequenzbereich für tieffrequenten Schall zu etablieren, der
aufgrund seiner Wirkungsbesonderheiten ≤ 200 Hz liegen sollte. 

Qualität und Art der menschlichen Wahrnehmung verändern sich bereits unterhalb von 100 Hz: Töne
werden deutlich schlechter, unterhalb 50 Hz (Przybilla 2003) bzw. 20 Hz (Babisch 2002, MØller & Pe-
dersen 2004) bzw. 18 - 16 Hz (Leventhal 2003) gar nicht mehr wahrgenommen. Der Übergang vom
Hören zum Fühlen ist in diesen niederfrequenten Bereichen fließend. Geräuschimmissionen werden
als Ohrendruck, Vibrationen oder Unsicherheitsgefühl und  häufig  nicht mehr als Lärm beschrieben
(Przybilla 2003). Eine solche Wahrnehmung tritt ein, sobald der Schalldruckpegel die individuelle Hör-
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schwelle erreicht (Schust 1997). Generell gilt, je tiefer die Frequenz, desto höher muss der Schall-
druckpegel (subjektiv: Lautstärke; gemessen in Dezibel (dB)) sein, damit der Mensch eine hör- oder
fühlbare Wahrnehmung erfährt (RKI 2007). Nach diesem Prinzip steigt der Schalldruckpegel an, bis
bei einer Frequenz von etwa 1,5 Hz (Babisch 2002) bzw. 0,5 Hz (Berglund et al. 1996) die Hör- und
Gefühlsschwelle zusammentreffen und damit die absolute Wahrnehmungsgrenze erreicht ist (bei 4 Hz
liegt die Schwelle bei etwa 105 dB (Feldmann & Jakob 2006). Durch die fehlende bzw. eingeschränkte
Tonwahrnehmung gibt es kein Lautstärke- oder Lärmempfinden im eigentlichen Sinne mehr, wodurch
die Mess- und Beurteilungsverfahren, wie sie im normalen Hörbereich üblich sind, nicht mehr ange-
wendet werden können (Babisch 2002). Infraschall wird demnach in Form einer indirekten Art und
Weise des Hörens wahrgenommen (z. B. relevante Nerven werden durch Veränderung biologischer
Strukturen angesprochen und nicht durch den Lärm selbst, vgl. Berglund et al. 1996). 

Bei gefühlten Schallimmissionen können im Gegensatz zum tonal hörbaren Lärm bereits ab der „Hör-
schwelle“  extraaurale  Wirkungen festgestellt  werden (Schust  1997).  Infraschall  bzw.  tieffrequenter
Schall haben eine stärkere Störwirkung als Schallpegel des tonalen Hörbereiches (Babisch 2002). Es
gibt keine distinkte Hörgrenze, unterhalb derer keine Hörwahrnehmung mehr erfolgt, sondern vielmehr
einen nicht eindeutig abgrenzbaren Frequenzübergang, in dem lediglich die Tonwahrnehmung, nicht
aber andere sensorische Wahrnehmungstypen verschwinden. Infraschall wird als unterster Schallbe-
reich des tieffrequenten Schallbereichs angesehen, der sich durch eine eingeschränkte bzw. keine
Tonwahrnehmung auszeichnet.  Er  bedarf  aufgrund  seiner  Wahrnehmungsbesonderheiten  und  der
derzeitigen Erfassungsschwierigkeiten einer besonderen Berücksichtigung des umweltbezogenen Ge-
sundheitsschutzes. Maschke et al. (2006) empfehlen, die Werte für tieffrequente Luftschallimmissio-
nen unter die niedrigste individuelle Wahrnehmungsschwelle zu legen. Für Leventhal (2003) ist der
Bereich zwischen 10 - 100 Hz zentral.

Emittenten und Messverfahren

Infraschall unterscheidet sich vom tonal wahrnehmbaren Hörschall durch seine deutlich größeren Wel-
lenlängen (vgl.  Tabelle 41), die in der gleichen Größenordnung wie die Abmessungen der Umge-
bungsstruktur liegen (z. B. Häuser, Räume und Brücken, vgl. Becker & Schust 1996). Im Bereich um
25 - 150 Hz haben Wellenlängen die gleichen Dimensionen wie Räume (Leventhal 2003).

Tabelle 41 Frequenz und Wellenlängen von tieffrequentem Schall

Frequenz 1 Hz 10 Hz 25 Hz 50 Hz 100 Hz 150 Hz 200 Hz

Wellenlänge 340 m 34 m 13,6 m 6,8 m 3,4 m 2,27 m 1,7 m

Quelle: Leventhal 2003

Aufgrund der Schallwellengröße zeigen herkömmliche Absorptions- und Dämmungsmaßnahmen bzw.
Lärmschutzwände kaum Wirkung. So können sich die Wellen weitestgehend ungehindert ausbreiten,
während ihrer Ausbreitung vielfache Veränderungen erfahren und ohne wesentliche Abschwächung
übertragen werden (Becker & Schust 1996; Feldmann & Jakob 2006). 

Infraschallwellen können durch natürliche (Wasserfälle, Meeresbrandung, Windströmungen, Luftturbu-
lenzen, Vulkanausbrüche, Erdbeben) und technische Quellen (maschinenbetriebene Nutzgeräte, Bau-
werke, Verkehrsmittel, Innenraumquellen, Sprengungen und Geschütze) entstehen (RKI-Kommission
2007). Tieffrequenter Schall tritt als Bestandteil von breitbandigen Geräuschen der technischen Um-
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welt (z. B. Verkehr) immer als Geräuschanteil in Wohnungen auf, höhere Schallbereiche werden durch
Dämpfungs- und Dämmungseinflüsse herausgefiltert (Feldmann & Jakob 2006). 

Vor dem Hintergrund des erklärten politischen Vorhabens, den Energiebedarf in Deutschland vermehrt
durch erneuerbare Energien zu decken, gewinnen Windenergieanlagen (WEA) zunehmend an Bedeu-
tung. Bis zum Jahr 2020 soll der Anteil erneuerbarer Energien in der Stromversorgung bei 30% liegen
und danach kontinuierlich weiter erhöht werden. Mit 7,4% hat Windenergie nach Energiegewinn aus
Biomasse den größten Anteil.  Ihr  gilt  derzeit  die größte Aufmerksamkeit  im Ausbau regenerativer
Energien. 

Windenergieanlagen erzeugen Geräusche, was bei der Suche nach geeigneten Standorten für die
Windenergienutzung sowie im Zuge der Anlagengenehmigung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
berücksichtigt wird. Allerdings ist der Ausbau der Windkraft in Deutschland nicht unumstritten und es
werden zunehmend Stimmen von Bewohnerinnen und Bewohnern laut, die sich gegen den Bau weite-
rer Windenergieanlagen in ihrem Wohnumfeld wehren. Die Bedenken beziehen sich sowohl auf ökolo-
gische Aspekte (z. B. Auswirkungen auf das Landschaftsbild und auf die Tierwelt) als auch auf mögli -
che gesundheitliche Folgen aufgrund akustischer Emissionen und tieffrequenter Schallbelastungen.
Die Zahl der geäußerten Beschwerden durch tieffrequente Geräuschbelästigungen ist in den letzten
Jahren stetig gestiegen (Feldmann & Jakob, 2006; Maschke et al. 2006). 

Moderne Windkraftanlagentypen, deren Flügel auf der dem Wind zugewandten Seite angeordnet sind,
erzeugen weniger Infraschall als ältere Anlagen, deren Flügel hinter dem Turm vorbeistreichen und re-
gelmäßig in dessen Windschatten geraten (LfU Bayern 2013). Ein kritisches Review aller publizierten
Messungen von Infraschall an Windkraftanlagen von Jakobsen (2005) weist darauf hin, dass die Infra-
schallemission vom Rotorblättertyp abhängig ist. Die Infraschallbelastung von Upwind-Rotoren ist zu
vernachlässigen, wohingegen die von Downwind-Rotoren 10-30 dB höhere Infraschallpegel erzeugen
können und daher eine Grenzwertüberschreitung in unmittelbarer Umgebung möglich ist. Bei weiterer
Entfernung  wird  beiden  Rotorentypen  eine  Grenzwertüberschreitung  abgesprochen  (LfU  Bayern
2013). Zu berücksichtigen ist, insbesondere im Zuge von sog. Repowering-Prozessen, also dem Er-
satz älterer durch neue leistungsstarke Anlagen, die  Gesamthöhe einer Anlage, die im Einzelfall je
nach Windhöffigkeit höher oder geringer ausfallen kann. Stand der Technik sind jedoch mittlerweile
Anlagen mit einer Nabenhöhe von 135 m und einem Rotordurchmesser von 125 m, was einer Ge-
samthöhe von etwa 200 m entspricht.104

Die Beurteilung von möglichen Gesundheitsbeeinträchtigungen hängt insbesondere von der korrekten
Erfassung des Schalldruckpegels ab. Daher sind die bisherige Praxis und die Vielfalt der Messverfah-
ren, von denen keines den gesamten tieffrequenten Schallbereich erfasst, wenig zufriedenstellend.
Auch liegen nur wenige Messungen im tieffrequenten Schallbereich und insbesondere im Infraschall-
bereich im Verhältnis zu den Messungen im normalen Hörbereich vor. Die Ergebnisse zahlreicher Un-
tersuchungen sind, je nach Messtechnik aufgrund möglicher Pseudoschallentstehung, zumindest zu
hinterfragen. Insgesamt besteht Forschungsbedarf, um zu einer realistischen Einschätzung der tat-
sächlichen gesundheitlichen Belastung durch tieffrequenten Schallbereich im Allgemeinen und Infra-
schall im Besonderen zu kommen (RKI – Kommission Umweltmedizin 2007). 

Einschätzung der gesundheitlichen Wirkung von Infraschall

Potenziell sind alle Menschen Infraschall ausgesetzt, da ubiquitär natürliche oder technische Emitten-
ten vorhanden sind (Leventhal 2003). Die gesundheitlichen Wirkungen am Menschen können aural

104  Vgl. http://www.wind-energie.de, Zugriff am 2.1.2014. Danach sind zwischen 1990 und 2010 die Jahreserträge einer Wind-
energieanlage von 400 MWh auf ca. 20.000 MWh gestiegen.
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und extraaural sein (Schust 1997, Babisch 2002). Gesicherte Erkenntnisse über ausschließlich durch
Infraschall verursachte Gehörschäden liegen nicht vor – es sei denn, der unbewertete Schalldruckpe-
gel wird für eine bestimmte Frequenz überschritten und es treten direkte Schäden am Trommelfell
oder Mittelohr auf (Babisch 2002). Es gibt jedoch Hinweise, dass Langzeitexpositionen gegenüber tief-
frequentem Schall mit sehr hohem Schalldruck Hörverluste verursachen können (Leventhal 2003). Als
am besten gesicherte spezielle Infraschallwirkung gilt eine zunehmende Müdigkeit sowie eine Abnah-
me der Atemfrequenz nach mehrstündiger Exposition gegenüber gerade noch hörbarem Infraschall.
Die Effekte wurden mit zunehmender Frequenz geringer, wobei die subjektiv empfundene Lautstärke
bei konstantem Pegel zunahm. Die sympathische Aktivierung nahm mit zunehmender Lautstärke zu
(Babisch 2002, RKI – Kommission Umweltmedizin 2007).

Maschke et al. (2006) analysierten die Literatur im Hinblick auf die Auswirkungen von nächtlicher tief -
frequenter Schallbelastung auf  Schlaf.  Sie bestätigt  für tieffrequente Geräusche an oder über der
Wahrnehmungsgrenze eine schlafstörende Wirkung sowie eine erhöhte morgendliche Müdigkeit. Den
Autoren zufolge kann zudem von einer Störung der nächtlichen Cortisolrhytmik ausgegangen werden,
die als Indikator für chronischen Stress angesehen werden kann. Zu beachten sind zudem mögliche
Resonanzwirkungen auf den menschlichen Körper, wobei je nach Frequenz dieser als Ganzes oder
einzelne Organe in Schwingung gebracht werden können (Magid et al. 1960). Maschke et al. (2006)
verweisen zudem explizit auf den Zusammenhang zwischen tieffrequentem Schall und Vibrationen.
Sie gehen davon aus, dass sich adverse Wirkungen auf den Schlaf bei einer Kombinationswirkung
von tieffrequentem Schall und mechanischen Schwingungen verstärken (RKI – Kommission Umwelt-
medizin 2007).

Die gesundheitliche Wirkungsabschätzung von Infraschall nimmt eine Sonderstellung ein, da der nicht
tonal hörbare Schallbereich grundsätzlich schwieriger zu erfassen und zu bestimmen ist (Berglund et
al. 1996): Infraschall kann über verschiedene Sinne wahrgenommen werden und damit auch subjekti-
ve Belästigungsgefühle (im Sinne von annoyance) verursachen, die wiederum in komplexer Weise zu
den biologischen und psychischen Effekten des Signals beitragen können (Berglund et al. 1996). Be-
lästigung scheint der primäre Effekt von Infraschall auf Menschen zu sein (Leventhal 2003). Persson-
Waye & Rylander (2001) fanden in diesem Zusammenhang Hinweise, dass medizinische und psycho-
soziale Symptome (lärmspezifische Belästigungsgefühle,  Konzentrations-,  Schlaf-  und Ruhestörun-
gen), die durch tieffrequenten Schall bzw. Lärm hervorgerufen wurden, zusätzlich durch ein subjektiv-
unspezifisches Belästigungsgefühl verstärkt werden. Belästigung durch tieffrequenten Schall, obwohl
die tonale Hörschwelle weit unterschritten ist, wird als ernstzunehmendes Problem eingeschätzt (z. B.
Leventhal 2003, 2004; Feldmann & Pitten 2004; Maschke et al. 2006), das bisher vielfach von Behör-
den unterschätzt und nicht mit adäquaten Methoden erhoben wird (Leventhal 2004). 

Einschätzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber Infraschall

Die schwache Literaturlage macht deutlich, dass aktuelle Studien zur Aufklärung eindeutiger Ursa-
chen-Wirkungsbeziehungen für adverse Effekte durch Infraschall notwendig sind.

Neben Windenergieanlagen werden Kraftfahrzeuge, Flugzeuge und Eisenbahnen als wichtigste Lärm-
quellen für Infraschall angesehen, wohingegen Schiffslärm, Gewerbe- und Baulärm, Sport- und Frei-
zeitlärm sowie Nachbarschaftslärm für die Gesamtbevölkerung eine geringere Bedeutung zugeordnet
wird (Wichmann et al. 2001). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die meisten Schallpegelmessungen
mit dem A-Bewertungsfilter (dB(A)) durchgeführt werden, der die Belastung bei tieffrequenten Geräu-
schimmissionen unterschätzt. Insofern ist derzeit anhand der nur begrenzt verfügbaren Erkenntnisse
nicht ausreichend abzuschätzen, welche Personengruppen durch Infraschall besonders betroffen und
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welche gesundheitsbeeinträchtigenden Wirkungen zu erwarten sind (RKI – Kommission Umweltmedi-
zin 2007).  Leventhal (2004) schätzt, dass ungefähr 2,5% einer Bevölkerung um mindestens 12 dB
sensitiver sind als der Durchschnitt. Dies entspricht ca. 1 Million Menschen im Alter von 50-59 Jahren
in den EU-Ländern, die Zielgruppe, die die meisten Beschwerden formuliert (Leventhal 2004). 

Gegenwärtiger Brennpunkt überdurchschnittlicher Belastungen ist vor allem die Diskussion um Emis-
sionen von WEA, die teilweise sehr nah an Wohnbereichen aufgestellt sind. Um die Debatte zu objek-
tivieren, wurden verstärkt Messungen und Beurteilungen seitens der Bundesländer (z. B. LUA NRW
2002, Engelen, Wenzel (2014), der Windenergieverbände (z. B. Klug 2002, BWEA 2005) und Umwelt-
schutzverbände vorgenommen (z. B. BUND NRW 2004). 

Der Einschätzung von Windkraftanlagen als grundsätzlich unproblematisch sollte insofern mit vorsich-
tiger Skepsis begegnet werden, da erstens vor dem Hintergrund des unterschiedlichen Einsatzes von
Schallpegelbewertungsfiltern, zweitens der Verbesserungswürdigkeit der Messung von Infraschall so-
wie drittens der nicht unerheblichen Variabilität der Wahrnehmungsschwelle im tieffrequenten Bereich
durchaus Unsicherheiten vorhanden sind.  Eine weitere Optimierung der  Datengrundlage ist  daher
dringend erforderlich. 

Zusammenfassende Bewertung des aktuellen Kenntnisstandes

Als vorläufige Arbeitsdefinition wurde von der  RKI-Kommission (RKI  2007) ein Schutzbereich von
≤ 200 Hz für tieffrequenten Schall vorgeschlagen, der den Infraschallbereich mit umfasst. Die beson-
dere Qualität von Infraschall bedarf dabei verstärkter Aufmerksamkeit, da bisher nur wenige gesicher-
te Erkenntnisse, nicht zuletzt wegen einer noch nicht optimalen Erfassungsmethodik, über das Auftre-
ten und die Wirkung von Infraschall vorliegen. Inwieweit für Infraschall ein eigener Schutzbereich zu
etablieren ist, ist erst auf Basis einer deutlich besseren Datenlage zu entscheiden.

Nach Auffassung wissenschaftlicher Experten gibt es zusammenfassend ausreichend Grund zur An-
nahme eines nicht unerheblichen, aber gleichwohl unterschätzen Beeinflussungspotenzials von tieffre-
quentem Schall auf die Gesundheit. 

Folgender Handlungsbedarf ist festzustellen (RKI 2007):

 Optimierung und fachgerechter Einsatz der verfügbaren Messmethoden,

 Durchführung  qualitativ  belastbarer  epidemiologischer  Untersuchungen  zur  Quantifizierung
möglicher Wirkungsschwellen (insbesondere durch Langzeitexposition) sowie zur breiten Identi-
fizierung von betroffenen Bevölkerungsgruppen,

 Prüfung der  Notwendigkeit  eines für  den umweltbezogenen Gesundheitsschutz eigenen fre-
quenzbezogenen Infraschallschutzbereiches (oder Beibehaltung eines einheitlich tieffrequenten
Schallbereiches von ≤ 200Hz),

 Untersuchungen zum Auftreten von Infraschall und seinen Wirkungsmechanismen.
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5.4.4.2 Bewertung der Auswirkungen

Verfahrensrechtliche Anforderungen bei der Genehmigung von Windenergieanlagen nach Bun-
des-Immissionsschutzgesetz

Windenergieanlagen bedürfen in aller Regel einer Genehmigung, da sie Auswirkungen auf die Umwelt
haben können. Für jede Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m ist ein Geneh-
migungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (4. BImSchV, Nr. 1.6 Spalte 2) erforder-
lich. Während für Windparks mit 20 Windenergieanlagen und mehr ein förmliches Zulassungsverfah-
ren nach § 10 BImSchG  mit integriertem Erörterungstermin und Öffentlichkeitsbeteiligung durchzufüh-
ren  ist,  wird  für  Windparks  mit  weniger  als  20 Anlagen  ein  vereinfachtes  Verfahren nach  § 19
BImSchG notwendig. Hier kann in der Regel auf die Öffentlichkeitsbeteiligung verzichtet werden, so-
fern dies nach Art und Dauer der erzeugten schädlichen Umwelteinwirkungen mit dem Schutz der All-
gemeinheit und der Nachbarschaft vereinbar ist. Kommt eine sogenannte Vorprüfung des Einzelfalles
gemäß § 3b Abs. 2 UVPG zum Schluss, dass erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, ist
ein Zulassungsverfahren gemäß § 10 BImSchG auch für Windparks mit 3 bis 19 Windenergieanlagen
erforderlich.

Für die aufgrund des technischen Fortschritts nur noch selten gebauten Windenergieanlagen mit einer
Höhe von bis zu 50 Metern (Kleinwindanlagen) ist ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen, so-
weit sie nicht verfahrensfrei gestellt sind. Auch bei diesen Anlagen sind die immissionsrechtlichen An-
forderungen zu beachten. 

Der Zweck des BImSchG gemäß § 1 ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, aber auch Boden, Was-
ser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schüt-
zen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. Im Genehmigungsverfahren
ist zu prüfen, ob Bau und Betrieb der beantragten Windenergieanlagen mit den öffentlichen Belangen
und den Belangen der betroffenen Bürger vereinbar ist. Dabei werden die rechtlich verbindlichen Re-
gelungen des Immissionsschutzes geprüft (z. B. Lärm und Infraschall, Schattenwurf). Die für die Ertei-
lung der Genehmigung zuständige Behörde holt die Stellungnahmen sämtlicher Behörden ein, deren
Aufgabenbereiche durch das Vorhaben berührt werden (z. B. Naturschutz, Gesundheitsschutz). Diese
Stellungnahmen sind beim Genehmigungsbescheid zu berücksichtigen. Voraussetzung für einen posi-
tiven Bescheid ist, dass durch die Errichtung und den Betrieb der Windenergieanlage keine schädli-
chen  Umwelteinwirkungen hervorgerufen  werden  können und  keine  anderen  öffentlich-rechtlichen
Vorschriften (Vorgaben des Bauplanungsrechts, §§ 29 BauGB) entgegenstehen. Nach § 35 Abs. 1 Nr.
5 BauGB ist die Errichtung von WEA im Außenbereich zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entge-
genstehen und eine ausreichende Erschließung gesichert ist. Welche öffentlichen Belange der Errich-
tung einer Windenergieanlage entgegenstehen können, ergibt sich aus § 35 Abs. 3 BauGB. 

Anwendbarkeit der TA Lärm 

Die TA Lärm ist als allgemeine Verwaltungsvorschrift auf Windenergieanlagen anzuwenden. Sie kon-
kretisiert  die  unbestimmten  Rechtsbegriffe  der  gesetzlich  festgelegten  Grundpflichten  (§§ 5,  22
BImSchG) in  Bezug auf  Geräusche und ist  für  Verwaltungsbehörden unmittelbar  verbindlich.  Das
BVerwG hat mit Urteil vom 29.08.2007 (NVWZ 2008, S. 76) entschieden, dass ihr eine im gerichtli-
chen Verfahren zu beachtende Bindungswirkung zukommt. Das bedeutet, dass die Vorschriften der
TA Lärm wie ein Gesetz anzuwenden sind, bis gesicherte Erkenntnisfortschritte in Wissenschaft und
Technik vorliegen, die bei ihrem Erlass noch nicht berücksichtigt werden konnten.
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Zu den Immissionen, die von einer Windenergieanlage ausgehen, gehören vor allem Geräuscheinwir-
kungen (§ 3 Abs. 2 BImSchG), einschließlich der vom Menschen nicht hörbare Infraschall. Anders als
für den „normalen“ Schall im hörbaren Frequenzbereich sind in der TA Lärm für Infraschall keine nor -
mativ vorgegebenen Grenz- oder Richtwerte bestimmt; für tieffrequente Geräusche sind lediglich eige-
ne Mess- und Beurteilungsverfahren vorgesehen. Aus den sich aus der TA Lärm ergebenden zulässi-
gen Schallpegeln, die den hörbaren Schall betreffen, lässt sich - obwohl keine Mindestabstände ange-
geben sind -  ermitteln,  welcher Abstand zur  Wohnbebauung eingehalten werden muss,  damit  der
nach der TA Lärm zulässige Immissionswert eingehalten werden kann. 

Durch Windenergieanlagen erzeugter Infraschall  ist  mindestens dann als schädliche Umwelteinwir-
kung im immissionsschutzrechtlichen Sinne einzustufen, wenn die Anhaltswerte des Beiblattes zur
DIN 45680 (1997, 2013) überschritten sind. Bei den üblichen Abständen von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung wird die vorgenannte Schwelle in der Regel nicht erreicht. Bei der Beurteilung der Ge-
räuschimmissionen ist zu differenzieren, ob eine Anlage bereits in Betrieb und der Schall messtech-
nisch zu erfassen ist oder ob es um eine prognostische Ermittlung des zu erwartenden Schalls und
damit im Sinne des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes ggf. um die Formulierung von Nebenbe-
stimmungen zur vorbeugenden Eindämmung der Geräuschimmissionen geht (LUBW 2013).

In der DIN 45680 von September 2013 wird die Messung und Bewertung tieffrequenter Geräusche
neu geregelt. Die DIN 45680 untersucht die Terzbänder mit einer Mittenfrequenz zwischen 8 Hz und
125 Hz (bisher reichte der Frequenzbereich von 10 Hz bis 80 Hz). Maßgeblicher Messort ist der am
stärksten betroffene Raum, indem sich Personen regelmäßig aufhalten. Dabei ist an mehreren Mess-
punkten zu messen, bis die höchste Belastung ermittelt wird (in der Raummitte ergeben sich normaler-
weise zu niedrige Werte; eine Messung im Außenbereich führt gemäß DIN-Vorschrift zu falschen Er-
gebnissen).

In der Rechtsprechung und in der Praxis der Verwaltungsbehörden wird die generelle Eignung der Re-
gelungen der TA Lärm für die Beurteilung der von Windenergieanlagen verursachten Geräuschimmis-
sionen nicht in Frage gestellt (LUBW 2013). 

Umweltprüfung in der Bauleitplanung und gemäß Vorschriften des UVP-Gesetzes

Unabhängig von der immissionsschutzrechtlichen Zulässigkeit ist die Prüfung der Umweltauswirkun-
gen von Windparks oder ein entsprechendes Repowering auch auf Ebene der Bauleitplanung durch-
zuführen. Für Windenergieanlagen im Außenbereich gilt gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB eine soge-
nannte Privilegierung, allerdings darf eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange im Sinne des § 35
Abs. 3 BauGB nicht vorliegen. Dies wird in der Regel in einem entsprechenden Umweltbericht zum
Bauleitplan untersucht.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist integraler Bestandteil von Zulassungsverfahren, wie sie das dar-
gestellte Verfahren gemäß BImSchG darstellt. Gemäß Anlage 1 Nr. 1.6 UVPG ist analog der Regelun-
gen der 4. BImSchV eine Umweltverträglichkeitsprüfung für Windparks mit 20 Windenergieanlagen
und mehr mit einer Gesamthöhe größer 50 m verpflichtend vorgesehen. Für Windparks mit 6 - 19 An-
lagen ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen, während für 3 - 6 Anlagen eine
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles zu leisten ist. Kommt die Vorprüfung (häufig auch als
Screening bezeichnet) aufgrund überschlägiger Einschätzung durch die zuständige Behörde zum Er-
gebnis, dass erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, ist eine umfassende Umweltverträg-
lichkeitsprüfung mit integrierter Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen.

Fachliches  Kernstück  der  Umweltverträglichkeitsprüfung  stellen  die  Antragsunterlagen  dar,  häufig
auch als Umweltverträglichkeitsstudie oder Umweltverträglichkeitsuntersuchung bezeichnet. Die zen-
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tralen Aspekte neben Geräuschimmissionen und Schattenwurf sind die Anlagenauswirkungen auf das
Landschaftsbild sowie auf Tiere, insbesondere Brut- und Gastvögel sowie Fledermäuse. 

Es gibt derzeit keine gesetzlichen Vorgaben dazu, welche Mindestabstände beim Bau von Windener-
gieanlagen einzuhalten sind. Bestes Mittel, um Immissionen durch Windenergieanlagen zu vermeiden,
ist es, einen ausreichenden Abstand zur Wohnbebauung festzusetzen. Starre Abstandsregelungen
zur Beurteilung von Vorhaben sind ungeeignet, das sie in der Regel spezifische Eigenschaften der An-
lage (Anzahl, Lautheit, bereits bestehende Vorbelastungen) nicht berücksichtigen. Für Planungstätig-
keiten (unter besonderer Berücksichtigung von Vorsorgeabständen) und Genehmigungsverfahren (un-
ter besonderer Berücksichtigung von Immissionsrichtwerten) sind Einzelfallbetrachtungen auf Basis
bestehender Abstandsregelungen daher sinnvoll und notwendig. 

Empfehlungen zu entsprechenden Abständen liegen allerdings häufiger auf Ebene der Regionalpla-
nung vor, deren Festsetzungen in Form von Vorrang- und Vorsorgegebieten wiederum in die Flächen-
nutzungsplanung als Grundlage der Bebauungsplanung einfließen. In Abhängigkeit von Bundesland
und Art der Bebauung (Innen-/Außenbereich) schwanken die empfohlenen Abstände zwischen 300
und 1.000 m.105

Dagmar Hildebrandt (Stand: 2014)
5.4.5 Erschütterungen 

5.4.5.1 Beschreibung und Ermittlung gesundheitsrelevanter Auswirkungen

Schall- und Lichtreize sind für den Menschen zur Orientierung und Kommunikation in weiten Grenzen
notwendig und erwünscht. Von außen auf den Menschen wirkende Erschütterungen sind für ihn dage-
gen entwicklungsgeschichtlich ungewohnt, zumindest außergewöhnlich. In vielen Fällen sind sie mit
potentiellen Gefahren verbunden, wie z. B. beim Schaukeln eines Bootes oder beim Beben der Erde
(LfU 2011).

Die Grundeinstellung des Menschen zu Erschütterungseinwirkungen ist  andersartig als bei Geräu-
schen. Fremderzeugte Schwingungen sind grundsätzlich unerwünscht und werden im Wohnbereich
von vielen Menschen bereits dann als erheblich störend empfunden, wenn sie über längere Zeit wahr-
nehmbar sind. 

Erschütterungseinwirkungen auf Menschen in Gebäuden können erhebliche Belästigungen hervorru-
fen. Sie ergeben sich aus der negativen Bewertung von Erschütterungseinwirkungen und deren Folge-
erscheinungen (z. B. sichtbare Bewegungen oder hörbares Klappern von Gegenständen). Zur Belästi-
gung tragen auch die mit  Erschütterungen verbundenen Beeinträchtigungen bestimmungsgemäßer
Nutzungen von Gebäuden und Gebäudeteilen bei. Die Erheblichkeit hängt nicht nur vom Ausmaß der
Erschütterungsbelastung, sondern auch von anderen Faktoren ab, die die Zumutbarkeit für den betrof-
fenen Menschen bestimmen (LAI 2000).

Es handelt sich dabei um folgende Faktoren (DIN 4150-2 1999):

 Größe (Stärke) der auftretenden Erschütterungen;

 Frequenz;

 Einwirkungsdauer;

105  Vgl. Tabelle 12, S. 82.
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 Häufigkeit und Tageszeit des Auftretens und der Auffälligkeit (Überraschungseffekt);

 Art und Betriebsweise der Erschütterungsquelle.

Von den individuellen Eigenschaften und den situativen Bedingungen sind unter anderem von Bedeu-
tung (DIN 4150-2 1999):

 der Gesundheitszustand (physisch, psychisch);

 die Tätigkeit während der Erschütterungsbelastung;

 der Grad der Gewöhnung;

 die Einstellung zum Erschütterungserzeuger;

 die Erwartungshaltung in Bezug auf ungestörtes Wohnen, die unter Umständen von der Art des
Wohngebietes (Wohnumfeld) abhängig ist;

 auftretende Sekundäreffekte (sichtbare Schwingungsbewegungen von Lampen, Bildern, Pflan-
zen; hörbares Klappern von Türen, Fenstern usw.; Vibrieren von Gläsern, Geschirr,  Töpfen;
Wandern von Gläsern, Geschirr in Schränken oder auf Regalen).

Erschütterungsreize werden vom Menschen grundsätzlich anders verarbeitet  als z. B. Schall-  oder
Lichteinwirkungen, für deren Empfang und Verarbeitung der Mensch spezielle Sinnesorgane besitzt.
Sie werden von verschiedenen, über den ganzen Körper verteilten unspezifischen Rezeptoren aufge-
nommen und weitergeleitet (DIN 4150-2 1999).

Tabelle 42 zeigt in einer Zusammenstellung Normen, die sachverständige Angaben zur Messung und
Beurteilung der Einwirkung von Erschütterungen auf Gebäude und Menschen in Gebäuden enthalten.

Tabelle 42 DIN Normen für Erschütterungen

Norm Inhalt

DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen

DIN 4150 -3:1999-02 Einwirkungen auf bauliche Anlagen

DIN 4150 -2:1999-06 Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden

DIN 45669 Messung von Schwingungsimmissionen

DIN 45669-1:1995-06 Schwingungsmesser, Anforderungen, Prüfung

DIN 45669-2:1995-06 Messverfahren

Objektivierbare Kenngrößen für Erschütterungen sind nach DIN 4150-2 (1999):

 Stärke der Schwingungseinwirkung, beschrieben als die bewertete Schwingstärke KBF(t),

 Einwirkungsdauer, Häufigkeit und Tageszeit des Auftretens,

 Umgebungssituation/Ortsüblichkeit (Wohnung, Verkehrsmittel, Arbeitsplatz).

Die Erfahrung zeigt, dass in der Umgebungssituation Wohnen schon gerade wahrnehmbare Erschüt-
terungen, da hier ungewohnt und unüblich, als erhebliche Belästigung gewertet werden, sofern diese
täglich über längere Zeit auftreten. Daher ist in Wohnungen die Vermeidung fühlbarer Erschütterungen
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anzustreben. Für andere Situationen, wie z. B. beim vorübergehenden Aufenthalt in einem Verkehrs-
mittel, werden dagegen wesentlich größere Erschütterungseinwirkungen durchaus als noch akzepta-
bel oder sogar komfortabel empfunden.

5.4.5.2 Bewertung der Auswirkungen

Bei der Beurteilung von Erschütterungseinwirkungen in Wohnungen, die durch Anlagen in einem be-
nachbarten Betrieb hervorgerufen werden, sind die Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes heranzuziehen. Die Anhaltswerte der DIN 4150-2 (1999) markieren die Schwelle zwischen
schädlichen und nicht schädlichen Umwelteinwirkungen. Diese Markierung stellt keine scharfe Grenze
dar. Sie ist aber eine geeignete Grundlage für eine Immissionsbeurteilung, die auch die besonderen
Umstände des Einzelfalls berücksichtigt. Tabelle 43 enthält Immissionswerte in Abhängigkeit von Ge-
bietsart (gemäß Festsetzung in Bebauungsplänen) und Tageszeit der Einwirkungen.

Tabelle 43 Immissionswerte (IW) für die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen in Wohnungen 
und vergleichbar genutzten Räumen nach DIN 4150-2

Einwirkungsort tags nachts

IWu IWo IWr IWu IWo IWr

Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur gewerbliche 
Anlagen und gegebenenfalls ausnahmsweise Woh-
nungen für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht 
sind (vergleiche Industriegebiete § 9 BauNVO)

0,40 6,0 0,20 0,30 0,60 0,15

Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend ge-
werbliche Anlagen untergebracht sind (vergleiche Ge-
werbegebiete § 8 BauNVO)

0,30 6,0 0,15 0,20 0,40 0,10

Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder vorwie-
gend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnun-
gen untergebracht sind (vergleiche Kerngebiete § 7 
BauNVO, Mischgebiete § 6 BauNVO, Dorfgebiete § 5 
BauNVO)

0,20 5,0 0,10 0,15 0,30 0,07

Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend oder 
ausschließlich Wohnungen untergebracht sind (verglei-
che reines Wohngebiet § 3 BauNVO, allgemeine 
Wohngebiete § 4 BauNVO, Kleinsiedlungsgebiete § 2 
BauNVO)

0,15 3,0 0,07 0,10 0,20 0,05

Besonders schutzbedürftige Einwirkungsorte, z. B. in 
Krankenhäusern, in Kurkliniken.

0,10 3,0 0,05 0,10 0,15 0,05

Beurteilungsgrößen nach DIN 4150-2 KBFmax KBFmax KBFTr KBFmax KBFmax KBFTr

Die Beurteilung der Immissionen erfolgt in Anlehnung an Abschnitt 6.2 der DIN 4150-2 auf folgende
Weise:

 Ist KBFmax kleiner oder gleich dem (unteren) Immissionswert IWu, dann ist die Anforderung ein-
gehalten.
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 Ist KBFmax größer als der (obere) Immissionswert IWo, dann ist die Anforderung nicht eingehal-
ten.

 Für selten auftretende, kurzzeitige Einwirkungen ist die Anforderung eingehalten, wenn KBFmax

kleiner als IWo ist.

 Für häufigere Einwirkungen, bei denen KBFmax größer als IWu aber kleiner oder gleich IWo ist, ist
in besonderen Fällen ein weiterer Prüfschritt für die Entscheidung erforderlich. 

Bei Einhaltung der Werte ist zu erwarten, dass auch die Sekundäreffekte in der Regel nicht zu einer
erheblichen Belästigung führen. Treten in Einzelfällen erhebliche Sekundäreffekte auf und lassen sich
diese nicht auf einfache Weise abstellen (z. B. Resonanzen), so erfordern sie Untersuchungen im Ein-
zelfall. Für die Beurteilung des von schwingenden Raumbegrenzungsflächen abgestrahlten sekundä-
ren Luftschalls sind die maßgebenden akustischen Regelwerke (insbesondere die TA Lärm sowie bei
tieffrequenten Geräuschimmissionen die DIN 45680: 1997-03) heranzuziehen (LAI 2000).

Dagmar Hildebrandt (Stand: 2014)
5.4.6 Licht

5.4.6.1 Beschreibung und Ermittlung gesundheitsrelevanter Auswirkungen

Licht stellt eine wesentliche Lebensgrundlage für Mensch und Natur dar. Hierbei bestimmt das natürli-
che Licht der Sonne in seinem zeitlichen Wechsel die Rhythmen des Lebens auf der Erde. Nachts er-
möglicht die vielfältige künstliche Beleuchtung dem Menschen ein angenehmes und sicheres Leben.
Künstliche Beleuchtung ist in der Regel (zumindest vom Betreiber) erwünscht. Durch die starke Ver-
breitung künstlicher Lichtquellen, einschließlich von „Himmelsstrahlern“, stellt es aber auch einen zu-
nehmenden Umweltfaktor dar, der nicht unerheblich die natürlichen Beleuchtungsverhältnisse ändert
(LANUV 2012). 

Lichtimmissionen gehören nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zu den schädlichen Umweltein-
wirkungen, wenn sie nach Art,  Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile
oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit herbeizuführen. Die Hinweise zur Messung und
Beurteilung  von  Lichtimmissionen (Licht-Leitlinie),  die  der  Länderausschuss  für  Immissionsschutz
(LAI) herausgegeben hat, beschreiben eine Vorgehensweise für die Ermittlung von Lichtimmissionen
durch künstliche Lichtquellen und ihre Beurteilung hinsichtlich “erheblicher Belästigung” im Sinne des
BImSchG. 

Bei der Ermittlung von Lichtimmissionen sind photometrische Kenngrößen maßgeblich, denen die von
der Wellenlänge des Lichtes abhängige Helligkeitsempfindung des menschlichen Auges zugrunde
liegt. Sie werden also nicht wie physikalische Kenngrößen nach Energieinhalt oder Leistung bestimmt.
Grundsätzlich sind die photometrischen Größen am Immissionsort in den Dunkelstunden zu messen.
Die Messwerte sollen nicht durch Schnee, Regen oder Nebel beeinflusst werden. Die Lichtemissionen
der zu beurteilenden Beleuchtungsanlagen sollen kennzeichnend für den regulären Betrieb sein.

Wenn von schädlichen Lichtimmissionen oder Lichtverschmutzung gesprochen wird,  unterscheidet
man im Wesentlichen zwei Wirkungsbereiche: die Raumaufhellung und die Blendung.

Künstliche Raumaufhellung durch Fremdlicht aus der Nachbarschaft kann dazu führen, dass bestimm-
te Wohnbereiche nur eingeschränkt genutzt werden können. Die Raumaufhellung wird durch die mitt-
lere Beleuchtungsstärke E in Fensterebene beschrieben (Sächsische Staatskanzlei 2012). Zur Beur-
teilung der Raumaufhellung ist die mittlere Vertikal-Beleuchtungsstärke EV, angegeben in Lux [lx], am
Immissionsort zu messen, die durch die zu untersuchende Anlage hervorgerufen wird.
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Blendung ist eine Störung der visuellen Wahrnehmung, verursacht durch eine sehr helle Lichtquelle im
Gesichtsfeld.  Man unterscheidet  zwischen  physiologischer und  psychologischer Blendung. Bei der
physiologischen Blendung wird das Sehvermögen durch Streulicht innerhalb des Auges reduziert. Die-
ser Aspekt spielt jedoch bei Immissionssituationen im Wohnbereich meist keine Rolle. Hier wird vor-
rangig die psychologische Blendung betrachtet, die als unangenehm oder ablenkend empfunden wird,
auch wenn sie nicht zu einer Minderung des Sehvermögens führt. Die Belästigung entsteht durch eine
ständige ungewollte Ablenkung der Blickrichtung zu einer hellen Lichtquelle. Der große Unterschied
zwischen der Leuchtdichte der Lichtquelle und der Leuchtdichte der Umgebung führt ständig zu einer
neuen Adaptation des Auges (Anpassung des Auges an die Lichtintensität). Für die Störwirkung durch
Blendung ist die Leuchtdichte L der Lichtquelle maßgebend (Sächsische Staatskanzlei 2012).

Zur Beurteilung der Blendung sind am Immissionsort zu messen:

 die Leuchtdichte LS der zu beurteilenden Lichtquelle angegeben in Candela je m² [cd/m²], gemit-
telt über den zugehörigen Raumwinkel,

 die Umgebungsleuchtdichte LU in [cd/m²] im Winkelbereich ± 10° um die Lichtquelle und 

 der Raumwinkel S in Steradiant [sr] der vom Immissionsort aus sichtbaren lichtabstrahlenden
Leuchtenabmessungen (scheinbare Leuchtengröße).

5.4.6.2 Bewertung der Auswirkungen

Durch den LAI (2000) werden Beurteilungsschemata und Immissionswerte für die Bewertung der Lich-
timmissionen hinsichtlich  erheblicher  Belästigung  im Sinne  des  Bundes-Immissionsschutzgesetzes
genannt.  Grundsätzlich  sollen  die  gemessenen Kenngrößen die  Bewertungsmaßstäbe  nicht  über-
schreiten. Die Anforderungen gelten für zeitlich konstantes, weißes Licht, das in der Regel mindestens
zweimal in der Woche länger als eine Stunde eingeschaltet ist. Bei geringerer Einschaltdauer oder
-häufigkeit können im Einzelfall auch höhere Immissionswerte festgelegt werden. 

Wechselt die Lichtabstrahlung der Lichtquelle in weniger als 5 Minuten wesentlich, handelt es sich um

Wechsellicht. Dann ist die zeitlich maximal gemessene Beleuchtungsstärke ES bzw. Leuchtdichte LS

mit dem jeweiligen Immissionsrichtwert zu vergleichen. Bei schnellen Hell-Dunkel-Übergängen, blitz-
lichtartigen Vorgängen und schnellen Folgefrequenzen sind die gemessenen maximalen Kenngrößen
mit einem Faktor von 2 bis 5 zu multiplizieren. 

Blendung

Der psychologische Eindruck der Blendung hängt nicht nur von der Leuchtdichte der Lichtquelle am
Immissionsort ab. Der Eindruck wird mit größer werdendem Raumwinkel der sichtbaren Lichtquelle
gesteigert und auf der anderen Seite mit zunehmender Helligkeit  der unmittelbaren Umgebung im
Sichtfeld um die Lichtquelle (Umgebungsleuchtdichte) gemildert.

Als Immissionsrichtwert wird eine maximal tolerable mittlere Leuchtdichte LMAX einer Leuchte defi-

niert, die erst für jeden untersuchten Standort mit jeweiligen Werten für Raumwinkel und Umgebungs-

leuchtdichte berechnet werden muss. Erst dieser berechnete Wert LMAX kann mit dem gemessenen

Leuchtdichtewert verglichen werden. Aufgrund der Ungenauigkeiten wird durch den LAI (2000) emp-
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fohlen, erst Überschreitungen des Immissionswertes um mindestens 40% als Anlass für behördliche
Anordnungen zu nehmen.

Tabelle 44 Proportionalitätsfaktoren k zur Festlegung der maximal zulässigen mittleren Leuchtdichte 
während der Dunkelstunden

Gebietsart bzw. Prägung des Im-
missionsortes n. BauNVO 

Proportionalitätsfaktor k

6:00 bis 20:00 Uhr 20:00 bis 22:00 Uhr 22:00 und 6:00 Uhr

Kurgebiete, Krankenhäuser, 
Pflegeanstalten

32 32 32

Kleinsiedlungsgebiete (§2)
reine Wohngebiete (§ 3)
allgemeine Wohngebiete (§ 4)
besondere Wohngebiete (§ 4a)
Erholungsgebiete (§10)

96 64 32

Dorfgebiete (§ 5)
Mischgebiete (§ 6)

160 160 32

Kerngebiete (§ 7)
Gewerbegebiete (§ 8)
Industriegebiete (§ 9)

-- -- 160

Raumaufhellung

Zur Beurteilung der Raumaufhellung ist die mittlere Vertikal-Beleuchtungsstärke ES maßgeblich. Die
durch die zu beurteilende Beleuchtungsanlage auf der Terrasse bzw. am Fenster hervorgerufene mitt -
lere Vertikal-Beleuchtungsstärke soll die in der folgenden Tabelle genannten Immissionswerte EV nicht
überschreiten. Aufgrund der Ungenauigkeiten wird durch den LAI (2000) auch hier empfohlen, erst
Überschreitungen des Immissionswertes um mindestens 10% als Anlass für behördliche Anordnungen
zu nehmen.

Tabelle 45 Immissions(grenz)werte für die Vertikal-Beleuchtungsstärke EV in [lx] während der Dun-
kelstunden

Gebietsart bzw. Prägung des Immissionsortes 
nach BauNVO

max. Vertikal-Beleuchtungsstärke EV 

6:00 und 22:00 Uhr 22:00 und 6:00 Uhr

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 1 lx 1 lx

Kleinsiedlungsgebiete (§2)
reine Wohngebiete (§ 3)
allgemeine Wohngebiete (§ 4)
besondere Wohngebiete (§ 4a)
Erholungsgebiete (§10)

3 lx 1 lx

Dorfgebiete (§ 5)
Mischgebiete (§ 6)

5 lx 1 lx

Kerngebiete (§ 7)
Gewerbegebiete (§ 8)
Industriegebiete (§ 9)

15 lx 5 lx
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Dirk Heller (Stand: 2014)

5.5 Biologische Determinanten 

5.5.1 Einflussfaktoren und Wirkungsweise

Mikroorganismen kommen überall in der Umwelt vor und üben viele nützliche Funktionen aus. Ein Teil
der Mikroorganismen sind allerdings (potenzielle) Krankheitserreger. Dies trifft auf einige hundert Bak-
terienarten zu. Neben Bakterien sind insbesondere (Schimmel-)Pilze und Viren zu nennen. Es sind
derzeit ca. 6.000 unterschiedliche Bakterien- und etwa 120.000 Pilzarten bekannt, welche eine sehr
unterschiedliche Morphologie besitzen.  Bakterien sind ca.  0,2 µm bis 4 µm groß und sehr anpas-
sungsfähig gegenüber ihrer Umwelt. Pilze besitzen eine Größe von 2 bis 100 µm. 

Gemäß DIN EN 13098 sind Bioaerosole luftgetragene Teilchen biologischer Herkunft. Nach Definition
des VDI (z. B. Richtlinien VDI 4251 Blatt 1, VDI 4252 Blatt 2 und VDI 4253 Blatt 2) versteht man unter
Bioaerosolen "...alle im Luftraum befindlichen Ansammlungen von Partikeln, denen Pilze (Sporen, Ko-
nidien, Hyphenbruchstücke), Bakterien, Viren und/oder Pollen sowie deren Zellwandbestandteile und
Stoffwechselprodukte (z. B. Endotoxine, Mykotoxine) anhaften bzw. diese beinhalten oder bilden."

Bioaerosole werden in erheblichem Umfang natürlicherweise gebildet, z. B. durch verrottendes Laub
und Schimmelpilzwachstum in Feuchtbereichen, und kommen daher immer in der Umgebung des
Menschen vor. 
Allerdings können Bioaerosole auch aus einer Reihe von industriellen und gewerblichen Anlagen emit-
tiert und in die Umgebung abgegeben werden. Von besonderer Bedeutung hierbei sind Tierhaltungs-
anlagen (z. B.  Schweinemast, Masthähnchenhaltung und Legehennenhaltung) sowie Abfallbehand-
lungsanlagen (z. B. Kompostierungsanlagen).  Vorliegende Untersuchungsergebnisse deuten darauf
hin, dass Bioaerosole aus Tierhaltungsanlagen mehrere hundert Meter weit verfrachtet werden kön-
nen.  Untersuchungen des  Landesamtes für  Natur,  Umwelt  und  Verbraucherschutz NRW ergaben
Reichweiten von 350 m bezogen auf  Mastschweine und 500 m bei  Legehennen (Heller  & Köllner
2007). Nach Mücke und Lemmen (2008) haben die vergleichsweise wenigen Bioaerosolmessungen
im Bereich von Tierhaltungs- und Bioabfallvergärungsanlagen Reichweiten bis 400 Meter ergeben.
Dies bedeutet, dass bis in mehrere hundert Meter Entfernung von der Tierhaltungsanlage gegenüber
dem natürlichen Hintergrund erhöhte Konzentrationen an Bioaerosolen auftreten können. Weitere Un-
tersuchungen zeigen, dass bestimmte Bioaerosole im Umfeld von emittierenden Anlagen in erhöhten
Konzentrationen vorliegen (LFU 2015, LfULG 2016).

Es ist zudem bekannt, dass Bioaerosole grundsätzlich geeignet sind gesundheitsbeeinträchtigende Ef-
fekte hervorzurufen. Im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und Überwachung
von bioaerosolemittierenden Anlagen sowie aufgrund von Anwohnerbeschwerden werden immer häu-
figer die möglichen gesundheitlichen Wirkungen auf im Umfeld lebende Personen diskutiert. Im Mittel-
punkt stehen hierbei vor allem Fragen nach den allergenen, toxischen und infektiösen Risiken bei In-
halation der Bioaerosole. Aktuell werden insbesondere die möglichen Auswirkungen durch antibiotika-
resistente Bakterien wie MRSA (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus) intensiv thematisiert. 
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5.5.2 Gesundheitliche Wirkungen

5.5.2.1 Bioaerosole allgemein

Bioaerosole sind grundsätzlich geeignet gesundheitsschädliche Effekte hervorzurufen. Zusammenge-
fasst lassen sich die möglichen Erkrankungen unter die Obergriffe Infektionen, Allergien und toxische
Wirkungen einordnen. Einen Überblick über die verschiedenen Krankheitsbilder gibt Abbildung 11. 
Eine ausführliche Darstellung der gesundheitlichen Risiken durch Bioaerosole wurde von Mücke und
Lemmen (2008) vorgenommen.

Abb. 11  Mögliche Erkrankungen durch Bioaerosole © LANUV NRW

Speziell zu den gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Umfeld von bioaerosolemit-
tierenden Betrieben wie Tierhaltungs- und Kompostierungsanlagen liegen nur wenige Informationen
vor. Erkenntnisse liefern im Wesentlichen die Ergebnisse aus umweltepidemiologischen Untersuchun-
gen. Dies ist für den Bereich der Tierhaltung u. a. die Niedersächsische Lungenstudie (NiLS) (Radon
2004), das AABEL-Projekt (Hoopmann et al. 2004) und eine Studie aus den Niederlanden (Heederik
und Ijzermans 2011) sowie für den Bereich der Abfallbehandlungsanlagen eine in Hessen durchge-
führte Untersuchung (HMUEJFG 1999).

Nach den Ergebnissen der Niedersächsischen Lungenstudie ist für junge Erwachsene eine Nachbar-
schaftsexposition gegenüber einer sehr hohen Anzahl von Betrieben der Veredelungswirtschaft (mehr
als zwölf Ställe in einem Umkreis von 500 m) mit einer Einschränkung der Lungenfunktion assoziiert.
Nach den Autoren könnten diese Lungenfunktionseinschränkung sowie das vermehrte Auftreten von
giemenden Atemgeräuschen erste Hinweise auf eine chronisch-obstruktive Lungenerkrankung in die-
sem jungen Kollektiv sein. Die Häufigkeit allergischer Erkrankungen dagegen lag für das untersuchte
Gesamtkollektiv unter der Häufigkeit in der städtischen Bevölkerung. Die in der NiLS-Studie festge-
stellten Befunde geben laut Autoren Hinweise darauf, dass möglicherweise bei einer sehr hohen Dich-
te an Betrieben der Veredelungswirtschaft die Schwelle zu adversen Effekten für die anwohnende Be-
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völkerung überschritten wird. Dieser erstmalige Befund von Lungenfunktionseinschränkungen erforde-
re nach den Autoren aber eine weitere wissenschaftliche Überprüfung (Radon 2004).

Im sogenannten AABEL-Projekt (Atemwegserkrankungen und Allergien bei Einschulungskindern in ei-
ner ländlichen Region) wurde untersucht, ob in der Nachbarschaft von Tierställen bei Kindern ver-
mehrt Atemwegserkrankungen und Atopien106 auftreten. Die Studie zeigt insgesamt betrachtet eher
geringe gesundheitliche Effekte im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber Bioaerosolen aus
Ställen. So konnten bei normal empfindlichen Kindern keine Hinweise auf eine Risikoerhöhung für die
betrachteten Zielerkrankungen gefunden werden. Bei familiär prädisponierten Kindern war allerdings
für asthmatische Symptome eine leichte, aber statistisch signifikant erhöhte Häufigkeit mit steigender
Exposition zu erkennen. Andererseits konnte ein negativer Zusammenhang zwischen der Exposition
gegenüber Bioaerosolen aus Ställen und der Wahrscheinlichkeit einer Sensibilisierung gegenüber In-
halationsallergenen aufgezeigt werden. Diese Tendenzen müssen nach Einschätzung der Autoren al-
lerdings noch weiter bestätigt werden und können allein auf Grundlage einer Querschnittsstudie wie
dem AABEL-Projekt keinesfalls kausal interpretiert werden (Hoopmann et al. 2004).

Aus den Niederlanden liegt eine aktuelle Studie vor, in welcher nach den Autoren sowohl schützende
als  auch  schädigende Wirkungen im Zusammenhang mit  Tierhaltungsanlagen festgestellt  werden
konnten (Heederik und Ijzermans 2011). Die Nähe von Wohnort zur Tierhaltungsanlage sowie die Ex-
position gegenüber PM10 aus Tierhaltungsanlagen war invers verknüpft  mit  Asthma, chronisch ob-
struktiven Lungenerkrankungen, Infektionen des oberen Respirationstraktes und Heuschnupfen. Für
dieselben Expositionsparameter ließ sich ferner eine positive Verknüpfung mit dem möglichen Auftre-
ten von Q-Fieber feststellen. Zudem war die Anwesenheit von Ziegen und Schafen in einem Umkreis
von einem km um den Wohnort assoziiert mit Q-Fieber bei Erwachsenen. Ferner zeigt die Studie ein
höheres Infektionsrisiko für Menschen mit chronischen Erkrankungen der Atemwege.

Smit et al. (2014) stellten für die Gebiete Noord-Brabant und Limburg in den Niederlanden fest, dass
die Exposition gegenüber Luftschadstoffen aus Tierhaltungsanlagen invers verknüpft ist mit der Atem-
wegsmorbidität der AnwohnerInnen. Es zeigte sich im Detail eine geringere Häufigkeit von Asthma,
allergischer Rhinitis und COPD nach erhöhter Exposition. Dieser Sachverhalt ließ sich sowohl bei er-
höhter Exposition gegenüber Feinstaub (PM10) als auch für die Nähe zu Ställen und für die Anwesen-
heit von Schweine, Ziegen und Schafen beobachten. Eine Ausnahme stellte die Nerzhaltung dar. Für
diese Tierart ließ sich eine positive Assoziation zwischen Asthma und allergischer Rhinitis, d h. eine
Zunahme der gesundheitsschädlichen Effekte mit steigender Exposition, feststellen (Smit et al. 2014). 

Ferner liegen verschiedene Studien aus den USA vor (Keller et al. 2000, Merchant et al. 2005, Mira-
belli et al. 2006, Schinasi et al. 2011, Sigurdarson und Kline 2006, Thu et al. 1997, Wing und Wolf
2000). In diesen wurde aber oftmals keine oder nur eine grobe Expositionsabschätzung vorgenom-
men. Zudem wurde oft nur eine geringe Anzahl von ProbandInnen untersucht. Von daher besitzen die
Ergebnisse dieser Studien nur eine eingeschränkte Aussagekraft. In diesen Studien wurde bei Anwoh-
nern im Umfeld von Tierställen eine erhöhte Häufigkeit von verschiedenen gesundheitlichen Effekten
(u. a. Diarrhoe und Atemwegssymptome wie z. B. giemende Atemräusche, ärztlich diagnostiziertes
Asthma) festgestellt. Allerdings ließ sich auch eine geringere Häufigkeit von Atopien und Allergien er-
mitteln.  Exemplarisch seien die Ergebnisse der Studie von Schinasi et al. (2011) aufgeführt. In dieser
konnte gezeigt werden, dass Luftschadstoffe, die in der Nähe eines Schweinestalls gemessen wur-
den, mit akuten körperlichen Symptomen verknüpft sind. So führte eine Erhöhung der Endotoxin-Kon-

106  Atopie bezeichnet eine individuelle und/oder familiär bedingte Tendenz, sich zu sensibilisieren und schon auf geringe Dosen
von Allergenen, meist Proteine, IgE-Antikörper zu produzieren. Als Konsequenz können solche Individuen dadurch typische
Symptome wie z. B. Asthma entwickeln (Mücke & Lemmen 2008).
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zentration zu einer erhöhten Häufigkeit von Symptomen wie Halsschmerzen, Übelkeit und Engegefühl
in der Brust.

O´Connor et al. (2010) führten ein systematisches Literaturreview durch um zu eruieren, ob eine Ver-
knüpfung zwischen Tierhaltungsanlagen und der Gesundheit von Personen, welche in der Nähe sol-
cher Anlagen leben, besteht. Im Ergebnis stellten die Autoren fest, dass es wenig überzeugende Hin-
weise für eine starke Assoziation zwischen klinisch festgestellten Erkrankungen und der Nähe vom
Wohnort zu Tierhaltungsanlagen gibt. Es ließen sich allerdings Hinweise für einen Anstieg von selbst-
berichteten Erkrankungen bei Personen mit Asthma bzw. entsprechender Familienanamnese feststel-
len, die allerdings nicht konsistent waren. Der festgestellte Anstieg der Häufigkeit von adversen Wir-
kungen lag bei ca. 10 %. Konsistente Dosis-Wirkungs-Beziehungen zwischen der Exposition (gegen-
über Tierhaltungsanlagen) und der Häufigkeit von Erkrankungen konnten die Autoren nicht feststellen.

In einer 1997 in Hessen durchgeführten Studie wurden Immissionskonzentrationen von Bioaerosolen
(Gesamtbakterien, Schimmelpilze, thermophile Actinomyceten, Endotoxine und MVOC) in der Umge-
bung von drei Bioabfallkompostierungsanlagen gemessen und zeitgleich die Belästigung der Anwoh-
ner und ihre gesundheitlichen Beschwerden und Symptome über Fragebogen ermittelt (HMUEJFG
1999). Verglichen mit einer nicht exponierten Kontrollgruppe gaben die Anwohner einer Anlage ver-
mehrt Beschwerden des Atemtrakts und der Schleimhäute an. Anamnestische Angaben über Allergien
und Infektionen waren nicht erhöht. Signifikante Zusammenhänge zwischen der höchsten Exposition
(Entfernung 150 m bis 200 m) und gesundheitlichen Parametern wurden für Bronchitis, nächtliches
Husten, Kurzatmigkeit in Ruhe, Husten morgens oder tagsüber, Kurzatmigkeit bei Belastung, schmer-
zende Augen, übermäßige Müdigkeit  und Frösteln  gefunden  (Herr  et  al.  2003).  Die Atemwegsbe-
schwerden der Anwohner können nach den Autoren als MMIS (mucous membrane irritation syndro-
me) klassifiziert werden. 

Mit dem Auftreten von Bioaerosolen ist (z. B. in der Landwirtschaft oder bei der Kompostierung) häufig
auch das Auftreten von belästigenden Gerüchen verbunden (Herr et al. 2009, Schiffmann 1998). Pro-
banden, die in der in Hessen durchgeführten Studie lediglich durch Gerüche belästigt, aber nicht ge-
genüber Bioaerosolen exponiert waren, wiesen dagegen keine höheren irritativ bedingten Atemwegs-
beschwerden auf, sondern eine höhere Häufigkeit von Augen- und Allgemeinbeschwerden (Herr et al.
2003). Eine Folgestudie zeigte für die ursprünglich exponierte Gruppe auch nach Beendigung der Ex-
position (Mikroorganismen und Gerüche) eine erhöhte Beschwerdehäufigkeit im Vergleich zur Kon-
trollgruppe, welche zu keiner Zeit exponiert war. Der Mittelwert des Gesamtbeschwerdeindex war im
Vergleichskollektiv niedriger als bei den ehemals Exponierten. Die Prävalenz von Einzelbeschwerden
zeigte ein unterschiedliches Verteilungsmuster zwischen den ehemals Belasteten und der Vergleichs-
gruppe (Herr et al. 2004).

Diese umweltmedizinischen Studien zeigen, dass grundsätzlich gleichartige gesundheitliche Wirkun-
gen, wie sie durch Bioaerosole am Arbeitsplatz auftreten, auch bei Umweltkonzentrationen im Ein-
flussbereich von Anlagen vorkommen können. Insgesamt ergeben sich aus den vorliegenden Erkennt-
nissen Hinweise für einen Zusammenhang zwischen einem erhöhten Erkrankungsrisiko von Anwoh-
nern und (verschiedenen) Bioaerosolen sowie deren Konzentrationen. Diese reichen aber nicht aus,
um einen kausalen Zusammenhang belegen und eine Expositions-Wirkungs-Beziehung herstellen zu
können.
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5.5.2.2 Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

MRSA sind Bakterien, die beim Menschen unter anderem Wundinfektionen und Entzündungen der
Atemwege hervorrufen können und gegen sogenannte Beta-Laktam-Antibiotika (Penicilline und Ce-
phalosporine) resistent sind. Diese Antibiotika wirken bei der Behandlung einer Infektion mit MRSA
nicht mehr, d. h. sie können den Infektionsverursacher nicht abtöten. In der Vergangenheit trat das
Bakterium vor allem in Krankenhäusern auf, wo es von Mensch zu Mensch übertragen wird. In den
vergangenen Jahren wurden vermehrt Fälle registriert, in denen sich Menschen außerhalb von Kran-
kenhäusern infiziert haben (BfR 2014). 

In Bezug auf die Besiedlung und Infektionen durch MRSA wird grundsätzlich unterschieden zwischen
MRSA in Krankenhäusern (engl. hospital acquired MRSA, ha-MRSA), MRSA außerhalb von Kranken-
häusern (engl. community acquired MRSA, ca-MRSA) und MRSA bei Nutztieren und Lebensmitteln
(engl. livestock-associated MRSA, la-MRSA). Die möglichen gesundheitlichen Wirkungen durch mit
der Nutztierhaltung assoziierte MRSA (la-MRSA) werden derzeit intensiv diskutiert. Dies insbesondere
deshalb, da bei landwirtschaftlichen Nutztieren vermehrt MRSA festgestellt wurden (Idelevich et al.
2016). In der Öffentlichkeit wird daher die Frage gestellt, inwieweit Tiere die Quelle für Kolonisation
oder Infektionen durch solche multiresistente Erreger beim Menschen sein können, z. B. durch direk-
ten Tierkontakt, Lebensmittel tierischen Ursprungs, Abluft aus Tierställen oder Gülle (Idelevich et al.
2016).

Die Mehrzahl (> 90 %) der bei Nutztieren und im Lebensmittel nachgewiesenen MRSA (= la-MRSA)
gehört der klonalen Linie CC398 an. Seltener werden die Linien CC9, CC5 und CC97 nachgewiesen
(Idelevich et al. 2016).

MRSA-CC398 und andere la-MRSA machen in Deutschland etwa 2 bis 5 % der MRSA, die von Men-
schen isoliert werden, aus. In Gebieten mit hoher Nutztierhaltungsdichte (Nordrhein-Westfalen, Nie-
dersachsen) machen MRSA-CC398 allerdings heute bis zu 30 % der in Krankenhäusern ermittelten
nasalen MRSA-Besiedlungen aus (Idelevich et al. 2016).

Aus einer solchen Besiedlung kann eine Infektion erfolgen. MRSA-CC398 repräsentieren etwa 2 % al-
ler MRSA, die bei menschlichen MRSA-Infektionen in Deutschland bei Krankenhaus-Patienten gefun-
den werden (MedVet-Staph. 2016). In Regionen mit hoher Nutztierhaltungsdichte ist dieser Anteil da-
gegen höher. Dort sind MRSA-CC398 für ca. 10 % der MRSA-Infektionen beim Menschen verantwort-
lich (Idelevich et al. 2016). Im Detail machen la-MRSA bis zu 14 % der MRSA, die bei Menschen mit
tiefen Atemwegsinfektionen gefunden wurden aus, sowie 11 % bei tiefen Wundinfektionen und 8 %
bei Blutstrominfektionen (MedVet-Staph. 2016).

Auch im Vergleich zu früher erweisen sich MRSA-CC398 zunehmend als ein wichtiger Erreger von
Krankenhausinfektionen. So stieg  in einer Region mit einer hohen Dichte an Schweinemastanlagen
der Anteil von allen aus oberflächlichen Wundinfektionen detektierten la-MRSA von 2008 bis 2011 von
7 % auf 10 % (Köck et al. 2013). 

Auch bei Landwirten (Schweinehalter) wurde ein hohes Vorkommen von mit der Tierhaltung verknüpf-
ter MRSA festgestellt. Bei 77 bis 86 % der beruflich exponierten Landwirte, die in MRSA-positiven An-
lagen tätig sind, liegt eine nasale Besiedlung mit MRSA-CC398 vor (Cuny und Witte 2016). So konnte
in der Studie von Cuny et al. (2009) beispielsweise bei 86 % aller untersuchten Landwirte eine Besied-
lung mit MRSA-CC398 festgestellt werden, wohingegen Familienmitglieder mit Kontakt zu Landwirten
nur zu 4,3 % eine entsprechende Besiedlung aufwiesen. Demnach lässt sich für diese Personengrup-
pe ein deutlich geringeres Vorkommen von MRSA-CC398 erkennen als für Landwirte selbst (Cuny et
al. 2009). Allerdings liegt der Anteil von mit MRSA-CC398 besiedelten Familienmitgliedern höher als
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der in der Allgemeinbevölkerung. Für eine Region in Niedersachsen mit einer hohen Nutztierhaltungs-
dichte wurde MRSA-CC398 bei 1 % aller untersuchten Personen ohne berufsbedingten Nutztierkon-
takt, jedoch mit Wohnsitz in Nachbarschaft zu Mastanlagen, nachgewiesen (Bisdorff et al. 2012).

Nach Cuny et al. (2009a) erfolgte eine Verbreitung innerhalb der Bevölkerung im ländlichen Raum bis-
lang offenbar selten, wie eine Untersuchung an Schülern einer Zentralschule sowie Bewohnern zweier
Alten- und Pflegeheime zeigten (Cuny et al. 2009a). 

Eine Weiterverbreitung von MRSA-CC398 findet laut Idelevich (2016) in der Allgemeinbevölkerung
aber durchaus statt. Zu einer belegten Veränderung in der Gesamtprävalenz von MRSA in der Bevöl-
kerung habe dies bislang aber nicht geführt. Es kam jedoch zu einer geografischen Ausbreitung von
la-MRSA auch außerhalb von Gebieten mit hoher Nutztierhaltung (Schweine). Wichtig sei aber festzu-
halten, dass die Mehrzahl der MRSA-Infektionen beim Menschen derzeit durch krankenhausassoziier-
te MRSA hervorgerufen werden.

Diese o. g. Erkenntnisse zum Vorkommen von la-MRSA geben Anlass für eine erhöhte Aufmerksam-
keit im Hinblick auf eine mögliche Belastung der Allgemeinbevölkerung. Eine Übertragung von la-MR-
SA über die Luft und eine anschließende nasale Kolonisation mit dauerhafter Besiedlung der An-woh-
nerInnen erscheinen prinzipiell möglich, dürften nach derzeitigem Kenntnisstand aber nur ver-gleichs-
weise selten auftreten. Derzeit gibt es keinen Nachweis, dass (Ab-)Luft aus Tierhaltungsanlagen zu ei-
ner Häufung von Besiedlungen und Infektionen von Menschen durch Antibiotika-resistente Bakterien
in der Umgebung von Tierhaltungsanlagen führt. Bislang wird der direkte Kontakt als der bedeutsame
Expositionspfad angesehen (MKULNV NRW 2015). 

Konkrete Anhaltspunkte, dass Wohnen in der Umgebung von Tierhaltungsanlagen in Bezug auf anti-
biotikaresistente Bakterien ein höheres Gesundheitsrisiko für die Allgemeinbevölkerung birgt als an
anderen Wohnorten, liegen derzeit nicht vor (MKULNV NRW 2014, 2015).

Ob die Ausbringung von Dünger aus Tierhaltungsanlagen und die hierin enthaltenen (antibiotika-resis-
tenten) Mikroorganismen zu einem erhöhten gesundheitlichen Risiko der im Umfeld lebenden Perso-
nen führen, ist derzeit unklar. Casey et al. (2013) konnten in einer Fall-Kontroll-Studie in Penn-sylva-
nia (2005 bis 2010) eine Assoziation zwischen einer erhöhten Häufigkeit von ha-MRSA- u. ca-MRSA-
Infektionen sowie Haut- und Weichgewebsinfektionen und einer geringen Entfernung von Wohnort zu
Getreidefeldern, die mit Schweinegülle gedüngt wurden, feststellen. Je geringer die Ent-fernung, desto
häufiger traten die genannten Effekte auf. Ferner zeigte sich für ca-MRSA eine erhöhte Häufigkeit der
o. g. Infektionen bei Personen, die in Bereichen mit erhöhter Viehdichte wohnen bzw. die einer erhöh-
ten Anzahl von Schweinemastbetrieben ausgesetzt sind. Die Exposition gegenüber der ausgebrach-
ten Schweinegülle ist laut Autoren ursächlich für 10 % der ca-MRSA- und Haut- und Weichgewebsin-
fektionen. Der in Deutschland hauptsächlich mit der Tierhaltung assoziierte klonale Komplex la-MRSA
CC398 wurde in dieser US-amerikanischen Studie allerdings nicht nachgewiesen.

Nach Jahne et al. (2015) ist die Ausbringung von Dünger aus der Milchwirtschaft mit einem erhöhten
Risiko für gastrointestinale Infektionen verbunden. Während das Risiko bei der Aufbringung am Feld-
rand 1:2700 betrug, nahm dieses mit zunehmender Entfernung ab und betrug in 100 Metern 1:13.000
und in 1000 Metern 1:200.000.

Derzeit gibt es keinen gesicherten Nachweis, dass die Ausbringung von Wirtschaftsdünger aus Tier-
haltungsanlagen zu unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen für den Menschen durch Antibioti-
ka-resistente Bakterien in der Umgebung von Tierhaltungsanlagen führt (MKULNV NRW 2015). 
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5.5.2.3 ESBL-bildende Enterobakterien

Hinsichtlich der Frage, inwieweit die Nutztierhaltung eine Quelle für Kolonisation und Infektionen durch
multiresistente Erreger beim Menschen sein kann, werden neben den MRSA zunehmend die ESBL-
bildenden Enterobakterien (ESBL-E) thematisiert. ESBL steht für „Extended-Spektrum Beta-Laktama-
sen“ und bezeichnet Enzyme, die ein breites Spektrum von Beta-Laktam-Antibiotika verändern und
damit unwirksam machen. Bakterien, die diese Enzyme produzieren, werden dadurch un-empfindlich
(resistent) gegenüber wichtigen Wirkstoffen wie Aminopenicillinen und Cephalosporinen (BfR 2015).

Die intestinale Kolonisation mit ESBL-E betrifft in Deutschland 3,5 bis 6,8 % der Menschen in der All-
gemeinbevölkerung, bei Patienten in Einrichtungen des Gesundheitswesens ist diese Prävalenz hö-
her. Es gibt einen deutlichen Zuwachs von ESBL-E-Kolonisationen in der Allgemeinbevölkerung und
bei klinischen Isolaten (Idelevich et al. 2016).

Eine Infektion kann über kontaminierte Lebensmittel sowie nach direktem Kontakt zwischen Mitarbei-
tern im tierhaltenden Betrieb und Nutztier erfolgen. Auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist
möglich. Dies tritt vor allem in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des  Gesundheitswesens
auf. Welchen Anteil die verschiedenen Infektionswege an den Erkrankungsfällen des Menschen ha-
ben, wird derzeit erforscht. Die Übertragungswege sind komplex (BfR 2015). Derzeit wird davon aus-
gegangen, dass sich ESBL-tragende Mikroorgansimen wie andere Erreger von Magen-Darm-Infektio-
nen verhalten, so dass insbesondere die orale Aufnahme der entscheidende Aufnahmeweg ist (BfR
2011).

ESBL-bildende Enterobakterien haben zunehmend eine bedeutende Rolle als Erreger sogenannter
nosokomialer, also im Krankenhaus erworbener Infektionen eingenommen. Die meisten Bakterien, die
ESBL bilden, sind harmlose Darmbewohner („Kommensale“), die keine Erkrankungen verursachen.
Es gibt aber auch solche, die beim Menschen Erkrankungen verursachen können, z. B. Salmonellen,
Klebsiellen oder enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC). Einige dieser Bakterien führen ins-
besondere bei Risikogruppen wie Kleinkindern, Schwangeren, älteren Menschen und Menschen mit
geschwächter Immunabwehr zu Erkrankungen. Müssen Erkrankungen antibiotisch behandelt werden,
kann ein Behandlungserfolg aufgrund der Resistenz der Erreger erschwert werden (BfR 2015). 

Hinweise, wonach ESBL-bildende Bakterien aus Tierhaltungsanlagen bei im Umfeld lebenden Perso-
nen zu einer erhöhten Häufigkeit von Besiedlungen oder Infektionen geführt haben, liegen nach der-
zeitigem Kenntnisstand nicht vor.

Die zoonotische Komponente bei ESBL-E-Besiedlungen und –Infektionen des Menschen lässt sich
derzeit aufgrund unzureichenden Grundwissens nicht zuverlässig quantifizieren (Idelevich et al. 2016).

5.5.2.4 Endotoxine

Unter Endotoxinen versteht man abgestorbene Zellwandbestandteile gramnegativer Bakterien (Lipo-
polysaccharid-Gerüst und andere Komponenten der bakteriellen Zellwand wie Proteine). Endotoxin-
Konzentrationen werden in Endotoxin Units (EU) pro m3 Luft gemessen. Hierbei entsprechen nach
DIN EN 13098 (2001) 10 EU in der Regel 1 ng/m3. 

Die beim Umgang mit besiedelten Materialien (z. B.in der Landwirtschaft) entstehenden Bioaerosole
können Endotoxine enthalten. Diese Endotoxine sind geeignet, verschiedene gesundheitsschädliche
Wirkungen hervorzurufen. Dies sowohl bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmern als auch bei Per-
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sonen, welche in der Umgebung von emittierenden Betrieben wohnen. Insbesondere Untersuchungen
an Arbeitsplätzen u. a. in der Landwirtschaft konnten entsprechende Effekte aufzeigen. 

Kurzfristige Endotoxin-Inhalationen können Husten,  Beeinträchtigungen der Lungenfunktion,  Fieber
und grippeähnliche Symptome verursachen. Als Krankheitsbild ist vor allem die Toxische Pneumoni-
tis,  auch als Inhalationsfieber oder ODTS (Organic Dust Toxic Syndrome) bezeichnet, zu nennen.
Hierbei handelt es sich um eine ca. 6 Stunden nach Exposition gegenüber endotoxinhaltigen Stäuben
einsetzende akute Wirkung, welche aber innerhalb von 24 Stunden wieder abklingt. Langandauernde
Belastungen können u. a. zur chronischen Bronchitis führen. Seit wenigen Jahren gibt es Hinweise
aus  epidemiologischen  Studien,  wonach  eine  geringe  Endotoxin-Exposition  im frühen  Kindesalter
schützende Wirkungen z. B. auf die Entwicklung von Atopien und Asthma haben kann (Douwes 2002).

Anhand von Ergebnissen von Tierversuchen und epidemiologischen Studien konnten für Endotoxine
Dosis-Wirkungs-Beziehungen herausgearbeitet werden. Demnach lassen sich für akute und chroni-
sche pulmonale gesundheitsschädliche Effekte Schwellenwerte (NOEL = No Observed-Effect-Level)
im Bereich von 80 bis 1800 EU/m³ angeben (BAuA 2005). Anerkannte Grenz- oder Richtwerte für En-
dotoxine gibt es in Deutschland aber nicht, weder für den Arbeitsplatz noch für die Allgemeinbevölke-
rung.

Der Gesundheitsrat der Niederlande sieht Bedarf für einen Beurteilungswert zur Bewertung der mögli-
chen Wirkungen von Endotoxinen in der Außenluft auf die im Umfeld von Tierhaltungsanlagen leben-
de Bevölkerung. Bei der Ableitung eines solchen Wertes ging dieser vom für Arbeitsplätze empfohle-
nen Wert von 90 EU/m³ aus, welcher sich auf Kurz- und Langzeiteinwirkungen durch Endotoxine be-
zieht.  Zur  Berücksichtigung  der  Intraspeziesvariabilität  (Übertragung ArbeitnehmerInnen auf  Allge-
meinbevölkerung) wird ein Anpassungsfaktor von 3 angesetzt. Damit würde sich laut Gesundheitsrat
der Niederlande ein gesundheitsbasierter Grenzwert für die Allgemeinbevölkerung von 30 EU/m³ er-
geben (Health Council of the Netherlands 2012). Allerdings liegt bislang für Endotoxine in der Außen-
luft kein standardisiertes Messverfahren vor. Nach VDI 4250 Blatt 3  (Stand 2014) können für Messpa-
rameter, für die bisher keine standardisierten Messverfahren vorliegen, keine Beurteilungswerte ange-
geben werden. 

5.5.3 Indikatoren zur Beschreibung, Datenquellen, Prognosetechniken

Bei der messtechnischen Erfassung ist zwischen kultivierbaren und nicht kultivierbaren Mikroorganis-
men, d. h. lebens- und vermehrungsfähigen sowie abgestorbenen Bestandteilen, zu unterscheiden. Im
Rahmen von Messungen von Emissionen bzw. Immissionen von luftgetragenen kultivierungsfähigen
Mikroorganismen werden insbesondere die folgenden Parameter nach VDI 4253 Blatt 2 und VDI 4253
Blatt 3 bestimmt: Pilze: Gesamtpilzzahl (25 ± 2) °C, thermotolerante Schimmelpilze (37 ± 2) °C und
Nachweis der Einzelspezies Aspergillus fumigatus (45 ± 2) °C, Bakterien: Gesamtbakterienzahl (36 ±
2) °C und (22 ± 2) °C sowie Enterobakterien, Enterokokken, Staphylokokken und thermophile Actino-
myceten. Ermittelte Konzentrationen werden in koloniebildende Einheiten (KBE) pro m3 Luft angege-
ben.

Als Stellvertreter für Substanzen, welche nach dem Zelltod von Mikroorganismen freigesetzt werden
und umweltmedizinisch für den Menschen relevant sein können, werden häufig Endotoxine bestimmt.

Bei der Bestimmung der Gesamtzellzahl werden die kultivierbaren und die nicht kultivierbaren Mikroor-
ganismen bestimmt und in Zellen pro m3 angegeben. Eine Unterscheidung zwischen lebenden und
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abgestorbenen Mikroorganismen ist hierbei nicht möglich. Eine Differenzierung der Gattungen und Ar-
ten ist nur eingeschränkt möglich (VDI 4253 Blatt 4).

Mittlerweile liegt eine ganze Reihe von VDI-Richtlinien zur Probenahme und Analytik sowie zur mess-
technischen Bestimmung der Emissionen und Immissionen von Bioaerosolen vor. Hier sei auf die In-
ternetseite des VDI verwiesen (VDI 2016).107 Mithilfe der Richtlinienreihen VDI 4251 bis VDI 4257 und
weiterer technischer Regeln wurde erreicht, Messinstrumente und Messverfahren zur Erfassung von
Mikroorganismen in der Luft soweit zu standardisieren, dass reproduzierbare und vergleichbare Mess-
ergebnisse bei der Konzentrationsbestimmung möglich sind. 

Im Entwurf der Richtlinie VDI 4250 Blatt 3 E „Anlagenbezogene, umweltmedizinisch relevante Mess-
parameter und Beurteilungswerte“  (2014) findet sich eine Tabelle, in welcher für verschiedene Anla-
gen-arten die entsprechenden Bioaerosol-Messparameter aufgelistet sind. Hierbei wird unterschieden
zwi-schen Leitparametern und speziellen Messparametern. Für den Bereich der Tierhaltung werden
die Leitparameter intestinale Enterokokken, Staphylokokken, Staphylococcus aureus und Enterobac-
teria-ceen  genannt,  für  Kompostierungsanlagen  thermotolerante  Pilze,  Aspergillus  fumigatus  und
Aspergillus spp. Leitparameter sind Bestandteile von Bioaerosolen, die für die Emissionen aus einer
Anlage charakteristisch sind und mit derzeit zur Verfügung stehenden Probenahme- und Analysenme-
thoden nachweisbar sind. Es sind für zu beurteilende Anlagen, sofern dies nach VDI 4250 Blatt 1
(2014) erforderlich ist,  mindestens die Immissionskonzentrationen (Zusatz, Vor- und Gesamtbelas-
tung) der jeweils aufgeführten Leitparameter zu ermitteln. In Abhängigkeit von der Fragestellung ist
gegebenenfalls die Immissionsbelastung für zusätzliche Parameter (spezielle Messparameter) zu er-
fassen.

5.5.4 Bewertungsmaßstäbe

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Bioaerosole aus gewerblichen und industriellen Betrieben grund-
sätzlich geeignet sind, nachteilig auf die Gesundheit einer im Umfeld einer Anlage lebenden Person
einzuwirken.  Ungeachtet  der  Schwierigkeiten bei  der Quantifizierung des gesundheitlichen Risikos
durch Bioaerosole ist eine Begrenzung der Bioaerosol-Belastung von Menschen im Umfeld von Tier-
haltungsanlagen geboten.

Für Bioaerosole existieren keine Wirkschwellenwerte, welche  auf  Basis von Erkenntnissen aus toxi-
kologischen und umweltepidemiologischen Untersuchungen abgeleitet wurden. Die Etablierung der
hierfür erforderlichen Dosis-Wirkungs-Beziehungen zwischen Bioaerosolen und gesundheitlichen Wir-
kungen war bislang nicht möglich. Dies wurde auch durch das Projekt GABi (Gesundheitsbasierte Ab-
leitungswerte Bioaerosole) bestätigt. Hier wurde auch der Frage nachgegangen, ob für Bioaerosole
eine Ableitung von gesundheitsbezogenen Beurteilungswerten möglich ist (Herr et al.  2014). Beim
hierzu durchgeführten Literaturreview wurden 1565 einschlägige Literaturstellen gefunden, davon wur-
den 20 Studien selektiert. Für diese erfolgte eine Überprüfung hinsichtlich Datenqualität und Eignung
zur Ableitung von Beurteilungswerten. Im Ergebnis wurde von den Autoren festgestellt, dass keine der
bisher veröffentlichten Humanstudien geeignete Dosis-Wirkungs-Beziehungen enthält und insgesamt
die Kriterien zur Ableitung gesundheitsbezogener Beurteilungswerte nicht erfüllt werden.

Die vorliegenden wissenschaftlichen Beiträge zur Bewertungsproblematik im Bereich der Bioaerosole
schlagen daher oftmals eine Orientierung an der jeweiligen Hintergrundkonzentration vor (Eikmann et
al. 2006). 

107  Http://www.vdi.de/bioaerosole.
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Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) als allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz enthält  keinen Immissionswert  für Bioaerosole (TA Luft  2002). Es
wurden aber mittlerweile verschiedene Regelungen zur gesundheitlichen Bewertung von Bioaerosol-
Immissionen erarbeitet. Dies sind insbesondere die Richtlinie VDI 4250 Blatt 1 „Umweltmedizinische
Bewertung von Bioaerosol-Immissionen“ des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) sowie der „Leitfaden
Bioaerosole“ der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI). Diese Regelungen be-
ziehen sich auf unterschiedliche Schutzniveaus. Während bei der Richtlinie VDI 4250 Blatt 1 die um-
weltmedizinische Vorsorge angesprochen wird, steht beim LAI-Leitfaden bei der Bewertung von Bio-
aerosol-Immissionen der Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes im Vordergrund. Auch haben mehrere Bundesländer mittlerweile Erlasse
veröffentlicht, in welchen die Bioaerosol-Thematik geregelt ist. Diese Regelungen werden nachfolgend
beschrieben und es wird eine Einordnung vorgenommen, inwieweit diese für eine Bewertung im Hin-
blick auf eine wirksame Umweltvorsorge dienlich sein können.

5.5.4.1 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)

Einen Immissionswert für Bioaerosole, anhand dessen überprüft werden kann, ob der Schutz vor Ge-
fahren für die menschliche Gesundheit sichergestellt ist, enthält die TA Luft nicht. Eine Prüfung, ob
durch Bioaerosole aus einer Anlage nach BImSchG schädliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen
werden, ist daher nach Nr. 4.8 TA Luft („Prüfung, soweit Immissionswerte nicht festgelegt sind, und in
Sonderfällen“) vorzunehmen. Eine Sonderfallprüfung ist dann erforderlich, wenn hierzu hinreichende
Anhaltspunkte vorliegen. Wie konkret bei der Anhalts- und Sonderfallprüfung vorgegangen werden
kann, ist im LAI-Leitfaden Bioaerosole beschrieben.

Derzeit findet eine Anpassung der TA Luft statt. Der Entwurf dieser überarbeiteten TA Luft enthält im
Anhang 10 konkrete Regelungen für Bioaerosole. Diese orientieren sich an den Regelungen des LAI-
Leitfadens zur Anhaltspunkte- und Sonderfallprüfung (Bund-Länder-AG TA Luft 2015). Vorausgesetzt,
die Ausführungen in der derzeitigen Entwurfsfassung werden in die novellierte TA Luft übernommen,
würden konkrete Regelungen zur Ermittlung der Immissionsbelastung und zur gesundheitlichen Be-
wertung von Bioaerosolen zur Verfügung stehen. Auch wären definierte Bewertungsmaßstäbe vor-
handen um zu beantworten, ob der Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit sichergestellt
ist. Wann genau mit der Einführung der novellierten TA Luft zu rechnen ist, ist derzeit aber noch un-
klar.

Diese möglichen zukünftigen Regelungen in der TA Luft mit Bezug auf den LAI-Leitfaden beziehen
sich auf das Schutzniveau „Sicherstellung des Schutzes vor Gefahren für die menschliche Gesund-
heit“. Sie stellen keine Bewertungsmaßstäbe für eine wirksame Umweltvorsorge im Sinne des UVPG
dar, so wie es die AG „Menschliche Gesundheit“ der UVP-Gesellschaft versteht. Diese sollten daher
nach Auffassung der UVP-Gesellschaft im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen nicht heran-
gezogen werden.

5.5.4.2 LAI-Leitfaden Bioaerosole

Mit dem Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von Bioaerosol-Immissionen der Bund/Länderarbeits-
gemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) („Leitfaden Bioaerosole“) liegt eine stan-dardisierte Methode
zur Bewertung der möglichen Gefahren für die menschliche Gesundheit durch Bioaerosole im Rah-
men von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vor (LAI 2014). Dieser dient zur Prü-
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fung, ob von einer Anlage schädliche Umwelteinwirkungen durch Bioaerosole ausgehen und wann
eine Sonderfallprüfung nach Nr. 4.8 TA Luft vorzunehmen ist. Bei Überschreitung der LAI-Orientie-
rungswerte ist eine Sonderfallprüfung nach Nr. 4.8 TA Luft erforderlich. Für z. B. den Bereich Tierhal-
tung wurden Orientierungswerte für die Parameter Staphylococcus aureus, Staphylo-kokken, Entero-
kokken und Enterobacteriaceen von jeweils 240 KBE/m³ festgesetzt. Ferner beschreibt der Leitfaden,
wie eine solche Einzelfallprüfung durchzuführen ist. Demnach ist es als sehr kritisch zu werten, wenn
ein Orientierungswert um den Faktor 2 bis 3, jedoch maximal ein Wert von 103 KBE/m³, überschritten
wird. Schädliche Umwelteinwirkungen können dann laut LAI nicht mehr mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden.

Die im LAI-Leitfaden genannten Beurteilungswerte (Orientierungswert mal Faktor 2 bis 3, jedoch ma-
ximal ein Wert von 103 KBE/m³) beziehen sich auf das Schutzniveau „Sicherstellung des Schutzes vor
Gefahren für die menschliche Gesundheit“ bzw. den Schutz vor „schädlichen Umwelteinwirkungen“. 

Ferner sei erwähnt, dass das LAI-Fachgespräch Wirkungsfragen (FGW) von der LAI mit Beschluss
vom 26./27.6.2014 beauftragt wurde einen Erfahrungsbericht zum LAI-Leitfaden zu erstellen. Hierzu
hat das LAI-FGW einen  Fragebogen (Teil 1 und 2) entwickelt und diesen an die Bundesländer ge-
sandt. Teil 1 bezieht sich auf die Einführung des Leitfadens in den Bundesländern, da von vielen Bun-
desländern Regelungen zur Ermittlung und Bewertung von Bioaerosolen aufgestellt wurden. So haben
z.B. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein vergleichbare Erlasse veröffentlicht
(MKULNV NRW 2013, MKULNV NRW 2015, LAI 2016). Teil 2 des Fragebogens bezieht sich auf die
bisherigen Anwendungsbereiche. Anhand der Rückmeldungen aus den Bundesländern hierzu wurde
im Januar 2016 ein erster (vorläufiger) Erfahrungsbericht erstellt.

Insgesamt geht aus dem vorläufigen Erfahrungsbericht zum LAI-Leitfaden hervor, dass großer Bedarf
für eine Regelung zur Ermittlung und Bewertung von Bioaerosol-Immissionen besteht. Der LAI-Leitfa-
den wird ferner als grundsätzlich geeignet angesehen. Es wird aber auch eine Überarbeitung dieses
Papieres in bestimmten Punkten als erforderlich erachtet. Welche Anmerkungen aus den Bun-deslän-
dern konkret umgesetzt werden, entscheidet die LAI voraussichtlich in einem Sonderfachge-spräch
Bioaerosole (Tesseraux 2016, LAI 2016).

Die im LAI-Leitfaden genannten Beurteilungswerte stellen nach Auffassung der UVP-Gesellschaft kei-
ne Bewertungsmaßstäbe im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge im Sinne des UVPG dar.
Eine Anwendung der Bewertungsmaßstäbe des LAI-Leitfadens im Rahmen von Umweltverträglich-
keits-prüfungen bzw. -untersuchungen wird daher von der UVP-Gesellschaft nicht angeraten. Es sollte
stattdessen auf die Bewertungsmaßstäbe der Richtlinie VDI 4250 Blatt 1 zurückgegriffen werden, da
diese unter Vorsorgegesichtspunkten abgeleitet wurden und somit dem Schutzniveau „wirksame Um-
weltvorsorge“ entsprechen.

5.5.4.3 Richtlinie VDI 4250 Blatt 1

Nach Richtlinie VDI 4250 Blatt 1 (2014-08)  „Umweltmedizinische Bewertung von Bioaerosol-Immissi-
onen“ ist eine gegenüber der Hintergrundbelastung erhöhte Immissionskonzentration umweltmedizi-
nisch unerwünscht und sollte aus Vorsorgegründen verringert bzw. vermieden werden. 

Dieser Bewertungsansatz stellt eine umweltmedizinische Beurteilung von Bioaerosol-Immissionen im
Sinne der Vorsorge und keine immissionsschutzrechtliche Beurteilung dar. Einen Bezug zum Schutz
vor Gefahren für die menschliche Gesundheit weist dieser nicht auf. 

Eine gegenüber der  Hintergrundkonzentration erhöhte Immissionskonzentration ist  nach VDI  4250
Blatt 1 (2014-08) als eine zusätzliche Exposition zu werten. Diese dürfte nach allgemeinem Kenntniss-
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tand, ins-besondere für empfindliche Personengruppen, mit einem zusätzlichen Gesundheitsrisiko ver-
bunden sein. Eine exakte Quantifizierung dieses zusätzlichen Risikos kann derzeit zwar nicht vorge-
nommen werden. Ohne eine Begrenzung der Exposition ließe man aber jedwedes zusätzliche Risiko
und damit u. U. auch ein hohes zusätzliches Risiko zu, was insbesondere unter Vorsorgeaspekten als
nicht hin-nehmbar zu erachten ist. Unter Vorsorgegesichtspunkten kann eine Risikominimierung be-
reits dann vorgenommen werden, wenn Risiken noch nicht abschließend quantifizierbar und kausale
Verursa-chungszusammenhänge nicht hinreichend bekannt sind. 

Eine gegenüber der Hintergrundkonzentration erhöhte Immissionskonzentration ist somit als umwelt-
medizinisch unerwünscht zu bezeichnen, ohne dass damit eine Aussage zu einem konkreten quantita-
tiven Gesundheitsrisiko verbunden ist. Eine Verringerung bzw. Vermeidung erhöhter Bioaerosol-Kon-
zentrationen dient der Vorsorge vor vermeidbaren Belastungen.

In der Richtlinie VDI 4250 Blatt 1 (2014-08) werden drei verschiedene Bewertungskriterien genannt:
Hinter-grundwert, Aufmerksamkeitswert und Bestimmungsgrenze. 

Der Hintergrundwert wird messtechnisch ermittelt  für Parameter, für die kein Aufmerksamkeitswert
vorliegt und für welche die Bestimmungsgrenze nicht zur Bewertung verwendet werden kann. Dies be-
trifft insbesondere sogenannte Summenparameter wie Gesamtbakterienzahl und Gesamtpilzzahl. Zur
sachgerechten Ermittlung des Hintergrundwertes sind die Bestimmungen insbesondere der Richtlinie
VDI 4251 Blatt 1 (2007-02) zu beachten.

Der Hintergrundwert ist nach VDI 4250 Blatt 1 (2014-08) das grundlegende Bewertungskriterium  für
die um-weltmedizinische Bewertung.  Die Hintergrundkonzentration ist nach VDI die Außenluftkonzen-
tration eines Bioaerosol-Parameters, welche ohne Einfluss der zu betrachtenden Anlage und ohne
Einfluss von anderen, benachbarten industriellen/gewerblichen Anlagen vorhanden ist. Sie stellt dem-
nach die natürliche Hintergrundkonzentration dar und ist nicht zu verwechseln mit der Vorbelastung. 

Der Aufmerksamkeitswert stellt einen „allgemeinen“ Hintergrundwert dar, welcher aus Literaturwerten
abgeleitet wurde. Er gilt für Leitparameter, deren Hintergrundkonzentration jahreszeitlich kaum variiert
und hinreichend durch repräsentative Daten belegt ist. In der Richtlinie VDI 4250 Blatt 1 (2014-08) ist
ein Auf-merksamkeitswert für die Schimmelpilzgattung Aspergillus spp. von 1 x 10² KBE/m³ enthalten. 

Für Leitparameter, die im natürlichen Hintergrund mit den standardisierten Verfahren (VDI 4253 Blatt
2, 2004-06 und Blatt 3, 2008-08) nicht nachweisbar sind, kann die Bestimmungsgrenze als Bewer-
tungskriterium heran-gezogen werden. Dies gilt nach VDI 4250 Blatt 1 für die Spezies Aspergillus fu -
migatus (5 x 101 KBE/m³) und Staphylococcus aureus (8 x 101 KBE/m³).

In der Richtlinie VDI 4250 Blatt 3 (2016-08) werden für weitere anlagenbezogene, umweltmedizinisch
relevante Messparameter grundlegende Beurteilungswerte (Aufmerksamkeitswert, Bestimmungsgren-
ze) ge-nannt. Für die Gattung Penicillium spp. findet sich ein Aufmerksamkeitswert von 3 x 10² KBE/
m³. Die Bestimmungsgrenze von 5 x 101 KBE/m³ kann für Pilzspezies (z. B. Aspergillus flavus, Asper-
gillus ni-ger) und für Pilzgattungen (z. B. Paecilomyces spp.) zur Bewertung herangezogen werden.
Für Bakte-rienspezies (z. B. Staphylococcus aureus) und Bakteriengattungen (z. B. Staphylokokken,
Streptokok-ken, Enterokokken) lässt sich die Bestimmungsgrenze von 8 x 101 KBE/m³ verwenden.

Der Bewertungsansatz nach VDI 4250 Blatt 1 (2014-08) kann somit im Sinne einer wirksamen Um-
weltvorsorge, wie sie von der Arbeitsgruppe Menschliche Gesundheit der UVP-Gesellschaft im Sinne
des UVPG verstanden wird, verwendet werden. Die UVP-Gesellschaft empfiehlt daher, die Bewer-
tungsmaßstäbe nach VDI 4250 Blatt 1 (2014-08) und VDI 4250 Blatt 3 E (2014-11) im Rahmen von
Umweltverträglichkeitsprüfungen bzw. -untersuchungen heranzuziehen.
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5.5.4.4 Fazit

Auf Basis der oben genannten Bewertungsgrundlagen kann eine gesundheitliche Beurteilung von Bi-
oaerosol-Immissionen vorgenommen werden. Nach Auffassung der UVP-Gesellschaft sollte im Rah-
men von Umweltverträglichkeitsprüfungen bzw. -untersuchungen auf  die Bewertungsmaßstäbe der
Richtlinie VDI 4250 Blatt 1 zurückgegriffen werden, da diese unter Vorsorgegesichtspunkten abgeleitet
wurden und somit  dem Schutzniveau „wirksame Umweltvorsorge“  entsprechen. Die Richtlinie VDI
4250 Blatt 1 mit den unter Vorsorgeaspekten abgeleiteten Bewertungskriterien wird bzw. wurde in der
jüngsten Vergangenheit allerdings auch in UVP-pflichtigen Genehmigungsverfahren kaum angewen-
det. In der Praxis wird bei Genehmigungsverfahren nach BImSchG mit Umweltverträglichkeitsprüfung
der LAI-Leitfaden Bioaerosole anstatt der Richtlinie VDI 4250 Blatt 1 herangezogen. Dies deshalb, da
der LAI-Leitfaden konkret für die Anwendung im Genehmigungsverfahren nach BImSchG erarbeitet
wurde und bei diesen nach entsprechenden Vorgaben durch den Gesetzgeber bzw. durch die Um-
weltverwaltungen auf das Schutzniveau „Gefahrenabwehr“ abzuzielen ist. Die Auffassung, wonach bei
der gesundheitlichen Bewertung im Rahmen von UVP-pflichtigen Genehmigungsverfahren nach BIm-
SchG auf das Schutzniveau „wirksame Umweltvorsorge“ abgezielt werden sollte, hat sich in der Praxis
nicht durchgesetzt. Hier ist weitere Überzeugungsarbeit erforderlich. 

5.5.5 Weitere Hinweise

5.5.5.1 Erforderlichkeit einer umweltmedizinischen Prüfung

Eine umweltmedizinische Bewertung von Bioaerosolen ist nach VDI 4250 Blatt 1 (2014-08) dann erfor-
derlich, wenn eine Exposition des Menschen zu erwarten ist. Dies ist dann gegeben, wenn sich im
Einwirkungsbereich der Anlage Personen nicht nur vorübergehend aufhalten. Voraussetzung für eine
Prüfung auf mögliche gesundheitliche Wirkungen durch Bioaerosole ist ferner das Vorliegen von ent-
sprechenden Hinweisen. Anhand einer summarischen Betrachtung aller vorliegenden Hinweise kann
entschieden werden, ob Bedarf für eine umweltmedizinische Bewertung besteht. Nach VDI 4250 Blatt
1 (2014-08) können sich einzelne Hinweise z. B. ergeben aus:

 Abstand zwischen Wohnort bzw. Aufenthaltsort und Anlage (z. B. <500 m zu Geflügelhaltungs-
anlagen, <350 m zu Schweinmastbetrieben),

 ungünstige Ausbreitungsbedingungen,

 weitere emittierende Anlagen in der Nähe,

 empfindliche Nutzungen (z. B. Krankenhäuser),

 gehäufte Beschwerden von Anwohnern über gesundheitliche Beeinträchtigungen.

5.5.5.2 Vorgehensweise bei der umweltmedizinischen Prüfung

Liegt in der Summe ein Hinweis auf die Erforderlichkeit einer Prüfung vor, sind Zusatz-, Vor- und Ge -
samtbelastung zu ermitteln und letztere mit dem Bewertungskriterium zu vergleichen. Falls zur Bewer-
tung der Hintergrundwert nach VDI 4250 Blatt 1 (2014-08) benötigt wird, ist dieser ebenfalls zu bestim-
men.  
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Von einer gesundheitlichen Beeinträchtigung durch eine bioaerosolemittierende Anlage ist nicht aus-
zugehen, wenn deren Gesamtbelastung kleiner oder gleich dem Bewertungskriterium ist. Wird das Be-
wertungskriterium durch  die  Gesamtbelastung  überschritten,  ist  dies  als  umweltmedizinisch  uner-
wünscht einzustufen. In diesem Fall sind Maßnahmen zur Emissionsminderung vorzunehmen. Bei ge-
planten Anlagen kann auch eine Vergrößerung der Entfernung zwischen Anlage und Wohnort vorge-
nommen werden mit dem Ziel immissionsseitig Bewertungskriterien einzuhalten (VDI 4250 Blatt 1,
2014-08).

Zur umweltmedizinischen Bewertung sind vor allem sogenannte Leitparameter wie Staphylokokken
nach VDI 4250 Blatt 3 (2016-08) heranzuziehen. Dies sind emissions- und gesundheitsrelevante Bio-
aerosole, welche meist natürlicherweise im Hintergrund nicht oder nur in sehr niedrigen Konzentratio-
nen vorkommen. Sogenannte Summenparameter wie Gesamtbakterienzahl und Gesamtpilzzahl sind
nach VDI 4250 Blatt 3  (2016-08) für eine umweltmedizinische Bewertung als nachrangig zu bezeich-
nen, können aber als allgemeine Hygieneparameter angesehen werden und sollten zur Plausibilitäts-
prüfung der ermittelten Bakterien- und Pilz-Gehalte mitbestimmt werden. Für Mikroorganismen ohne
Aufmerksamkeitswert sowie ohne Bestimmungsgrenze als Bewertungskriterium soll für die Gesamt-
bakterienzahl und/oder Gesamtpilzzahl der Hintergrundwert messtechnisch ermittelt und zur Bewer-
tung herangezogen werden. Weitere Details zur Anwendung der umweltmedizinischen Prüfung finden
sich in VDI 4250 Blatt 1 (2014-08). Hier ist auch ein entsprechendes Prüfschema enthalten. 

5.5.5.3 Ermittlung der Immissionsbelastung

Die  empfohlenen  und  oben  beschriebenen  umweltmedizinischen  Bewertungsmaßstäbe  nach  VDI
4250 Blatt 1 (2014-08) sind mit der Immissionsbelastung durch Bioaerosole zu vergleichen.  Es ist da-
her eine gesicherte Ermittlung der Immissionsbelastung, d. h. der sogenannten Immissionskenngrö-
ßen (Zusatz-, Vor- und Gesamtbelastung), erforderlich. Hinsichtlich einer fachgerechten Ermittlung der
Immis-sionskonzentrationen kann sich an den Vorgaben des VDI orientiert werden. So werden die
Rahmen-bedingungen für die Ermittlung der Zusatzbelastung per Ausbreitungsrechnung in der Richtli-
nie VDI 4251 Blatt 3 (2015-08) („Anlagenbezogene Ausbreitungsmodellierung von Bioaerosolen“) be-
schrieben. Die Grundlagen zur Planung und Durchführung von anlagenbezogenen Immissionsmes-
sungen lassen sich der Richtlinie VDI 4251 Blatt 1 (2007-02) entnehmen. Die Vorgehensweise bei der
Bestimmung von Hintergrundkonzentrationen kann nach VDI 4251 Blatt 2 (2015-08) („Ermittlung ge-
bietstypischer Hintergrundkonzentrationen“) ermittelt  werden. Zur Ermittlung der Vorbelastung kann
nach VDI 4251 Blatt 4 (2017-01) („Ermittlung der Vorbelastung“) vorgegangen werden.
Ferner wird im bereits erwähnten Leitfaden Bioaerosole der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immis-
sionsschutz (LAI) die Vorgehensweise zur Ermittlung von Bioaerosolbelastungen (Zusatz-, Vor- und
Gesamtbelastung) im Rahmen von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren beschrie-
ben (LAI 2014).

Wilfried Kühling (Stand: 2014)

5.6 Mehrfachbelastungen 

5.6.1 Problembeschreibung und Einordnung

Der Begriff Mehrfachbelastungen wird häufig verwendet, um die Kumulation von Belastungen zu be-
schreiben. Er umfasst die Ansammlung von belastend wirkenden Einwirkungen, die ggf. zu einer über
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die Relevanz der Einzelwirkungen hinausgehenden Gesamtbelastung führen können. Das Zusam-
menwirken aller Einzelbelastungen zu einer Gesamtbelastung wird dabei als Einwirkungskomplex ver-
standen.

Stand der Diskussion

Die umweltmedizinischen Wirkungsuntersuchungen konzentrierten sich bisher hauptsächlich auf die
Identifizierung der stoff- bzw. noxenspezifischen Ursachen. Inzwischen zeigen aber verschiedene Un-
tersuchungen bereits eine deutliche Tendenz zur Kumulation verschiedener Umweltbelastungen. Es
ist  daher die Frage zu stellen,  inwieweit  sich Belastungsfaktoren  addieren lassen.  Entsprechende
Rechtsvorschriften zur Berücksichtigung von Mehrfachbelastungen könnten hierauf aufbauen. Bisher
mangelte es hierzu weitgehend an wissenschaftlich haltbaren und quantifizierenden Aussagen.

Untersuchungen zu Kombinationswirkungen von Umweltnoxen werden seit geraumer Zeit durchge-
führt. Im State of the Art Report (Kortenkamp et al. 2009) wird anhand der Ergebnisse einer großen
Anzahl wissenschaftlicher Studien belegt, dass stoffliche Gemische Kombinationseffekte bei aquati-
schen und terrestrischen Organismen in der Weise hervorrufen, dass Stoffmischungen toxischer als
die jeweiligen Einzelstoffe sind. 

Bislang gehen lediglich 4 von 21 untersuchten EU-Regelungen auf stoffliche Mischungen ein: das o.a.
Gefährdungspotenzial von Mischungen wird also durch die alleinige Bewertung der Einzelstoffe unter-
schätzt. Die eingeschränkte und rechtlich unbefriedigende Betrachtung und Begrenzung auf einzelne
Schadkomponenten führt inzwischen in der EU zu entsprechenden Diskussionen108. Diese Auseinan-
dersetzung ist auch vor dem Hintergrund zu betrachten, dass die Umweltpolitik der Union auf ein ho-
hes Schutzniveau abzielt und auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung beruht.

Schwierigkeiten bei der Berücksichtigung von Mehrfachbelastungen 

Die  Berücksichtigung  einer  mehrfachen Belastung durch  Umweltnoxen chemischer,  physikalischer
und psychosozialer Art als Einwirkungskomplex ist insbesondere aus medizinischer Sicht schwierig.
Die große Variationsbreite der persönlichen Gegebenheiten (wie physischer und psychischer Gesund-
heitszustand, Vorschädigung etc.) und deren Relevanz für die Reaktion eines Organismus auf zusätz-
liche Einwirkungen lässt sich nur schwer bestimmen und validieren. 

Ein weiterer Grund liegt in der Aufgabe des Gesetzgebers, Bandbreiten von Erkenntnissen oder unkla-
re Einordnungen von Wirkungen justiziabel zu machen. In der Regel sind mit rechtlichen Normen Aus-
sagen verbunden, die Maßnahmen ausschließen oder zulassen und damit klare Vollzugsregeln bein-
halten. Auch für die Erlangung von Rechtssicherheit ist meist ein quantifizierbarer und messtechnisch
überprüfbarer Wert erforderlich. Es werden also meist eindimensionale, auf mögliche Sanktionen hin
ausgerichtete Zahlenwerte verlangt. Gerade durch die vielfältige, nicht immer quantifizierbare Art des
Zusammenwirkens verschiedener Umweltnoxen besteht hier ein großes Problem in der Handhabung. 

Ein weiteres Problem verursacht der in Forschung, Risikobewertung und Gesetzgebung zu Grunde
liegende wissenschaftliche Anspruch, eine kausale (valide nachgewiesene) Beziehung zwischen der
Wirkung einer Noxe und einer einzelnen Ursache herzustellen. 

Bei der Untersuchung von Mehrfachbelastungen ist zu unterscheiden

108  In einer Mitteilung der Kommission an den Rat v. 31.5.2012 über Kombinationswirkungen von Chemikalien und Chemische
Mischungen werden erste Vorschläge unterbreitet, wie diese zukünftig besser berücksichtigt werden können (EU 2012) 
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 das Zusammenwirken bzw. die Kombinationswirkung der jeweiligen physikalischen oder chemi-
schen Komponenten untereinander und

 das Zusammenwirken bzw.  die Überlagerung der verschiedenen Einflussfaktoren wie Lärm,
Strahlung, Schadstoffe etc.

Im Folgenden werden hierbei insbesondere die Wirkungen außerhalb geschlossener Räume betrach-
tet.109

5.6.2 Kombinationswirkungen von Umweltnoxen 

Durch die Eingrenzung auf den Begriff  Umweltnoxen soll den von außen auf den Menschen einwir-
kenden Faktoren Rechnung getragen werden.110

Kombinationswirkungen von Schadstoffen

Bei den verschiedenartigen Wirkungen unterscheidet man:

 Synergistische Wirkungen (mehr als additiv): sie können auf verschiedene Weise entstehen.

 Antagonistische Wirkungen (weniger als additiv):  wie bei synergistischen Wirkungen können
auch antagonistische Wirkungen auf chemische oder biologische Weise entstehen.

 Additive Wirkungen: im Gegensatz zu antagonistisch und synergistisch wirkenden Stoffen besit-
zen additiv wirkende Chemikalien A und B denselben Wirkort in der Zelle und dieselbe Wirkwei-
se. Die Wirkungsadditivität lässt sich jedoch nicht durch rein rechnerische Addition der Effekte
von Substanz A und B ermitteln.

Um die Relevanz des Themas zu veranschaulichen, soll ein Beispiel skizziert werden: 

Witte (2011) beschreibt Untersuchungen zu synergistischen Kombinationswirkungen durch Gemische aus
4 bis 8 Komponenten unspezifisch wirksamer Chemikalien in untoxischen Konzentrationen der Einzelsub-
stanzen. Die Toxizität  wurde anhand der Wachstumshemmung menschlicher Zellen (Fibroblasten) be-
stimmt. Das Ergebnis: 

– alle Mischungen waren trotz nicht toxischer Konzentrationen der einzelnen Komponenten insgesamt
toxisch. 

– Je höher die Anzahl der Stoffe im Gemisch war, desto toxischer wirkte das Gemisch. 

– Bei Berechnung der Kombinationseffekte wirkten alle Gemische synergistisch. Dies steht im Wider-
spruch zur allgemeinen Annahme einer additiven Wirkung von unspezifisch wirksamen Substanzen. 

Betrachtet man diese Erkenntnisse in einem größeren Zusammenhang, so ergibt sich zweierlei (Küh-
ling 2012):

 Das bisherige Vorgehen zur Regulierung gesundheitsschädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund
von Einzelstoff-Betrachtungen (Ermittlung von Grenzwerten aufgrund von nachweisbaren Kau-
salbeziehungen) ist unzureichend und bedarf einer stärkeren Berücksichtigung von Kombinati-
onswirkungen bei mehreren Schadstoffen, wie es auch die EU-Kommission inzwischen als not-
wendig erachtet. Darüber hinaus sollte die staatliche Fürsorgepflicht weiterentwickelt und kon-

109  Im Außenbereich im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (welches wesentliche Noxen in Bezug auf die menschli-
che  Gesundheit  und  weitere  Umwelt-Schutzgüter  regelt)  stehen  die  in  den  Kapiteln  5.3.8 (Luftverunreinigungen),  5.4.3
(Schallimmissionen) und  (ionisierende Strahlung) beschriebenen Noxen im Vordergrund.

110  Hinzu kommen prinzipiell auch die gesundheitlich relevanten psychosozialen Belastungen.
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kretisiert werden, um die Möglichkeit von Kombinationswirkungen und Mehrfachbelastungen be-
rücksichtigen zu können.

 Solange belegbare Faktorgrößen einer Mehrfachbelastung nicht bekannt sind und eine adäqua-
te Standardsetzung erschwert ist, sind die Möglichkeiten der international und national einge-
führten Vorsorge zur Begrenzung von Belastungen auszuschöpfen. Insbesondere der Abwä-
gungsvorgang von Gesundheits- und Umweltbelangen in Ermessensentscheidungen wie bei-
spielsweise in Planfeststellungsverfahren und in der gesamträumlichen Planung bietet aufgrund
der bisherigen Erkenntnisse genügend Spielraum, um Mehrfachbelastungen angemessen be-
rücksichtigen zu können. 

Methoden zur Abschätzung der Toxizität von Mischungen

Es existieren bereits Methoden, die das Risiko von Mischungen beschreiben (Kortenkamp et al. 2009,
S. 159ff).  Sie basieren meist auf dem dort vorgestellten Modell der Konzentrationsadditivität.111 So
können für eine Bewertung der Mischung beispielsweise die Verhältnisse aus der wahrscheinlichen
Umweltkonzentration und einer als sicher erachteten Referenzkonzentration addiert werden. Einige
Umweltbehörden und Forschungsinstitute haben bereits praktische Erfahrungen mit der Bewertung
von Mischungen gesammelt (Kortenkamp et al. 2009, S. 14). 

Für die qualitative und quantitative Modellierung von Wechselwirkungen von Chemikalien mit physika-
lischen Faktoren müssen jedoch noch entsprechende Konzepte entwickelt werden. Inzwischen vorlie-
gende Untersuchungen zu Kombinationswirkungen und Mehrfachbelastungen zeigen, dass die erfor-
derliche Weiterentwicklung anwendbarer Schutznormen für Mensch und Umwelt ansteht. Diesen Er-
kenntnissen will  auch die EU-Kommission Rechnung tragen (EU 2012). Dort kommen die wissen-
schaftlichen Ausschüsse zu folgenden Empfehlungen: 

 In Fällen, in denen Informationen vorliegen, dass die Wirkungsweise von Noxen ähnlich ist, soll -
te der Ansatz einer Dosis-/Konzentrationsaddition gewählt werden. Auch im Fall von unbekann-
ten Wirkungsweisen sollte der Ansatz einer Dosis-/Konzentrationsaddition standardmäßig vor-
gezogen werden, um ein angemessenes Schutzniveau im Sinne einer konservativen Bewertung
zu gewährleisten.

 Bei Umweltauswirkungen sollte die Exposition gegenüber Mischungen unterschiedlich wirken-
der Stoffe in geringen, aber potenziell relevanten Konzentrationen als möglicherweise bedenk-
lich angesehen werden, selbst wenn alle Wirkstoffe unterhalb ihrer abgeschätzten Nicht-Effekt-
Konzentration liegen.

Der regelmäßig geforderte Nachweis einer Ursache-Wirkungs-Beziehung bei einer einzelnen Noxe als
Voraussetzung einer validen Grenzwertfindung ist daher zu hinterfragen, wenn z. B. signifikante Nach-
weise in wissenschaftlichen Untersuchungen auf notwendige Festlegungen hinweisen.112

Kombinationswirkungen durch Lärm

Wie in Kapitel  5.4.3 näher ausgeführt, setzt das derzeitige Regelungssystem zum Lärmschutz aus-
schließlich isoliert an den jeweiligen Quellen an, Lärm wird für die verschiedenen Verursachergruppen

111  Conzentration Addition (CA).
112  Beispiel: Bei einem statistisch signifikant erhöhten Risiko für Leukämie im Kindesalter durch magnetische Wechselfelder un-

ter  Hochspannungsleitungen unterbleibt  eine entsprechende Grenzwertsetzung,  weil  möglicherweise mehrere Faktoren in
noch unverstandener Weise zusammenwirken (Geschwentner & Pölzl 2011; Kühling 2012)
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in der Regel jeweils separat beurteilt. Eine Summation und Beurteilung der beim Empfänger insge-
samt einwirkenden Schallimmissionen aufgrund mehrerer, gleichzeitig einwirkender Geräuschquellen
findet selten statt. Auch Impulse der  strategischen Lärmkarte113 zu einer Gesamtbewertung der ver-
schiedenen Quellen sind nur in Einzelfällen feststellbar. Die auf betroffene Bewohner eines Wohnge-
bietes tatsächlich einwirkenden Schallimmissionen können also beispielsweise in einem dichten Nut-
zungsgefüge wie einer besiedelten Tallage wesentlich höher sein, als die jeweils für verschiedene
Lärm-Teilgefahren zulässigen Schallimmissionen.

Als ein erster und einfacher Schritt können zur Beurteilung von Gesamtlärm die errechneten oder er -
mittelten Schallpegel verschiedener Schallquellen addiert werden (vgl. TÜV 2000).

Kombinationswirkungen durch elektromagnetische Felder 

In verdichteten Stadtbereichen mit hoher Bevölkerungsdichte finden zunehmende Einwirkungen durch
elektromagnetische Felder statt.  Hierbei  handelt  es sich um Quellen wie Sendernetze zur lokalen
(WLAN) und regionalen (Mobilfunk) Kommunikation, regionale und lokale Hausstromversorgungslei-
tungen etc. Die sich überlagernden Effekte der Felder führen ggf. zu nicht natürlichen Stimulationen
auf den menschlichen Organismus (vgl. Kap. ).

5.6.3 Aggregation und Vergleich verschiedener Umweltnoxen als 

Einwirkungskomplex

Mit übergreifenden, gesamthaften Bewertungsansätzen wurde bereits verschiedentlich versucht, dem
Sachverhalt „Mehrfachbelastungen“ Rechnung zu tragen. Eine Übersicht über verschiedene Metho-
den bieten beispielsweise Fürst & Scholles (2008).

Grundsätzlich erfordert die Verschiedenartigkeit von Wirkungen durch unterschiedliche Belastungen
eine Überführung der einzelnen Messgrößen und Bewertungsmaßstäbe (Dezibel, Schadstoffkonzen-
trationen, magnetische Flussdichte etc.) in eine neue, einheitliche Skalierung. Hier bieten sich ver-
schiedene Methoden an, die nachfolgend kurz skizziert werden. 

Belastungsindizes

Durch die Bildung von Indizes können Ausprägungen mehrerer Belastungsfaktoren auf eine dimensi-
onslose Skala übertragen werden. Voraussetzung ist, dass jeweils ein Bezug zu einer einheitlichen
Bewertungsskala besteht. Dies ist zum Beispiel gegeben, wenn Messungen zu verschiedenen Noxen
in Bezug zu Schwellenwerten mit gesundheitlicher Wirkung gesetzt werden.

Zur Beschreibung der Luftbelastung durch mehrere Luftschadstoffe kann beispielsweise ein Luftgüte-
oder Luftbelastungsindex berechnet werden. Der Belastungsindex stellt eine Beziehung zwischen dem
Messwert je Schadstoff und dem dazugehörigen Grenz- oder Richtwert her und wird für alle ausge-
wählten Luftschadstoffe durchgeführt. Am Ende steht ein Wert, der die Summe aus den Verhältniszah-
len der einzelnen Luftschadstoffe (z. B. Jahresbelastung oder Kurzzeitbelastung) zu dem jeweils an-
gesetzten Grenz- oder Richtwert darstellt. 

113  Ein wichtiger Bestandteil der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist die Identifikation der Belastung der Bevölkerung durch Umge-
bungslärm. Dabei werden nach einheitlichen Methoden Lärmschwerpunkte durch eine umfassende, strategische Lärmkartie-
rung ermittelt. Auf Basis dieser Karten werden unter Mitwirkung der Öffentlichkeit Lärmaktionspläne aufgestellt.

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



6.5  Planfeststellungsverfahren 189

Als grundsätzlicher Kritikpunkt ist neben der generellen Problematik der Grenz-/Richtwerte die fehlen-
de Abbildung synergistischer und anderer additiver Wirkungen zu nennen. Die Intensität einer Ge-
samtbelastung im Hinblick auf gesundheitliche Wirkungen wird daher nur näherungsweise sichtbar.

Wertträgerskalierungen

Die Überführung in eine neue, einheitliche Skalierung bietet eine weitere Möglichkeit, unterschiedliche
Belastungswirkungen zueinander in Beziehung zu setzen. Häufig wird eine ordinale Skalierung ver-
wendet, die mit Belastungsklassen arbeitet (z. B. nicht belastet – gering belastet – mäßig belastet –
stark belastet – sehr stark belastet). Auch lassen sich mit der logischen Verknüpfung und der Präfe-
renzmatrix aus der ökologischen Risikoanalyse sehr spezifische Wirkungsmuster wie Wechselwirkun-
gen berücksichtigen bzw. abbilden. Beispiele für die Darstellung von Wertträgerskalierungen bietet
z. B. Hartlik (1998).

Quantifizierung kanzerogener Luftverunreinigungen

Eine Möglichkeit zur Quantifizierung kanzerogener Luftverunreinigungen - zumindest für vergleichen-
de Betrachtungen - liegt in der Verwendung von sog. unit risk-Schätzungen. Ein unit risk gibt die Risi-
koeinheit an, welches Krebsrisiko durch lebenslange Exposition gegenüber 1 µg/m3 eines krebserzeu-
genden Luftschadstoffes entsteht. Ist für einen Luftschadstoff ein unit risk angegeben, so lässt sich
prinzipiell ein Konzentrationsmaß bestimmen, mit der je nach verwendeter Risikozahl die dann theore-
tisch-statistisch zu erwartende Anzahl von Krebsfällen pro betrachtetes Bevölkerungskollektiv quantifi-
ziert werden kann. 

Normierung anhand kollektiver Mortalitätsrisiken 

Werden Belastungswirkungen allein auf den Menschen bezogen, kann anhand von kollektiven Mortali-
tätsrisiken eine Normierung erfolgen (siehe Abb. 11). So wird im Vergleich sichtbar, wo möglicherwei-
se prioritäre Maßnahmen zur Begrenzung ansetzen können. 

 
Annahmen: 12,5% Bevölkerungsanteil >65 dB(A) bzw. 47,5% in Ballungszentren

Quelle: Eigene Darstellung nach Neus et al. (1993).

Abb. 11 Normierung der kollektiven Mortalitätsrisiken im Nahbereich Straßenverkehr bzw. Bal-
lungszentren. 
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Insgesamt zeigen sich erhebliche fachliche Schwierigkeiten bei der Zusammenfassung unterschiedli-
cher Wirkungskomplexe. Das Problem einer adäquaten wissenschaftlichen Begründung von Wirkun-
gen auch im Hinblick auf die Wirkungsverstärkung bei unterschiedlich einwirkenden Noxen ist aller-
dings nicht prinzipiell neu. Im Rahmen von gesellschaftlichen Vereinbarungen lassen sich von jeher
auch bei unvollständiger Information und unzureichendem Wissen adäquate Einschätzungen gewin-
nen, die Lösungen und Wege eröffnen. Dieses soll abschließend umrissen werden.

5.6.4 Möglichkeiten zum Umgang mit Mehrfachbelastungen 

Mangels fachlich abgesicherter Grenzwertkonzepte und insbesondere mangels valider Aussagen zu
Kombinationswirkungen und Mehrfachbelastungen verbleibt als tragfähiger Umgang mit den oben be-
schriebenen Erkenntnissen die gesellschaftliche Vereinbarung zum Umgang mit Risiken. 

Aufgrund der vielfältig berührten Belange und der komplexen Herangehensweise sind Gestaltungsauf-
gaben angesprochen, die sinnvollerweise durch Instrumente der räumlichen Planung geregelt werden
können. Als zentraler Ansatz in der räumlichen Planung zur Lösung dieser komplexen Aufgabe ist die
Abwägung der Belange eingeübt. 

Dieser Ansatz zur Konfliktlösung erhält sein besonderes Gewicht durch den inzwischen rechtlich nor-
mierten Maßstab zur Erreichung einer angestrebten Umweltqualität insgesamt. So verfolgt die Um-
weltpolitik der Europäischen Union gemäß Artikel 191 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV)114 die Ziele  Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer
Qualität bzw. Schutz der menschlichen Gesundheit. Gemäß Abs. 2 zielt die Europäische Umweltpolitik
auf ein hohes Schutzniveau ab und beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung.

Dieser Anspruch eines hohen Schutzniveaus ist am Beispiel von Luftschadstoffen in deutsche Normen
überführt:

 § 50 Satz 2 BImSchG schreibt vor, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in
Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über-
schritten werden, bei der Abwägung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen
Luftqualität als Belang zu berücksichtigen ist. 

 Analog dazu bestimmt § 26 der 39. BImSchV, dass sich die zuständigen Behörden darum be-
mühen, die bestmögliche Luftqualität unterhalb der genannten Werte, die mit einer nachhaltigen
Entwicklung in Einklang zu bringen ist, aufrechtzuerhalten und berücksichtigen dies bei allen re-
levanten Planungen. 

 Ebenso klar äußert sich § 1 Abs. 6 Ziffer 7 Buchst. h BauGB, wonach die Erhaltung der best-
möglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bin-
denden  Beschlüssen  der  Europäischen  Gemeinschaften  festgelegten  Immissionsgrenzwerte
nicht überschritten werden, als Belang zu berücksichtigen ist.

Damit sind bei Ermessensentscheidungen und in der räumlichen Planung Anforderungen gestellt, die
im Rahmen des Abwägungsgrundsatzes eine Berücksichtigung und damit in der Folge eine nachprüf-
bare Auseinandersetzung dahingehend erfahren müssen, ob die bestmögliche Qualität  erreicht wird.
Darüber hinaus kann eine bestmögliche Qualität auch im Sinne der EU als Verbesserungsgebot inter-
pretiert werden. 

114  Ehemaliger Artikel 174 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV).
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Dieser  Abwägungsspielraum  deutlich  unterhalb  bestehender  verbindlicher  Mindeststandards  wird
auch sichtbar in der rechtlichen Interpretation des planerischen Vorsorgebereichs. Maßnahmen zur
Qualitätssicherung bzw. zur Belastungsverringerung lassen sich also bereits deutlich unterhalb festge-
legter Normen und Standards sowohl fachlich (siehe oben Kombinationswirkungen und Mehrfachbe-
lastungen) als auch rechtlich  begründen. Der hiermit  konkretisierbare Qualitätsanspruch kann aus
Gründen der Gleichbehandlung auf Noxen auch außerhalb des Bereichs von Luftschadstoffbelastun-
gen übertragen werden.

Der Anspruch eines hohen Schutzniveaus unterhalb verbindlicher Grenzen zur Berücksichtigung von
Mehrfachbelastungen kann im Rahmen der Abwägung bei Planungsprozessen erreicht werden. Wenn
also Quantifizierungen bei Mehrfachbelastungen heute noch schwer in eine rechtliche Kategorie zu-
lässiger Grenzen eingebaut werden können, so sind die Wirkungsverstärkungen durch Mehrfachbe-
lastung über die Abwägung bei Ermessensentscheidungen bereits jetzt  grundsätzlich berücksichti-
gungsfähig.
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6. Planungsprozesse und Verwaltungsverfahren

Joachim Hartlik (Stand: 2014)

6.1 Einführung 

Eine verbesserte Berücksichtigung gesundheitsbezogener Belange im Hinblick auf eine wirksame Um-
weltvorsorge hängt  von ihrer  effizienten und möglichst  frühzeitigen Integration in  bestehende Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren ab. In Abhängigkeit von der jeweiligen Betrachtungsebene sind die
Gesundheitsbelange in diese Prozesse einzubringen und im Zuge der Abschichtung bis auf die örtli-
che Ebene der Bauleitplanung bzw. der Ebene der gesundheitsbezogenen Stellungnahmen im Rah-
men von Zulassungsverfahren zu konkretisieren. 

In den folgenden Abschnitten werden daher entsprechende Prozesse und Verfahren vorgestellt, in de-
nen sich Gesundheitsbelange etablieren müssen, um eine nachhaltige Berücksichtigung der Belange
und eine vorausschauende Gesundheitsplanung zu ermöglichen.

Die Einbringung gesundheitsbezogener Belange in diese Planungsprozesse und Verfahren kann an
verschiedenen Stellen anknüpfen:

 frühzeitig als Bestandteil  der Antragsunterlagen, beispielsweise wenn im Vorfeld bei der Be-
sprechung der beizubringenden Unterlagen die zuständige Behörde die Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit als erheblich einschätzt und entsprechende Auswirkungsuntersuchun-
gen auf das Schutzgut Menschen bzw. menschliche Gesundheit festlegt,

 im Verfahren bei der Beteiligung berührter Behörden, wie es die Gesundheitsbehörden in der
Regel im Rahmen von Umweltprüfungen sein dürften,115 in dem eine Stellungnahme zu den ge-
sundheitlichen Auswirkungen des Vorhabens bzw. zu den entsprechenden Bestandteilen der
Antragsunterlagen des Vorhabenträgers von der zuständigen Behörde angefordert wird,

 als eigenes Sachverständigengutachten, wenn dies für die Prüfung der Genehmigungsvoraus-
setzungen notwendig erscheint.116

Sabine Baumgart

6.2 Raumordnung und Regionalplanung 

Gesundheit bzw. Gesundheitsvorsorge ist ein klassisches Thema in der Raumplanung, da es sowohl
in der Raumordnung als auch der Bauleitplanung zu den explizit zu berücksichtigen Grundsätzen der
Raumordnung bzw. städtebaulichen Belangen gehört. Mangelnde Hygiene und ausbrechende Epide-
mien in den stark wachsenden Zentren waren ein wesentlicher Grund für die Schaffung städtebau-
rechtlicher Regelungen, die über die reine Vorgabe von Fluchtlinien hinaus auch Art und Maß der bau-
lichen Nutzung in der Fläche betrafen. 

Dies ist im Raumordnungsgesetz und im Baugesetzbuch verankert. Dort heißt es für die überörtliche
Planung in § 2 Abs. 3 ROG: 

115  Die Gesundheitsbehörden werden z. B. explizit bei der Behördenbeteiligung nach § 14h UVPG im Rahmen der Strategi-
schen Umweltprüfung erwähnt.

116  Z. B. nach § 13 9. BImSchV.

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



6.5  Planfeststellungsverfahren 193

„Die Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, insbesondere die Erreich-
barkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen, ist zur Si-
cherung von Chancengerechtigkeit  in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten. [… ]
Dem Schutz kritischer Infrastrukturen ist Rechnung zu tragen.“ 

Auf der örtlichen Ebene gilt § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauGB: 

„(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: die allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung.“

Die Koordinationsfunktion von Raumplanung, die bei dem Thema Gesundheit, wo eine Vielzahl staatli-
cher und privatwirtschaftlicher Akteure mit ihrem raumrelevanten Handeln aufeinander abzustimmen
ist, sollte hier genutzt werden.

Auf der überörtlichen Ebene sind die Raumordnungspläne von großer Bedeutung, da sie als zusam-
menfassende, überörtliche und fachübergreifende Pläne raumbedeutsame Planungen und Maßnah-
men entwickeln, ordnen und sichern sollen. Dabei sind zum einen die unterschiedlichen Anforderun-
gen an den Raum aufeinander abzustimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden
Konflikte auszugleichen. Zum anderen hat die Raum- und Regionalplanung Vorsorge für einzelne Nut-
zungen und Funktionen des Raums zu treffen und dabei der Leitvorstellung einer nachhaltigen Rau-
mentwicklung zu folgen (vgl. § 1 ROG). Sie setzt für die örtliche Planung einen Rahmen, hat aber mit
dem sog. Gegenstromprinzip auch die örtlichen Interessenslagen in einem formell geregelten Abwä-
gungsprozess zu berücksichtigen. Während die in dem Regionalplan enthaltenen Grundsätze in der
weiteren Abwägung zu berücksichtigen sind, sind verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und
sachlich bestimmten oder bestimmbaren Zielen in der örtlichen Planung zu beachten (vgl. § 1 Abs. 4
BauGB). 

Die Raumordnungspläne enthalten Festlegungen zur Raumstruktur, insbesondere zu der anzustre-
benden Siedlungs- und Freiraumstruktur, sowie zu den zu sichernden Standorten und Trassen für In-
frastrukturvorhaben (vgl. § 8 ROG). Das Verfahren zur Aufstellung bzw. Änderung umfasst die Durch-
führung einer Umweltprüfung, in der die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des Raumord-
nungsplans auf die Schutzgüter im Zuge der Erstellung eines Umweltberichts geprüft werden. Dazu
gehören an erster Stelle das Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit, aber
auch Tiere, Pflanzen, die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Sach- und
Kulturgüter sowie die Wechselwirkung (vgl. § 9 ROG). 

Bei der Aufstellung der Raumordnungspläne werden gem. § 10 ROG die in ihren Belangen berührten
öffentlichen Stellen und die Öffentlichkeit beteiligt, in dem sie über die Pläne unterrichtet werden und
ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt wird. In dem sich anschließenden Abwägungspro-
zess können die Belange der menschlichen Gesundheit bereits auf regionaler Ebene eingebracht und
auf nachteilige Auswirkungen der Planung hingewiesen werden. Notwendig ist eine  der regionalen
Planungsebene angemessene Differenzierung nach Art und Charakter des Instruments in Bezug auf
seine Aussagebreite und -tiefe und seines tatsächlichen Einsatzes – sei es der formelle Regionalplan,
ein  sektorales oder integrierendes Entwicklungskonzept  oder das  vorhabenbezogene Planfeststel-
lungsverfahren einer Bundesstraße. 

Um die Raumverträglichkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu prüfen, werden Raum-
ordnungsverfahren (ROV) durchgeführt. Die dafür erforderlichen Unterlagen einschließlich einer in der
Regel durchzuführenden raumordnerische Umweltverträglichkeitsprüfung mit Prüfung von Standort-
und Trassenalternativen werden vom Träger der Planung vorgelegt (vgl. § 15 ROG). Für welche Pla-
nungen und Maßnahmen dieses Verfahren durchzuführen ist, wird auf Landesebene geregelt.

Für die Untersuchung der Auswirkungen auf das Schutzgut menschliche Gesundheit auf dieser Pla-
nungsebene sind demnach zwei Ansatzpunkte zu verfolgen:
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 Das Einbringen gesundheitlicher Belange kann einerseits auf Ebene der Aufstellung von Raum-
ordnungsplänen über die Betrachtung potenzieller Auswirkungen auf die Gesundheit z. B. infol-
ge der Festlegung von Vorrang- oder Vorsorgegebieten zur Rohstoffgewinnung, für (erneuerba-
re) Energie oder für Siedlungsentwicklung erfolgen. Dies geschieht in der Regel im Rahmen der
Strategischen Umweltprüfung (SUP).117

 Gesundheitliche Belange können andererseits im Rahmen von Raumordnungsverfahren mit in-
tegrierter Umweltprüfung betrachtet werden, in denen die schutzgutbezogenen Auswirkungen
raumbedeutsamer Vorhaben zu berücksichtigen und in die Abwägung einzustellen sind. Hier
stellen die im Wirkungskreis berührten Gesundheitsbehörden mit ihren Stellungnahmen einen
wichtigen Faktor dar.

Ergänzend zum ersten Spiegelpunkt wäre auch vorstellbar, die etablierten raumordnerischen Sachka-
tegorien118 um eine Kategorie  Gesundheitsförderungsrelevante Vorranggebiete/-standorte  zu ergän-
zen. Dies käme einem Fachplan Gesundheit (vgl. Kap. 7.5) auf Regionalebene gleich.119

Klaus von Zahn (Stand: 2014)

6.3 Planungen auf örtlicher Ebene 

Die Bauleitplanung wird unterschieden in die das gesamte Gemeindegebiet umfassende Flächennut-
zungsplanung (vorbereitender Bauleitplan in kleinerem Maßstab) und die detailliertere Bebauungspla-
nung für einzelne Baugebiete, auch „verbindliche Bauleitplanung“ genannt (verbindlicher Bauleitplan in
größerem Maßstab).

Beide Arten der Bauleitplanung werden in formalisierten Verfahren durchgeführt, die die Beteiligung
der Behörden, der sogenannten Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit vorsehen. Sowohl
in der frühzeitigen Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) als auch in der Behördenbeteiligung (§ 4
Abs. 2 BauGB) werden den Fachdienststellen städtebauliche Planungen im Entwurf zugestellt und um
Stellungnahme gebeten. Es können dabei alle Belange, die durch eine städtebauliche Planung betrof-
fen werden, vorgebracht werden. Dabei hat sich jede Fachbehörde auf die eigenen inhaltlichen wie
räumlichen Zuständigkeiten zu beschränken (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 3 BauGB). Hier liegt die relevanteste
Abgrenzungsproblematik für Gesundheitsbehörden insbesondere in den Themenbereichen, die durch
die Umwelt- und Grünflächenämter bearbeitet werden.

Im Zuge der Beteiligung betroffener Behörden an der Bauleitplanung ist die Möglichkeit für Gesund-
heitsbehörden,  gesundheitliche  Aspekte  einzubringen,  am effizientesten.  Alle  Stellungnahmen und
mündlich vorgebrachten Anregungen müssen von den Planungsämtern in der weiteren Bearbeitung
berücksichtigt und abgewogen werden. Dabei sind die in Kapitel 3.4 (s. S. 32) erläuterten grundsätzli-
chen Anforderungen an die Gesundheitsrelevanz einer Planung zu beachten. Es gilt der Grundsatz,

117  Die SUP ist gemäß Anlage 3 UVPG für Raumordnungspläne nach § 8 ROG, also landesweite Raumordnungspläne, Regio-
nalpläne und regionale Flächennutzungspläne“, sowie Pläne nach § 17 ROG, die den Gesamtraum betreffen, nach den Vor-
schriften der §§ 14a ff. UVPG durchzuführen. Die SUP ergänzt die projektbezogene Ebene der Umweltfolgenabschätzung
der UVP auf Programm- und Planebene.

118  Z. B. flächige Vorrang-/Vorsorgeflächen für Land-, Forst-, Wasser-, Abfall- und Wasserwirtschaft, Rohstoffgewinnung, Ener-
gie, Natur und Landschaft sowie Erholung bzw. punkt- oder linienförmige Vorrangstandorte/-trassen für Infrastruktur, Sied-
lungsflächen, Abfallbehandlungsanlagen etc. 

119  So z. B. das Vorhaben "Masterplan Umwelt und Gesundheit NRW" in diese Richtung. In diesem Masterplan werden Themen
wie Lärm, gesunde Ernährung oder nachhaltige Mobilität auf Landesebene angesprochen. Damit soll der Masterplan die Vor -
arbeiten aus dem Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit NRW (APUG) fortführen und als integriertes Gesamtkonzept
den umweltbezogenen Gesundheitsschutz in NRW stärken. Der erste Entwurf des Masterplans soll Ende 2014 vorliegen (sie-
he http://www.dialoggestalter.de/projekte/masterplan-umwelt-und-gesundheit-nrw.html).
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dass die Wahrscheinlichkeit einer Realisierung von Anregungen bzw. Forderungen umso größer ist, je
überzeugender sie begründet sind. Von großer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang aus Regel-
werken und Fachplanungen resultierende Grenz-, Richt- und Orientierungswerte.

In der abschließenden öffentlichen Auslegung können weiterhin Anregungen vorgebracht werden. Die-
ser Verfahrensschritt ist aber in erster Linie als Bürgerbeteiligung zu verstehen. Fachbehörden sollten
ihre Belange zu diesem Zeitpunkt bereits eingebracht haben.

Vor dem Hintergrund der demographischen, sozio-ökonomischen und technologischen Veränderun-
gen und angesichts der Tatsache, dass vor allem im Bestand Veränderungen erfolgen, stellen sich
neue Planungsanforderungen. Bei bestandsorientieren Konzepten und Plänen orientieren sich städte-
bauliche Sanierungsmaßnahmen (vgl. § 136 ff BauGB) auf die Behebung städtebaulicher Missstände,
die dann vorliegen, wenn das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen
Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an
die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen nicht entspricht.120 

Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen (vgl. § 136 Abs. 3 BauGB)

„die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden
Menschen in Bezug auf die Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen und Arbeitsstätten, …
die Einwirkungen, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrsanlagen ausgehen, ins-
besondere durch Lärm, Verunreinigungen und Erschütterungen, … die Funktionsfähigkeit des Gebiets in
Bezug auf  z. B. … , die infrastrukturelle Erschließung des Gebiets, seine Ausstattung mit Grünflächen,
Spiel- und Sportplätzen und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere unter Berücksichtigung der
sozialen und kulturellen Aufgaben dieses Gebiets im Verflechtungsbereich. … Städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen dienen dem Wohl der Allgemeinheit und sollen die bauliche Struktur in allen Teilen des Bun-
desgebiets nach den sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entwickeln,
…“ 

Auch städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen zielen auf den Bestand und seine Neustrukturierung
ab, wenn es das Wohl der Allgemeinheit die Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
me erfordert, insbesondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten, zur Er-
richtung von Gemeinbedarfs-  und Folgeeinrichtungen oder zur  Wiedernutzung brachliegender Flä-
chen (§ 165 BauGB). Dabei übernimmt die Gemeinde die Rolle des Grundeigentümers, indem sie die
erforderlichen Flächen ankauft, beplant, neu ordnet und voll erschlossen an Bauwillige veräußert. 

Demgegenüber zielt der Stadtumbau auf die Mitwirkung privater Akteure über Stadtumbauverträge121

ab, dies auf der Grundlage städtebaulicher Entwicklungskonzepte zu realisieren. Sie beinhalten Maß-
nahmen, die (vgl. § 171a Abs. 3 BauGB)

„insbesondere dazu beitragen, dass erstens die Siedlungsstruktur den Erfordernissen der Entwicklung von
Bevölkerung und Wirtschaft sowie den allgemeinen Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaan-
passung angepasst wird, zweitens die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Umwelt verbessert wer-
den, drittens innerstädtische Bereiche gestärkt werden, viertens nicht mehr bedarfsgerechte bauliche An-
lagen einer neuen Nutzung zugeführt werden, fünftens einer anderen Nutzung nicht zuführbare bauliche
Anlagen zurückgebaut werden, sechstens brachliegende oder freigelegte Flächen einer nachhaltigen, ins-
besondere dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienenden oder einer mit diesen verträglichen Zwi-
schennutzung zugeführt werden, innerstädtische Altbaubestände nachhaltig erhalten werden." 

Diese bestandsorientierten Planverfahren bieten gute Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung der Bevöl-
kerung zur Diskussion und Partizipation zum Thema Gesundheit. 

120  § 136 Abs. 2 Nr. 1 BauGB.
121  Vgl. § 171 BauGB.
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Fachpläne

Formelle und informelle Fachpläne werden in der Regel von den verschiedenen Fachbehörden aufge-
stellt und betreffen einzelne planerische Belange. Es gibt eine ausgesprochen große Vielfalt insbeson-
dere an kommunalen Fachplänen, von denen die meisten gesundheitsrelevante Aspekte aufweisen.
Als Beispiele angeführt seien Grünordnungspläne, Stadtklimaanalysen, Verkehrsentwicklungsplanun-
gen, Lärmaktionsplanung/Lärmminderungspläne, Luftreinhaltepläne oder auch Stadtentwicklungskon-
zepte. 

Die Beteiligung der Gesundheitsbehörden bei der Erarbeitung solcher Fachpläne ist uneinheitlich und
stark von den jeweiligen kommunalen Zusammenarbeitsstrukturen und Gesamtkonstellationen abhän-
gig. Eine aktive Mitarbeit bei der Erstellung solcher Fachpläne ist empfehlenswert, da sie über Jahre,
oftmals sogar über Jahrzehnte hinweg die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der jeweils the-
matisierten Bereiche vorgeben. Sie sind unter anderem bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu be-

rücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e, g und Nr. 11 BauGB) und wirken nicht zuletzt auf diesem Wege auf

Planungsprozesse ein.

Dirk Heller (Stand: 2014)

6.4 Anlagenplanung und Genehmigungsverfahren

Die im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (Industrieanla-
gen, Abfallbehandlungsanlagen, Massentierhaltungen etc.) durchzuführenden Umweltverträglichkeits-
prüfungen stellen den überwiegenden Anteil der insgesamt in Deutschlang durchgeführten Prüfungen
dieser  Art  dar.  Das  Genehmigungsverfahren  für  industrielle  und  gewerbliche  Anlagen  ist  in  § 10
BImSchG geregelt. Konkrete Vorschriften zum Verfahrensablauf werden detailliert in der 9. BImSchV
beschrieben. 

Bei  der  Neuerrichtung  einer  Anlage  ist  eine  immissionsschutzrechtliche  Genehmigung  nach  § 4
BImSchG erforderlich, wenn die Anlage im Anhang der 4. BImSchV aufgeführt ist. Wird eine beste-
hende Anlage, die immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig ist, verändert, kommen grund-
sätzlich drei Möglichkeiten in Betracht: Es ist die Erteilung einer Änderungsgenehmigung nach § 16
BImSchG erforderlich oder die Anlagenänderung ist nach § 15 BImSchG anzuzeigen oder die Ände-
rung erfordert kein immissionsschutzrechtliches Verfahren.122

Die Art des durchzuführenden Verfahrens richtet sich gemäß § 2 der 4. BImSchV nach der Einstufung
der Anlage im Anhang der 4. BImSchV und einer möglichen UVP-Pflicht:

 Spalte 1: Förmliches Genehmigungsverfahren mit öffentlicher Bekanntmachung des Vorhabens
sowie der Auslegung des Antrags und der Unterlagen (§ 10 BImSchG),

 Spalte  2:  Vereinfachtes Genehmigungsverfahren ohne  Öffentlichkeitsbeteiligung  (§ 19
BImSchG).

Bei Genehmigungsverfahren kommt die Konzentrationswirkung nach § 13 BImSchG zum Tragen, d. h.
andere anlagenbezogene behördliche Entscheidungen (z. B. Baugenehmigung, Dampfkesselerlaub-
nis; nicht dagegen: wasserrechtliche Erlaubnisse oder Einleitungsgenehmigungen) werden in einem
einzigen  Genehmigungsbescheid  zusammengefasst.  Im Unterschied  zum Genehmigungsverfahren
enthält die Anzeige keine Konzentrationswirkung. Sofern andere behördliche Entscheidungen erfor-

122  Vgl. MUNLV NRW 2008.
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derlich sind (z. B. eine Baugenehmigung), müssen diese separat beantragt werden. Im immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren übernimmt die Genehmigungsbehörde die Einbindung der
zu beteiligenden Behörden, die an das Verfahren fachliche Anforderungen stellen (vgl. MUNLV NRW
2008).

Der Ablauf des  förmlichen Genehmigungsverfahrens gestaltet sich nach  § 10 Abs. 2 bis 4, 6 bis 9
BImSchG und den detaillierten Vorschriften der 9. BImSchV wie folgt (vgl. MULNV 2008):

1. Bekanntmachung

Die Bekanntmachung des Vorhabens erfolgt nach erfolgreicher Vollständigkeitsprüfung der An-
tragsunterlagen im amtlichen Veröffentlichungsblatt der Genehmigungsbehörde und zumindest
einer örtlichen Tageszeitung am Standort der Anlage bzw. im Internet.

4. Auslegung der Antragsunterlagen

Die Antragsunterlagen sowie sonstige entscheidungserhebliche Berichte und Empfehlungen,
die der Behörde im Zeitpunkt der Bekanntmachung vorliegen, sind - mit Ausnahme der Unterla-
gen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten - frühestens eine Woche nach der Be-
kanntmachung bei der Genehmigungsbehörde und in der Regel bei der Stadt-/Gemeindever-
waltung einen Monat für die Öffentlichkeit zur Einsicht auszulegen.

5. Einwendungen

Bis 2 Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist können gegen das Vorhaben Einwendungen er-
hoben werden.

6. Erörterungstermin

Rechtzeitig erhobene Einwendungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen,
können, wenn die zuständige Behörde dies für erforderlich hält, nach Ablauf der Einwendungs-
frist mit der Antragstellerin, den einwendenden Personen und beteiligten Behörden in einem öf-
fentlichen Erörterungstermin erörtert werden. Zweck des Termins ist es, die Einwendungen, so-
weit diese für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung sind, zu bespre-
chen und den einwendenden Personen Gelegenheit zu geben, ihre Einwendungen zu erläutern.
Über den Verlauf und die Ergebnisse des Erörterungstermins ist von der Genehmigungsbehör-
de eine Niederschrift zu fertigen. Der Antragstellerin ist eine Abschrift der Niederschrift zu über-
senden, auf Antrag auch den einwendenden Personen.

7. Zustellung des Genehmigungsbescheides

Nach Abschluss des Verfahrens ist der Genehmigungsbescheid öffentlich bekannt zu machen
und der Antragstellerin sowie den einwendenden Personen zuzustellen.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist für ein Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-
lich. Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) unterscheidet zwischen Vorhaben,
bei denen die Durchführung einer UVP aufgrund ihrer Größe und Eigenart obligatorisch ist (Spalte 1
der Anlage 1 UVPG) und Vorhaben, bei denen einzelfallbezogen das Erfordernis einer UVP von der
zuständigen Behörde festzustellen ist (Spalte 2 der Anlage 1 UVPG). Bei der Einzelfallprüfung, auch
als Screening bezeichnet, wird zwischen einer allgemeinen und einer standortbezogenen Vorprüfung
des Einzelfalls unterschieden. 
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Mit der Umweltverträglichkeitsprüfung sollen bei bestimmten Vorhaben die Auswirkungen auf die Um-
welt im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens ermittelt, beschrieben, bewertet und bei der Zulas-
sungsentscheidung berücksichtigt werden.

UVP-pflichtige Vorhaben müssen stets öffentlich bekannt gemacht werden. Sollte bei Vorhaben, die
lediglich einer allgemeinen oder standortbezogenen Vorprüfung bedürfen, die Vorprüfung ergeben,
dass eine UVP nicht erforderlich ist, genügt es, wenn dies der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird.
Führt die Vorprüfung des Einzelfalles zur Durchführung einer UVP, muss dies im förmlichen Verfah-
ren, also unter Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgen (§ 2 Abs.1c 4. BImSchV) (MUNLV NRW 2008).

Die UVP ist als unselbstständiger Teil in das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren in-
tegriert. Vorschriften über die UVP formulieren keine zusätzlichen Umweltqualitätsziele oder Grenz-
werte. Die materiellen Anforderungen an ein Vorhaben werden allein durch fachgesetzliche Vorschrif-
ten bestimmt.123 Die UVP muss sich insoweit an den gesetzlichen Umweltanforderungen und dem da-
mit  im  Zusammenhang  stehenden  Beurteilungsspielraum  der  Genehmigungsbehörde  orientieren
(MUNLV NRW 2008). Zudem stellt bei Genehmigungsverfahren nach BImSchG die Zulassungsent-
scheidung nach überwiegender Rechtsauffassung eine gebundene Entscheidung bzw. Kontrollerlaub-
nis dar. Kontrollerlaubnisse sind Zulassungsentscheidungen, auf deren Erteilung der Antragsteller ei-
nen grundrechtlichen Anspruch hat, wenn die gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen vorliegen. Zu
den oben genannten Aspekten bestehen allerdings auch andere Auffassungen. Hiernach genüge die
bloße Beschränkung auf die fachgesetzlichen Vorschriften hinsichtlich des Untersuchungsumfanges,
bei der Bewertung und der Zulassungsentscheidung nicht den Anforderungen, welche sich aus den
Vorgaben der EU zur UVP ergeben, sowie denjenigen, welche an eine gute fachliche UVP-Praxis ge-
stellt werden (vgl. Bechmann 2003). 

In Anlagenzulassungsverfahren und der dort verfahrensrechtlich notwendigen Umweltverträglichkeits-
prüfung sind die Erkenntnisse über mögliche Umweltauswirkungen zu verwerten, die in bereits zuvor
durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfungen, etwa in  Raumordnungsverfahren oder in Strategi-
schen Umweltprüfungen von Plänen/Programmen, gewonnen wurden. Dieser Prozess, der auch als
Abschichtung bezeichnet wird, ist in § 17 Abs. 3 UVPG geregelt. Umgekehrt ermöglicht die Abschich-
tung es, dass im Rahmen eines Verfahrens zur Aufstellung eines Plans/Programms, dem Zulassungs-
verfahren folgen,  nicht  bereits sämtliche Auswirkungen des Plans und seiner Bestandteile in allen
ihren Details, die auf dieser Ebene ohnehin in der Regel noch nicht vorliegen dürften, ermittelt und be -
wertet werden müssen (Sellner, Reidt und Ohms 2006).

Ferner ist zu erwähnen, dass bei UVP-pflichtigen Genehmigungsverfahren nach BImSchG nach allge-
meiner Rechtsauffassung keine Verpflichtung besteht, eine Alternativenprüfung durchzuführen. Auch
hat die Behörde dies bei einer Prüfung im Rahmen der Entscheidungsfindung nicht zu kontrollieren.
Bei Anlagenzulassungsverfahren muss daher nicht thematisiert werden, an welchem Standort die An-
lage errichtet und betrieben werden soll.

123  Z. B. die Anhänge der Abwasserverordnung, die TA Luft oder die TA Lärm.
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Joachim Hartlik (Stand: 2014)

6.5 Planfeststellungsverfahren 

Planfeststellungsverfahren sind für zahlreiche umweltrelevante Projekte vorgeschrieben. Gegenstand
eines Planfeststellungsverfahrens sind konkrete raumbezogene Vorhaben wie z. B. der Bau einer Au-
tobahn,  einer  Bundeswasserstraße,  eines  Flughafens,  eines Eisenbahnprojektes,  Maßnahmen zur
Gewässerumgestaltung oder der Bau von Stromenergieleitungen. Dabei handelt es sich in der Regel
um einen umfassenden Planungsauftrag, in dem zahlreiche unterschiedliche Belange geprüft und in
einer Planungsentscheidung mit- und gegeneinander abgewogen werden. 

Planfeststellungsverfahren besitzen einen einheitlichen Ablauf, in den die Prüfung der Umweltverträg-
lichkeit und damit auch die Prüfung gesundheitsrelevanter Belange integriert ist. Der Standardablauf
ist durch das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vorgegeben. Die Paragraphen 72 bis 78 VwVfG
enthalten die zentralen Regelungen. Den Ablauf verdeutlicht Abb. 12.

Der Vorhabenträger stellt zu Beginn die Antragsunterlagen zusammen, deren Inhalte durch die ent-
sprechenden Fachgesetze vorgegeben sind. Zu diesem Zweck wird in der Regel  frühzeitig ein Be-
sprechungstermin, häufig auch als Antragskonferenz bezeichnet, mit den Verfahrensbeteiligten über
Inhalt, Umfang und Methoden der beizubringenden Unterlagen durchgeführt.

Die zuständige Behörde (Planfeststellungsbehörde) entscheidet nach Durchführung dieses Termins
über den Anforderungskatalog an die beizubringenden Unterlagen. Dabei werden die in ihrem sachli-
chen oder räumlichen Wirkungskreis berührten Behörden, die vom Vorhaben betroffenen Träger öf-
fentlicher Belange (in der Regel einschließlich der anerkannten Umweltverbände) sowie die sonstigen
vom Vorhaben betroffenen Personen beteiligt.

Nach  Erstellung  der  Antragsunterlagen  prüft  die  Planfeststellungsbehörde  die  Vollständigkeit  und
Plausibilität der Unterlagen und stellt gegebenenfalls Nachforderungen. Nach Feststellung der Voll-
ständigkeit werden die Antragsunterlagen in den Gemeinden öffentlich ausgelegt, in denen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind. Auf Basis der für mindestens einen Monat ausgelegten Unterlagen
können schriftlich oder mündlich (zur Niederschrift) vorgetragene Einwendungen bis zu zwei Wochen
nach Ende der Auslegung zum Vorhaben erfolgen. Bei besonders konfliktträchtigen Großvorhaben
sind häufig mehrere tausend Einwendungen (bei atomrechtlichen Verfahren zum Teil auch teilweise
über 100.000) zu verarbeiten. Alle Einwendungen müssen dabei auf ihren Gehalt an Sachargumenten
untersucht werden. 

Anschließend erfolgt die Durchführung eines Erörterungstermins, in dem die Anhörungsbehörde die
erhobenen Einwendungen und die Stellungnahmen der berührten Behördenmit mit den Verfahrensbe-
teiligten bespricht.124 Bei Vorhaben mit überschaubaren Auswirkungen kann dieser Termin in wenigen
Stunden abgewickelt werden, bei Großprojekten kann es sich um eine Kette von themenbezogenen
Terminen handeln, die sich insgesamt über Monate hinziehen können. Der Erörterungstermin sollte
möglichst innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden.

124  Dieser Termin kann aber in bestimmten Verfahren aufgrund spezieller Vorschriften entfallen (die Behörde entscheidet hier -
über nach ihrem Ermessen). Ob dieses Ermessen auch in UVP-Verfahren besteht, ist umstritten.
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Vorbesprechung Behörde/Vorhabenträger



Besprechung des Untersuchungsrahmens/der beizubringenden Unterlagen 
(Scoping) gemäß § 5 UVPG mit den am Verfahren zu Beteiligenden



Einreichung der Antragsunterlagen durch Vorhabenträger



Prüfung auf Vollständigkeit + Plausibilität durch zuständige Behörde 
unter Einbeziehung der berührten Fachbehörden



Planauslegung in den vom Vorhaben betroffenen Kommunen



Abgabe von Einwendungen und Stellungnahmen



Erörterungstermin



Verarbeitung der Ergebnisse des Erörterungstermins, 
Abwägung der Belange durch zuständige Behörde



Erstellung des Planfeststellungsbescheides

Abb. 12 Ablaufschema Planfeststellungsverfahren

Im abschließenden Planfeststellungsbeschluss entscheidet die zuständige Behörde über die Einwen-
dungen, über die keine Einigung im Erörterungstermin erzielt werden konnte. Die Planfeststellungsbe-
hörde hat dem Träger des Vorhabens gegebenenfalls Auflagen oder Vorkehrungen für die Errichtung
oder den Unterhalt von Anlagen vorzugeben, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung
nachteiliger Wirkungen erforderlich sind. Soweit im Verfahren eine Alternativenprüfung durchgeführt
wurde, wird die über alle Belange hinweg günstigste Variante planfestgestellt. Allerdings erfolgt die Al-
ternativenprüfung häufig auch bereits auf der Ebene der Raumordnung oder Linienfindung, wo es um
großräumige anderweitige Lösungsmöglichkeiten geht, so dass im Planfeststellungsverfahren in der
Regel nur noch über Details in der Streckenführung oder in Bezug auf den Standort von Anlagen ent -
schieden wird.

Der wesentliche Unterschied zum Genehmigungsverfahren nach BImSchGliehgt im behördlicehn Er-
messen und der planerischen Gestaltungsfreiheit bei der Abwägungsentscheidung

Der  wesentliche  Unterschied  zum  Genehmigungsverfahren  nach  Bundes-Immissionsschutzgesetz
liegt im behördlichen Ermessen und der planerischen Gestaltungsfreiheit bei der Abwägungsentschei-
dung.
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7. Instrumente der Folgenabschätzung zum Schutzgut

menschliche Gesundheit

Ilse Albrecht (Stand: 2014)

7.1 Umweltverträglichkeitsuntersuchung 

Die Verfahrensschritte der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und der Strategischen Umweltprüfung
(SUP) sind im § 5 bis § 14 sowie § 14e bis § 14n UVPG geregelt (vgl. Kap.4.2). In der Anlage 1 zum
UVPG sind diejenigen Vorhaben aufgeführt, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben kön-
nen und für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, soweit für Vorhaben der Kate-
gorie "A" und "S" als Ergebnis einer Vorprüfung des Einzelfalls erhebliche Umweltauswirkungen zu er-
warten sind. Der Anwendungsbereich für die Strategische Umweltprüfung erstreckt sich auf Pläne und
Programme gemäß Anlage 3 zum UVPG. Untersuchungsgegenstand der UVP sind, abgesehen von
weiteren Schutzgütern nach § 2 Abs. 1 UVPG, Menschen, einschließlich der menschlichen Gesund-
heit. Eine weitere Konkretisierung wird nicht vorgenommen. 

Gemäß UVP-Gesetz umfasst die Untersuchung der Umweltauswirkungen mindestens folgende Be-
standteile, die regelmäßig in Form von Antragsunterlagen gemäß § 6 Abs. 3 und 4 UVPG, häufig auch
als Umweltverträglichkeitsuntersuchung oder als Umweltverträglichkeitsstudie bezeichnet, vom Vorha-
benträger beizubringen sind:

 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens … so-
wie Angaben zur Bevölkerung in diesem Bereich. In der Unterlage nach § 6 UVPG beinhaltet
die Beschreibung der Umwelt sowie Angaben zur Bevölkerung  in der Regel das

– Wohnumfeld (Flächennutzungen, empfindliche Bevölkerungsgruppen),

– Erholung (Erholungsfunktion der Landschaft, Erholungsgebiete, Erholungseinrichtungen).

Bewertungskriterien sind üblicherweise die Empfindlichkeit und die Vorbelastung. Das Ausmaß
der Empfindlichkeit wird bestimmt durch die Erholungseignung des Raumes sowie durch die Art
der Nutzung. Für die Beurteilung der Vorbelastung sind u.a. Lärm, klimatische- und lufthygieni-
sche Situation relevant.

Der Einwirkungsbereich des Vorhabens bestimmt die Größe des Untersuchungsgebietes für
das Schutzgut Mensch. Eine pauschale Festlegung ist nicht möglich, die Abgrenzung muss im
Einzelfall anhand der Reichweite der jeweiligen Wirkfaktoren erfolgen.

 Beschreibung des Vorhabens.

 Beschreibung von Art und Umfang der zu erwartenden Emissionen, der Abfälle, des Anfalls von
Abwasser, der Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft sowie Anga-
ben zu sonstigen Folgen des Vorhabens, die zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
führen können (dies sind die sogenannten Wirkfaktoren). Vor allem die Emissionen stehen in
unmittelbarer Beziehung zum Schutzgut Mensch/menschliche Gesundheit.

 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorha-
bens (unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung).
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In der Allgemeine Verwaltungsvorschrift  zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPVwV) wird im Hinblick auf das Schutzgut Mensch formuliert: „Auswirkungen auf die
Umwelt sind Veränderungen der menschlichen Gesundheit“.

Im Rahmen der Wirkungsprognose sind zu berücksichtigen:125

 Einzelursachen, Ursachenketten oder das Zusammenwirken mehrerer Ursachen,

 Errichtung und bestimmungsgemäßer Betrieb eines Vorhabens, ggf. auch Folgen von Betriebs-
störungen oder von Stör- oder Unfällen, 

 kurz-, mittel- und langfristig Wirkungen,

 ständige und vorübergehende Wirkungen,

 aufhebbar (reversibel) oder nicht aufhebbar (irreversibel) Wirkungen

 positiv oder negative Wirkungen.

Die zu erwartenden Emissionen (z. B. Schall, Erschütterungen, Luftschadstoffe) haben direkten Bezug
zum Schutzgut Mensch bzw. der menschlichen Gesundheit. Darüber hinaus sind Wechselwirkungen
beachtlich, d. h. nachteilige Umweltauswirkungen auf Boden, Wasser, Klima, Luft, Natur und Land-
schaft können als Folgewirkungen nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch/menschliche
Gesundheit haben.

Die Bewertung der Auswirkungen soll nach UVPVwV anhand der einschlägigen Fachgesetze (gesetz-
liche Umweltanforderungen) auf den entscheidungserheblichen Sachverhalt erfolgen. Beachtlich ist,
dass die Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG Grundlage für die  Entscheidung über
die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge ist. Der Vorsorgeas-
pekt ist also bei der Bewertung der Umweltauswirkungen ebenfalls beachtlich. Nach einschlägigen Er-
fahrungen werden die gesetzlichen Umweltanforderungen häufig mit Maßstäben zur Umweltvorsorge
gleichgesetzt. Hier sollte kritisch hinterfragt werden, welche gesetzlichen Umweltanforderungen tat-
sächlich insbesondere im Hinblick  auf  die  menschliche Gesundheit  der  Umweltvorsorge genügen.
Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung können ebenfalls der Umweltvorsorge dienen.

Die Beschreibung der Umwelt im Hinblick auf das Schutzgut Mensch/menschliche Gesundheit erfolgt
in der Regel auf Basis vorhandener Unterlagen und Untersuchungen (z. B. Auswertung topographi-
scher  Karten,  Flächennutzungspläne,  Luftreinhaltepläne).  Bei  einigen  Vorhaben werden  Vorbelas-
tungsmessungen gefordert. Für die Ermittlung der Auswirkungen kann in der Regel auf Fachgutachten
wie etwa Immissionsgutachten zurückgegriffen werden.

125  Vgl. Nr. 0.3 UVPVwV.
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7.2 Quantitative Risikoabschätzung

Monika Machtolf, Dirk Heller (Stand: 2014)
7.2.1 Einführung

Quantitative Risikoabschätzung (QRA) ist als Oberbegriff für alle Verfahren zu verstehen, die auf na-
turwissenschaftlich-technischer Grundlage und unter Einbeziehung von Konventionen darauf abzielen,
bestehende oder anzunehmende gesundheitliche Risiken in Abhängigkeit von der Exposition quantita-
tiv zu beschreiben.126 Erst aus der zusammenfassenden Betrachtung der Ergebnisse von Expositions-
und Toxizitätsabschätzung127 lässt sich für eine bestimmte Situation das Risiko einer möglichen Beein-
trächtigung oder Schädigung der Gesundheit charakterisieren. 

Ziel der quantitativen Risikoabschätzung ist eine strukturierte und vergleichbare Erfassung von Ge-
sundheitsrisiken. Durch eine transparente und überprüfbare Vorgehensweise soll die quantitative Risi-
koabschätzung als qualifizierte Entscheidungshilfe zur Abwägung von gesundheitlichen Risiken die-
nen.

Die Risikoanalyse besteht aus den folgenden Teilschritten (vgl. Abb. 13): 

 Identifizierung des Gefährdungspotenzials,

 Dosis-Wirkungs-Abschätzung,

 Expositionsabschätzung,

 Risikocharakterisierung.

 

 

 

 

 

Identifikation des 

Gefahrenpotenzials 

Expositions-

Abschätzung 

Dosis-Wirkungs-

Abschätzung 

Risikocharakterisierung 

Quelle: Kappos & Gelbke 2005 nach NRC 1983

Abb. 13 Risikoanalyse-Modell der US-amerikanischen Akademie der Wissenschaften

126  Arbeitsgemeinschaft der Leitenden Medizinal-Beamtinnen, -Beamten der Länder (AGLMB 1995).
127  In der wissenschaftlichen Diskussion wird der Begriff "Abschätzung" zunehmend durch den Begriff "Schätzung" abgelöst, um

einer sprachlichen Abwertung entgegenzuwirken. Im nachfolgenden Text werden jedoch die bislang üblichen und eingeführ-
ten Bezeichnungen beibehalten.
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Das Ergebnis der quantitativen Risikoabschätzung mündet in die Risikobewertung, die die Schnittstel-
le zwischen Risikoabschätzung und Risikomanagement darstellt (Wilhelm & Wichmann 2005). Bei der
Risikobewertung kommen Bewertungsmaßstäbe unterschiedlichster Art und Herkunft zur Anwendung.
Risikomanagement bezeichnet die Abwägung politischer Handlungsalternativen auf der Basis der Ri-
sikoanalyse,  der  technischen Möglichkeiten und sozialer,  wirtschaftlicher  und politischer Gesichts-
punkte (Kappos & Gelbke 2005). 

Die Risikoabschätzung in Bezug auf Noxen lässt sich wie folgt beschreiben:

 Bei der „Identifizierung des Gefährdungspotenzials“ geht es darum festzustellen, ob und in wie
weit eine Noxe in Zusammenhang mit bestimmten gesundheitlichen Wirkungen steht. Informati-
onen hierzu können aus gezielten Expositionsexperimenten wie z. B. Tierversuchen, aus epide-
miologischen  Untersuchungen,  aber  auch  aus  Struktur-Wirkungs-Überlegungen  entnommen
werden.

 Im Teilschritt „Dosis-Wirkungs-Abschätzung“ ist die Beziehung zwischen der Expositionsdosis
und dadurch bedingter Wirkungen auf den Menschen anhand der vorliegenden experimentell-
toxikologischen und/oder epidemiologischen Daten quantitativ zu analysieren.

 Im dritten Schritt „Expositionsabschätzung“ ist der Teil der Bevölkerung, der real und potenziell
gegenüber der Noxe exponiert ist, zu charakterisieren und die Belastung zu bestimmen. Die
möglichen Pfade, über die die Exposition stattfindet, sowie Höhe und Dauer der durch die Expo-
sition bedingten Dosis bzw. Konzentration sind quantitativ abzuschätzen. Die Expositionsab-
schätzung kann auf Modellierungen oder Messungen beruhen.

 Im letzten Schritt werden als  „Risikocharakterisierung“ die Informationen aus den ersten drei
Schritten zu einer integrierten qualitativen und quantitativen Betrachtung zusammengefasst. Er-
gebnis dieses Schrittes und damit der gesamten Risikoanalyse ist die Einschätzung der Wahr-
scheinlichkeit, mit der die infrage stehende Noxe gesundheitliche Beeinträchtigungen bei der
betroffenen Bevölkerung auslöst. Die Risikocharakterisierung hat die Möglichkeiten und Gren-
zen der Risikoabschätzung darzulegen (Kappos & Gelbke 2005).

Im Anschluss an die Risikoanalyse erfolgt die Risikobewertung mit Hilfe von Bewertungsmaßstäben
wie Grenzwerten, Zielwerten oder anhand von zulässigen Risiken, wie es bei der Krebsrisikobewer-
tung der Fall ist. In der Risikokommission der Bundesregierung wurde in den Jahren 2002/2003 basie-
rend auf einer amerikanischen Grundlage ein Modell zur Risikoregulierung entwickelt, das in Abb. 14
dargestellt ist.

Monika Machtolf  (Stand: 2014)

7.2.2 Anforderungen an die Identifizierung des Gefahrenpotenzials

Um die räumliche Situation hinsichtlich möglicher gesundheitsbestimmender Faktoren beschreiben zu
können, sind zunächst detaillierte Überlegungen erforderlich, welche Zusatzbelastungen durch ein ge-
plantes Vorhaben zu erwarten sind und durch welche Indikatoren diese zu beschreiben sind. Durch
die Zusammenschau der zu ermittelnden Vorbelastung hinsichtlich der ausgewählten Indikatoren so-
wie der prognostizierten Zusatzbelastung lässt sich dann schließlich eine zu erwartende Gesamtbelas-
tung abschätzen. 

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



6.5  Planfeststellungsverfahren 205

Quelle: Risikokommission (2003)

Abb. 14 Prozess der Risikoregulierung im Überblick

Grundsätzlich sind bei der Beschreibung eines Ist-Zustandes die üblichen Qualitätsanforderungen an
die Auswahl, Erhebung, Auswertung und Dokumentation von Daten und Informationen zu berücksich-
tigen:

 Auswahl geeigneter Indikatoren

Bei der Auswahl der geeigneten Indikatoren zur Beschreibung des Gefahrenpotenzials ist zu
berücksichtigen, welche der gesundheitsbestimmenden Faktoren (sozialräumliche, naturräumli-
che,  chemische,  physikalische,  biologische  Determinanten)  als  relevant  einzustufen  sind.
Gleichzeitig sind auch vertiefende Kenntnisse über betroffene Umweltmedien und beispielswei-
se Risikogruppen (Kleinkinder) oder sensible Nutzungen (landwirtschaftlich genutzte Fläche) er-
forderlich, die möglicherweise einen besonderen Blickwinkel auf geeignete Indikatoren bedin-
gen können.

 Repräsentativität der Daten

Ein wichtiger Aspekt bei der Nutzung von Daten aus Umweltmedien ist die Berücksichtigung
von Kriterien zur Repräsentativität. Daten können nur Flächen- bzw. raumbezogene Informatio-
nen liefern, für den diese zweckgebunden und repräsentativ erhoben werden bzw. wurden. 

Sollen  Humandaten,  beispielsweise  aus  Human-Biomonitoring-Studien  genutzt  werden,  ist
ebenfalls darauf zu achten, zu welchem Zweck die Daten erhoben wurden und wie die genauen
Randbedingungen waren, mit dem Ziel abzuschätzen, welchen Aussagewert die Daten für die
vorliegende Fragestellung haben können.
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 Beschreibung des Gefahrenpotenzials

Zur Beurteilung humantoxikologischer Wirkungen einer Noxe ist es erforderlich, deren Gefähr-
dungspotenzial zu charakterisieren. Dazu sind Informationen über deren chemischen und physi-
kalischen Eigenschaften sowie deren Wirkcharakter auch im Hinblick auf verschiedene Zeitfens-
ter (akut,  subchronisch, chronisch) erforderlich.  Der heutzutage immer noch gebräuchlichste
Ansatz stellt die Auswertung von Tierstudien oder humantoxikologischen Daten aus dem Ar-
beitsschutz bzw. epidemiologischen Untersuchungen oder der Untersuchung von Unfällen dar.
Dabei wird die höchste Dosis ohne Auslösung eines Effektes als no observed adverse effect le-
vel (NOAEL), die niedrigste getestete Dosis, die einen Effekt auslöste, mit lowest observed ad-
verse effect level (LOAEL) bezeichnet. Lässt sich kein bzw. kein belastbarer NOAEL angeben,
wird mit Hilfe eines Sicherheitsfaktors vom NOAEL auf den LOAEL umgerechnet. 

Dirk Heller (Stand: 2014)

7.2.3 Anforderungen an Dosis-Wirkungsabschätzungen

Zur Beurteilung humantoxischer Wirkungen von chemischen Noxen werden für die verschiedenen
Aufnahmepfade (oral, inhalativ, dermal) zulässige Aufnahmemengen (z. B. ADI, TDI) bzw. tolerierbare
resorbierte Dosen (TRD) sowie entsprechend zulässige Konzentrationen abgeleitet. Diesen wirkungs-
bezogen abgeleiteten Beurteilungswerten liegt in aller Regel als Ausgangspunkt der N(O)AEL zugrun-
de, d. h. diejenige Konzentration oder Dosis, bei der keine adversen Effekte mehr beobachtet wurden.

Ein Ansatz für die Ermittlung eines Ausgangswertes („point of departure“) zur Ableitung von Beurtei-
lungswerten,  welcher immer  mehr  an Bedeutung gewinnt,  ist  das  Benchmark-Dosis-Konzept  oder
Benchmarkverfahren. Das Benchmarkverfahren ist eine statistikgestützte Analyse vorliegender Wir-
kungsdaten in einem untersuchten Kollektiv, um die Dosis (oder Exposition) abzuschätzen, bei der in
diesem Kollektiv eine vorgegebene zusätzlich zum Hintergrund auftretende (adverse) Wirkung auftritt.
Die vorgegebene zusätzliche Wirkung oder Inzidenz wird als „benchmark response“ (BMR) bezeich-
net. Die ermittelte Dosis wird als „benchmark dose“ (BMD) definiert. Es ist die Schätzung, die mit der
höchsten Wahrscheinlichkeit  („maximum likelihood“)  zu dem festgelegten BMR gehört.  Die  untere
Grenze des Konfidenzintervalls der BMD („benchmark dose lower bound“) wird mit dem Kürzel BMDL
gekennzeichnet (Kalberlah und Hassauer 2003).

Ausgehend von der dokumentierten Effektdosis bzw.  -konzentration als Ausgangspunkt können im
Einzelnen folgende Sicherheitsfaktoren zum Ansatz gebracht werden, um einen Beurteilungswert ab-
zuleiten (vgl. Eikmann et al. 1999):

 Faktor zur Extrapolation bzgl. der Expositionsdauer (z. B. subchronisch auf chronisch),

 Faktor zur Extrapolation von einem beobachteten LOAEL auf einen geschätzten N(O)AEL,

 Faktor zur Berücksichtigung der Interspeziesvariabilität bei der Verwendung von tierexperimen-
tellen Daten,

 Faktor zur Berücksichtigung der innerartlichen Variabilität beim Menschen (Schutz empfindli-
cher Personengruppen).

In der Vergangenheit wurde oftmals ein Standardwert (Default-Wert) für die einzelnen Faktoren von 10
herangezogen. Zudem wurden diese Standardwerte zuweilen sehr schematisch angewendet. Mittler-
weile besteht grundsätzlich Konsens darüber, dass Sicherheitsfaktoren nicht starr zu verwenden sind,
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sondern durch bessere Schätzungen ersetzt werden sollten. Diese Meinung vertritt auch die ECHA in
ihren Publikationen zur Risikobewertung von chemischen Stoffen (ECHA 2010). Zum Beispiel können
detaillierte Informationen zu toxikokinetischen und/oder toxikodynamischen Unterschieden zwischen
Versuchstier und Mensch dazu verwendet werden, den entsprechenden Sicherheitsfaktor exakter zu
bestimmen und anzupassen (Eikmann et al. 1999). Mittlerweile haben diese differenzierten Betrach-
tungen auch Einzug in verschiedene offizielle Regelwerke zur Ableitung von Beurteilungswerten ge-
halten (ECHA 2010, BAuA 2008, VDI 2009).

Krebserzeugende bzw. krebsverdächtige Stoffe werden von verschiedenen Institutionen hinsichtlich
ihres kanzerogenen Potenzials klassifiziert. Die Einstufung für einen bestimmten Stoff kann hierbei un-
terschiedlich sein. Diese Klassifizierungen enthalten allerdings keine Aussagen zur kanzerogenen Po-
tenz. Für eine Vielzahl von krebserzeugenden bzw. krebsverdächtigen Stoffen kann zudem keine Wir -
kungsschwelle angegeben werden, unter welcher nicht mehr mit Effekten zu rechnen ist.   Für die
Quantifizierung des Krebsrisikos wird daher häufig das sogenannte unit risk herangezogen. Unter unit
risk versteht man das geschätzte zusätzliche Risiko, dass eine Erkrankung durch Krebs eintritt, wenn
eine dauernde inhalative Exposition gegenüber dem Gefahrstoff über Lebenszeit (70 Jahre) in Höhe
von 1 µg/m³ besteht. Bei oraler Exposition wird das Risiko für eine Aufnahme von 1 µg des Gefahr-
stoffs pro Liter Wasser oder pro kg Lebensmittel angegeben. Das auf die Körperdosis bezogene Risi -
ko wird als slope factor bezeichnet und hat die Einheit (mg/kg KG x d)-1 (Eikmann et al. 1999).

Ausführliche Stoffbeschreibungen sowie die Ableitung der TRD-Werte bzw. Krebsrisikoabschätzungen
finden sich u. a. in der Loseblattsammlung von Eikmann et al. (1999). Darüber hinaus liegen aktuell für
insgesamt 141 Stoffe in Deutschland mehr oder minder abgestimmte humantoxikologische Bewer-
tungsmaßstäbe vor (vgl. Fundstellenliste des Umweltbundesamtes,128 die entweder in Eikmann et al.
(1999) dokumentiert  oder aber beim Umweltbundesamt nachzufragen sind.  Darüber hinaus halten
weitere Einrichtungen solche Maßstäbe vor, z. B. das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), die
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) oder die WHO.

Monika Machtolf (Stand: 2014)

7.2.4 Anforderungen an Expositionsabschätzungen

Expositionsbetrachtungen dienen zur Abschätzung, welcher Schadstoffmenge der Mensch auf Grund
seines Aufenthalts bzw. seines Verhaltens ausgesetzt ist (vgl. z. B. DIN ISO 15800, 2004). Zur Be-
trachtung verschiedener Expositionsbedingungen werden in der Regel sogenannte Expositionsszena-
rien entworfen, die beschreiben, welche Bevölkerungsgruppen mit welchen Noxen bzw. gesundheits-
bestimmenden Faktoren wo, wie lange, wie oft und in welcher Form in Kontakt kommen. 

Detaillierte Expositionsszenarien wurden beispielsweise im Rahmen der Prüfwerteableitung zur Um-
setzung des Bundes-Bodenschutzgesetzes entwickelt und beschrieben (vgl. UBA 1999), die die Nut-
zung von Flächen als Kinderspielfläche, Wohngebietsfläche, Haus- und Kleingarten, Park- und Frei-
zeitanlagen sowie  Industrie-  und  Gewerbegrundstücke  differenzieren lässt.  Dabei  werden  je  nach
Schadstoff  die verschiedenen Aufnahmepfade (oral,  inhalativ,  dermal)  und Wirkendpunkte (toxisch
und kanzerogen) parallel sowie verschiedene Wirkungspfade ggf. integrativ betrachtet.

Als allgemeine Formel zur Ermittlung der Schadstoffzufuhr über ein Umweltmedium kann angenom-
men werden:

128  Http://www.umweltbundesamt.de/boden-und-altlasten/altlast/web1/deutsch/pruefwerte_uba.pdf
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M [g/Tag] =Aufnahmemenge des Zufuhrmediums pro Tag
n [Tage/Jahr] =Expositionshäufigkeit pro Jahr
texp [Jahre] =Expositionszeitraum
tm =Gesamtzeit, über die die Exposition zu mitteln ist
KG [kg] =Körpergewicht
C(X) [mg/kg] =Konzentration des Stoffes X im Zufuhrmedium

Ausführliche Überlegungen zur Formulierung von Szenarien sowie der Quantifizierung von Expositi-
onspfaden finden sich auch im UMS-Modell zur Beurteilung von Altlasten (Hempfling et al. 1997).

Abb. 15 gibt einen Überblick über die standardisierte Vorgehensweise zur Expositionsabschätzung129

von Noxen aus Umweltmedien.

Neben Angaben zu Schadstoffkonzentration in verschiedenen Zufuhrmedien stellen anthropometri-
sche Daten wie Alter, Gewicht oder Lebensalter zur Charakterisierung der Nutzergruppen die Grundla-
ge für eine Quantifizierung der Expositionsbedingungen dar. Gleichzeitig sind aber auch Annahmen
zur Charakterisierung des Verhaltens, wie beispielsweise zu Expositionshäufigkeit und  -dauer, zum
Zeitbudget, Verzehrs- und Freizeitverhalten, Arbeitsplatz, etc. erforderlich. Grundlagen und umfassen-
de Hintergrundinformationen bietet dazu der Bericht  Standards zur Expositionsabschätzung der  ad
hoc Länderarbeitsgruppe Risikoabschätzung und -bewertung in der Umwelthygiene (AGLMB 1995). 

Darüber hinaus erfolgte mit dem Forschungsprojekt Evaluation von Standards und Modellen zur pro-
babilistischen  Expositionsabschätzung (Xprob)  eine  Aktualisierung  und  Fortschreibung  der  Daten-
grundlage,  die  für  verteilungsbasierte  Expositionsmodellierungen herangezogen werden  kann (vgl.
Mekel et al. 2007a-d). Die aktuellsten bevölkerungsbezogenen Expositionsfaktoren können der frei
verfügbaren Datenbank RefXP entnommen werden (www.uba.de/xprob).

Die Nationale Verzehrsstudie II (BMELV & MRI 2008) liefert umfangreiche Daten zu den Verzehrsge-
wohnheiten der deutschen Bevölkerung. Differenziert nach Alter und Geschlecht können Verzehrs-
mengen für verschiedene Lebensmittelgruppen recherchiert werden. Informationen zum Anbau- und
Verzehrsverhalten von Kleingärtnern sind in der Nordrhein-Westfälischen Verzehrsstudie (IFUA 2001)
dokumentiert und sind ebenfalls in RefXP aufgenommen.

Bei der Festlegung von Konventionen (beispielsweise zum Aufenthalt  im Freien oder Verzehr be-
stimmter Gemüsearten etc.) können je nach angestrebtem Schutzniveau durchschnittliche oder un-
günstige Annahmen ausgewählt werden. Werden in der Zusammenschau der getroffenen Expositions-
annahmen durchgängig ungünstige Annahmen oder gar extrem ungünstige (worst case) Betrachtun-
gen gewählt, kann insgesamt eine Risikoüberschätzung resultieren, während bei unsicherer Datenla-
ge und durchschnittlichen Annahmen eine Risikounterschätzung nicht  auszuschließen ist.  Deshalb
sind hier sorgfältige Abwägungen oder auch Einzelfallprüfungen erforderlich, die ggf. auch Methoden
probabilistischer Expositionsschätzung einschließen.

129  In  wissenschaftlichen Betrachtungen wird zunehmend der  Begriff  Abschätzung durch  den weniger  abwertenden Begriff
Schätzung ersetzt.
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Quelle: Machtolf, eigene Darstellung

Abb. 15 Schema zur Vorgehensweise von Expositionsabschätzungen für Noxen aus 
Umweltmedien

Darüber hinaus liegen von verschiedenen Institutionen Modelle zur Expositionsabschätzung für die
verschiedensten Expositionspfade vor. So wurde von der EU das EDV-Programm EUSES (European
Union System for the Evaluation of Substances) entwickelt. Es ist das offizielle Entscheidungsunter-
stützungssystem zur Risikoabschätzung von Chemikalien auf europäischer Ebene (vgl. Trapp et al.
1999) und basiert auf den Vorgaben der EU Technical Guidance Documents for Risk Assessment
(vgl. Europäische Union 2003). 

Vom Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden in dem Bewertungsmodell CSOIL
(vgl. Rikken et al. 2001, van den Berg 1994, Otte et al. 2001) ebenfalls eine Vielzahl von Expositions-
betrachtungen quantifiziert. 

Die U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) hat bereits 1989 (vgl. U.S. EPA 1989) umfang-
reiche modellhafte Expositionsannahmen abgeleitet und in den letzten Jahren fortlaufend aktualisiert
und fortgeschrieben (vgl. z. B. U.S. EPA 1996; U.S. EPA 2002; U.S. EPA 2004). Das EDV-Programm
RISC4, das auf den Annahmen und Modellen der U.S. EPA basiert, wurde im Auftrag von British Pe-
trol entwickelt und fortgeschrieben und kann zur Darstellung verschiedener Aufnahmepfade herange-
zogen werden (Lynn 2001). 
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Monika Machtolf (Stand: 2014)

7.2.5 Anforderungen an die Risikocharakterisierung 

Im Ergebnis der vorausgegangenen Schritte der Risikoabschätzung werden in der Regel Gesamt-Kör-
perdosen betrachtet, die sich entweder auf die äußere Zufuhr einer Noxe oder  -nach Kontakt bzw.
Aufnahme in den Organismus - auf die innere Exposition beziehen.

Zur Bestimmung der Gesamt-Körperdosen sind zunächst aufnahmepfadspezifisch (oral, inhalativ, der-
mal) die jeweiligen wirkungspfadspezifischen Zufuhrmenge für die Noxe zu ermitteln. Damit ergibt sich
für die relevanten Parameter und Aufnahmepfade jeweils eine Körperdosis, die nur dann, wenn syste-
mische Wirkungen auf dasselbe Zielorgan die Beurteilungsgrundlage bilden, zu einer Gesamt-Körper-
dosis addiert werden können.

Im Abgleich zwischen dem Ergebnis der standortspezifischen Expositionsabschätzung und möglicher
humantoxikologisch begründeter Beurteilungsmaßstäbe (s. o.) wie TRD-Werte oder unit risk-Schätz–
ungen lässt sich das vorhandene oder zu prognostizierende Risiko gesundheitlicher Gefährdungen
charakterisieren. 

Bei der Abschätzung von entsprechenden Bewertungsmaßstäben sind sinnvollerweise Risikogruppen
bzw. empfindliche Personengruppen zu berücksichtigen. Von einer Risikogruppe im engeren Sinne
wird bei einem Personenkreis gesprochen, bei dem sich das höhere gesundheitliche Risiko anhand ei -
nes von der Exposition gegenüber der betrachteten Noxe unabhängigen Merkmals, wie Rauchersta-
tus, Schwangerschaft, bestimmte Vorerkrankungen, vorhersagen lässt. So haben Kinder ein im Ver-
hältnis zum Körpergewicht höheres Atemminutenvolumen als Erwachsene und können auch toxikody-
namisch besonders gefährdet sein. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse von Expositionsabschätzungen sind stets die Unsicherheiten, die
ggf. aus der Annahme von Konventionen, etc. resultieren, zu berücksichtigen und adäquat zu würdi-
gen. Auch ist es Aufgabe der Risikocharakterisierung, das gewählte Schutzniveau klar zu benennen,
denn mit  Hilfe  der Wahl von Sicherheits- oder Unsicherheitsfaktoren kann eine Aussage über die
Wahrscheinlichkeit eines möglichen Schadenseinritts um Größenordnungen variieren. So können bei-
spielsweise im Sinne des vorsorgenden Gesundheitsschutzes eher ungünstige Annahmen und Kon-
ventionen zur Expositionsabschätzung ausgewählt werden, während im Sinne der Gefahrenabwehr
der  Gedanke  des  wahrscheinlichen  Gefahreneinritts  eher  durchschnittliche  Expositionsannahmen
bzw. höhere innere Expositionen zulassen kann.

Claudia Hornberg (Stand: 2014)

7.3 Human-Biomonitoring

7.3.1 Grundlagen des Human-Biomonitoring

Human-Biomonitoring (HBM) ist ein Werkzeug der gesundheitsbezogenen Umweltbeobachtung. Mit-
tels HBM werden menschliche Körperflüssigkeiten und -gewebe  in einem möglichst repräsentativen
Teil der Bevölkerung untersucht, um ihren Gehalt an Stoffen zu bestimmen (UBA 2013).  Auf diese
Weise wird die innere Exposition gegenüber diesen Stoffen bestimmt, die sich aus den unterschiedli-
chen Expositionswegen (dermal, inhalativ, oral) gemeinsam ergibt. Die Stoffbelastung kann bei Über-
schreitung einer Wirkungsschwelle zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Zur Bewertung lei-
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tet  die  Kommission Human-Biomonitoring (HBM-Kommission) Referenzwerte und toxikologisch be-
gründete Beurteilungswerte für die innere Exposition, die sogenannten Human-Biomonitoring-Werte
ab (Kommission HBM 1996a, b). 

Referenz-Werte bilden also die inneren Expositionen ab, die aus verschiedenen Aufnahmepfaden re-
sultiert. Sie können abgeleitet werden, wenn die gemessenen Stoffkonzentrationen repräsentativ für
einen relevanten Bevölkerungsanteil sind und beschreiben als statistisch definierte Werte die Belas-
tung der Allgemeinbevölkerung. Die HBM-Kommission legt als Referenzwert das innerhalb des 95%-
Konfidenzintervall  gerundete 95.  Perzentil  der Messwerte einer Stoffkonzentration in dem entspre-
chenden Körpermedium einer Referenzpopulation fest. Referenzwerte können für besonders belastete
bzw. für bezüglich bestimmter Belastungen bereinigte Teilgruppen angegeben werden, wenn dies an-
hand der Datenlage möglich und sinnvoll ist (Kommission HBM 1996b). 

Referenzwerte allein lassen keinesfalls Aussagen über die gesundheitliche Relevanz einer Stoffbelas-
tung zu. Für die Abschätzung der gesundheitlichen Relevanz eines Stoffes ist regelhaft eine toxikolo-
gische Risikobewertung erforderlich, die die Grundlage für die Begründung von Human-Biomonitoring-
Werten (HBM-I und II) darstellt. Die Ableitung stützt sich üblicherweise auf Studien, die einen Zusam-
menhang zwischen der Konzentration eines Stoffes (oder seiner Metaboliten) in menschlichen Körper-
flüssigkeiten und dem Auftreten adverser Wirkungen nachweisen. 

HBM-Werte und entsprechende Handlungsempfehlungen werden für verschiedene Bevölkerungsgrup-
pen und eine lebenslange Belastung, aber auch für besondere vulnerable Personengruppen bzw. be-
stimmte Lebensphasen (z. B. Kinder, Frauen im gebärfähigen Alter, alte Menschen) abgeleitet. 

HBM-I- oder II-Werte können nicht abgeleitet werden, wenn für Stoffe aufgrund des zugrundeliegen-
den Wirkmechanismus (insbesondere genotoxische Kanzerogene) oder anderer Daten (z. B. Verlauf
der Dosis-Wirkungsbeziehung) keine gesundheitlich sichere Expositionshöhe begründet werden kann.

Der HBM-I-Wert entspricht der Konzentration eines Stoffes in einem Körpermedium, bei dessen Unter-
schreitung nach dem aktuellen Stand der Bewertung durch die HBM-Kommission nicht mit einer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung zu rechnen ist und somit  kein Handlungsbedarf gegeben ist.  Eine
Überschreitung des HBM-I-Wertes sollte Anlass sein, den Befund durch weitere Messungen zu kon-
trollieren. Bei Befundbestätigung sollte der Ursache für die Erhöhung nachgegangen werden und ge-
gebenenfalls verantwortliche Belastungsquellen, soweit unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit sinn-
voll, gemindert oder reduziert werden (Kommission HBM 1996a, b). 

Der HBM-II-Wert entspricht der Konzentration eines Stoffes in einem Körpermedium, bei deren Über-
schreitung eine für die Betroffenen als relevant anzusehende gesundheitliche Beeinträchtigung mög-
lich ist. Bei Überschreitung des HBM-II-Wertes ist eine umweltmedizinische Betreuung und Beratung
der Betroffenen zu veranlassen und, soweit möglich, sind umgehend Maßnahmen zur Minderung der
Belastung zu ergreifen. Der HBM-I-Wert ist daher als Prüf- oder Kontrollwert anzusehen, während der
HBM-II-Wert einen  Interventions- oder  Maßnahmenwert darstellt (Kommission HBM 1996a, b). 

Der Bereich zwischen HBM-I-Wert und HBM-II-Wert ist damit der Prüfbereich oder Kontrollbereich, in
dem eine erhöhte Aufmerksamkeit angezeigt ist, da gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht mit aus-
reichender Sicherheit auszuschließen sind (Schulz et al. 2011).  Der jeweils vorliegende Wert ist im
Hinblick darauf zu prüfen, ob es sich um eine reproduzierbare dauerhafte Erhöhung oder lediglich um
einen Zufallsbefund handelt. Für den Bereich zwischen HBM-I-Wert und HBM-II-Wert existieren aus
wissenschaftlich anerkannten Studien keine sicheren Belege – weder für eine sichere gesundheitliche
Unbedenklichkeit, noch für eine Gesundheitsgefährdung. Aus Gründen des vorbeugenden Gesund-
heitsschutzes sind Schritte zur Beseitigung der in Frage kommenden Quellen jedoch zu erwägen. Da-
bei sind die finanzielle Vertretbarkeit (Kosten-Nutzen- Abwägungen), wie auch mögliche, durch die
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Maßnahmen bedingte andere Risiken zu beachten. Eine unbedingte Notwendigkeit für unverzügliche
Maßnahmen ist nicht gegeben. Eine Expositionsreduktion ist aber unter Berücksichtigung des vorsor-
genden Gesundheitsschutzes grundsätzlich erwünscht (Kommission HBM 1996a, b). 

Bei Messwerten oberhalb des HBM-II-Wertes sind gesundheitliche Beeinträchtigungen zwar grund-
sätzlich möglich, müssen jedoch nicht unbedingte Folge sein. Betroffenen sollte deshalb eine umwelt-
medizinische  Betreuung  und  Beratung,  gegebenenfalls  auch  eine  längerfristige  Beobachtung  mit
Überprüfung des Messwertes angeboten werden. Die weitere Belastung sollte durch Beseitigung von
spezifischen Expositionsquellen, soweit diese erkennbar sind, umgehend vermindert werden. Der Be-
reich oberhalb vom HBM-II-Wert ist als Interventionsbereich zu betrachten.

Bei Unterschreitung des HBM-I-Wertes und gleichzeitiger Überschreitung des aktuellen Referenzwerts
liegt eine Exposition vor, die die Hintergrundbelastung überschreitet. Bei Exposition gegenüber einem
toxischen Stoff sollte unter umwelthygienischen, präventivmedizinischen Aspekten geprüft werden, ob
die Exposition mit vertretbarem Aufwand vermindert werden kann, d. h., ob auffällige Quellen vorhan-
den und vermeidbar sind oder ob eine andere Erklärung für den unüblich hohen Wert gefunden wer-
den kann (Kommission HBM 2009).

7.3.2 Kommission Human-Biomonitoring

Damit die Schadstoffbelastungen von Menschen einheitlich bewertet werden können, hat die HBM-
Kommission Kriterien für die Erarbeitung von Orientierungswerten (Referenz- und HBM-Werte) aufge-
stellt. Auf der Basis dieser Grundsatzüberlegungen erstellt die HBM-Kommission Monografien zu ein-
zelnen Stoffen und leitet Referenz- und HBM-Werte ab, soweit das vorhandene Datenmaterial ausrei-
chend ist. Diese Stoffmonografien enthalten im Wesentlichen folgende Inhalte: Vorkommen, Verwen-
dung und Verbreitung der Substanz in der Umwelt, Aufnahmepfade, Verstoffwechslung und Ausschei-
dung beim Menschen sowie Hinweise auf Einflussfaktoren, die innere Belastung von Menschen und
deren gesundheitliche Bedeutung (UBA 2013).

Seit 1996 hat die HBM-Kommission des Umweltbundesamtes ca. 60 Stellungnahmen publiziert, für
fast 50 Stoffe wurden Referenzwerte abgeleitet und für 8 Stoffe HBM-Werte veröffentlicht (Kommissi-
on HBM 2012). 

Julia Nowacki, Thomas Claßen (Stand: 2014)

7.4 Health Impact Assessment 

Das Health Impact Assessment (HIA) stellt ein spezifisches Verfahren mit dem Ziel dar, den Entschei-
dungsprozess von Politikvorhaben, Planungsverfahren, Programmen oder Projekten (PPPP) im Sinne
der  Sicherung  und  Verbesserung  der  Gesundheit  einer  betroffenen  Bevölkerung  zu  beeinflussen.
Hierzu werden die Auswirkungen von PPPPs auf die Gesundheit betroffener Bevölkerungsgruppen
mittels unterschiedlicher quantitativer sowie qualitativer Analysen bewertet. HIA hat den Anspruch, im-
mer die bestverfügbare Evidenz zu identifizieren und zu nutzen. (Vohra 2007, Nowacki & Mekel 2012).

Das HIA hat sich aus drei unterschiedlichen Fragestellungen zu ihrer aktuellen Form entwickelt: 

 Umwelt und Gesundheitsfragestellungen,
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 Berücksichtigung von sozialen Gesundheitsdeterminanten sowie 

 Berücksichtigung gesundheitlicher Chancengleichheit. 

Die Notwendigkeit zur Betrachtung von gesundheitlichen Folgewirkungen von umweltrelevanten Pro-
jekten wurde mit dem National Environmental Policy Act (NEPA) 1969 in den USA zum ersten Mal ge-
setzlich geregelt. Seitdem hat die Berücksichtigung von Gesundheit in Umweltfolgenabschätzungen
wie der Umweltverträglichkeitsprüfung und der  Strategischen Umweltprüfung Einzug gehalten. Aller-
dings handelt es sich zumeist um ein sehr enges Verständnis von Gesundheit, so dass der Schwer-
punkt häufig auf bio-physikalischen Umweltaspekten und der Betrachtung von Grenzwerten liegt (No-
wacki et al. 2010, Harris-Roxas & Harris 2011). Dieses enge Verständnis wird durch die Berücksichti -
gung sozialer Gesundheitsdeterminanten, der zweiten konzeptionellen HIA Säule, erweitert. Im Mittel-
punkt stehen hier meist die Betrachtungen von Politikvorhaben und Programmen, ihr Einfluss auf das
erweiterte  Spektrum der Gesundheitsdeterminanten (z. B.  dargestellt  im Modell  von Dahlgren und
Whitehead (1991), weiterentwickelt von Barton und Grant 2006, vgl.  Abb. 6, S. 68) und ihre Auswir-
kungen auf die Gesundheit. HIA dient hier als ein intersektorelles Instrument, durch das Gesundheits-
determinanten in Sektoren außerhalb des Gesundheitssektors begutachtet werden können wie z. B.
im Leitbild Health in All Policies der Europäischen Kommission dargestellt (Stahl et al. 2006, Harris-
Roxas et al. 2012). Die dritte Säule von HIA bildet die Betrachtung von PPPPs im Hinblick auf schon
vorhandene, vermeidbare gesundheitliche Ungleichheiten in der betroffenen Bevölkerung bzw. inwie-
weit diese noch verstärkt würden oder auch vermindert werden könnten. Als Instrument wurden hier
das sogenannte Equity-focused HIA entwickelt, das die Betrachtung von vermeidbaren gesundheitli-
chen Ungleichheiten von Anfang an einbezieht (Mahoney et al. 2004). 

Seit der ersten Diskussion über die Notwendigkeit der Beurteilung der Auswirkungen auf die Gesund-
heit im Rahmen großer Entwicklungsprojekte (Morris & Novak 1976) sind HIAs mittlerweile internatio-
nal etabliert und werden auf verschiedenen Planungs- und Politikebenen - von lokalen, regionalen, na-
tionalen bis hin zur internationalen Ebene – sowie auf freiwilliger Basis oder gestützt durch gesetzliche
Regulierungen durchgeführt. Auch wenn die meisten HIAs auf freiwilliger Basis durchgeführt werden
(Harris-Roxas et al. 2012 , Winkler et al. 2013),130 haben einige Länder Gesetze und Rechtsvorschrif-
ten auf nationaler Ebene entwickelt, die entweder spezifische HIA-Vorschriften festlegen oder diese in
die bestehenden Umweltprüfverfahren integrieren.131 Auch internationale Organisationen wie die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) und die regionalen Entwicklungsbanken (z. B. die Asian Development
Bank), die Europäischen Union oder internationale Verbände wie der International Council on Minerals
and Metals (ICMM) und die International Petroleum Industry Environmental Conservation Association
(IPIECA) unterstützen den Einsatz von HIAs. Darüber hinaus finden die Performance Standards der
International Finance Cooperation (IFC als Teil der Weltbank) mit einem speziellen Standard für Ge-
meinde-Gesundheit im Entwicklungshilfebereich allgemeine Anerkennung. Sie kommen insbesondere
in der Folgenabschätzungen von großen IFC-finanzierten Entwicklungsprojekte zum Einsatz und ha-
ben somit durchaus einen Einfluss auf große Entwicklungsprojekte in sogenannten Entwicklungslän-
dern (Vohra 2007, Winkler et al. 2013).

Nach dem Göteborg Konsens-Papier des European Centre for Health Policy des WHO Regional Of-
fice for Europe (WHO Regional Office for Europe & European Centre for Health Policy 1999) ist ein
HIA „eine Kombination von Verfahren, Methoden und Werkzeugen, durch welche eine Strategie, ein
Programm oder ein Projekt sich hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Auswirkungen und deren Ver-

130  Z. B. in den meisten europäischen Ländern wie England, Finnland, Deutschland, Niederlande, Schweden, sowie in China
und den USA.

131  Z. B. in Brasilien, der Demokratische Volksrepublik Laos, Litauen, der Republik Korea, Slowenien, Thailand und Vietnam,
oder auf regionaler Ebene wie z. B. in Australien, Kanada, Neuseeland und Spanien.
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teilung in der Bevölkerung beurteilen lassen.“ In einer Erweiterung wird diese Definition um einen akti -
onsbezogenen Fokus ergänzt: HIA identifizieren mögliche Maßnahmen, um diese gesundheitlichen
Auswirkungen zu managen (Quigley et al. 2006). Zur Schätzung dieser Auswirkungen werden die er-
weiterten Gesundheitsdeterminanten (vgl. Kap. 5.1) herangezogen und bewertet. 

Das HIA zeichnet sich durch folgende Eigenschaften als Brückenbauer zwischen den Planungs- und
Gesundheitsverfahren und ihren Akteuren aus:

 arbeitsteiliges Vorgehen, da es fast immer erforderlich ist, mehrere Expertisebereiche zu verbin-
den (Spezialisten für betroffene Lebensbereiche, z. B. „Policymakers“, Planer, Ingenieure, Öko-
nomen sowie Gesundheitswissenschaftler/innen,  Epidemiologen,  Risikoabschätzern,  Umwelt-
und Gesundheits-Experten),

 gute Praxis von Partizipation durch die Beteiligung von Stakeholdern mit (Geschäfts-)Interesse
an der Policy, dem Plan, Programm oder Projekt, und Menschen, die von der Policy, dem Plan,
Programm, oder Projekt betroffen sein können,

 HIA-Verfahren und -Methoden, die ebenso wie die oben beschriebenen Planungsverfahren ei-
nen klaren Ablauf besitzen, der je nach Vorhaben verkürzt (Rapid HIA) oder erweitert (Full HIA)
werden kann (vgl. Forsyth et al. 2010).

Der Ablauf eines HIAs wird in Abb. 16 modellhaft in Zusammenhang mit einem so genannten Policy-
Cycle dargestellt. Wie aus den Eigenschaften des HIA und des Ablaufs ersichtlich, bieten sich hier
zahlreiche Chancen, die kommunale Planungs- und Vollzugsebene ebenso wie den Gesundheitssek-
tor und die lokale Bevölkerung in einen Prozess der gesundheitsförderlichen kommunalen Gesamtent-
wicklung zu integrieren. So setzt ein HIA im Idealfall bei der Problemidentifikation mit dem sogenann-
ten Screening ein, informiert die Strategie-/Politikentwicklung durch verschiedene Bewertungsverfah-
ren,  unterstützt  die  Entscheidungsfindung sowie letztendlich die  Umsetzung sowie Monitoring und
Evaluierung.

Der Ablauf des HIA kann dabei in sechs Phasen unterteilt werden (Nowacki & Mekel 2012): 

1 Screening: eine erste Analyse und Einschätzung der möglichen Auswirkungen auf die Gesund-
heit der betroffenen Bevölkerung durch das geplante Vorhaben und Feststellung, ob ein HIA not-
wendig ist.

2 Scoping:  Festlegung des weiteren Vorgehens, nach Möglichkeit  Etablierung eines HIA-Beirats
aus Vertretern des Vorhabens, der betroffenen Bevölkerung, Benennung der HIA-Experten zur
Durchführung des HIA inklusive Arbeitsvereinbarung sowie Festlegung, welche Auswirkungen
besonders zu betrachten sind, welche Methoden und Verfahren eingesetzt werden etc.

3 Bewertungsverfahren: Sie bilden den Kern eines HIA. Ziel ist es immer, die bestverfügbare Evi-
denz zu nutzen; dabei sind die einzelnen Teilschritte jedoch abhängig von den zur Verfügung ste-
henden Ressourcen und den verfügbaren Daten. Kennzeichnend ist hierbei die Methodenvielfalt,
da zumeist eher quantitative epidemiologische, toxikologische aber auch sozalwissenschaftliche
qualitative Verfahren zum Einsatz kommen. Auf Basis der verschiedenen Analysen werden an-
schließend Handlungsalternativen und -empfehlungen formuliert sowie nach Möglichkeit Indikato-
ren für das spätere Monitoring beschrieben. Besondere Berücksichtigung bei der Analyse sollten
vulnerable Gruppen finden. 

4 Berichterstattung: Endprodukt des Verfahrens mit einer Beschreibung des Vorgehen, der Ergeb-
nisse, Empfehlungen und mögliche Handlungsalternativen.
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5 Monitoring:  kontinuierlicher Soll-Ist-Vergleich zur Überwachung des Vorhabens generell  sowie
der Maßnahmen, welche aufgrund der Empfehlungen umgesetzt werden. 

6 Evaluation: einerseits eine interne Prozessevaluation des HIAs, ob dieses seine Aufgabe erfüllt
hat, sowie Ergebnisevaluation, welchen Einfluss das HIA auf den Entscheidungsprozess hatte;
zudem nach Möglichkeit eine Bewertung und Überprüfung der vorhergesagten Auswirkungen auf
die Gesundheit der betroffenen Bevölkerung.

Quelle: Nowacki & Mekel 2012, S. 286, in Anlehnung an Fehr (2010, S. 146) und Thérivel (2010, S. 16)

Abb. 16 Verknüpfung von HIA-Prozess und Policy-Cycle 

Während des gesamten Verfahrens sollte die betroffene Bevölkerung möglichst in das HIA eingebun-
den werden, auch um die Akzeptanz des Verfahrens und seiner Empfehlungen zu unterstützen. Die
Durchführung des HIA ist in Deutschland nicht geregelt oder gar verbindlich. Die fallbezogene HIA-
Durchführung bzw. die Beteiligung von Gesundheitsexperten wäre im Zuge der Erstellung von Um-
weltberichten  oder  Umweltverträglichkeitsstudien  im  Rahmen  von  Strategischen  Umweltprüfungen
oder Umweltverträglichkeitsprüfungen allerdings problemlos integrierbar. Die Beteiligung von Gesund-
heitsexperten wird sogar von dem internationalen Abkommen des Protokolls zur Strategischen Um-
weltprüfung im Rahmen der Espoo Konvention,  dem sogenannten SEA Kiew Protocol,  verlangt.132

Schutzgutbezogene Fachgutachten sind in komplexen Planungs- und Zulassungsverfahren ohnehin
die Regel und regelmäßig in die Abschätzung der Umweltfolgen zu integrieren. Die verfahrensbezoge-
nen HIA-Elemente wie Einbeziehung von Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit sind oh-
nehin Standard, an die sich das HIA ohne weiteres anbinden ließe. Auch die Bezeichnungen bzw. Ele-
mente innerhalb des HIA-Verfahrensablaufes wie Screening, Scoping, Bewertungsverfahren oder Mo-
nitoring stellen Dinge dar, die im Standardablauf von Umweltprüfungen in vergleichbarer Weise exis-

132  Von Deutschland 2007 ratifiziert und 2010 in Kraft getretten.
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tieren. Bei komplexen, umweltprüfungspflichtigen Vorhaben und Programmen mit zu erwartenden er-
heblichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sollte daher von der verfahrensführenden
Behörde im Rahmen des Scopings der Einsatz des HIA erwogen werden und Gesundheitsexperten
nach Möglichkeit von Anfang an in das Verfahren eingebunden werden. 

Rudolf Welteke, Martin Enderle (Stand: 2014)

7.5 Fachplan Gesundheit 

Um Wahrnehmung und Präsenz des Themas Gesundheit im intersektoralen Dialog zu stärken und die
Arbeit des Gesundheitssektors im Konzert kommunaler Akteure zu unterstützen, sind in Nordrhein-
Westfalen Entwicklungsarbeiten zum Aufbau lokaler Fachpläne Gesundheit angelaufen. 

Die planerische Komponente – Gesundheitsbelange der Bevölkerung stärken

Der planerische Ansatz für einen Fachplan Gesundheit verknüpft eine kartografische Darstellung ge-
sundheitsrelevanter räumlicher Elemente und Strukturen mit einer fachbezogenen lokalen Entwick-
lungsperspektive aus Sicht des Gesundheitssektors. Dabei wird empfohlen, zunächst Basiskarten auf-
zubauen, die relevante Einrichtungen für vulnerable Gruppen133 im Gebiet der jeweiligen Kommune
dokumentieren sowie Flächen mit erhöhtem Bedarf an Gesundheitsförderung ausweisen. Weitere Kar-
ten beschreiben die spezifischen lokalen Strukturen hinsichtlich der „Situation Gesundheit“: Potenzia-
le; Gefährdungen und Risiken; Versorgungsstrukturen und  -analysen. Über den Zwischenschritt der
räumlichen Verortung fachlicher und sektoraler Gesundheitsziele (Leitmodell Gesundheit) lassen sich
einerseits maßnahmenorientierte Interaktionen ableiten sowie andererseits Fachbeiträge zu Planungs-
und Genehmigungsverfahren erstellen.  Abb. 17 zeigt Elemente und Verfahrensablauf zur Erstellung
solcher Fachplänen.

Lokale Gesundheitsbehörden, die einen Fachplan Gesundheit erarbeiten, dürften eine bessere Positi -
on bei der Vertretung von Gesundheitsbelangen ihrer Bevölkerung in Planungs- und Entwicklungsver-
fahren erreichen können. Aus Fachgesprächen mit kommunalen Vertretern und aus Praxiserfahrun-
gen im Rahmen einer ersten Pilotphase mit drei nordrhein-westfälischen Kommunen (2010)134 hat sich
konkretisiert, dass der Aufbau einer systematischen Fachplanung Gesundheit mit  Entwicklungsauf-
wand vor Ort verbunden sein wird. In Zeiten  knapper kommunaler Haushaltsmittel lässt sich eine
auch nur halbwegs umfassende lokale Fachplanung Gesundheit voraussichtlich am ehesten als Syn-
ergieleistung im Bündel mit der Bearbeitung weiterer Entwicklungsbedarfe im Gesundheitssektor auf-
bauen. Drei dieser von einer Fachplanung Gesundheit profitierenden Komponenten werden nachfol-
gend skizziert.

133  Vulnerable Gruppen sind Bevölkerungsgruppen, die im gesundheitsbezogenen Sinne als „verletzlich“, vulnerabel angesehen
werden. Konkret geht es in diesem Zusammenhang um Kinder und Jugendliche, ältere Menschen, Kranke und Behinderte,
Schwangere, zum Teil sind auch sozial Benachteiligte gemeint, die aufgrund ihrer speziellen Situation im Vergleich zum Be-
völkerungsmittel  in verstärktem Ausmaß gesundheitlichen Risiken und Unfallgefahren ausgesetzt  sind. Vergleiche hierzu:
Stamm H. et al. (2003); Streich, W. (2006); Bencic, W. (2009); Fässler, S. et al. (2011).

134Dokumentiert in Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit NRW (2011). 
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Die gesundheitspolitische Komponente – Handlungsansatz Kommunaler Gesundheitskon-
ferenzen stärken 

Als vorbildlich werden immer wieder die mit dem ÖGD-Gesetz NRW 1997 gestarteten Kommunalen
Gesundheitskonferenzen gesehen. Vielerorts gelingt es über diese Konferenzen, Impulse der örtlichen
Gesundheitsbehörden durch ein kontinuierlich arbeitendes, fachkompetentes und kommunalpolitisch
präsentes Akteurskonsortium auf eine breitere Basis zu stellen. Über eine Fachplanung Gesundheit
können sich künftig schwerpunktmäßig zwei Zielrichtungen sachgerechter verfolgen lassen. Einerseits
lassen sich größere Teile des Aktivitätsspektrums einer Kommunalen Gesundheitskonferenz als we-
sentliche Elemente einer Fachplanung Gesundheit darstellen und damit auch für den angestrebten in-
tersektoralen Dialog aufbereiten. Andererseits kann ein Fachplan Gesundheit, der in seinen Einzel-
komponenten durch eine Kommunale Gesundheitskonferenz fachlich diskutiert und offiziell beschlos-
sen wird, mit einer erweiterten Legitimation und Bedeutung in die kommunalpolitische Debatte und in
sektorübergreifende kommunale Entwicklungsszenarien eingebracht werden. 

Grundlagenerarbeitung (1)

 Basiskarte (a) Einrichtungen für vulnerable Gruppen

 Basiskarte (b) Stadtteile und Quartiere mit erhöhtem Bedarf an Gesundheitsförderung

⬇ ⬇ ⬇ 
Karte (2)

Situation Gesundheit

 Potentiale

Karte (3)

Situation Gesundheit

 Gefährdungen, Risiken

Karte (4)

Situation Gesundheit

 Versorgungsstrukturen 
und -analysen

⬇ ⬇ ⬇ 
Leitmodell Gesundheit (5)

 Räumliche Verortung fachlicher und sektoraler Gesundheitsziele

⬇ ⬇ 
Maßnahmen (6)

 Ordnung nach Prioritäten

 Schwerpunkte
➞

Beitrag zu Planungs- und Zulassungsverfahren 
(7)

 Gesundheitsbezogener Fachbeitrag im Rah-
men von Planungs- und Zulassungsverfahren

Abb. 17 Ablaufschema zur Erstellung eines Fachplans Gesundheit

Die behördliche Entwicklungskomponente – Darstellung der Arbeit der lokalen Gesundheits-
behörde optimieren

Ein lokaler Fachplan Gesundheit wird in der Regel das Leistungsspektrum und die Vorhaben einer un-
teren Gesundheitsbehörde (uGB) abbilden. In diesem Sinne bietet es sich an, den Entwicklungsauf-
wand einer Fachplanung Gesundheit auch für eine konsistente Außendarstellung der behördlichen Ar-
beit zu nutzen. Vielerorts bestehen bereits  aussagekräftige (Internet-) Darstellungen der Arbeitsberei-
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che der kommunalen Gesundheitsbehörde. Häufig sind diese Präsentationen intern bereits mit kon-
kreten Zielen und Maßnahmen hinterlegt, die einem modernen Behördenmanagement entsprechen.
Aus diesen Beständen lassen sich im günstigen Fall bereits größere Teile einer kommunalen Fachpla-
nung Gesundheit ableiten. Ein Fachplan Gesundheit gibt damit große Teile des Leistungsspektrums
einer uGB wieder. Damit entsteht ein attraktives Präsentationsmedium für die behördliche Arbeit im
Gesundheitssektor mit der Chance zur Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformation.

Die berichterstatterische Komponente – Gesundheitsberichterstattung in ihrer Grundsubstanz 
und Maßnahmenorientierung unterstützen

Kommunale Gesundheitsberichterstattung ist seit den 1990er Jahren in vielen Bundesländern zum
Rückgrat einer lokalen und quartiersbezogenen Gesundheitsförderung geworden. Allerdings sind die
Forderungen nach einem verstärkt handlungsorientierten Ansatz einer solchen Berichterstattung heute
immer noch aktuell, obwohl sich einiges positiv verändert hat. Ein Grundproblem bleibt der Bedarf an
möglichst kleinräumig zu erhebenden Gesundheitsdaten. Hier bietet der Fachplanansatz zusätzliche
Impulse, da absehbar ist, dass der Aufbau einer lokalen Fachplanung Gesundheit Kooperationsansät-
ze insbesondere zwischen dem Gesundheitssektor und den Bereichen Soziales und Umwelt  einer
Kommune stimulieren wird.

Wie die erste Pilotphase des NRW-Projektes gezeigt hat, bietet der Fachplanansatz die Chance, Defi-
zite bezüglich Datenerhebung und Kartografie im Gesundheitssektor auszugleichen und eine Annähe-
rung an Standards anderer kommunaler Sektoren einzuleiten. Andererseits eröffnen sich über einen
Fachplan Gesundheit zusätzliche Möglichkeiten, bestehende Stärken der lokalen Gesundheitsbericht-
erstattung einer besseren Wahrnehmung und Wirkung im intersektoralen Dialog zuzuführen. Ein loka-
ler Fachplan Gesundheit sollte auch eine zielgerichtete Ressourcenallokation für künftige kommunale
Datenerhebungen ermöglichen. Da ein Fachplan Gesundheit schwerpunktmäßig auf Maßnahmen ab-
zielt (im Sinne einer Interventionskarte), dürfte er wesentlich zu einer verstärkten Handlungsorientie-
rung kommunaler Gesundheitsberichterstattung beitragen.

Sachstand und Ausblick

Erste Erfahrungen aus der Pilotphase 2010 haben verdeutlicht, dass lokale Fachpläne Gesundheit gut
daran  tun,  zunächst  auf  lokalen  Stärken  der  Kommunen  aufbauen.  Dabei  können  Stärken  und
Schwerpunktthemen der  lokalen  Gesundheitsberichterstattung  genutzt  werden  (Beispiel  Bielefeld),
vorhandene Projektbeteiligungen an Entwicklungsprogrammen integriert  werden (Beispiel Solingen)
oder Stärken der kommunalen Infrastruktur etwa im Bereich der Geoinformationssysteme (Beispiel
Unna) konstruktiv zur Anwendung kommen. Die Verwirklichung der Konzeptidee  wird voraussichtlich
ihren Weg nehmen über die praxisnahe Entwicklung von Einzelelementen, deren Verknüpfung mit in-
frastrukturellen Komponenten und die Verankerung der Entwicklungsidee in den Gedanken von Ent-
scheidungsträgern im Gesundheitssektor, in kooperierenden Behörden und Sektoren sowie auch in
der Gesamtkommune. 

Anfang 2012 handelt es sich bei lokalen Fachplänen Gesundheit um Prototypen. Dennoch hat sich der
entstandene Impuls für eine Fachplanung Gesundheit als Entwicklungskonzept in zahlreichen Fachge-
sprächen bereits konsolidiert. Inzwischen liegen - zwecks praxisbezogener Konkretisierung und Ver-
anschaulichung des Konzepts – zwei fiktionale Prototypen lokaler Fachpläne vor.135 

135Landeszentrum Gesundheit NRW 2012.

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



6.5  Planfeststellungsverfahren 219

Im Jahr 2013 startete das Landeszentrum Gesundheit eine einjährige Fachplan-Erprobungsphase. In
diesem Projekt werden an zwei Beispielen  - Städteregion Aachen und Kreis Unna – Grundlagen für
eine Fachplanerstellung einschließlich GIS-Technik erarbeitet und einzelne Fachplanelemente mit ei-
ner größeren Bearbeitungstiefe erstellt.136

Überörtlichen politischen und fachlichen Akteuren, Institutionen und Fachgesellschaften wie etwa der
UVP-Gesellschaft könnten auf dem weiteren Entwicklungsweg zu lokalen Fachplänen Gesundheit we-
sentliche Förderungsfunktionen zukommen. 

Aranka Podhora, Johanna Ferretti (Stand: 2014)

7.6 Impact Assessment und Nachhaltigkeitsprüfung

Im Jahr 2002 führte die Europäische Kommission eine Politikfolgenabschätzung, das sog. Impact As-

sessment,  für alle relevanten Politikvorhaben ein (bspw. für Richtlinien, Verordnungen, Weißbücher,

Aktionspläne). Der Aktionsplan zur besseren Regierungsführung (Aktionsplan für bessere Rechtsset-

zung  KOM(2002)278)  und  die  Europäische  Nachhaltigkeitsstrategie  bilden  dabei  den  Bezugsrah-

men137. Deutschland folgte dem Beispiel der EU auf freiwilliger Basis und unterzieht seit 2009 Geset-

zesentwürfe einer Nachhaltigkeitsprüfung. Diese ist ein Modul der bereits im Jahr 2000 eingeführten

Gesetzesfolgenabschätzung. Sowohl in der Europäischen Kommission als auch in Deutschland wer-

den mittels dieser beiden Prüfansätze die Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung ex ante und

integrativ betrachtet. Wirkungen werden in Hinblick auf Ökonomisches, Soziales und Umwelt für heuti-

ge und künftige Generationen analysiert (Bundesministerium des Inneren, o.J., KOM(276) 2002, Euro-

pean Commission 2009). Die Leitlinien zum Impact Assessment der Europäischen Kommission geben

die folgenden sechs Schritte vor (European Commission 2009):

1. Planung des Impact Assessments durch die zuständige Generaldirektion

2. Einrichtung einer Impact Assessment-Lenkungsgruppe sowie Durchführung von Stakeholder-

Konsultationen

3. Durchführung der Impact Assessment-Analyse und Erstellen des Impact Assessment-Berichts

4. Übermittlung des Berichts an den Impact Assessment-Ausschuss

5. Dienststellenübergreifende Konsultationen und Veröffentlichung

6. Verwendung des Impact Assessment im Gesetzgebungsprozess

Zudem definieren die Leitlinien insgesamt 35 Wirkungsbereiche: jeweils 11 für Ökonomie und soziale

Aspekte und 13 für Umwelt. Für alle Wirkungsbereiche präzisieren die Leitlinien Fragestellungen und

Prüfaspekte, die im Rahmen der Folgenabschätzung relevant werden könnten. Das Thema Gesund-

heit ist darin direkt und indirekt aufgenommen (vgl. Tabelle 46).

136  Kurzinformationen für das Projekt im LK Unna unter http://www.hartlik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=
176:begleitung-zur-erprobungsphase-fachplan-gesundheit&catid=91&Itemid=560&lang=de

137  http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/background/background_en.htm (abgerufen 27.08.2016)
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Tabelle 46 Gesundheitsrelevante Themen des Impact Assessment (European Commission 2009)

Gesundheitsrelevanter
Wirkungsbereich

Auswahl der Fragestellungen für den gesundheitsrelevanten Wir-
kungsbereich (gesundheitsrelevante Fragen unterstrichen)

Standards and rights 
related to job quality

 Does the option impact on job quality?

 Does the option affect the access of workers or job-seekers to vocational or
continuous training?

 Will it affect workers' health, safety and dignity?  

 Does the option directly or indirectly affect workers' existing rights and obli-
gations, in particular as regards information and consultation within their un-
dertaking and protection against dismissal?

 Does it affect the protection of young people at work?

 Does it directly or indirectly affect employers' existing rights and obligations?

 Does it bring about minimum employment standards across the EU?

 Does the option facilitate or restrict restructuring, adaptation to change and
the use of technological innovations in the workplace?

Public health and 
safety

 Does the option affect the health and safety of individuals/populations,  in  -  
cluding life expectancy, mortality and morbidity, through impacts on the so-
cio-economic environment (working environment, income, education, occu-
pation, nutrition)?

 Does the option increase or decrease the likelihood of health risks due to  
substances harmful to the natural environment?

 Does it affect health due to changes in the amount of noise, air, water, or soil  
quality?

 Will it affect health due to changes energy use and/or waste disposal?  

 Does the option affect lifestyle-related determinants of health such as diet,  
physical activity, or use of tobacco, alcohol, or drugs?

 Are there specific effects on particular risk groups (determined by age, gen  -  
der, disability, social group, mobility, region, etc.)?

Access to and effects 
on social protection, 
health and educational
systems

 Does the option have an impact on services in terms of quality/access for
all?

 Does it have an effect on the education and mobility of workers (health,  

education, etc.)?

 Does the option affect the access of individuals to public/private education or
vocational and continuing training?

 Does it affect the cross-border provision of services, referrals across borders
and co-operation in border regions?

 Does the option affect the financing / organisation / access to social, health  
and care services?

 Does it affect universities and academic freedom / self-governance?

Air quality
 Does the option have an effect on emissions of acidifying, eutrophying, pho  -  

tochemical or harmful air pollutants that might affect human health, damage
crops or buildings or lead to deterioration in the environment (soil or rivers
etc.)?
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Für die deutsche Gesetzesfolgenabschätzung wurde eine Arbeitshilfe vom Bundesministerium des In-

neren entwickelt. Auf die Nachhaltigkeitsprüfung wird darin folgendermaßen Bezug genommen: Im

Rahmen der Alternativenprüfung soll „Nachhaltigkeit im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie der Bun-

desregierung“ betrachtet werden (Bundesministerium des Inneren, 2009). Dabei ist „darzustellen, ob

die  Wirkungen des  Vorhabens einer  nachhaltigen  Entwicklung  entsprechen,  insbesondere  welche

langfristigen Wirkungen das Vorhaben hat“ (Die Bundesregierung 2009: § 44 Abs. 1). Den inhaltlichen

Maßstab für die Prüfung dieser Wirkungen auf die nachhaltige Entwicklung bildet der Fortschrittsbe-

richt zur Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (Bundesministerium des Inneren,

2009).  Die  Nachhaltigkeitsstrategie  (Entwurf  30.05.2016)  enthält  dabei  allgemeine,  übergeordnete

Managementregeln sowie korrelierende Nachhaltigkeitsindikatoren. Diese basieren auf den Sustaina-

ble Development Goals der UN. So betont die sog. Agenda 2030 der Bundesregierung unter dem

Punkt „Menschen: Wir sind entschlossen, Armut und Hunger in allen ihren Formen und Dimensionen

ein Ende zu setzen und sicherzustellen, dass alle Menschen ihr Potenzial in Würde und Gleichheit

und in einer gesunden Umwelt voll entfalten können“ (Bundesregierung 2016, 9). Die Managementre-

geln (4 bzw. 8) der Nachhaltigkeitsstrategie fordern dabei, dass „Gefahren und unvertretbare Risiken

für die menschliche Gesundheit […] zu vermeiden [sind]“ und die Landwirtschaft neben u.a. Wettbe-

werbsfähigkeit und Umweltverträglichkeit "insbesondere [den] gesundheitliche(n) Verbraucherschutz“

berücksichtigen sollte. Das Thema Gesundheit wurde konkret dem UN-Ziel 3 „Ein gesundes Leben für

alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern“ zugeordnet (Die Bundesre-

gierung 2016), wie in Tabelle 39 (S. 150) dargestellt.

Für die deutsche Gesundheitspolitik liegt der Schwerpunkt dabei auf der Prävention, d.h. auf Maßnah-

men, die Krankheiten vermeiden oder das Risiko einer Erkrankung verringern können. Bei der interna-

tionalen Umsetzung bezieht sich die Bundesregierung u.a. auf ihr Konzept "Globale Gesundheitspoli -

tik gestalten - Gemeinsam handeln - Verantwortung wahrnehmen". Als internationales Element wird

beispielsweise auf die Verbindung von Umweltschutz und Gesundheit und deren volkswirtschaftlicher

Relevanz verwiesen (Die Bundesregierung 2016). Darüber hinaus bestehen verschiedene Querverbin-

dungen zu anderen internationalen Zielsetzungen bzw. deren nationaler Entsprechung, bspw. zur Inte-

gration gesundheitsrelevanter Aspekte in das Sozialsystem, das Menschenrecht auf (gesunde) Nah-

rung / gesünderes Ernährungsverhalten (Die Bundesregierung 2016). Weitere Informationen dazu bie-

tet  der  korrespondierende  Indikatorenbericht,  der  der  Erfolgskontrolle  der  Nachhaltigkeitsstrategie

dient (Statistisches Bundesamt 2014).

Die folgenden Schritte der Nachhaltigkeitsprüfung werden empfohlen (Entwurf zur Nationalen Nach-

haltigkeitsstrategie 2016 der Bundesregierung): 

1. „Kursorische Prüfung des Entwurfs in einem frühen Stadium daraufhin, ob sich hieraus Auswir-

kungen auf die Managementregeln, Indikatoren und Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie ergeben.

2. Sofern relevante Auswirkungen identifiziert wurden: vertiefte Prüfung dieser Bereiche unter be-

sonderer Berücksichtigung einer Langfristperspektive.

3. Zusammenfassende Darstellung des Prüfergebnisses in der Gesetzes- /Verordnungsbegrün-

dung.“

Da diese jedoch individuell ausgestaltet werden, bilden sie keine übergeordnete Empfehlung zu Ge-

sundheitsaspekten in Prüfverfahren, sondern können eher punktuell herangezogen werden. 
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Zusammenfassend ist das Thema Gesundheit im europäischen Impact Assessment vergleichsweise
umfangreich verankert:  einerseits durch das seit  2002 etablierte Verfahren einschließlich Methodik
zum Impact Assessment, andererseits durch die detaillierten Fragestellungen zu gesundheitsrelevan-
ten Aspekten in den Leitlinien. Zudem kräftigte erst kürzlich ein Arbeitsdokument der Kommission das
Impact Assessment-Verfahren und dabei auch die im Verfahren verankerten Gesundheitsaspekte (Eu-
ropean Commission 2015). 

Im Gegensatz dazu steht die deutsche Nachhaltigkeitsprüfung in ihrer Entwicklung seit 2009 noch

stärker am Anfang. Bislang existiert ein eher wenig detaillierter institutioneller und methodischer Rah-

men.  Die  Durchführung  einer  Nachhaltigkeitsprüfung  ist  bislang  nicht  verbindlich  geregelt  (OECD

2011), so dass noch deutlicher Entwicklungsspielraum auch im Hinblick auf die Bewertung gesund-

heitlicher  Themen in  der  Folgenabschätzung besteht.  Dafür  legte  der  Parlamentarische Beirat  für

nachhaltige Entwicklung bereits erste Vorschläge zur Optimierung des Verfahrens vor (2011), die sich

jedoch nicht auf die Berücksichtigung einzelner Aspekte wie bspw. Gesundheit beziehen. Derzeit wird

das Thema  Nachhaltigkeitsprüfung durch eine eigene Berichterstatter-Gruppe gefördert (Die Bundes-

regierung 2016: 231). In der Arbeitshilfe und den darin verfügbaren Arbeitsblättern zur Gesetzesfol-

genabschätzung sind Vorgaben für die Standardisierung enthalten, welche sich jedoch nur in sehr ge-

ringem Umfang dem Verfahren und den tatsächlichen Inhalten der Nachhaltigkeitsprüfung widmen

(vgl. auch Bundesministerium des Inneren 2009). Gleichzeitig bilden die Indikatoren der Nachhaltig-

keitsstrategie einen wohl eher engen Rahmen für die mögliche Vielfalt von Gesetzen potenziell ausge-

henden Wirkungen als die relativ klar umrissenen Fragestellungen der europäischen Leitlinien. Jedoch

wurden im Rahmen von deutschen Gesetzesfolgenabschätzungen vor der Einführung einer Nachhal-

tigkeitsprüfung einige quantitative Risikoanalysen zu Rechtsvorschriften aus dem Gesundheitsbereich

durchgeführt (Prognos 2008: 17). Das Umweltbundesamt hat weiterhin einen Leitfaden insbesondere

für die Nutzen-Abwägungen von umweltbezogenen Maßnahmen in der Gesetzesfolgenabschätzung

veröffentlicht, zu denen auch gesundheitsrelevante Argumente zählen (vgl. Umweltbundesamt 2015).

Zudem ist die jetzt noch stärkere Integration des Themas Gesundheit in den Entwurf zur Fortschrei-

bung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie als zentralem Referenzrahmen für die Nachhaltigkeits-

prüfung ein wichtiger Schritt. In diesem Entwurf hat die Bundesregierung die Bedeutung der Nachhal -

tigkeitsprüfung für die bessere Rechtssetzung bekräftigt. Es bleibt daher weiter abzuwarten, welche

künftigen Entwicklungen sich beim politischen Rahmen und der Umsetzung des Instruments im Allge-

meinen – und ggf. damit auch dem Aspekt Gesundheit in der Politik- und Gesetzesfolgenabschätzung

– ergeben. 

Andrea Rüdiger (Stand: 2014)

7.7 Klimaanalysen und Vulnerabilitätsabschätzungen 

Sowohl in der Bauleitplanung als auch in weiteren umweltbezogenen Verfahren sind die Belange Kli -
ma und Luft zu berücksichtigen. Die Aufarbeitung und Kenntnisse der bodennahen Klimaverhältnisse
und die Prognose der aufgrund von Planungen und Eingriffen möglicherweise zu erwartenden lokalen
Klimaänderungen ist ein zentrales Erfordernis der Umwelt- und Daseinsvorsorge (vgl. VDI 3785; 2001:
2). Die Human-Biometeorologie stellt Verfahren bereit, um Auswirkungen des Mikro- und Mesoklimas
auf den Menschen zu bewerten (vgl. Mayer & Matzarakis 1999). Hinweise zur planungsgerechten und
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methodisch abgesicherten Erhebung, Auswertung und Darstellung der notwendigen Klimadaten liefert
die VDI Richtlinie 3787, Blatt 2 Methodik zu bodengebundenen Stadt- und Standortklimamessungen
mit mobilen Messsystemen. Vor allem die Analyse und Bewertung der thermischen und lufthygieni-
schen Komponenten haben in der Planung große Bedeutung erlangt, weil sie mit Mitteln der Planung
beeinflussbar sind. Auf Basis der Ermittlung klima- und immissionsökologischer Messgrößen mit me-
so- und mikro-skaligen numerischen Strömungs- und Ausbreitungsmodellen werden lokale Klimaana-
lysen erstellt. Hierzu werden die Parameter Lufttemperatur, Niederschlag, Wind (Windrichtung, Wind-
geschwindigkeit), Luftfeuchte und Strahlung in hoher zeitlicher Auflösung erfasst. Bei der Auswahl von
Messstationen ist darauf zu achten, dass unterschiedliche Stadtstrukturen zu erfassen sind. Die statio-
nären kontinuierlichen Messungen werden oft durch Messfahrten ergänzt, in der Regel mit Profilmess-
fahrzeugen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ein wichtiges Element innerhalb gesamtstädtischer
Klimauntersuchung ist die Erstellung einer Klimaanalyse-Karte, die die lokalklimatischen Gegebenhei-
ten als flächenhafte Übersicht darstellt. Ergänzende zentrale Arbeits- und Informationsgrundlagen sind
u.a.: 

 Topographische Karten,

 Stadtkarten,

 Flächennutzungsplan,

 Luftbildpläne,

 Temperaturmessfahrten,

 Thermalbefliegung,

 meteorologische und lufthygienische Messungen,

 Verkehrsuntersuchung,

 Befragungen. 

Um die komplexen Wechselwirkungen des Klimasystems zu verstehen und für die Zukunft vorhersa-
gen zu können (Klimaprognose), werden städtische Klimamodelle als ein Ensemble von Klimaprojekti-
onsrechnungen regionaler Klimamodelle eingesetzt (z. B. MUKLIMO_3 des DWD). 

Es bleibt festzuhalten, dass die Bestandsaufnahme der stadtklimatischen Gegebenheiten (Klimaanaly-
se-Karte) durch eine Vielzahl zu berücksichtigender Einzelinformationen bestimmt wird. Auch die Um-
setzung in bewertende Planungsaussagen erweist sich als eine sehr komplexe Aufgabe. Gemäß VDI-
Richtlinie 3787 Blatt 9 (Stand 2004) wird als geeignetes Instrument eine Karte mit Hinweisen für die
Planung empfohlen. Sie enthält eine integrierende Bewertung der in den Klimaanalyse-Karten darge-
stellten Sachverhalte im Hinblick auf planungsrelevante Belange.

Art, Ausmaß und räumliche Ausprägung von Klimaveränderung und Klimawandelfolgen hängen stark
von der sogenannten Vulnerabilität, d. h. von der Verletzlichkeit bzw. Verwundbarkeit einer Stadt, ei-
nes Umweltschutzgutes oder eines Nutzungsbereichs (z. B. der Land- und Forstwirtschaft, Erholungs-
gebiete) gegenüber Klimaänderungen ab. Um Bedarf, Art, Umfang und Dringlichkeit notwendiger An-
passungsaktivitäten einschätzen und geeignete Maßnahmen planen zu können,  ist  ausreichendes
Wissen zur spezifischen städtischen Vulnerabilität notwendig.

Die Wirkungen vor allem des Klimas und der Lufthygiene und ihres Zusammenspiels auf den Men-
schen  und  seine  Gesundheit  sind  höchst  komplex  und  werden  im  Rahmen  von  Vulnerabilitäts-
einschätzungen meist zusammengefasst in:
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 Zunahme der thermischen Belastung, 

 steigende Gefährdung durch Extremwetterereignisse,

 steigende Gefahr von vektorbasierten Krankheiten und Gefährdung und 

 weitere, klimabedingte Gesundheitsrisiken (bspw. Krankheiten, die durch Wasser oder Nahrung
übertragen werden).138

Die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit können direkter (erhöhte Mortalität während Hitze-
wellen oder bei Extremwetterereignissen) oder indirekter Art (Verbreitung von Krankheitserregern, Ge-
fährdung der Nahrungsproduktion oder der Frischwasserversorgung) sein.  Da es jedoch zusätzlich
nicht-thermische Ursachen für Mortalitätsanstiege gibt und auch weniger starke Hitzebelastung bereits
mit einer Übersterblichkeit einhergeht, ist die Beurteilung der Sensitivität immer nur eine erste Ein-
schätzung. Eine weitere Unsicherheitsquelle bei der Abschätzung der Auswirkungen von Klimaände-
rungen auf die Gesundheit ist - neben der Unsicherheit der Klimamodelle – die zukünftige Sensitivität
der Bevölkerung für thermische Belastungen. Diese hängt sowohl vom Grad der Anpassung als auch
von  verschiedenen  Bevölkerungscharakteristika  ab.  Beeinflussend  wirken  auch  sozioökonomische
Faktoren.  Damit  erlangen demographische,  sozioökonomische,  aber  auch  gesamtgesellschaftliche
Bedingungen nicht nur für die Entwicklung einer Stadt und seiner Stadtgesellschaft, sondern vor allem
auf für die menschlichen Gesundheit im Kontext der Klimaveränderung eine besondere Bedeutung.

138  Vgl. weitere Erläuterungen auf http://www.stadtklimalotse.de
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Joachim Hartlik (Stand: 2014)

8. Ausblick

Die vorliegenden Leitlinien sollen eine Grundlage für die Diskussion um Mindestanforderungen und
Entwicklungspotenziale zur inhaltlichen Berücksichtigung der menschlichen Gesundheit in Planungs-
prozessen und Zulassungsverfahren bieten.

Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit lassen sich ebenso wenig wie Sozialverträglichkeit abstrakt
bestimmen, sondern sollten im jeweils konkreten örtlichen Bezug auf die Gemeinde oder den Stadtteil
herausgearbeitet werden. Das Schutzgut  menschliche Gesundheit ist daher auf den verschiedenen
Planungs- und Projektzulassungsebenen stets fall- und maßstabsbezogen zu definieren.

Der nächste Schritt zur Förderung und effizienten Integration gesundheitsbezogener Belange besteht
vor allem darin, praxisbezogene Leitfäden zu erarbeiten, die die Planungs- und Zulassungspraxis als
Ansatzpunkt nehmen, um eine gute fachliche Praxis der Berücksichtigung von Gesundheitsbelangen
zu entwickeln.

Aufbauend auf den grundsätzlichen Beiträgen der vorliegenden Leitlinien sollen in diesen speziellen
Leitfäden Mindestanforderungen an die Bearbeitung des Schutzgutes menschliche Gesundheit zu-
sammengestellt werden, die nicht unterschritten werden sollten. Neben der generellen Anpassung an
das entsprechende Planungs-/Zulassungsverfahren ist auch eine projekt- und ortsspezifische Anpas-
sung notwendig, die das Schutzniveau und die anzuwendenden Bewertungsmaßstäbe unter Berück-
sichtigung der räumlichen und lokalen Besonderheiten und in Bezug auf den Charakter des konkreten
Planes bzw. Projektes festlegt.

Die Leitfäden sind 

 einheitlich strukturiert  und enthalten Mindestanforderungen, die nicht  zu unterschreiten sind,
und darüber hinaus gehende Empfehlungen im Sinne einer guten fachlichen Praxis im Hinblick
auf die Berücksichtigung des Schutzgutes menschliche Gesundheit,

 den jeweiligen Anforderungen und Rahmenbedingungen angepasst,

 praxisbezogen analog der jeweiligen Struktur des Planungs- oder Zulassungsverfahrens im Sin-
ne eines Workflows integrierbar,

 ggf. mit Arbeitshilfen wie Checklisten, Übersichten zu Bewertungsmaßstäben und anzuwenden-
der Analyse- und Prognosetechniken verknüpft.

Für folgende Planungs- und Zulassungsverfahren sind Leitfäden in der Bearbeitung oder im Rahmen
der weiteren Aktivitäten der AG vorgesehen:

(1) Umweltprüfungen in der Regionalplanung und in Raumordnungsverfahren

Umweltprüfungen auf dieser vorgelagerten Ebene, auf der es in der Regel noch keine binden-
den,  rechtlich verpflichtenden Entscheidungen gibt,  können das Schutzgut  menschliche Ge-
sundheit nur entsprechend des Betrachtungsmaßstabes (i.d.R. 1:25.000) berücksichtigen. Hier
geht es um raumbedeutsame Auswirkungen einer Planung oder eines Vorhabens. Aufgrund der
Größe des Betrachtungsgebietes (nicht selten mehrere hundert  Quadratkilometer und mehr)
kann auf lokale Auswirkungen hier nicht Bezug genommen werden.
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Beispiele hierfür sind Raumordnungsprogramme der Bundesländer, Regionale Raumordungs-
programme für Landkreise, Raumordnungsverfahren für große Infrastrukturprojekte wie Auto-
bahnen/Bundesstraßen, Schienenwege, Bundeswasserstraßen, Flughäfen oder Energieerzeu-
gungsprojekte. Den Infrastrukturprojekten ist gemeinsam, dass sie auf einer nächsten Konkreti-
sierungsstufe im Zuge der sogenannten planerischen Abschichtung erneut geprüft werden. Da-
bei werden dann auch die lokalen Auswirkungen berücksichtigt. Allerdings wird auf dieser Ebe-
ne i.d.R. dann nur noch die Alternative untersucht, die im raumordnerischen Alternativenver-
gleich als raum- und umweltverträglich festgestellt wurde. Dies wir auch als faktische Bindungs-
wirkung des ROV für nachfolgende Verfahren bezeichnet. Rechtsverbindlich für Dritte ist das
Ergebnis des ROV nicht, wohl aber für die Behörden auf der nächsten Planungsstufe, die mit
der Projektzulassung abschließt. Ferner müssen die Ergebnisse eines ROV auch im Rahmen
der Bauleitplanung Berücksichtigung finden. 

Analog zum Betrachtungsraum und -gegenstand kann hier nur auf relativ hoch aggregierte Da-
ten, die großflächig zur Verfügung stehen, zurückgegriffen werden.

(2) Umweltprüfungen in der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan)

Bei Flächennutzungsplänen und den daraus zu entwickelnden Bebauungsplänen sind  - unab-
hängig von der Durchführung einer Umweltprüfung im Sinne des UVP-Gesetzes – nach den
Vorschriften des BauGB stets Umwelt- und Gesundheitsbelange zu berücksichtigen. Zum Teil
sind diese klar bezeichnet wie etwa gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ und umweltbezo-
gene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insge-
samt.

Demzufolge stehen hier die konkreten, lokalen Auswirkungen auf die Bevölkerung im Mittel-
punkt der Betrachtung. Der Bezug zur übergeordneten regionalplanerischen Ebene ist dabei zu
beachten. Insbesondere Aktivitäten im Hinblick auf Monitoring- und Überwachungspflichten, die
im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung für bestimmte Pläne und Programme aufgestellt
wurden, sind hier zu erwähnen.

(3) Umweltprüfungen in vorhabenbezogenen Zulassungsverfahren gemäß Anlage 1 UVPG 

Hierzu  zählen  z. B.  gebundene  Zulassungsentscheidungen  und  Kontrollerlaubnisse,  die  auf
Grundlage der 9. BImSchV genehmigt werden, und große Infrastrukturprojekte wie Autobahnen,
Schienenwege, Bundeswasserstraßen oder Flughäfen, die im Rahmen von Planfeststellungs-
verfahren zugelassen werden.

Während bei den BImSch-Verfahren eine relativ eingeschränkte Berücksichtigungspflicht von
Umweltbelangen besteht, die eng an die gesetzlich definierten umweltbezogenen Zulässigkeits-
voraussetzungen geknüpft ist und damit wenig Spielraum für ‚weiche’ und gesetzlich nicht ver-
ankerte Schutzziele bietet, gestaltet sich dies bei den Planfeststellungsverfahren anders. Hier
ist ein umfassendes Prüfprogramm mit einer Vielzahl zu berücksichtigender Belange zu bewälti-
gen. Die verfahrensführende Behörde verfügt hier daher über ein umfassendes planerisches Er-
messen, bei dem Sie Umwelt- und Gesundheitsbelange in umfangreicherer Art und Weise be-
rücksichtigen kann.

Da es sich bei diesen Verfahren um abschließende Zulassungen handelt, die alle fachrechtli-
chen Teilzulassungen im Rahmen einer Konzentrationswirkung beinhalten, geht die Detaillie-
rungsebene bis hinunter auf den lokalen, örtlichen Bezug.
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9. Glossar 

Antragsunterlagen Gemäß § 6 UVPG vom Träger des Vorhabens beizubringenden Unterla-
gen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens. Mindestanforderungen
bzgl. der Unterlagen enthalten die Absätze 3 und 4 des § 6. Die Antrags-
unterlagen umfassen in der Regel die technische Projektplanung (Konkre-
tisierungsgrad dem Stand der Planung entsprechend), die Untersuchung
der Umweltauswirkungen (meist in Form einer Umweltverträglichkeitsstu-
die oder einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung) sowie ggf. ergänzen-
de  Fachgutachten  (Immissionsgutachten,  hydrogeologische  Fach-
gutachten,  Biotopkartierungen,  gesundheitsrelevante  Fachbeiträge  wie
HIA).

Auswirkungen auf die 
Umwelt

Im Sinne des § 2 (1) UVPG sind dies alle unmittelbaren und mittelbaren
Auswirkungen des Vorhabens auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden,
Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie
die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern.

Siehe auch Erheblichkeit

Auswirkungsprognose Arbeitsschritt  der  Umweltverträglichkeitsstudie,  bei  dem eine  möglichst
konkrete Abschätzung erfolgt, welche Umweltauswirkungen durch das ge-
plante Vorhaben voraussichtlich zu erwarten sind. Dabei kann es sich in
Abhängigkeit von der jeweiligen Auswirkung um quantifizierende Aussa-
gen auf  der  Grundlage von Ausbreitungsberechnungen (Luftschadstoff-
oder  Schallimmissionen)  oder  qualitative  Abschätzungen  in  Form  von
Analogieschlüsseln oder Szenarien (verbale Beschreibung von Barrieren-
wirkungen auf bestimmte Tierarten) handeln. 

Bewertung, fachliche Die  fachliche  Beurteilung  der  Umweltauswirkungen stellt  einen  Bewer-
tungsvorschlag dar, der im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie vom
Gutachter vorgenommen wird. Dieser Vorschlag kann von der zuständi-
gen Behörde, die für die Bewertung der Umweltauswirkungen gemäß § 12
UVP-Gesetz  verantwortlich  ist,  nach  Prüfung  übernommen  oder  aber
durch eine eigenständige Bewertung ersetzt werden. Eine fachliche Beur-
teilung oder Bewertung erfolgt zur besseren Nachvollziehbarkeit auf der
Grundlage von Bewertungsskalen. 

Erheblichkeit Die Einstufung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen in der Umwelt-
verträglichkeitsstudie orientiert sich an dem Begriff der Entscheidungser-
heblichkeit im Sinne des § 6 UVPG. Danach müssen Umweltauswirkun-
gen eine gewisse Schwere oder Intensität aufweisen, um im Verfahren
berücksichtigungsfähig zu sein. Die Einschätzung der Erheblichkeit orien-
tiert sich an den umweltbezogenen fachrechtlichen Zulässigkeitsvoraus-
setzungen. Zum Teil sind diese relativ klar definiert (z. B. Bundesimmissi-
onsschutzrecht), zum Teil aber auch als unbestimmte, auslegungsbedürf-
tige Rechtsbegriffe ausgestaltet (z. B. Bundesnaturschutzrecht).

Siehe auch Auswirkungen auf die Umwelt
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Gesundheit Gesundheit  bezeichnet  den „Zustand des Wohlbefindens einer  Person,
der dann gegeben ist, wenn diese Person sich psychisch und sozial im
Einklang mit den Möglichkeiten und Zielvorstellungen und den jeweils ge-
gebenen äußeren Lebensbedingungen befindet. Gesundheit ist nach die-
sem Verständnis ein durchaus nicht selbstverständliches Gleichgewichts-
stadium von Risiko- und Schutzfaktoren, das zu jedem lebensgeschichtli-
chen Zeitpunkt immer erneut in Frage gestellt ist. Gelingt das Gleichge-
wicht, dann kann dem Leben Freude und Sinn abgewonnen werden, es
eine produktive Entfaltung der eigenen Kompetenzen und Leistungspoten-
ziale möglich, und es steigt die Bereitschaft, sich gesellschaftlich zu inte-
grieren und zu engagieren.“ (Hurrelmann 2010: 146)

Hurrelmann, Klaus (2010):  Gesundheitssoziologie. Eine Einführung in sozialwissenschaftli-
che Theorien von Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. 7. Auflage. Weinheim,
München: Juventa Verlag. 

Humanökologie „Die Humanökologie ist eine neuartige wissenschaftliche Disziplin, deren
Forschungsgegenstand die Wirkungszusammenhänge und Interaktionen
zwischen Gesellschaft, Mensch und Umwelt sind. Ihr Kern ist eine ganz-
heitliche Betrachtungsweise, die physische, kulturelle, wirtschaftliche und
politische  Aspekte  einbezieht.  Der  Begriff  Humanökologie  stammt  ur-
sprünglich von den soziologischen Arbeiten der Chicago-Schule um 1920
und verbreitet sich seitdem als Forschungsperspektive in den Natur-, So-
zial-  und Planungswissenschaften sowie in der Medizin“ (siehe DG-Hu-
manökologie 2014). Die Humanökologie befindet sich demnach interdiszi-
plinär an der Schnittstelle unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen und
stellt ein umfassendes Konzept der Mensch-Umwelt-Beziehung dar.

Deutsche  Gesellschaft  für  Humanökologie  e.V.:  www.dg-humanoekologie.de/,  Zugriff  am
20.03.2014.

Naturschutz Der generalistischen, transdisziplinären und anthropozentrierten Definition
von Erdmann & Bork (2004) zufolge ist „Naturschutz [...] ein gesamträum-
liches intermediäres gesellschaftliches Anliegen, das die Gesamtheit aller
Ideen,  Konzepte,  Strategien,  Instrumente  und  Maßnahmen umschließt,
die dem Schutz, der Pflege, der Entwicklung und der Wiederherstellung
von Natur und Landschaft dienen – einschließlich ihrer abiotischen und bi-
otischen Bestandteile sowie zum Wohl der Menschen“ (Erdmann & Bork
2004: 109). Diese Definition betrachtet Naturschutz als ein gesellschafts-
politisches Handlungsfeld (vgl. Heiland 2000) und geht damit über die bis-
herigen Definitionen weit hinaus.

Erdmann, K.-H. & Bork, H.-R. (2004): Geographie und Naturschutz - politisches Handlungs-
feld mit räumlichen Implikationen. Standort 2004 (3): 108-112.

Heiland,  Stefan (2000):  Sozialwissenschaftliche Dimensionen des Naturschutzes:  Zur Be-
deutung individueller und gesellschaftlicher Prozesse für die Naturschutzpraxis. - Natur und
Landschaft 75 (6): 242-249. 

Noxe Noxen sind Stoffe sowie Faktoren aus der Umwelt, welche Organismen
oder Körperorgane bzw. deren Funktionen beeinträchtigen können.  

Projektwirkungen Siehe Wirkfaktoren
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Salutogenese Die salutogene Sichtweise geht auf den Medizinsoziologen Aaron Anto-
novsky (1923-1994) zurück und wurde in den 1970er Jahren entwickelt.
Im Fokus der Salutogenese stehen, im Unterschied zur Pathogenese, die
Ursachen und Bedingungen zur Herstellung und Erhaltung von Gesund-
heit.  Das salutogenetische Konzept als Basis für Gesundheitsförderung
betrachtet die Stärkung der individuellen und gesellschaftlichen Ressour-
cen für Gesundheit,  Wohlbefinden und Lebensqualität als zentrale Vor-
aussetzung, um Gesundheitsrisiken zu reduzieren und potenzielle Krank-
heiten möglichst zu verhindern (Antonovsky 1997). 

Schutzgüter, UVP Umwelt bedeutet gemäß UVPG: Menschen einschließlich der menschli-
chen Gesundheit,  Tiere,  Pflanzen,  biologische Vielfalt,  Boden,  Wasser,
Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgüter sowie die Wechselwirkung
zwischen den genannten Schutzgütern.

Scoping Gemäß  § 5  UVP-Gesetz  unterrichtet  die  Behörde  den  Vorhabenträger
nach dessen Ersuchen oder falls sie es für erforderlich hält zu Beginn des
Verfahrens unter Hinzuziehung der zu beteiligenden Behörden sowie ggf.
Sachverständigen und Dritten über die  voraussichtlich  beizubringenden
Unterlagen. Dies geschieht in der Regel in Form eines  Unterrichtungs-
schreibens. 

Auch im HIA-Verfahrensablauf existiert dieser Arbeitsschritt, der zur Fest-
legung des weiteren Vorgehens, zur Etablierung eines HIA-Beirates, zur
Bestimmung der einzusetzenden Methoden etc. dient. 

Sozialraum Der Begriff Sozialraum hat seinen Ursprung in der Stadtsoziologie und in
der Pädagogik. Definiert ist ein Sozialraum durch eine bestimmte geogra-
phische Ausdehnung. Ein Sozialraum kann folglich eine ganze Stadt, zwei
angrenzende Bezirke, eine Wohnsiedlung, ein Straßenzug oder Hochhaus
umfassen.  Zudem kann ein  bestimmter  Sozialraum auf  dem Land (ein
Dorf, ein Weiler) oder in der Großstadt gelegen sein. Auf der Verwaltungs-
ebene wird der Sozialraumbegriff entsprechend verwendet, um ein nach
Verwaltungskriterien festgelegtes Gebiet  (z.B.  Bezirk,  Verkehrszelle)  zu
beschreiben. Der Sozialraumbegriff erschöpft sich jedoch nicht allein in ei-
ner geografischen Komponente. Der Sozialraumbegriff meint darüber hin-
aus einen gesellschaftlichen Raum im Sinne eines Lebensraumes,  der
durch das Handeln der Menschen konstituiert und aus einer spezifischen
Perspektive heraus wahrgenommen und bewertet wird. Aus einer subjek-
tiven Perspektive kann z.B. ein und derselbe Sozialraum von unterschied-
lichen Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Zielen aufgesucht wer-
den, was u.U. zu Nutzungskonkurrenzen  führt. 

Das Sozialraum-Konzept ermöglicht es, die geografisch-räumliche Umge-
bung mit sozialen Handlungsweisen zu verbinden und kommt neben der
Sozialen  Arbeit  seit  Jahren  verstärkt  in  Planung  und  Stadtentwicklung
zum Einsatz (z.B. im Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungs-
bedarf – die Soziale Stadt“).  

Kessl, Fabian/Reutlinger, Christian/Maurer, Susanne/Frey, Oliver (Hrsg.)  (2005): Handbuch
Sozialraum. VS Verlag: Wiesbaden.
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Umwelt (enge Definition) Der Begriff Umwelt wird häufig eng gefasst, oftmals sogar  synonym mit
Natur verwendet und bleibt damit auf die so genannte natürliche Umwelt
des Menschen und dessen physikalischen, chemischen und biologisch-or-
ganismischen Wechselbeziehungen mit  ebendieser  beschränkt.  Hierbei
wird die natürliche Umwelt gemeinhin als der Raum zwischen der oberen
Erdkruste und der oberen Atmosphäre verstanden, in dem physikalisch-
stoffliche Wechselwirkungen zwischen den Umweltkompartimenten (Was-
ser, Luft, Boden etc.) und den Lebewesen bestehen. Auch der Wissen-
schaftsrat der Bundesrepublik Deutschland (1994) definierte Umwelt eng
als „die Gesamtheit aller Prozesse und Räume, in denen sich die Wech-
selwirkung zwischen Natur und Zivilisation abspielt.“

Wissenschaftsrat der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (1994):  Stellungnahme zur Um-
weltforschung in Deutschland. Bd. 1. Köln.

Umwelt (weite Definiti-
on)

Die  humanökologisch  begründete  Umweltdefinition  fasst  Umwelt  als
Wechselbeziehung verschiedener Lebensumwelten des Menschen. Dies
sind die soziale, die kulturelle, die technische (baulich-technisch gestalte-
te) und die natürliche Umwelt (vgl. Graumann & Kruse 2003). Meyer &
Sauter (1999: 3-4) zufolge bezeichnet der Begriff  Umwelt „grundsätzlich
alles,  was ein Objekt  (z.B.  den Menschen) umgibt.  Menschen erfahren
ihre Umwelt als eine Mischung von physikalischen, chemischen, biologi-
schen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Bedingungen, unter denen
sie leben.“ Damit werden die sozial-ökologischen Lebensverhältnisse (Ar-
beit, Wohnen, Wohnumfeld, Ernährung, Bildung etc.) explizit integriert.

Graumann, C. F. & Kruse, L. (2003): Räumliche Umwelt. Die Perspektive der humanökolo-
gisch orientierten Umweltpsychologie. In: Meusburger, P. & Schwan, T. (Hrsg.): Humanöko-
logie: Ansätze zur Überwindung der Natur-Kultur-Dichotomie. Bd. 135. Stuttgart: 239-256.

Meyer, R. & Sauter. A. (1999): TA-Projekt „Umwelt und Gesundheit“ – Endbericht. Studien
des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag. TAB-Arbeitsbericht
Nr. 63. Berlin.

Umweltauswirkungen Siehe Auswirkungen auf die Umwelt

Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP)

Unselbständiger Bestandteil von verwaltungsbehördlichen Verfahren, die
der Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben dienen. Die UVP
umfasst die frühzeitige Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Um-
weltauswirkungen nach  einheitlichen  Grundsätzen  im Hinblick  auf  eine
wirksame Umweltvorsorge. Ablauf und Inhalte werden durch das Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) geregelt, das die Mindes-
tanforderungen vorgibt.

Umweltverträglichkeits-
studie (UVS)

Die UVS ist das fachliche Kernstück des UVP-Verfahrens. Sie beinhaltet
die Beschreibung des Vorhabens einschließlich der betrachteten Alternati-
ven, den aktuellen Zustand der Schutzgüter inkl. möglicher Vorbelastun-
gen sowie die Prognose und fachliche Bewertung der schutzgutbezoge-
nen Folgen und wird in der Regel von einem Gutachter im Auftrag des
Vorhabenträgers erstellt. Die Mindestinhalte der UVS orientieren sich an
§ 6 UVP-Gesetztes. Dort wird nicht wie in der Praxis üblich von der UVS,
sondern von den Antragsunterlagen gesprochen. Darüber hinaus gibt es
eine ganze Reihe von untergesetzlichen vorhabenbezogenen Leitfäden,
die die Anforderungen der guten fachlichen Praxis konkretisieren (Stra-
ßenplanungen, Bahnvorhaben, Wasserstraßen etc.). Häufig wird die UVS

UVP-Gesellschaft e.V. / AG Menschliche Gesundheit Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit 



10  Quellenverzeichnis 231

ergänzt durch verschiedene Fachgutachten, deren zentrale Ergebnisse in
die UVS einfließen. Die allgemein verständliche nichttechnische Zusam-
menfassung im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 2 sowie Abs. 4 Satz 2 UVPG
stellt  eine Zusammenfassung der  wichtigsten  UVS-Ergebnisse dar  und
muss für die vom Vorhaben betroffenen nachvollziehbar und verständlich
sein.

Unit risk Unter  "unit  risk"  versteht  man das geschätzte  zusätzliche  Risiko,  dass
eine Erkrankung durch Krebs eintritt, wenn eine dauernde inhalative Ex-
position gegenüber dem Gefahrstoff über Lebenszeit (70 Jahre) in Höhe
von 1 µg/m³ besteht. 

Variantenvergleich Ein Variantenvergleich im Rahmen einer  Umweltprüfung ist  notwendig,
um eine Rangfolge im Hinblick auf die aus Umweltsicht zu bevorzugende
Planungsvariante ermitteln zu können. In einem ersten Schritt  wird  zu-
nächst auswirkungsbezogen die aus Umweltsicht günstigste Variante er-
mittelt. Für jedes Schutzgut wird anschließend angegeben, welche Varian-
te die umweltschonendste darstellt. Im nächsten Schritt wird mit Hilfe von
nachvollziehbaren  Aggregationsregeln  schutzgutübergreifend  ermittelt,
welche  Variante  die  insgesamt  geringsten  Umweltauswirkungen mit
sich bringt und die Vorzugsvariante darstellt.

Vulnerabilität „Vulnerabilität“ im Sinne erhöhter Erkrankungs-, Behinderungs- und Ster-
bewahrscheinlichkeiten findet sich besonders häufig dort, wo die Zugehö-
rigkeit zu einer Gruppe, deren volle Teilhabe an der Gesellschaft prekär
oder beschädigt ist (z.B. Arbeitslose, alte Menschen), mit engen oder ar-
men  materiellen  Verhältnissen  zusammentrifft"  (s.  Sachverständigenrat
zur Begutachtung des Gesundheitswesens, Gutachten 2007, S. 84).

Vulnerabilität bestimmter Personengruppen bedeutet im gesundheitsbezo-
genen  Kontext,  dass  für  diese  Gruppen ein  erhöhtes  Morbiditäts-  und
Mortalitätsrisiko anzunehmen ist. Dass Menschen eine höhere Vulnerabili-
tät  z. B.  für  gesundheitliche Belastungen aufweisen,  kann diverse,  sich
wechselseitig überlagernde bzw. potenzierende Ursachen haben. In der
Literatur werden zur Spezifizierung vulnerabler Gruppen in der Regel fol-
gende Faktoren genannt:

 Geschlecht in Verbindung mit bestimmten Lebensphasen wie z.B. 
Schwangerschaft

 Ethnischer Hintergrund bzw. Zugehörigkeit zu einer ethnischen Min-
derheit

 Niedriger sozialer Status/sozioökonomische Mangellagen im Zusam-
menhang mit den Lebensbedingungen/-verhältnissen

 Lebensalter, d.h. in den verschiedenen Lebensphasen (Kindheit,  sehr
hohes Lebensalter) kann die Vulnerabilität in unterschiedlicher Weise 
erhöht sein

 Soziale Marginalisierung (z.B. Obdachlose)
 Eingeschränkte körperliche und/oder kognitive Fähigkeiten (einherge-

hend z.B. mit Defiziten im Informationsverhalten, in der individuellen 
Gesundheitsvorsorge etc.) 

Wechselwirkungen Wechselwirkungen im Sinne des UVPG sind alle Wirkungsbeziehungen
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im ökosystemaren Wirkungsgefüge der Umwelt (energetisch, stofflich, in-
formatorisch) zwischen den einzelnen Schutzgütern. Die Berücksichtigung
von Wechselwirkungen soll eine Problemverlagerung von einem Schutz-
gut auf ein anderes vermeiden helfen.

Wirkfaktoren Wirkfaktoren im Sinne des UVP-Gesetzes gehen von einem Vorhaben
aus und können zu Veränderungen und Folgen für die umweltbezogenen
Schutzgüter führen. Wirkfaktoren können vom Vorhaben temporär (z. B.
während  der  Bauphase  oder  während  der  Stilllegung)  oder  dauerhaft
(während des Betriebs bzw. durch die Anlage selbst) hervorgerufen wer-
den. Bei den Wirkfaktoren kann es sich um Emissionen von Schadstoffen,
Strahlung,  Schall,  Erschütterungen,  Wärme,  Licht  etc.  aber  auch  um
strukturelle Bodenveränderungen (z. B. Verdichtung, Versiegelung) oder
visuelle Störungen des Landschaftsbildes handeln. Auch die Veränderung
sozialräumlicher Strukturen mit Folgen für das menschliche Wohlbefinden
zählen hierzu.

Wohlbefinden Wohlbefinden  stellt  eine  zentrale  Kategorie  in  Gesundheitsdefinitionen
dar, da Gesundheit, gesundheitliche Belastungen und Wohlbefinden eng
miteinander verbunden sind. In der Literatur finden sich zum Teil sehr he-
terogene  Konzepte  des  Wohlbefindens,  die  u.a.  eine  Aufgliederung  in
subjektives und objektives Wohlbefinden vornehmen.

Maßgeblich beeinflusst wird das objektive  Wohlbefinden durch die kon-
kreten materiellen und sozialen Lebensbedingungen. Diese umfassen Be-
reiche wie Gesundheit, Bildung, Arbeitsplatz, soziale Beziehungen, Um-
welt, Sicherheit, Wohnbedingungen, Freizeit etc. Das subjektive Wohlbe-
finden hingegen bezieht sich auf Aspekte wie Wohlfühlen und Freude. Es
umfasst eine physische (z.B. körperliche Beschwerdefreiheit) und psychi-
sche  (z. B.  Optimismus,  Freude)  sowie  eine  affektive  und  bewertende
Komponente. Es ist charakterisiert durch die momentane, situationsspezi-
fische  Befindlichkeit  sowie durch das  habituelle  Wohlbefinden,  das auf
emotionale Erfahrungen zurückgeht und sich in einer relativ stabilen Ei-
genschaft ausdrückt. Das subjektive Wohlbefinden basiert auf einer indivi-
duellen Bewertung des eigenen Lebens und drückt sich in der allgemei-
nen Lebenszufriedenheit aus. Zur Messung von Wohlbefinden steht ein
breites  Spektrum verschiedener  standardisierter  Instrumente  zur  Verfü-
gung. Sie beziehen sich auf unterschiedliche quantitative und qualitative
Messgrößen (z. B. Zufriedenheit eines Menschen mit einem bestimmten
Lebensbereich wie der Umweltqualität) und verbinden z.B. Informationen
über das Wohlbefinden mit morbiditätsbezogenen Informationen zur men-
talen und physischen Gesundheit.

Abele, A./ Becker, P. (1994): Wohlbefinden: Theorie - Empirie – Diagnostik.  Weinheim: Ju-
venta-Verlag.

Diener, Ed; Suh, Eunkook; Oishi, Shigehiro (1997): Recent Findings on Subjective Well-Be-
ing. In: Indian Journal of Clinical Psychology, 24(1): 25-41. 
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